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fur Ses⸗ Denckwuͤrdiger Geſthichte . 143
1697. ſweggefuͤhret worden. DieInrereſſenten beydieſer

groſſen Beute ſollen 7 , biß 8. Milllonen / der Koͤnig/
dem der F. Theil von denen Prieſen zukommt / 2.

Millionen und 5, biß COοοοο . Livres , der Graf
von Thoulouſe aber / als Groß⸗Admiral / welcher

den zehenden Theil ziehet / bey r200οοο . Pfund ge⸗

noſſen haben .
Dupntercker Sonſten war auch im Nachwinter eine Irrlaͤn⸗
Caper neb⸗ diſche Flotte / ſo von dar nach Oſtende gieng / unter
men viel 8 5 f
Echlſe . eine Duynkerckiſche Elquadre verfallen / dergeſtalt

daß 23 . Schiffe genommen / und die andere gezwun⸗

gen worden/ auffs beſte ſie konten / ſich mit der Flucht
zu ſalviren . Hergegen begegneten ein Seelaͤndiſches
und Franzoͤſiſches Schiff einander in dem Canal

von Malta / legten darauff einander an Boort / und

als der Seelaͤnder ſahe / daß er uͤberwunden waͤre/ ſo
zuͤndete er das Pulver an / und flohen damit beyde in

die Lufft.
Den 12 . Mart , griffen 5. Frantzoͤſiſche Kaper

die von Bilbao zuruͤck kommende Kauffardey⸗Flotte

Unmehr preſentirt ſich ein angenehmerer /
Jund bißher faſt leer gelaſſener / vor dißmal
aber zu einem gedeylichen Eflect kommender

el

0

1

1 1

Titel / der zugleich die vorhergehende Titel abſtellen/

und denen zwiſchen den Chriſtlichen Potentien vor⸗

geweſenen Feindſeligkeiten vermittelſt eines erfreuli⸗
chen Friedenſchluſſes ein Ende geben wird . Man

hat zwar in den Geſchichten des vorigen Jahres all⸗

ſchon geſehen /was maſſen in demſelben an den Præ⸗
liminarien des Friedens mit dem Franzzoͤſiſchen Mi-
niſtro Herrn de Callieres gearbeitet worden / dieſer
auch Namens ſeines Koͤnigs die Keſtitution unter⸗

ſchiedener Oerter / oder vor etliche derſelben / nament⸗

lich Straßburg / ein Equivalent angetragen . Gleich

brælimi - ſivie aber dergleichen otlerirte Æquivalente jederzeit
var wegen bedencklich gefallen / alſo will man zuforderſt die Er⸗
eſtitu· waͤgtung dieſer Sache anher ſetzen/ und darauff von

Huubte dem Fortgang und endlichen Erfolg des Friedens
Stad
Straßburg /handeln . Es iſt aus dem vorhergehenden XIV .

Theile f . 786 . & ſeqq . erinnerlich / was allſchon
An . 1695 . von dem Hochloͤbl . SchwaͤbiſchenCraiſe
und andern deßhalb vor bewegliche remonſtration

gethan worden. Dieſe ſeynd nun ferner urgirt wor⸗

den/ dann als zuEintritt dieſes Jahres den 22 . Jan .
die Hochloͤbl . fuͤnffAflociirteCraiſe ihrer Aflocia -

tion halber an Ihr . Kaͤyſerl. Maj . geſchrieben / ſo
haben ſie in dem Poſtſcripto dieſe Materie ins be⸗

ſondere beruͤhret/ und die Inconvenience davon fol⸗
gender maſſen vorgeſtellet :

pird vonet /Auch AllergnaͤdigſterKaͤyſer und Herr ꝛc. hat
15511 man bey gegenwaͤrtigem Congreſs in denen aus

Käpfer re⸗dem Haag eingelangten unterſchiedlichen Kelatio -

commendirtnen mehrmalen wahrgenommen / wie daß der Fran⸗
„tzoͤſiſche Commiſſarius de Callieres es noch im⸗

mer dahin zu bringen ſuche / daß man die Stadt

Straßburg benebens dem Elſaß ſeinem Koͤnig uͤber⸗

laſſen / und an ſtatt eines Kquivalents davor die
Reſtitution des Hertzogthums Lothringen in ſtatu

quo annehmen moͤge . Nun hat man zwar mit
Conſolation dabey erſehen / daß ſaͤmtliche Hohe
„Herren Alltirte alſo gleich ſolche Propoſition , wie

von ungefaͤhr 18 . Hollaͤndiſchen Schiffen auff den 169 ) .
Kuͤſten von Biſcaya an / bemaͤchtigten ſich zu An⸗

fang der 3. Kriegsſchiffe / welche der Flotte zur Con⸗

voye mitgegeben waren / hernach 10 . biß 1r . der

Kauffardey⸗Schiffe / welche theils zu Port. Louis
theils zu Nantes auffgebracht worden .

Auch wurden im Monat Junio bey Capo Finis Jie Fran .5 ＋ g tzof. SapersTerræ zwey Engliſche Schiffe / deren eines nachſäehmen noch
Mocha , das andere nach Suratte in Oſt⸗Indienzwes reiche
giengen / Deptfort und die Dorothee / durch 4 . Schif , Schiflee
fe unter Mr . d' Amont und einen Kaper von 2

5

Malo genommen / welche mit 25 . biß 30 . Kiſter
Contenten / 4. biß 500 . Ballen Lacken/ Eiſen / Bley/
Corallen / und andern koſtbaren Sachen geladen wa⸗

ren / und auff zwey Millionen geſchaͤtzetworden.Daß
alſo dieſes Jahr die Franzoſen mit ihren Capereyen
weit mehr Schaden den Allürten gethan / und ſich
Nutzen geſchafft / als die Engl . und Hollaͤnder mit

ihren groſſen und koſtbaren Flotten .

＋

Friedens⸗Handlungen .
Provincien ohne einzige Juſtitz oder rechtn

ͤͤſigen
·

Titel tem pore Pacis occupiret worden / mithin·
nach denen Regeln des natuͤrlichen/ auch aller Voͤl⸗⸗
cker Rechts zuſammen zu reſtituiren ſeyn / einfolg⸗
lichen eines vor das andere / man conliderire gleich. ⸗
die Sach an⸗/xund vor ſich ſelbſt / oder auch in tecn

gard der vorigen Herrſchafften / kein Æquivalent . ,
abgeben / noch mit Fug dafür offerirt werden kan .

Alldieweilen aber bekannt iſt / mit was addreſſe . ,

man Frantzoͤſiſcher Seits ſich aller occaſionen zu⸗
bedienen weiß / durch welche man per inditectum ,

manchmal ſein heimliches Abſehen erlangen moͤge;
ſo hat man an Seiten dieſes Congꝛe ſſus es vor ei⸗

nen ſolchen Streich angeſehen / durch welchen man .

die Hohen Herren Alltirten ſelbſten an einander zu .
hetzen/ ind unter ihnen eine dillidentz zu cauſiren . ⸗
trachte ; dahero man auch billig alle noͤthige Gegen⸗⸗
Dræcautiones ſowol in denen Præliminarien / als .
bey denen Friedens⸗Tractaten ſelbſt / darwider zu ,
nehmenhat / indeme zumalen einige Minittri dieſes, ,
Congreſſus ſeynd/ welche es ſelbſten aus des ſeligſt .
kurtz verſtorbenen Herrn Hertzogs zu Lothringen ,
Hochfuͤrſtl. Durchl . eigenen Mund gehoͤret haben/ „
daß Sie nimmermehr Ihr angeſtammtes Hernog⸗
thum annehmen koͤnnten/ wann die Stadt Straß⸗
burg in der Cron Franckreich Haͤnden gelaſſen wer⸗

den ſolte / anerwogen Sie ſolcher geſtalten die ge⸗ ,

ringſte ſecuritaͤt vor ſich nicht haͤtten. Und wei⸗ ,

len es nun mit denen allhier verſammleten ſechs ,
Craiſen / und denen darinn begriffenen Chur⸗Fuͤr⸗,
ſten und Staͤnden in dieſem Stuͤck allerdings eine

gleichmaͤſſige Bewandnuͤß hat / auch in dem gantzen

Reich keine Sicherheit zu hoffen/ es ſey dann dieſer⸗
entwendete Schluͤſſel des Reichs demſelben wieder⸗

zugewandt ; Als haben Eiwv . Kaͤyſerl. Majeſt , im⸗

Namen und von wegen unſerer gnaͤdigſten Chur⸗
und Fuͤrſtl. Herren Principalen wir allerunterthaͤ⸗⸗
nigſt bitten wollen / nicht allein von tragenden aller⸗

hoͤchſten Kaͤyſerl. Amts wegen/ auff dieſer Reſtitu⸗

tion dero Reichsvaͤterlichen Vigilantz nach unbe⸗

weglich zu beharren / ſondern auch dero in dem⸗

billig / abſolutè verworffen haben / indeme beede Haag lubliſtirender und zu denen Friedens⸗Tra⸗⸗
Ctaten
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ctaten dettimirter / anjetzo aber denen Prælimina -

otien beywohnender Hochanſehynlicher Geſandt⸗

ſchafft⸗ ohne allerunterthaͤnigſte Maßgab / gemeſ⸗
ſentlich anzubefehlen / daß ſie wie biß aꝛihero ruͤhm⸗
lich und zu aller Teurſck en Patrioten groſſer Con

olation geſchehe
100

auch küinfftig hin ſich von

ſolchen zu Ew . Kaͤyſerl. Maj . eigenen Erblanden /

vund des geſamten Reichs künfftigzer Sicherheit
hoͤc bſtnöchtgen Puncten / als die Keſtitution der

Stadt Straßburg iſt / durch nichts / es mag auch
Namen haben wiees wolle / abwenden / im Gegen⸗

theil aber vielm ehr / ſowol anjetzo bey denen Præli⸗

inarien / als bey denen Tractaten ſelbſten alleſd

Sorgfalt vorkehren ſolle/ daß die Keſtitution cum

0 chu0 ed rheit mit gegenwaͤrtigen For -

antzoſen in Præliminaribus

chern wollen / geſchehen/ ſon⸗
valeñ nien / die keine wa -

in⸗ vor alletnal abſtrahiret

raln erterweiſtn. E Iw. Kaͤyſerll. Maj .
Baterland eiue alf lerhoͤchſte Käyſel .

derwwerben ſich dadurch bey der Lolte⸗

Und wir ver⸗

15

vorotaͤt eine unſterblicheeGlorie &c .

leiben ꝛc⸗

Dieſem wollen wir

einiger 5 dleonen,eines

Ein Beden noch einen kurtzen Extract
cken / ob ge⸗
gen traß⸗
burg ein

lent gelten 9

ſolle?
1

verwichenen Jahr uͤber die⸗

et / beyfuͤgen: Er erzehlet

der dem x bl . Fraͤ
ſel hoͤl 7

liche Stadt wider die

d d

daß auch bekannt ſey / daß der Cron Franckreich fuͤſ⸗g
ſen Worten / deren ſie bey guten und Aſpe -
cten ſich wohl zu gebrauchen weiß / nur

che bey andern durch die Krafft der Woffen mehr

Ihro zum Schimpff ausdeutet / wann man ſie an

Ihro wol gar leiblich beſchwor ne Worte binden wol⸗

te . Hiernaͤchſt ſpricht er ferner / ſey eines Theils

kein Æquiva 15 noͤthig /wann die Cron Franckreich
ruhig ſeyn / und den aus Gzottes Haͤnden zu erwar⸗

ten habenden Frieden red⸗ und treulich halten wolte /
andern Theils aber auch kein Kquivalenr in der

Welt auszufinden/ daß den Verluſt von Straßburg
Ehnipebrnrel koͤnnte / nicht nur nach dem Pretiò

allectionis , welches generalement keine compen⸗

ſation oder Equivalent admittiret / ſondern auch
nach dem Vretio vero & ſituationis ; geſtalten di
Stadt Straß burg / beneben dem Elſaß / darinn ſie ge⸗

0 gen/ die Vormauer und Schluͤſſelmacht in die obere
N doͤmiſche Reichs⸗Provintzien . Und gleich wie dieſe
Vormaauer und Schluͤſſel das gantze Roͤmiſche Reich
in allen Re zehen Craiſen ber conſequentiam ,
Principaliter aber den Ober⸗Rheiniſchen / Schwaͤ⸗
biſchen / Fraͤnckiſchen und Bayeriſchen Craiſe/ in der
Ordnung / wie ſie gelegen / und nach einander inva⸗

Giret
werden koͤnnen / beneben denen Kaͤuſerlichen

9* ö
gelten machet / keinen Glauben beymeſſen můſſe / di

Beſchreibung

fort / kein EÆquivalent noͤthig/ dann wann der Köͤ
rnig in Franckreic bey ſeinen zugenommenen Jah⸗

s
andern getreuen

Patrio -

Friedens
und der in dem ſtatu publico nur ein wenig ver -

ſiret iſt / der fuͤr den Schluͤſſel ſeiner gantzen Haabſe⸗
ligkeit ein allein nach dem Schluͤſſel Proportionir⸗
ccs Æquivalent ſolte admittiren wollen; welches
hauptſaͤchlich conſideriret werden muͤſſe/ wegen der

ſituation und anderer zu einer Heſtändigen Bede⸗

ckung erforderter kelhecten . Wer den Schluͤſſe
hat zu einer Veſtung / und denſelben weg gegeben/ und

an ſtatt des eiſernen einen fremdenguͤldenen oder mit

Diamanten beſetzten dafuͤr annehmen will / der wird

wenig gebeſſert ſeyn / weilen er damit ſeine Veſtung
weder auffmachen noch verſchlieſſen kan ; und wuͤr⸗
de der Koͤnig in Franckreich ſein Pariß oder Lion ꝛe⸗

gegen die ſchoͤnſte Provintz in der Welt als ein R .

quivalent nicht vertauſchen / oder wie wuͤrde er der⸗

gleichen Aquivalents - Propoſittones anſehen ?
Wer den Schluͤſſel zu ſeinem ue ſeinem Nach⸗
barn / ſeinem Feind / ſeinem formidablen Feind/ ei⸗

nem Feind / der eine ewige Ambition und Jalouſid

gegen das Roͤmiſche Reich und das Durchl hleuchtigſte

Ertzhauß 9 9 0 unterhaͤlt / und nimmermehr

quittiren wird / überlaſſen muß/ der kan gewiß nicht

ruhig darinnen
ſch laffen . Es ſey auch / faͤhret er

ren
/ wie er die Welt Berlusgiket l ihig ſeyn / und

Europæ einen warhafften Irteden goͤnnen und laſ⸗

n / was
maffen Otkaßburg eine nich ts nußz .

des Reichs ſey / an miſchen Reich ſich wol keines feindlichen Angriffs
heund ins beſon⸗dazu es weder unterelle , noch Latention ,

hennundSSchwaͤbiſchen Crai⸗ Kraͤfftehat / beſorzen darff; Und dannenhero ſeynd
aßherg egen die

0 anſehn⸗ dieſe Equivalents⸗ Propofitiones Meditamenta
oͤffentliche Weſep haͤliſck)e und eines neue n Krieges / davon die Exempel von 200 .

Niemaͤgiſche
FSrrcrefthluͤſſe in Friedenszeiten von und mehr !

dem Koͤnige von Franckreich eingenommen worden : ſcl ) en Frieden allerdings neu ſ und Warnun ,

daß ſieſel ſch

Vor⸗/ und Erblanden / bedecken undverſchlieſſenmuß;

8. niervat ionion des gemeinen

Aſſo wuͤrde ja niemand in der Welt ſeyn / dern die iſt :
Weſens angelegen Iten ſonſt gewoͤhnlicl

ſen will / ſo ſeynd ihin dieſe Veſtungen zur Laſt / und

Anerwogen Franckreich von dem Roͤ⸗

noch

Jahr en bekannt / und von dem Niemmaͤgi⸗

en / ſich vor ſolchem Gifft nach allem Vermoͤgen
zu 101505

betrüͤbte Ellectus man ſo lang und

ſchtnerzlich empfunden hat . Veiter ſagt er / es 5te die Erun Franckreich kein Equtvalent , das
ſi

vor dieſe Probinzen und Gre ent⸗ Veſtungen 137
koͤnne / wanndieſe gleich ein Equivalenc admit -

tireten : Dann weil ſie ſich in eben ſolchen Friedens⸗/
Propoſitionen erboten hat / alles zu rettituiren /
was dero ungerechte Waffen / nach der unverant⸗

wortlichen und gegen das Recht aller Voͤlcker unter⸗

nommenen Invalion des Roͤmiſchen Reichs gleich
nach dem Niemaͤgiſchen ſo he llgglech geſchloſſenen
Frieden / durch Goͤttliche Verhaͤngniß verſchlunge n
haben / ſo bleibet deroſelben aus dem Roͤmiſchen
Reich nichts uͤbrig / als was Ihro vermittelſt des

Weſtphaͤliſchen und NiemaͤgiſchenFriedens cedi-

eret / abgetretten und uͤberlaſſen werden muͤſſen; So
aber auch nicht bleiben koͤnne / wann ſie den unge/
meinen Schaden bedaͤchte / den ſie den beyden Biß⸗
thuͤmern Speyer und Worms / undgleichen Namens

Aie der Churfuͤrſtlichen Kelidence Hei⸗
delberg / Franckenthal

/
Mannheim / und andern

ChurPfäliſchenmwie auch andern und vielen Staa⸗
ten mehr angethan haben/ ſo wuͤrde alles das jenie90,
531 die Cron Franckreich in dem Roͤmiſchen Reich
per Pacta

banees beſitzet / bey weitem nicht bezah⸗
len/ was ſie geſchadet hat/ und zu repariren ſchuldig

Und lieſſe n
5

den bey den Friedens⸗Tracta⸗
hen Arlickel von der Imneltie ........
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Handlungen .

an ſeinem Ort geſtellet ſeyn Man zweiffle aber / ob

ein alter Teutſcher Patriot capable getveſen waͤre/

durch die Vergeſſenheit zu aboliren einen Schimff/
der ſeinem Vaterland begegnet iſt / mit Verunehr⸗
und Violirung der Aſchen / und der Beinenicht ſei⸗
ner Cameraden oder nachgeſetzter Obrigkeiten oder

Officiers / ſondern Seinet Kaͤyſer und Seiner Koͤ—

nige / deren Schatten man im Leben / und nach

dem Tode die Keliquien als Heiligthuͤmer verehret .

Wann man auch ferner erwegen oder in die Waag⸗
ſchale legen wolte / was pro æquivalenti offeriret /
und dagẽgen behalten werden wollen / umn zuſehen /

ob eines wie das ander beſchaffen/ und die Waag⸗

ſchale balanciren koͤnte/ ſo ſchiene es zwar / daß

Franckreich alleine Straßburg prætendiret; Ge —

ſtalt dann auch alles was von dem AÆAmquivalentẽ vor⸗

getragen wuͤrde alleine von Straßburg rede ; Das
Anſehen aber waͤre auf das gantze Elſaß gerichtet / und

waͤreſolches nicht allein ab ellectu gewiß / weilen die⸗

ſe Krone / wann ſie Straßburg hat/ ob ſie gleich alle

andere Staͤnde des Elſaſſes dem Schein nach retti⸗

tuiret / dennoch in effectu Meiſter iſt vom Elſaß /
und daſſelbe lubjugiren kan/ wann ſie will / und ih⸗

re Convenienꝛ oder Iatereſſe es erfordert : Son⸗

dern es haben auch weder Le Comte d Avaus an

dem Koͤniglichen Schwediſchen Hoffe / noch Mr .

de Bonrepos an dem Koͤnigl. Daͤniſchen / in dero

ausgeſtreueten Friedens ⸗Propoſitionen von Ke -

ſtitution des Elſaſſes Erwehnung gethan ; und ob⸗

gleich der Weſtphaͤl und Niemaͤgiſche Frieden zum

abermahligen Fundament geleget ſeyn ſoll / ſo iſt je⸗

doch aus dem Congreſs zu Franckfurt / und nach⸗

gehends unter dem Regenſpurgiſchen Reichs⸗Con -

vent in Ann . 168O . und 168 T. aus denen daſelbſt

verhandleten Actis erinnerlich / was geſtalt die

Kron Franckreich das gantze Elſaß contra verba ,

intentionem & obſervantiam Inſtrumenti Pacis

Weſtphalicæ prætendiret / und keine Rationes

dagegen admittiret habe : Dieſes Elſaß beſtuͤnde

zwar aus einem kleinen Wort / ſo aber einen groſſen

Begriff haͤtte/ als nemlich x. das Biſthum Straß⸗

burg / ſo aus allen Relpecten / inſonderheit da es

inter omnes Epiſcopatus den Nahmen und die

Gloire ( auch in dem Jure Canonico ) von denedel⸗

ſten hat / unvergleichlich conſiderabler iſt / als die

drey Biſthuͤmer Metz / Thul und Verdun/ welche
das Roͤmiſche Reich ein gantzes ſeculum per Arma

vindiciret / Franckreich aber nie quitiren wollen .

2. Die drey Fuͤrſtl. Stiffter / Murbach / Luders

und Andlau . 3. Die Graffſchafft Hanau und Luͤ⸗

telſtein . 4 . Die Freyherrſchafft Fleckenſtein . 5.

Die Stadt Straßburg . 6 . Die anſehnliche Reichs⸗
unmittelbahre Ritterſchafft . 7 . Die zehen Staͤd⸗

te / ſo zwar in groſſer Maſſe die dandvogtey zu relpi⸗
ciren haben / welche aber die Kron Franckreich ſelb⸗
ſten und jederzeit/ auch noch bey dem Heilbronniſchen
Arbitrio , fuͤr immediatè Reichs⸗Staͤdte / ( im⸗
maſſen ſie auch wahrhafftig ſeynd ) und dero unmit⸗

telbahre Reichs⸗Standmaͤßigkeit per Articulum

Inſtrumenti Pacis ſtipuliret / geachtet undtracti -
ret hat . Die Kron Franckreich waͤre anjetzo wohl ſo
vorſichtig und wuͤrde das gantze Elſaß conceptis

verbis eben ſchwerlich in Anſpruch nehmen / weil ſie
dadurch das Roͤmiſche Reichzu ſehr irritiren wuͤrde/
dennoch aber ſolcher generalen und zweiffelhafftigen

DenckwürdigerGeſthichte
Redens⸗ Artenbedienen / die ſie nach ihrer Conve⸗
nienz extenditen / auslegen / erlaͤutern und

zu ſeiner Zeit durch die Krafft der Waffen
wuͤrde behaupten koͤnnen. Wann man auch

gleich hiervon abſtrahiite / und ſich vorbilde⸗

te / wie doch ex hactenus relatis nicht zu hoffen
waͤre/ daß alle andere Staͤnde des Elſaſſes cum o⸗

mnimoda ſecuritate & immediate reſtituiet wer⸗

den muͤſten/ ſo habe die Kron Franckreich dannoch

in effectu das Elſaß / wann ſie Straßburg hat / mit

allen darin begriffenen Reichs⸗Staͤnden / welche

poſt Pacem Neomagenſem der Stadt Straßburg

( ſo ex beneficio Polyphemi die letzte geweſen ) vor⸗

gegangen ſeyn / oder kuͤnfftig procedendi modo

eodem folgen wuͤrden ; und ſey in eflectu eines /

wann die Kron Franckreich die Stadt und Veſtung

Straßburg prætendiret zu behalten / ob ſie Straß⸗

burg allein / oder Straßburg und die gantze Provintz
Elſaß / und alle obvermeldete darin begriffene Reichs⸗
Staͤnde prætendirete . Ja wann die Kron

Franckreich Straßburs hat / und zwar inder kortifi⸗
cation , darin ſie jetzo ſtehet / ſo habe ſie nicht allein das

Elſaß miteinander / ſondern ſie ſey ferner Meiſter uͤ⸗

ber den Ober⸗Rhein / uͤber das Weſtrich /uͤber die

Saar und die daſelbſtige Graffen zu Naſſau / Rhein⸗
und Wild⸗Graffen ; Meiſter uͤber dothringen / Bur⸗
gund / und die Gefuͤrſtete Graffſchafft Moͤmpelgard :
Alich wann ſie Meiſter uͤber Straßburg und Elſaß
iſt / ſo koͤnneſie darin / wie auch aus Briſach / wann

gleich Freyburg und Philippsburg reſtituiret wuͤr⸗

den / eine Armee von viertzig / funffzig und ſechzig
tauſend Mann halten / den Oberen Rhein / den

Schwaͤbiſchen / den Fraͤnckiſchen und Bayeriſchen /
ja ſelbſt den Oeſterreichiſchen Kreiß / ohne Wieder⸗

ſtand invadiren und uͤbern hauffen werffen ; Und

wann die Conjuncturen und Alliantzen es veranlaſ⸗
ſen/ und die hoͤchſte Providen es permittiret / daß
die Ottomanniſche Pforte zu gleicherZeitbraͤche/ ſo
begriffe jedermann von ſelbſten / was fuͤr Fata dar⸗

aus erfolgen koͤnten / in was fuͤr unuͤberwindlicher
Gefahr das Durchleuchtigſte Ertzhauß Oeſterreich
und das gantze Obere Reich alsdann begriffen ; und

ob vor menſchlichen Augen wohl muͤglichwaͤre/ dar⸗

aus gezogen zu werden ? Man muͤſſe ſich nicht ver⸗

wundern / wann man louteniret / daß die Kron

Franckreich Meiſter waͤre oder werden koͤnne von

Lothringen oder Burgund / wann ſie Meiſter iſt von

Straßburg und dem Elſaß : Als des Hrn Hertzogen
von Lothringen / des groſſen und tapfferen Generals /
Hochfuͤrſtl. Durchl . ( die ihr heldenmuͤthiges Leben

viel zu fruͤhe/ und wer wuͤſte / ob nach dem Lauff der

Natur / oder aus hoͤherm Gewalt quittiren muͤſſen)
bey den Niemaͤgiſchen Friedens⸗Tractaten vernom⸗

men hatten / welcher geſtalten projectiret wuͤrde/
daß Sr . Hochfuͤrſtl. Durchl . dero Hertzogthum in

ſtatu quo voͤllig reſtituiret / hingegen der Kron

Franckreich die Stadt Straßburg abgetreten werden

ſolte / ſo wuͤrden ſich ehrliche Leute finden / die atte⸗

ſtiren koͤnten / aus dem glorwuͤrdigen Munde Sr .

Hochfuͤrſtl. Durchl . gehoͤret zu haben / daß Ihro ihr
Hertzogthum / wann die Stadt Straßburg in der

Kron Franckreich Gewalt iſt / nichts nuͤtz/ folglich
auch ſub hac conditione nicht acceptabel ſey ; die⸗

weilen es deroſelbenalleStunden / wann die Con -

venient oder Intereſſe es erforderten / wieder genom⸗
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men werden koͤnte . Wolte ſich auch einer flatti⸗

ken / daß die Kron Franckreich ſich mit Straßburg
vergnuͤgen/ und alle andere Staͤnde des Elſaſſes in

voͤlligem Genuß ihrer Immedietaͤt unverruͤcket / und

ewig verbleiben laſſen werde ; der moͤchte ſich nur

cecolligirenaus dem was in den letzten Zeiten geſche⸗
hen/ als die Kron Franckreich occaltone der Land⸗

vogtey uͤber die zehen kleine Staͤdte / ſo einem Land⸗

vogt nichts giebt / als den Schutz und Mainteni —

rung der alten Gerechtigkeiten und Privilegien / das

gantze Elſaß verſchlungen hat ; Was wuͤrde ſie ſich
unter dem Nahmen von Straßburg durchKrafft der

Waffen nicht unterſtehen . Wann man auch ſchon
von allen andern Staͤnden des Elſaſſes abttrahi .

ren / oder einen niemahls zu vermuthen habenden

Fall figuriten wolte / daß die Kron Franckreich ſick
mit den Mauren der Stadt Straßburg und mit ei⸗

ner geringen Beſatzung vergnuͤgen/ und alle andere

Staͤndedes Elſafſes ruhig und in dem voͤlligen Ge⸗

nuß ihrer Immechetaͤt und Libertaͤt verbleiben laſ
ſen werde / bildete man ſich auch eine ſolche Conte .
nance

und onjunctunen ein / da die Kron Franck
reich weder wehe thun will / noch wehe thun kan / und

legete ſolchem allen nach / und mit dieſenPhiloſophi
ſchen Speculationen und Abſtractionen in die ein

Waagſchale die Stadt Straßburg allein / wie ſie in

hren Mauren und Deß endentien lieget / ohne re⸗

tlexion auf Politiſche Staats / und Militair - Re -

ſpectenʒ ſo wuͤrde dennoch billig zu erwaͤgen ſeyn / ol

uich die ſchoͤne und nahrhaffte Stadt / von einer con .

liderablen Buͤrgerſchafft / meritire in Compen -
ſation geſetzet zů werden mit Breyſach / Freyburg
und Philippsburg / welches theils armſeelige Doͤrffer
ohne Land / oder von gantz geringen Dependen⸗
tien / ungeſund / die kaum 3. oder 4000 . Mann

faſſen / und wegen des Rheins und Moraſts keinen
Monat geſund ; Bey geſchloſſener Vallage aber gar
nicht erhalten werden koͤnnen; Da in dem Gegen⸗
theil in der Stadt Straßburg 20000 . Mann gantz

fuͤglich logiret / und nach allem Verlangen verpfle —
get / ſchoͤne Commercia in die Schweitz / und

durch die Schweitz in Italien / in Burgund / Lo⸗
thringen und dadurch in Franckreich ; auf dem Rhein
in Holland und uͤber die See weiters ; auch in das

Reich gefüͤhret / und alle zeitliche Gluͤckſeeligkeiten /
die eine Stadt beruͤhmt machen / gefunden werden .

Dieſes waͤre alſo in der einen Waagſchale / was die

Kron Franckreich prætendiret / wann nun vorge⸗

ſtellet wuͤrde / was ſie davor geben wolte? So wolle

die Kron Franckreich dafuͤr abtreten / r . Freyburg
und Philiypsburg in ſtatu quo . 2 . Reſtituiren

die Chur⸗Pfalzund alle andere Staͤnde des Reichs /
die ſie eximiretund unter ihre douveraimitẽ gezogen
hat . 3. Demoliien und ihren ordentlichen Herren uͤ⸗

berlaſſen/ (r. ) Montroyal ( 2. ) Trarbachz jedoch
daß dieſe beyde Orte nicht wieder befeſtiget werden
1 gleich als wenn es mit dem Roͤmiſch. Reich
ſchon ſo weit gekommen waͤre / daß es ihme von der

KronFranckreich Leg es vorſchreiben laſſen und an⸗

nehmen muͤſte / wie es ſeine Graͤnten befeſtigen oder

vielmehr abandonniren ſolte : ( 3 . Huͤnningen und

( 4 Fort - Louis demoliret . Man haͤtte allbe⸗
reit angemercket / und es gebe ſich in geſunder Ver⸗

nunfft von ſelbſten / daß unter allen dieſen reſtitu⸗

sis und dem Jendis nichts ſey / was die Kron

— —
Franckreich per Jura Gentium behalten koͤnne/ als

Freyburg allein / ſo deroſelben durch den Niemaͤgi⸗
ſchen Frieden cedi et und abgetreten worden iſt / und

daß ſie an die Chur⸗Pfalt gar teine gerechte Anſpra⸗
che habe/ per omnia diyina & humana jura aber
ſchuldig ſey/ alle die unter die Souverainitẽ gezoge/
ne Orte / inſonderheit das mit Gewalt in ipla pace
bezwungene Philippsburg zuruͤck zugeben / wie auch
alle in dem letzten Krieg und nach dem Niemaͤgiſchen
Frieden auff dem Grund und Boden des Roͤmiſchen
Reichs mit hoͤchſter Ungerechtigkeit und euſſerſten
Schaden erbauete Feſtungen zu demoliren / oderin
Scatu quo zuuͤberlaſſen . Es waͤre gleichfalls ſchon
angefuͤhret/ daß die Kron Franckreich auff Kqu .
valentien bedacht ſeyn můͤſte/ mit welchen ſie den

unerſetzlichen Schaden compenſien koͤnne/ den ſie
mit Feuer und Verwuͤſtung ( wollen nicht ſagen ) an
Chur⸗und Fuͤrſtlichen Kehdenzien / ſondern an

Kirchen und an Kloͤſtern ihrer Religion / an Erz⸗
und Biſchoͤfflichen in der Welt beruͤhmten Domkir
chen zugefuͤget hat / der unſchaͤtzbar iſt ; ehe ſie Je.

quivalentia gedencket zuacquiriien / und daß ſi
ſolchen unwiederbringlichen Schaden nicht bezahler .
koͤnne/ mit allem dem / was ſie mit Recht auff dem

Teutſchen Boden beſizet / auch nicht mit Meß / Thul
und Verdun . Franckreich ruͤhme zwar auch die
von ihm gemachte Fortitieationen / aber die mach⸗

ten es nichtaus / ſondern es haͤtte Franckreich Ihm
ſelbſten zu imputiren / daß ſie koſtbahre Wercke in
dieno ſolo , nicht allein mala fide , ſl jura priva-

ta confideraveris , ſondern auch animo nocendi
contra jura publica angeſeget / und mit tauſenden /

ſo ſie verbauet / Millionen geſchadet . Sie ſey dan⸗

nenheroperjura privata & publica , per juta di -

vina &humana per jura Gentium verbunden /
nicht allein ſolche Veſtungen alſofort zu dẽmoliren /
ſondern auch den dadurch verurſachten Schaden zu
repariren und zu erſetzen / wann Recht noch Recht
ſeyn / und Jura divina & humana gelten ſollen. Die
Churfuͤrſtlicheund Ertbiſchoͤffliche Stadt Trier ſey
ander Moſel das ungluͤckliche Opffer des tapfferſten
und beſtaͤndigſten Fuͤrſten / und die ewige Blame
und Zeugnuͤß einer unmenſchlichen Crudeliraͤt /
welche der Allerhoͤchſte zů ſeiner Zeit nicht ungerochen
laſſen wuͤrde. Und was haͤtte die Kron Franckreich /
daß ſie dafuͤr geben koͤnte/ als die drey Biſthuͤmer /
Meß Thul und Verdun ? ſo dem Reich unum⸗
gaͤnglichzu einer gerechten Satisfaction reſtitufret

werden muͤſten . In Summa / das Rquivalent
ſo fuͤr Straßburg und das Elſaß offeriret wuͤrde/

waͤre ein Dorff gegen eine Stadt / nichts gegen al⸗

les/ und ſolte ein Raubden andern bezahlen . Es
wuͤrde zwar Frantzoͤſiſcher Seite nahmentlich von
dem Comte d' Avaux eingewendet / die Stadt

Straßburghaͤtte ſich ſelbſt mit Genehmhaltung des

vornehmſten Theils / das iſt / aller ehrlich und from⸗
mer deute / in die Devotion der Kron Franckreich /
und zu Dero nicht geringem Nuß und Sccherheit er⸗

geben. Es waͤre aber auch an dem / daßſich unter⸗

ſchiedene Meinungen hieruͤber finden / und die mei⸗

ſte dieſe Stadt mit Verraͤtherey und ſelbſt⸗Verkauf⸗
fung zu beſchweren ſchienen / welches man aber dahin
geſtellet ſeyn kieſſe; Jedoch wann ſich ſchon die Stadt
freywillig der Frantzoͤſiſchen Souveraineté ergeben
haͤlte ſo waͤre doch die Kron Franckreich zu Behau⸗

peung — —
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ptung ihrer Intention dadurch nichts gebeſſert;Die⸗
weilen das Roͤmiſche Reich das Seine vindiciret /
und die Stadt Straßburg / als ein Mitſtand / nicht
befuget iſt / ſuo facto ſich davonabzureiſſenz Wür⸗
deauch die Kron Franckreich in foro conſcientiæ

nicht verantworten koͤnnen/ wann ſie fremde Unter⸗

thanen ſive ſpe, ſive pretio , von ihrem angebohr⸗

nen Herrn oderihrem natuͤrlichen Corpore abgeſon⸗

dert haͤtte/ gleichwie Ihr. Kaͤyſerl. Mʒajeſt . und das

Reich / ſolchenfalls / bemaͤchtiget ſeyn wuͤrden / ge⸗

gen die Stadt Straßburg / wann ſie einer Untren

oder Verraͤtherey beſchuldiget oder uͤberwieſen werden

koͤnte/ polt vindicationem , nach den Rechten und

denen Reichs⸗Conſtitutionen zu verfahren : Sie

wuͤrde ſich aber / wann ſie zu ſeiner Zett wuͤrde ſprechen

doͤrffen/ ſchon ſelbſt entſchuldigen / und koͤnte Ihro

immittelſt zu einer Conlolation dienen/ daß deroſel⸗
ben in Actis publicis , in allen den Verhandlungen /
ſo bey obvermeldetem Songrell zu Franckfurt / und

nachgehends bey dem Reichs⸗Convenr zu Regen⸗

ſpurg/ geſchehen/ in allen denen ſchrifftlichen Vor⸗

ſtellungen / die von Reichs wegen an die Kron Franck⸗

eich / auch hernachmahls an die Kron England ge⸗

than worden / dergleichen nichts imputiret / ſondern

ihre Subjugation einer hoͤhern Gewaltzugeſchrieben
worden . Es koͤnneauch zu einer vorlaͤuffigen Kx⸗

culpation nicht verhalten werden / was maſſen die

Kron Franckreich in dem Nimwegiſchen Frieden
ſchon vorgehabt habe/ das gantze Elſas mit allen

deſſen Staͤnden ſpe & voto zu verſchlingen / wie ſie
darauff die Keuniones , Dependentien / und alle

dergleichen betruͤbte Nahmen / und zwar per gradus
angefangen ; Endlich auff die dagegen movirte

Querelles , den Congreſſ zu Franckfurt beliebet /
zuvor aber die Stadt Straßburg weggenommen /
und darauff in dem Congrelf ſo wohl als zu Regen⸗
ſpurg in Comitiis ſuſtiniret habe / daß Ihro die

Stadt Straßburg und das gantze Elſaß / neben de⸗

nen von den Biſthuͤmern Metz / Toul und Verdun

relevirenden Provincien / Landen und Leuten in dem

Veſtphaͤliſch⸗ und Nimwegiſchen Frieden / conſen⸗

ſu Cæſatis & Imperii , cedirt und abgetreten wor⸗
den ſey. Nun waͤre bekannt / in was kormidablen

Macht die Kron Franckreich damahlen gantz Euro⸗

pa zittern gemachet / und wuͤrde dannenhero jeder⸗

mann gern perſuadiret ſeyn/ daß ſie zu dubjugation
der Stadt Straßburg weder Geld noch Verraͤtherey
nöͤthig gehabt habe/ wie ſie dann auch bey der Occu -

pation weder Geld noch Verraͤther / ſondern allein

ihrer Macht gebrauchet und daran gnug gehabt .
Die Stadt Straßburg hergegen haͤtte ihre Fata und

Gefahr gnugſam vorher geſehen / und deswegen ihre
Negociation an dem KaͤyſerlichenHofe und bey dem

Reichs⸗Convent , auch allen hohen Benachbarten /
zu ihrer und des Reichs Conſervation und Beſtem /
verdoppelt / die nach und nach aus denen ſouverai⸗

nen Kammern zu Metz und Breyſach / ausgegan⸗
gene Reuniones , Arreſta , und endliche Exemption
des Elſaſſes communiciret / aber nicht einen Mann

erhalten koͤnnen / biß etwa circa medium Anni
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huͤten. Als man dannenhero in ſolchen Angultiis
zu Straßburg obvermeldter maſſen / rathſamer zu

ſeyn ermeſſen / denen Extremitaͤten pro tune , mit
einer Capitulation , pro conſervatione Jurium ,
ſalyo omnind in meliora tempora jure imperii
aus dem Wege zu treten ; So waͤre zwar wahr/
daß die Submitſion unanimi conſenſu Magiſtra -
tus & Civium , & quidem præmeditato , reſolvi .

ret worden ſey ; hingegen falſch / daß es mit gutem

Belieben und voluncarie geſchehen ; dann die Fran⸗

toͤſiſche korce , der commigirte Angriff / die vor der

Mauren geſtandene Armee / hat ſie darzu gezwun⸗

gen : So wenig nun eine Veſtung / wann ſie durch

Heeres⸗Macht / zu der Ubergabe obligiret wird / an⸗

geſehen werden kan / daß ſie ſich freywillig ergeben ha⸗

be/ weil ſie des Sturms und aller deſſen Etlecten

haͤtte erwarten koͤnnen ; eben ſo wenig koͤnne der

Stadt Straßburg im putiret werden / daß ſie ſich
freywillig ergeben habe / nachdem bekannt ſey / daß
Mr . de Louvois und Mr . de Montclas , jener mit

des Koͤnigs Befehl / und dieſer mit Krafft der Waf⸗
fen das Compelle gebrauchet / und ein kormida -

bler Feind damahlen ſchon nicht gewohnt geweſen
iſt / vergebens zu drohen . Im ůͤbrigen wuͤrde auch

wohl raiſonniret / ob der Paß in das Reich gefaͤhr⸗
licher ſey bey Straßburg / oder Philippsburg / oder

Freyburg ? Aber es muͤſten diejenige die dand⸗Kar⸗
ten ſehr uͤbel verſtehen / welche die Letztere dem Er⸗

ſten vorziehen : dann wie ſchon zuvor erwehnet /
Straßburg waͤre ein Place d' Arnies , ſo mit Elſaß
eine Armee von 60000 . und mehr Mann tourni⸗

ren koͤnne/ mit welcher man den Rhein alle Augen⸗
blick paſſiren / und die Obere Kreyſe des Reichs ohne
Widerſtand uͤber einen Hauffen werffen koͤnne; da

hingegen Philippsburg kaum 3000 . Mann unter⸗

halten / und ſtuͤndlich abgeſchnitten werden koͤnte;

Freyburg haͤtte ſo viel Gebuͤrge/ Abſchnitte und hohle
Graͤben vor ſich / daß man von ſelbigen Orten keine

ſonderbahre Gefahr beſorgen duͤrffte . Ein Capitain

muͤßte ſein Handwerck ſehr uͤbel verſtehen / wann er

das Reich lieber aus Freyburg als aus Straßburg
bekriegen wolte . ꝛc. ꝛc.

Indeſſen fuhr der Herr de Callieres mit ſeiner
Arbeit an den Præliminarien fort / dem aber die

Herrn Boreel und Dyckfeld den J. Janvarir dieſes
Jahres zu Gemuͤthe gefuͤhret/ daß weil ſich in einem

und andern in dieſer Sache noch immer Ditlicul -

taͤten hervor thaͤten /man in den Worten nicht eben

difficil ſeyn muͤſte / wann man in der Sache mit

einander einig waͤre/ und ſich zu vergleichen verlange⸗

te : Welchen dieſer geantwortet / daß es ſeinem Koͤ⸗

nige mit den Friedens⸗Tractaten ein Ernſt ſey / auch

ſich beſchwehret / daß man Allürter Seiten ſo viel

diflicultire / und immer neue Poſtulata vorbraͤchte,
Er hat auch darauff den ſchrifftlichen Auffſatz der

Præliminarien folgender Geſtalt uͤberreichet: ( 19

meinen Friedens mit den Alltirten auf den Fuß und

168 1. von 6000 . Mann / zwar mit Eclat , jedoch
ohne Eflect geredet worden : Solches aber haͤtte die

Kron Franckreich ergriffen / und daraus den Vor⸗
wand genommen / daß ſie nicht geſchehen laſſen koͤn⸗
ne/ daß fremde Voͤlckerdarein geleget wuͤrden; ſie

Frieden⸗Schluſſes zu richten ſey. ( 2. ) Die Stadt

Straßburg wolle Franckreich in dem Stande / als

Des Hr .
de Callie -

verbliebe es dabey / daß die Tracttrung eines allge Frifflicher
Prælimi -

Fundament des Weſtphaͤliſchen und Nimwegiſchen 5 Auffſaß4 7 und Ver⸗
ſprechen /

wie ſie geweſen/ als ſie erobert worden / reſtituiren .
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Luxenburg
reſtitu -
tion

geſucht /

1697 .

der Veſtung

le·Koy . ( 5) Dinant , alle und jede in dem Stand /
als ſie genommen worden / und endlich ( 6) alle

ſeither dem Nimwegiſchen Friedens Schluß ge —
machte reuniones abtreten . Es haben aber vorge⸗

dachte beyde Herren / wegen Luxenburg erinnert / das

Se . Koͤnigl. Maj , von England / und die Hrn .
General Staaten nicht anders zu frieden ſeyn wuͤr⸗

den / als daß die Reltitution dieſer Veſtung nach
dero jetzigem Zuſtande und Beſchaffenheit geſchehen
muͤſte/ woruͤber Hr . Callieres etliche Lempera -
mens vorgeſchlagen / auch ſich weiter nicht heraus
laſſen wollen / biß er verſichert ſeyn wuͤrde/ daß kei⸗

ne Ditlicultaͤten mehr uͤbrig und die Præliminaria

damit abgethan ſeyen ; hat aber doch zu verſtehen ge⸗
geben / daß derenthalben das Friedens⸗Werck nicht
wurde ſtecken bleiben . Welchem nach dann der Hr .
Venlionarius Heinſius dieſe Sache den ſaͤmtlichen
Miniſtris der hohen Allürten vorgetragen / mit dem

vermelden / daß wann der Artickel von Luxenburg
voͤllig abgethan / die Allürte die Præliminaria wuͤr⸗
den erlanget haben / wie man dieſelbe Anfangs ver⸗

langet ; und daß man daher an Seiten des Eſtats
gerne ſehe/ wann dieſe Præliwinar⸗ Handlung nun⸗

mehr zu Ende gienge ; Sie waͤren auch bereit / die
Mediation der Kron Schweden hierauff anzuneh⸗
men / und die Friedens⸗Tractaten anzutreten : fuͤgete
auch bey/ daß die uͤbrige hohe Allürte ſich gleichfalls
darzu fertig halten moͤchten / nachdemmahl aus des
Calliere Reden ſoviel abzunehmen waͤre/ daß er in
wenig Tagen Ordre bekommen wuͤrde / von denen
zur Friedens⸗Handlung vorgeſchlagenen Oertern
einen zu erwehlen . Ob nun wohl die von Mr . de
Callieres uͤbergebene ſchrifftliche Declaration den

meiſten Miniſtris nicht uͤbel anſtund / die auch da⸗
vor gehalten/ daß es ſehr gut wuͤrde geweſen ſeyn/
wann man vorlaͤngſt mit dem Callisre auff ſolche
Weiſe negociiret / und ſeine Erklaͤhrung ſchrifft⸗

der Kaͤpſer

Ucken

Frantzoſen
declara -

tion ,

wie auch des
Lothringiſ .
Minittri /

an Miniſtri dabey/ daß dieſes eine Sache von groſſer

Courier auch noch nicht zuruͤcke gekommen waͤre/

lich verfaſſet haͤttes ſo erinnerten doch die Kaͤyſerl.

Importance , und daher reiffer zu uͤberlegen/ ihr

und ſie alſo ihre Meynung biß dahin laſpendh ren

můſten / daß auch in obiger Declaration bey den

Vræliminarien / noch einige Puncten waͤren / wor⸗
uͤber man ſich vernehmen muͤſte : Als die Artickel
von Luxenburg / von Dinant und von Lothringen/
welchesHertzogthum FranckreichAnfangs in beſſerm
Stande / als der Nimwegiſche Friede in ſich haͤlt/
wieder zu geben verſprochen : jetzo aber de Calliere

dieſes Verſprechen auff Straßburg ziehen wolte .
Der Lothringiſche Miniſter Hr . Canon trug vor /

daß man zwar nunmehr deutlich wiſſe / worinn die
Præliminaria beſtuͤnden/ nur koͤnte die Keltitu⸗
tion von Lothringen / wie nach dem Nimwegiſchen
Frieden / kein btæliminare ſeyn/ weil der verſtorbe⸗
ne Hertzog ſolchen Frieden niemahls angenommen /
anbey in der groſſen Alliance die voͤllige Keſtitu⸗
tion von Lothringen verſprochen waͤre/ deſſen er dann
alle hohe Alllirte erinnert haben wolte . Es gienge
auch das Reichs⸗Conclufum dahin / daß Lothrin⸗
gen cum omni cauſa & ſatisfactione damni zu

GHBecchreibung Friedens⸗

waͤre demnach noͤthig/ daß man zu der Keltiturion
Lothringen / ein ander Erælminare haͤtte/ als die
Conditiones des Nimwegiſchen Friedens . Die⸗

Obligation wegen voͤlliger Keltitution von Loth⸗
ringen wohl erinnere / man haͤtte ſich aber niemahln
engagiret / ſolches in Ppræliminaribus zu wege zu

bringen / ſondern per pacem ; muͤſte man alſo in Ne⸗

gotiation treten / um dieſen Etlect zu erlangen / da⸗

bey man an des Staats Seiten ſein beſtes thun wuͤr⸗
de / und muͤſte man jetzo nicht das Prælminare

cum princi pali & ultimato confundiren : wel —

chem auch andere Miniſtri beygefallen : der Hr. Ca .

non aber verſetzte / man moͤchte nur Allürter Seite

mehr Ernſt vor Lothringen zeigen / ſo wůrde es Franck⸗
reich ſchon naͤher geben / und ſpraͤche es ſeiner Ge⸗

wonheit nach en Koy , ſo muͤſte man gleichfalls en

Koy ſprechen / wenn man durchdringen wolte :

Dern aber im Gegentheil zu verſtehen gegeben ward /
daß an Seiten des Eſtats / dieſes Artickels halben/
die Friedens Handlungen nicht wuͤrden auffgehalten
werden / und daß auch der Koͤnig in Schweden / als

Mediator , Urſach haben wuͤrde/ ſich zu beſchweren/
wann man aus dem Ult mato ein Fræliminar ma⸗

chen/ mithin in dem weiter gehen wolte / als der Nim⸗

wegiſche Frieden nicht mit ſich bringe / welchen man

doch Anfangs pro kundamento Fræliminarium

geſetzet . Der Spaniſche Minitter Don Quiros ,

wegiſchen Frieden pro Kundamento Prælimina -

muͤſte ſepariren cauſlam Imperii , welches den Weſt⸗

teadlirte / als deſſen voͤllige Kettieution ; Die
Kron Spanien hergegen prætendirte pari jure , den

Pireneiſchen Frieden pro fundamento , welchen
man Ihro in der groſſen Alliance verſprochen / und
davon jetzo nichts gemeldet wuͤrde : Seines Theils
beſtuͤnde er auff der Retitution von Luxenburg in
ſtatu præſenti , wie auch ſeine uͤbergebene Litte re⸗
ſtituendorum in den Niederlanden / nicht lub titu⸗
lo fundamenti , ſondern um die Kron Schweden
als Guarant des Nimwegiſchen Friedens / wann

obiges erhalten / von der Garantie zu liberiten / und
in den Stand zu ſtellen / daß ſie als Mediator agi⸗
ren koͤnte . Er wiederholte dabey ſeine exhortation ,
man ſolte ſich zur vigoureulen Fortſetzung des

Kriegs ruͤſten/ und verſicherte / daß ſein Koͤnig zu

augmentation ſeiner Trouppen ſchon 2. Millionen
Rthl . verordnet haͤtte/ auch ſolche wuͤrcklichbeyge⸗
bracht wurden / und man gewiſſen Staat drauff ma⸗

chen koͤnte.

feld zu dem Schwediſchen Min ſtro begeben / und

Declaration gethan :

reſtituiren : Zu dem waͤre dieſe Erklaͤhrung von

Franckreich mehr ein Deciſum wegen der Reſtitu —
tion von Lothringen/ an welches ſich dieſe Kron

Schluß / das Eundament von denen bevorſtehenden
FriedensTractaten ſeyn ſolle. 2 . Wolte Franck⸗
reich die Stadt Straßburg / wie ſie tempore occu⸗

halten wuͤrde/ als ein præliminare zu achten / und Pationis geweſen / an das Roͤm. Reich reſticuiren.
3. Otte - ·

phaͤliſchen Frieden pro fundamento wohl anneh⸗
men koͤnte/ weil es pro ultimato nicht mehr pra⸗

— —
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1i und
vonon.ſes hat der Rath⸗Lenlionarius beantwortet / daß kleinſus

man ſich der in der groſſen Alliance enthaltenenbeantwot,
lit .

＋

Dieſem nach nun hat ſich den J . Mart . ieet , Ounewehnter Hr . de Calliere , nebſt dem Hrn . von Dyek⸗ 0
3 2 tion

nach vorgezeigeten beyden Vollmachten / folgende vor dem
1. Wolte ſein Koͤnig/ daß Mediato⸗

der Weſtphaͤliſche und Nimwegiſche Friedens ,re⸗

—
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declarirte g- 3 IFtyf . eiun § den Pimaiſchen Gedeclarirte ſich/ daß ſein Koͤnig niemahls den Nim⸗
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ium angenommen / noch annehmen wuͤrde / manſtion
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Der Alllir⸗
ten Nota -

mina hier⸗
üͤber.

Ort der
Friedens⸗
Conferen⸗
gen.

Handlungen . Wul '

.Offeriſte er die Stadt und Veſtung Luxenburg⸗
wie ſie nun iſt /n den Koͤnig von Spanſen zu cedi -

ren . 4 . Wie auch Mons und Charle - Koy in
ſtatu præſenti . 5. Ingleichen an Spanien die

Oerter in Catalonien / ſo ſeit dem Nimwegiſchen
Frieden occupirt worden / in ſtatu quo . 6. An
den Biſchoff von Luͤttich / die Stadt und Schloß

Dinant / in dem Stand als ſie genommen worden .

J . Alle die reunitte Oerter/ welche ſeit den Nimwe⸗

giſchen Trackaten conquètirt worden. 8. Das
HertzogthumLothringen folgends den Nimwegiſchen
Tractaten . Dieſe Artickel haben die Minittri der

Hohen Alltirten an ihre Principalen uͤberſchickt/ und

einige derſelben folgende Antwort erhalten : r . Daß
ſie den erſten Artickel placidireten . 2. Daß die

Stadt Straßburg mit ihren Fortificationen und
Dependentien in ſtatu præſenti ohn einiges æqui -

valent reſtituiret werden ſolte : (welches dann dar⸗
umb geſchehen / weil Franckreich an ſtatt der Stadt

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

mit denAllürten zu ſprechen .

diateur , mit den Frantzoͤſ . Geſandten zu ſprechen .

Straßburg ein convenables Aquivalent ofleri -
ret / namentlich die Stadt und Veſtung Freyburg /
mit allen ihren Dependentien / wie ſie ſich jetzo be⸗
fuͤnde/ ingleichem Bryſach mit ſeinen Wercken / auſ⸗

ſer der Neuſtatt / wie auch die Rhein⸗ Schantze und

Fort de LIsle demoliret / welches aber abgelehnet

worden . ) 3. Wuͤrde zugeſtanden / daß auch das
Land von Luxenburg und die Graffſchafft Chinay

abgetretten werden ſolle. J . Iſt auch angenommen

worden . J . Wird auch acceptirt . 6. Solle ſel⸗
bige Stadt und Schloß in ſtatu quo , nebſt dem

Hertzogthum Lothringen/ ohne einige Exception an

die Printzen von ſelbigem Hauß abgetreten werden .

Hiernaͤchſt geſchahe auch von dem Herrn de Cal -

liete eine Declaration wegen Sr . Koͤnigl. Majeſt .
von England / daß ſo fort / als der Friede wuͤrde un⸗

terſchrieben ſeyn/ der Koͤnig von Franckreich ſelbigen
als einen rechtmaͤſſigen Koͤnig ohne dillicultaͤt / re⸗

ſtriction , condition oder reſervation erken⸗

nen wuͤrde.

Und weil dergeſtalt die Præ liminaria abgethan

geweſen/ ſo hat man ferner wegen des Orts der Frie⸗
dens⸗Handlungen ſich vereiniget / daß ſolche auff
dem Hauſe von Nienburg oder Neuburg / ſo genannt /
weil ein Hertzog von Neuburg zu Printz Friedrich
Henrichs Zeiten den erſten Stein dazu geleget/ einen
Mußquetenſchuß von dem Dorffe Ryßwick zwiſchen
Delfft und dem Haag / ſolten gehalten werden / weß⸗
halb dann alldar aller Fleiß angewandt worden / ei⸗

nen ſo anſehnlichen Congrels gebuͤhrend anzuneh⸗
men / und den Erfolg deſſelben beſtens zu befoͤrdern/
und ſeyn die Anſtalten nach Gelegenheit des Hauſes
dergeſtalt eingerichtet geweſen / wie in hierbey ſtehen⸗
der Zeichnung und den naͤchſt⸗folgenden Numern

zu erſehen :
1. Der Saal / worinn der Friede ſolte unter⸗

ſchrieben werden / mit gruͤnem Tuch bekleidet / und
mit koſtbaren Gemaͤhldenausgezieret .

2 . Ein Zimmer vor die Geſandte der Hohen Al⸗
lüirten / worinn eine lange Tafel mit gruͤnemTuch
bedecket / und auff derſelben unterſchiedene Dinten⸗

faͤſſer/ Papier ꝛc.

3. Noch ein Zimmer vor gedachte Geſandte / mit

tryck und den 12.

traten ſie in ein Jagt⸗Schiff / und kamen Nachmit⸗

6. und 6. Zwey Cabinetten vor den Medtateur ,

7 . und 7. Zwey andere Cabinetten vor den Me⸗
ο

8. Ein Zimmer vor den Mediateur , worinn ei⸗

ne Tafel mit gruͤnem Tuch bedeckt .

A . Die groſſe Thuͤre des Hauſes / durch welche
der Mediateur ſeinen Eintritt gehabt .

B. Die Thuͤre zum Eingang der Allürten Herren
Geſandten .

C. Die Thuͤre zum Eingang der Franzzoͤſ . Her⸗
ren Geſandten .

D . Die Gallerie / durch welche der Allürten Ge⸗

ſandte zu gehen haben .
E. Die Gallerie vor die Franßoͤſiſche Geſandte

durchzugehen .
F. Die Seite nach Delfft .
G. Die Seite nach dem Haag .
H. Die Seite des Dorffs / wodurch die Allürte

kommen : die Frantzoͤſiſche brauchen nicht durch das

Dorff zu gehen / als wann der Weg boͤſe iſt : Son⸗

ſten aber iſt der Weg durch das Dorff ſowol von

dem Haag als Delfft eine halbe Stunde lang mit

Klinckers beſetzt. Nicht weniger ſeynd die Paßpor⸗
ten vor die Frantzoͤſiſche Ulenipotentiarien de Har -

lay und Cxccy abgefertiget / und dieſelbe dem Herrn
de Calliere zugeſtellet worden / die auch den 2. Mart .

von dem Koͤnigl. Frantzoͤſ . Hofe abgereiſet / den 8.

zu Ryſſel ankommen / und nachdem ſie ſich daſelbſt
3. Tage auffgehalten / ſo ſeynd ſie den 11 . zu Cor⸗

12. zu Deynſe angelanget . Den 13 .

tage umb 3. Uhr unter dreymaliger Loͤſung der Ca⸗

nonen zu Genck an / traten an dem Bruͤggiſchen
Thore an Land / und wurden in drey Caroſſen in das

vor ſie zubereitete Logier gebracht / alldar von vier

Deputirten des Magiſtrats bewillkommet / und mit

den gewoͤhnlichen Geſchencken verehret . Den 14 .

Nachmittage brachen ſie wieder auff / und kamen
den 15 . unter gleichmaͤſſiger dreyfachen Salve in

dem Sas von Gend , den 16 . zu Dordrecht / und den

18 . zu Delfft an / allda ihr Logier durch Mr . de

Callieres war zubereitet worden .

Inzwiſchen haben Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . dem

Reichs⸗Convent zu Regenſpurg von dem jenigen /
was bißher vorgelauffen / vermittelſt eines beſondern
Kaͤyſerl. Oommiſſions - Decrets allergnaͤdigſte
Nachricht ertheilet in folgendem Inhalt :

Herrn zu gegenwaͤrtigemReichstag gevollmaͤchtig⸗
ten Herrn Principal - Commitlatii Hochfuͤrſtliche .
Gnaden ſetzen auſſer Zweiffel / es ſey der Churfuͤr⸗at
ſten / Fuͤrſten und St

f f

Bottſchafften und Geſandten / zur Gnuͤge bekannt /
was maſſen eine Zeit hero in Holland mit einem Koͤ

niglichen Frantzoͤſiſchen Abgeordneten verſchiedene⸗
Unterredungen / umb allgemach die noͤthige Vorbe⸗

reitung zum allgemeinen Frieden zu machen / ge⸗

pflogen / dabey auch von demſelbigen einige Præli⸗

minar - Anerbietung gethan worden ; Ob nun⸗

ſchon ſelbige Ihr . Kaͤyſerl . Maj . und des HHReichs
rechtmaͤſſigem Verlangen / und dem bey fuͤrwaͤh⸗

L

Stuͤlen verſehen/ aber ohne Tafel .
4 . und 5. Zwey Zimmer vor die Franzooͤſiſche

rendem Kriege vorgeſetzten Zweck nicht allerdings⸗⸗

gemaͤß oder zureichig / noch alſo beſchaffen ſeyn / daß⸗

Geſandte . darauff der Friede getroffen werden koͤnne ; So .

haben
4

Der Roͤm . Kaͤyſerl . Maj. unſers allergnaͤdigſten⸗Kaͤpſerl .
Commiſſ .

Decret ;

die Friedens⸗

en fuͤrtrefflichen Raͤthen/ belangend .

f
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1697 . haben dennoch Ihre Kaͤyſerl. Maj allerhand hoch⸗
wichtiger Urſachen halber nebens denen hohen
„ Bunds⸗Genoſſen gut gefunden / auff die in Schwe⸗
den ſowol als in Holland vermoͤge der Ihr . Kaͤyſ.
Maj . von denen an Ihrem Hof anweſenden Koͤ—

nigl . Englaͤndiſchen und der General⸗Staaten der

»vereinigten Niederlanden Geſandten beſchehenen
Anzeige und uͤberreichten Extractus Protocolla -

vris Reſolutionum erſtbeſagter General⸗Staaten
vom 3 . Sept . naͤchſt verwichenen 1696 . Jahrs er⸗

folgte gemeine Frantzoͤſiſche Præliminar - Erklaͤ⸗

rung : Daß der Koͤnig in Franckreich bereit und

verbiettg ſey / ohne einigen Vorbehalt zum Grund be⸗

vorſtehender Friedens⸗ Handlung die Weſtphaͤl⸗und
Niniwegiſche Friedens⸗Tractaten zu ſezen / und

vermoͤge derſelben alles insgeſamt und ins beſonder
die ſo benamſte Keuniones in vorigen voͤlligen
Stand ohne einige Ausnahm zu ſtellen / anbey

nichts deſto weniger allen hohen Alltirten bevor blei⸗

ben ſolle / ihre Forderung bey fortgehender Hand⸗
lung nach Belieben weiters vorzubringen ꝛc. Die
Koͤnigl . Schwediſche Mediation zu Befoͤrder⸗und
Erlangung eines allgemeinen / ſichern und ehrli⸗
chen Friedens mit dem Vorbehalt anzunehmen / ſol⸗
che auch wuͤrcklich fuͤr ſich und das Reich dergeſtalt
angenommen / daß / wofern die Cron Franckreich
den von ihr mit dem Reich geſchloſſenen und voll⸗

zzogenen auch zu Nimwegen Art . 2 . beſtaͤttigten
Munſteriſchen Friedenſchluß nicht voͤlltg herſtellen
wuͤrde / die Cron Schweden verbunden ſeyn und
bleiben ſolle / die ſchuldige und Ihr . Kaͤyſerl. Maj .
von neuem verſprochene Guarantie im Werck zu

leiſten ; in der ungezweiffelten Zuverſicht / daß Ihr⸗
Koͤnigl . Maj zu Schweden nicht nur als Media⸗

ror die Lothringiſche Reſtitution , ohne welche der

Friede nicht erreicht werden kan / und was ſonſten
vůn deſſen Stcherheit erheiſcht wird / ſondern auch in

»ſolchem Anſehen / und als Gvarant ferners die

Franckreich obliegende indemniſation als ein fuͤr⸗
» ehmes Stuͤck ſothaner Guarantie zuwegen zu

bringen / Ihro mit allem Fleiß angelegen ſeyn laſ⸗
ſen ; wie nicht minder die ſaͤmtlicheAlltirte in ih⸗
vren Angelegenheiten gegen Franckreich / welche er⸗

wehnter maſſen bey dem ongrels vorzutragen / al⸗
len und jeden frey und offen ſtehe / die huͤfffliche
Hand einander getrenlich bieten werden ; Wie dem⸗

nach Ihr . Kaͤyſerl. Maj . ſich allergnaͤdigſtgeſichert
halten / es werde dieſe von Ihr zu des Reichs Be⸗
ſten hin und wieder erwieſene Reichs⸗Vaͤterliche
Sorgfalt und Bemuͤhung denen Chur⸗Fuͤrſten
und Staͤnden zu hoͤren ſonders lieb und erfreulich
ſeyn / uͤber dieſes auch leicht zu erachten iſt / daß
durch die bereits angetretene Koͤnigliche Schwedi⸗
ſche Vermittelung die Præliminarien / und was

darunter begriffen / in kurtzem vollends eingerichtet /
und darauff die allgemeine Friedens⸗ Handlung ſelb⸗
ſten an einem darzu in denen vereinigten Nieder⸗
landen vergleichenden Ort ehiſtens werde angefan⸗
gen werden ; Alſo laſſen Ihr . Kaͤyſerl. Maj . zu der

geſamten Reichs⸗Verſalnmlung oder auch beſon⸗
derer Staͤnden reiffer Erwaͤgung geſtellet ſeyn/ und
wollen thre vernuͤnfftige Meynung und Rath jeder⸗
zeit gern vernehmen / was bey An⸗ und Fortgang
ſolcher Handlung von wegen des Reichs und deſſen
Staͤnden inderen Angelegenheiten gegen die Cron

Franckreich ( indem allein mit derſelben einer von

Ihr . Kaͤyſerl. Maj . dem Reich und denen Bunds⸗
Verwandten anderſeits / nicht aber von dieſen un⸗

ter ſich die Handlung angeſtellet und gefuͤhret wer⸗

den muß / und folglich andere Dinge / welche des·

H. Reichs Staͤnde unter ſich / oder die Hohe Allür⸗
te etwa gegen einander haben / wie die genannt⸗

ſeyn/ dazu kundbarlich nicht gehoͤren / noch dahin⸗
unter einigem Schein gezogen / oder dabey zugelaſ /
ſen werden ſollen oder koͤnnen) weiters zu beobach⸗⸗
ten oder zu begehren ſeyn moͤge? Sie insgeſamt⸗
und jeden abſonderlich allermildeſt verſichernd / daß⸗
darunter von Ihr . Kaͤyſerl . Maj und nach dero al⸗⸗

lergnaͤdigſten Befehl von Ihrer zum Friedenswerck⸗
verordneten Geſandtſchafft nichts werde unterlaſ⸗

ſen werden / ſo erſprießlich und immer moͤglich ſeyn⸗
wird . Ihre Kaͤyſerl. Maj . koͤnnen jedoch hiebey
zugleich aus dringender Noth unerinnert nicht laf⸗

ſen / nachdem die bißherige Erfahrenheit vielfaͤltig⸗
bezeuget/ wiewenig manchmal bey oͤffentlichen Be⸗
rathſchlagungen ſo vieler nicht allezeit gleich Geſin⸗⸗
neten / die ſo nothwendige als ſchuldige Verſchwie⸗
genheit gehalten worden / es wollen in dieſeln groͤ⸗n
ſten aller Heyl und Wohlfahrt beruͤhrenden Ge⸗

ſchaͤffte alle und jede nicht nur die Geheimhaltung⸗
ihnen uͤberall angelegentlichſt empfohlen ſeyn laſe⸗
ſen / ſondern auch zu mehrer Behutſamkeit ihre ab⸗

zulegen gedenckende Vota , oder einander eroͤffnende;
Meynungen / wo bevorab man Staffel⸗weiſe zů ge⸗

hen dienlich ermeſſen ſolte / alſo fuͤrſichtig abfaſſen/⸗
und enge behalten / damit nicht durch deren beſor⸗
gende anderwaͤrtige fruͤhezeitige Ausbreitung die⸗

darnach anzugehende Handlung nicht allein uͤber⸗
aus ſchwer / ſondern auch unnuͤtzlich gemacht wer⸗

den / mithin man des abzielenden Zwecks gaͤntzlich⸗
verfehlen moͤge . Ihre Hochfuͤrſtl. Gn . haben es⸗

der Churfuͤrſten und Staͤnden Raͤthen / Botſchaff⸗
ten und Geſandten nicht bergen ſollen / ihnen zum⸗

Beſchluß mit freundlichem geneigtem Willen ſtets⸗
wohl zugethan verharrend . Regenſpurg den 3 .
Martii 1697 . „

Iſt alſo dieſes Werck hierauff von den ſaͤmtlichen
Reichs⸗Staͤnden in Erwaͤgung genommen / und

daß man Reichs wegen gewiſſe Deputirte zu den

Friedens⸗Tractaten abſchicken moͤchte / geſchloſſen /
ſolches auch des Kaͤyſerl. Herrn Principal - Com—
miſſarii Hochfuͤrſtl . Gn . vermtttelſt hiernaͤchſt ſte⸗
henden Reichs⸗Gutachtens hinterbracht worden :

Der Roͤm. Kaͤyſerl. Maj . unſerdallergnaͤdigſten ·

Kaͤyſers und Herrn zu gegenwaͤrtigem Reichstag⸗
bevollmaͤchtigten hoͤchſt anſehnlichen Principalk⸗
Commiſiarii Hochfuͤrſtl . Gn . geben der Churfuͤr⸗

ſten / Fuͤrſten und Staͤnde diß Orts anweſende Raͤ⸗⸗

the/ Botſchafften und Geſandte / hiemit gebuͤhrend⸗
zu vernehmen ; Nachdeme die 3. Reichs , olle . “

gia die in Anfang gebrachte Materiam Pacis zu be⸗⸗

hoͤriger Deliberation gezogen/ hat man beſchloſſen/⸗
daß die denen Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden⸗
des Reichs bey dergleichen Friedens⸗Tractaten⸗

Reichs bekannter maſſen zukommende Soncurrentz⸗
beſſer und fuͤglicher nicht als durch Abordnung ei⸗⸗

ner Reichs⸗Deputarion ad locum Congteſſus -
beobachtet werden moͤtze/ imb die dabey obwaltende⸗
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„obſeryirenzukoͤnnen ; und ſeye man im uͤbrigen
mit der Deliberation uͤber die Quæ ſtionem
„ Quomodo ? bereits im Werck begriffen / womit

; hoͤchſtgedachten Kaͤyſerl. Hrn . Principal - Com -
miſlacii Hochfuͤrſtl. Gnd . Churfuüͤrſten und Staͤn⸗

den anweſenden Raͤhten / Botſchafften und Ge⸗

ſandten ſich beſten Fleiſſes und gebuͤhrend empfeh⸗
„ len . Pubicatum den 29 . Maji 1697 .

Die auch fernervermittelſt bald hernach ergange⸗

nen / und hier gleichfalls folgenden Reichs⸗Gutach⸗
tens erinnert / daß man die Sache beſt⸗moͤglichſt
befoͤrdern und zu dem Ende die Herrn Reichs De —

putatos mit gnugſamen Vollmachten und inſtru

rton ungeſaͤumet verſehen moͤchte : Der Roͤmi⸗

ſchen Kaͤyſerl . Maj . Unſers allergnaͤdigſten Kaͤy⸗
ſers und Herrns zu gegenwaͤrtigem Reichs⸗Tag
Gevollmaͤchtigten hoͤchſt⸗anſehnlichenHn . Prin -

„ cipal - Commiſſarii Hochfuͤrſtl. Gnd . geben der

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Stoͤnde des Heil . Roͤm.
Reichs allhier anweſende Raͤhte / Botſchafften und

Geſandten hiemit gebuͤhrend zu vernehmen : Nach⸗
deme man in allen dreyen Reichs⸗Collegiis in der

„ ad Tractatus Pacis abzuordnen reſolvirten

„ Reichs Deputations - Materis nach gutachtlich
erledigter Quæſtione An ? zu der hieruͤber in die

„ Propoſition und Berathſchlagung geſtellten
Quæſtion Quomodo ? geſchritten / und dabey
befunden / daß derſelben Eroͤrterung hauptſaͤchlich
van Adjuſtirung der denen Reichs⸗Deputatis und

» deren Bevollmaͤchtigten von Reichs wegen zu er⸗

theilen habender general· und reſpectivè ſpecial -
Vollmachten / inſonderheitaber der gemeinſamen
Reichs Inſtruction beſtehen thue ; Als hat man

vallen reifflich erwogenen Umſtaͤnden nach beſchloſ —⸗
vſen / daß derſelbe nach dem Inhalt beyverwahrter
Anſchluͤſſe ſub num . 1. 2. 3. Dann dein vergli⸗
chenen Seſſions· Schemate ſub num 4. einzurich⸗
ten / ſie Deputati und deren Gevollmaͤchtigte ſich
darnach zu richten und zu achten / ſolche mithin J .
„Kaͤyſ . Maj . zu Dero allergnaͤdigſten Genehmhal⸗
tung durch ein allergehorſamſtes Gutachten zu uͤ⸗

berbringen / und ſelbe dabey wegen des hierunter

verſirenden periculi moræ um eheſt ? moͤglichſte
Befoͤrderung dero hteruͤber ertheilenden Kelolution

allerunterthaͤnigſt zu erſuchen ſeyn werden / womit

hoͤchſtbeſagten Kaͤyſerl. Hrn . Principal - Com -

miſſarii Hochfuͤrſtl. Gn . der Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnden des Reichs anweſende Raͤhte/ Bott⸗

ſchafften und Geſandten ſich beſten Fleiſſes und ge⸗
vziemend empfehlen . Signatum Regenſpurg den

„ 15 . Jun . 1697 .

Unter eben dieſem dato iſt auch die Vollmacht vor

die Hrn . Reichs⸗Deputirte abgefaſſet / und in fol⸗
genden Terminis ausgefertiget worden : Demnach
» des Heil. Roͤm . Reichs Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnde fuͤrrathſam befunden / aus dero Mittel zu

verkieſen / welche denen zwiſchen Ihr . Kaͤyſ. Maj .
Unſerm allergnaͤdigſtenHerrn / und dem Reich /
auch uͤbrigen Hohen Allürten eines / und der Kron
Franckreich andern Theils auf das Fundament des

Veſtphaͤliſchen zu Nimwegen beſtaͤtigten Friedens
veranlaßtenTractaten / von Reichs wegen beyzu⸗
„ wohnen / und deſſen Intereſſe mit zu beobachten
haͤtten / und dann aus dem Churfuͤrſtl . Collegio

Chur⸗Mayntz / Chur⸗Bayern / Chur⸗Sachſen⸗
und Ehur⸗Brandenburg : Aus deinFuͤrſtlichen⸗
aber Catholiſcher Seiten / Oeſterreich / Saltzburg !

Hoch ⸗ und Teutſchmeiſter / Wuͤrtzburg / Speyer /
Conſtantz / Hildesheim / Luͤttich/ Mʒuͤnſter ſalvo⸗

alternationis ordine , Pfalt ? Neuburg / Baaden⸗
Baaden / SchwaͤbiſchePrælaten ; So dann Aug . “
Conſeſs . Verwandten ſeits / Magdeburg . / “
Schweden⸗Bremen oder Pfaltz⸗ Zweybruͤggen /

Sachſen⸗Coburg / Sachſen⸗Gotha / Branden⸗

burg⸗Culmbach / Braunſchweig⸗Zell / Braun⸗

ſchweig ⸗Wolffenbüttel / Heſſen⸗Caſſel / Wuͤr⸗

teimberg / ſalva alternatione , Holſtein⸗ Gluͤck⸗
ſtadt / Anhalt / Wetterauiſche Graffen : Aus den⸗

Reichs⸗Staͤdten / Catholiſchen Theils / Coͤlln und⸗

Augſpurg / und Augſpurg . Confeſſion - Verwand⸗

ten Theils / Franckfurt und Nuͤrnberg / dazu erwehlet
und benennet worden : Als wird denenſelben / von⸗

geſamten Reichs wegen / zu obgedachtem Ende / !

Krafft dieſes vollkommene Gewalt ertheilet / auff⸗

daßſie die Ihrige mit gnugſamerVollmacht fuͤrder⸗
ſalnſt an den beſtimmten Ort / zu denen gemeldten
Tractaten ſchicken und abordnen / um daſelbſt mit

und neben denen hoͤchſt anſehnlichen Kaͤyſerl. Her⸗
ren Herren Plenipotentiariis zuerſcheinen / und

nach Ausweiß / der ihnen desfalls ertheilten
Inſtruction , dasjentgze berathſchlagen / und juxta⸗

ſtylum Imperii tractitenund verrichten zuhelffen /

was zu Wiederbrinzung eines ehrlichen / ſichern /

beſtaͤndigen und allgemeinen Friedens dienen / und⸗

zu Befoͤrderung der quovis moddo bedraͤngten / und

untertruckten Reichs⸗Staͤnde und Glieder / ver⸗

langter Reſtitution auch recht⸗ und billigimaͤßiger ⸗
datisfaction , nicht weniger gemeiner Wohlfahrt ! ⸗
und Beruhigung des Vaterlandes gedeyhen mag . ⸗

Was nun mit Ihro der Kron Franckreich durch⸗

ſie/ oder in ein oder des andern Abweſenheit / Kranck⸗
heit / oder nicht /erſcheinen / durch die uͤbrigen ( doch⸗
daß der abgehenden Vota zu Obſervirung der Pari⸗

taͤt ſeinem Religions⸗Verwandtem Theil immit⸗

telſt accreſciren ſollen ) nebſt hoͤchſtgedachter Kaͤy⸗n
ſerlichen Geſandſchafft / nach Anleitung obange⸗⸗
regter Inſtruction alſo gehandelt / verrichtet und

geſchloſſen werden wird / ſolches ſoll/ ſo wohl von ·
der Deputirten Principalen / als auch von den uͤ⸗⸗

brigen ſaͤmmtlichen Reichs ⸗Staͤnden / in gewiſſer⸗
allerſeits beſtimmter und zulaͤnglicher Zeit ratifici

ret / angenommen und unverbruͤchlich gehalten /
auch die Deputirte Staͤnde deswegen / wie es ſich⸗
in dergleichen Faͤllen gebuͤhret/ jedesmahl kraͤfftig⸗
vertreten werden . Signatum Regenſpurg den 15 .

Junii 1697 .

Churfuͤrſtl . Mayntziſche Cantzeleh .

Welches alles dann Ihr . Kaͤyſ. Maj . durch ein

allergnaͤdigſtes Commĩsſions . Decret approbiret /
auch was allbereit bey den Friedens⸗Handlungen

vorgegangen der Reichs Verſammlung communi⸗
ciret . Die Roͤm. Kaͤyſ. Maj . haben Dero zu hie⸗⸗

ſiger noch fuͤrwaͤhrender Reichs Verſammlung⸗
anweſenden Principal - Commiſſarii Hochfuͤrſtl.
Gn . auff das denz Z. verwichenen Monats allerun⸗⸗

terthaͤnigſt eingeſchickte Reichs ⸗Gutachten aller⸗

1697 .

wird von
Kaͤyſerl .
Maj . ap⸗
probirt .

gnaͤdigſt mitgegeben / der Churfuͤrſten / Fuͤrſten .

und·
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und Staͤnden fuͤrtreffl. Raͤhten/ Bothſchafften

und Geſandten zu eroͤffnen/ daß Se . Kaͤyſerl. Maj .
gerne vernommen / daß man die Quæſtionem An

von Reichs wegen zur Friedens⸗Handlung zu con⸗

corriren in allen 3. Reichs⸗Collegris aflii mativè

geſchloſſen . Gleichwie nun Ihr . Kaͤyſ. Maj . das

ihnen in des Reichs Krieges⸗ und Friedens⸗Sachen
unſtrittig gebuͤhrende Comitiale liberumque ſuf -

fragium & conſenſum teines Weges zuhemmen
begehren / als laſſen ſie ſich auch allergnaͤdigſt ge⸗

fallen / daß folches durch Abordnung einer Reichs⸗
Deputation ad locum congre ſſus geziemend be⸗
obachtet wurde / des allergnaͤdigſten Vertrauens /

daß man zu ſolchem Ende die Quæltionem Quo .
modo ? eheſtens dergeſtalten eroͤrtern / und zů ei⸗
nenm eintmuͤthigen Schluß bringen werde / datmit
des Reichs / als eines in Haupt und Gliedern be⸗

ſtehenden Leibs / innerliche gute Verfaſſung und

Harmonie denen Kxteris recht gezeiget / in loco

consreſſus alle vormahls ereignete Strittigkeiten
verhütet / mithin das Frtedens Werck durch die

VDeputation nicht ehender gehindertals befoͤrdert/
noch andern Alltirten zur Voreilung oder Separa -

ion Anlaß gegeben werden moͤge; Inmaſſen denn

hoͤchſtgedachte Ihr . Kaͤyſ. Maj . inzwiſchen Chur⸗
fuͤrſtenund Staͤnden in Verfolg der bißhero in den

Friedens⸗Geſchaͤfften erlaſſenen Kaͤyſ. Commis -

' nons - Decreten / mittelſt Communication bey-
liegender Abſchrifften / ferner nicht verhalten wol⸗
len / auf was Weiſe nicht nur Dero und der Fran⸗
köͤſiſchen Geſandten / den zu Muͤnſter undNuͤnwe⸗
gen gehaltenen Reichs ⸗und Franzzoͤfiſchen Stylo
aͤhnliche Vollmachten / durch den zur Mediation

gleichfalls legitimirten Schwediſchen Bottſchaff⸗
ter / ausgewechſelt / ſondern auf einiger Reichs⸗
Staͤnde auf dem Handels Platz erſchienenen Mini .
ſtrorum der Media : ion uͤbergebene noch zur Zeit
von der Frantzoͤſiſchen Geſandſchafft nicht angenom⸗

——EæEæ¼Uꝙ,A . . . —. f . ßf .

mene Vollmachten eingerichtet / nicht minder auch
von Ihr . Kaͤyſ. Maj . hoͤchſtanſehnlichenGeſand⸗
ſchafft die Friedens⸗Propoſition oder Poſtulata

denen vorhergehenden luſtrumentis Pacis & con -
cluſis Imperii gemaͤß verfaſſet und uͤberreichet/
ſamt was von der Frantzoͤſiſchen Geſandſchafft dar⸗

auff geantwortet / und von der Kaͤyſerl. replicirt
worden .

Wie nun Ihr . Kaͤyſerl. Maj . zu allergnaͤdigſtem
Gefallen gereichen wird / wann uͤber ein / und an⸗
ders die Nothdurfft von Reichs wegen ferner bedacht
unddero an Hand gegeben werden will ; Alſo wer⸗
den dieſelbe auch zuforderſt gern vernehmen und

moͤglichſt befoͤrdern/ was uͤber die in obangezogener
Propoſition von Ihrentwegen / zu des Reichs be⸗

ſtem gethane Begehren / Churfuͤrſten und Staͤnde
des Reichs gemeinen oder ihren beſondern gegen
Franckreich habenden und bey der Ubergebung aus⸗

truͤcklich vorbehaltenen Angelegenheiten / Ihr .
Kaͤyſerl . Maj . weiters geziemend einzurahten/ auch
geſtalten Dingen nach der hieſigen Kaͤyſerl. Com -
mitſion und ihrer zur Friedens⸗Handlung bevoll⸗

maͤchtigten Geſandſchafft durch die Reichs⸗Depu⸗
tation , wann ſelbe ſich in corpore in loco con -

greſſus einfinden wird / eroͤffnen zu laſſen / dienlich
vermeſſen werden .

1
1 —

Welches des Kaͤyſerl. Principal Commiffarii -

Hochfüirſtl. Gnd . der Churfuͤrſten und Staͤndenfuͤr⸗
treffl . Raͤhten/ Botſchafften und Geſandten nicht⸗
verhalten wollen / und verbleiben uͤbrigens denen⸗

ſelben mit freundlich genemigte Willen allezeit⸗
wohl beygethan . Signatum Regenſpurg den 24 .
Jumi 1697 .

Ferdinand Hertzog zu Sagan / Fuͤrſt
von Lobkowitz .

Die Inſtruction vor die Reichs⸗Deputation Inſtru-
iſt folgenden Inhalts geweſen : Obwohlen der Roͤ⸗

miſch . Kaͤyſ. Maj . auch Churfuͤrſten/ Juͤrſten und⸗

Staͤnden des Heil . Roͤm. Reichs nichts hoͤher ange⸗
legen / dann daß der ſo theuer und muͤhſamlichzu⸗
Muͤnſter und Ofnabruͤgg erworbene und zu Nim⸗⸗

wegen beſtetigte Teutſche Friede / inallen ſeinen⸗
Clauſulio / aufrecht u. unverbruͤchlich gehalten wer⸗

dez ; Maſſen ſich dann dieſelbe durch genauere Ob⸗
lervanꝛ und gnugſame Vollziehung bißhero immer⸗

fort befliſſen / niemand in⸗oder auſſerhalb des Reichs⸗
zu Erweckung neuer Unruhe die geringſte Anlaß zu⸗

geben ; So hat man doch gantz unvermuthet wahr⸗
nehmen muͤſſen/ wie daß die Kron Franckreich un⸗
ter dem Vorwand der ſo genannten Keunionen und⸗

allerhand anderer eben ſo ungegruͤndeter Præte xten⸗

dem Heil . Roͤm. Reich viel anſehnliche Provinzten /⸗
Laͤnder und Staͤdte nicht allein entriſſen / ſondern⸗
auch das nach der Hand allhier mit derſelben getrof⸗
fene 20 , jaͤhrige Armiſtitium Welt⸗ bekannter⸗

maſſen / ohne die mindeſte von Ihr . Kaͤyſerl.May .
und dem Heil . Roͤm. Reich dero darzu gegebene Ur⸗
ſach / gebrochen / dieſelbe mit offenbahrer Gewalt⸗

angefallen / und bekrieget / auch ſolchen Krieg mit⸗

Vergieſſung ſo vielen unſchuldigen Chriſten⸗Bluts /
auch Veroͤdung und gaͤntzlicher Eyerlion ſo vieler⸗

Laͤnder und Staͤdten / Kirchen / Stiffter und Got⸗

tes⸗Haͤuſer bißhero fortgeſetzet .
Wann nunzuAbhelff undEndigung dieſes ſo grau⸗

ſamen und Grund⸗ verderblichen Kriegs / auch⸗
Wiederbringung eines allgemeinen ehrlichen und⸗

beſtaͤndigen nach dem Fundament desWeſtphaͤliſch.
und zu Nimwegen beſtaͤtigten Friedens zwiſchen J .
Kaͤyſerl. Maj . und dem Heil . Jtoͤm. Reich auch u⸗

brigen hohen Allürten eines und der Kron Franck⸗
reich andern Theils in denen vereimigten Niederlan⸗
den zu Ryßwick eine Frie dens ⸗Handlung beliebet ⸗
und veranlaſſet / zugleich aber von allhieſiger ⸗
ReichsVerſammlung wegen der denen Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſtenund Staͤnden / bey dergleichen Frie⸗
dens⸗Convenien / Reichs bekannter maſſen zukom⸗
mender Concutrenꝛ der Nothdurfft zu ſeyn ermeſ⸗
ſen und geſchloſſen / gleich ſolches auch von Ihr .
Kaͤyſerl. Maj allergnaͤdigſt genehm gehaltenwor⸗

den / hierzu eine Reichs⸗Deputation , um da⸗⸗

durch ſowohl das allgemeine Reichs⸗als vieler der⸗

Mitſtaͤnde und Gliedern manchfaltig waltendes⸗

abſonderliches lnterelle mit Beobachten zu helffen/⸗
abzuordnen / dieſelbe mithin dem Reich zu Ehren⸗
und Beſten von Chur⸗Mayntz / Chur⸗Bayern / .
Chur⸗Sachſen / und Chur⸗Brandenburg / ſo⸗
dann Oeſterreich / Saltzburg / Hoch ⸗und Teutſch⸗⸗
meiſter / Wuͤrtzburg / Speyer / Coſtantz / Hil⸗⸗
desheim / Luͤttich / Muͤnſter/ falvo alternation

nis ordine , Pfaltz “ Neuburg / Baaden⸗Baa⸗⸗

Ction
vor die
Reichs⸗
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» den⸗Bremen / oder Pfalz⸗Zweibruͤgg/ Sachſen⸗

Coburg / SachſenGotha Brandenburg⸗Culm ,
bach / Braunſchweig Zell Braunſchwelg⸗Wolffen⸗
bůttel / Heſſen⸗Caſſel / Wuͤrtenberg / lalya alter⸗
vaatione , Holſtein⸗Gluͤckſtadt/ Anhalt und Wette⸗
vraniſche Graffen / wie auch denen Staͤdten/ Coͤln /
Augſpurg Catholiſchen Theils / Franckfurt und

„Nuͤrnberg von Reichs wegen / durch ihre eigenever⸗
vpflichtete Raͤthe und Bediente zu beſchicken/ uͤber⸗

vnommen worden ; Als traͤgt man zu denenſelben das

feſte gute Vertrauen/ ſie werden in allem demjeni⸗
gen / was dabey zu des Reichs Wohlfart dienen

und erſprießlich ſeyn kan / an ihnen nichts erwin⸗

vden laſſen / auch dero zu ſolcher Handlung abſchi⸗
vckende bevollmaͤchtigte Miniſtros und Bediente

dahin beordern / daß dieſelbe nach uͤbernommener
„Deputation , ohne eintzigen Verzug / ſich auff den

„ Wegbegeben / und dieſer Friedens⸗Handlung nebſt
vdenen ſich gewoͤhnlich hierzu zu legitimiren haben⸗
vden Kaͤyſerl. Herren Plenipotentiarien insgeſamt

beywohnen; Sich forderſt bey dem Chur⸗Maͤintziſ.
„ Directorio Iegitimiren / und ihre Conſultatio

vnen uͤber die zu ſothanen mit Franckreich vorſeyen⸗
vden Friedens⸗Tractaten eigentlich gehoͤrigen Mate⸗

rien / ( maſſen andere Dinge / welche des Heil . Roͤnn.

Reichs Staͤnde unter ſich oder mit denen Hohen
Alltirten / dieſe auch etwa gegen einander haben/ wie

vdie genannt ſeyn/ darzu kundbahrlich nicht gehoͤren/
»noch dahin unter einigem Schein gezogen / oder

dabey zugelaſſen werden koͤnnen oder ſollen ) theils
fuͤr ſich ſelbſten / theils nach Beſchaffenheit der Sa⸗

chen / auff an⸗Handgebung der Kaͤyſerl. Geſand⸗
ſchafft mit einander in corpore und in einem Ge⸗
vmach anſtellen / die Selſionen nach Anleitung hie
beyliegenden Schematis ordentlich nehmen / uͤber

die Propoſition geſtellten Puncten oder Mʒaterien

juxta ſtylum Imperii deliberiren / und behoͤrige
Schluͤſſe machen / ſelbe ſo dann durch das Chur⸗
Maintziſ . Directorium , oder per Sub - Deputa -

tionem der hoͤchſt anſehnlichen Kaͤyſerl. Geſand⸗
ſchafft uͤberbringen laſſen/ und ſich alſo mit derſelben
veiner einmuͤthigen Meynung vergleichen / damit

vhernach das alſo mutuo conſenſu fuͤr gut befun⸗
dene von Ihro der Kaͤyſerlichen Geſandſchafft /
denen Koͤniglichen Frantzoͤſiſchen Pleni potentiarüs

ventweder durch die Mediation , oder wie es ſich ſon⸗
yſten fuͤgen moͤchte/ beygebracht / deren Erklaͤhrung
vhieruͤber vernommen / ſolche der Deputation aber⸗

mahls communiciret / und ſolcher Geſtalt alles

„ οmunicato conſilio , auch worauff man end⸗

lich zu beſtehen haͤtte/ vorgenommen und gehandelt /

vmithin auff dieſe Weiſe von Ihro all dasjenige mit

beygetragen werden ſolle/ was zu Erhaltung eines

ollgemeinen ſichern und reputirlichen Friedens / wie
nicht weniger der bedraͤngten und unterdruckten

Reichs Staͤnden und Gliedern / ( die unmittelbahre

„ReichsRitterſchafft mit eingeſchloſſen ) gebuͤhren⸗
vder Reſtitution und Satisfaction gereichen wird :

Zu welchem Ende dann dieſelbe zufoͤrderſt dasjeni⸗

ge / was bereits in Puneto der Koͤniglichen hohen
Mediation / wie ratione loci Tractatuum & Præ -
» liminarium gehandelt und verglichen worden / von

Reichs wegen zu ratiſiciren / im uͤbrigen aber und

winſonderheit alles beſten Fleiſſes zu beobachten ha⸗
Lheatri Europæi XV . Theil .

SenckwuͤrdigerGeſchichte.
den / SchwaͤbiſchePraͤlaten / Magdeburg / Schwe⸗

wegen beſtaͤtigten Inſtrumento Pacis , und dem ?
59 2 7

mit der Kron Franckreich daruͤber Anno 1650 . zu ,
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ben werden / was in dem Weſtphaͤliſchen zu Nim⸗

Nuͤrnberg abſonderlich errichteten / auch von dero /

hinnach ſelbſten nach deſſen Inhalt vollzogenenn
Executions - Keceſſl allhier gepflogenen Compro -

miſs·Handlung / den 9. Febr . 168 0. und 7. Febr. ,
168 T. von Reichswegen abgelaſſenen Schreiben /
( als in deren Conformitaͤt unter andern auch daß ,

hin zu ſehen / damit in der Metz⸗Tull⸗ und Verdu⸗

niſchen dehn⸗Sache / wie auch wegen der zehen Ver⸗
ein⸗Staͤdte im Elſaß eine ſolche Declaration erfol⸗,
gen / und dem kuͤnfftigen Frieden⸗Schluß inſeri . ,

ret werden moͤchte / auff daß man hiernaͤchſt aller⸗

weitern Difficultaͤten und Beſchwehrlichkeiten uͤm

berhoben ſeyn und bleiben koͤnte) wie nicht weniger⸗
der den 14 . Febr . 1689 . gethanen Kriegs⸗Erklaͤh⸗
rung / betreffend die Keſtetution des von Franck⸗
reich occupirten / oder in Eccleſiaſticis & Politiv

cis quocunque modo geaͤnderten/ in den altend

und vorigen denen Reichs⸗Fundamental⸗Geſetzen ,
und Frieden⸗Schluͤſſengemaͤſſen Stand / auch Ab⸗,

trag und Gnugthuung fuͤr die zugefuͤgte uͤbergroſſe
Schaͤden / ingleichen die Leiſtung wuͤrcklicher Sien

cherheit fuͤrs kuͤnfftige; So dann den 29. Auguſt . “
und 30. Octob . 1690 . gemachten und von Kaͤyſ. ,
Maj . approbirten Reichs⸗Gutachten / betreffend ,
die voͤllige Kettitution derer Hertzogthuͤmer Lo⸗,

thringen und Zweybruͤcken/ enthalten . Abſonderlich⸗
werden ſie bevollmaͤchtigte Miniſtri und Abgeord⸗
nete / bey Reſtitution der Stadt und Haupt⸗Ve⸗

ſtung Straßburg / ſatnt ihren jetzigen Fortifica⸗,
tionen

/
Territorio und dem darinnen gefundenen ,

Geſchuͤz und andern Appertinentien / wie auch⸗

bey Reſtitution der Haupt⸗Stadt und Veſtungd
Luxenburg in ſtatu quo , ſamt dem Hertzogthum “
dieſes Nahmens / auch der darinn begriffenen Graff⸗
ſchafft hinay , und allen dieſer Provintz Luxem⸗⸗
burg conſtituirten und incorporirten Sanden / wie⸗
ſelbe unter einein Gouvernement und Regierung⸗
vorhin begriffen geweſen / ingleichen auff Reſtitu⸗
tion aller darinn gefundenen Stuͤck / Munition ,
Archiven und Documenten / auch Recht und Ge⸗⸗

rechtigkeiten dergeſtalten beſtehen / daß auch fuͤr ein⸗

oder das andere kein ſo genanntes KÆquivalent , es “

moͤge auch beſchaffen ſeyn/ wie es wolle /angenom⸗
men werde / ſondern vielmehr dahin anzutragen / ,
daß mit Wiederabtretung der Veſtung Philipps⸗
burg / Breyſach und Freyburg / ſamt deren Zugehoͤ⸗
rung / in dermahligen Stand Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj. “
und dem Reich üͤberdie denen beſchaͤdigten particu⸗
lar - Staͤnden / zu beſchehen habende Gnugthuung /
etwelche Satisfaction und Reparation , der in vie⸗

len Millionen auffgewendeter Kriegs Koſten erlit⸗n

tener Land⸗Ruinen erfolghe: Inmaſſen ſonſt das “

Reich bey anderer Geſtalten eingehendem Frieden,
einige Sicherheit nimmermehr haben wuͤrde. Und ,

weilen auch Chur⸗Coͤlln/ als Biſchoff zu Lůͤttich/
wegen Befoͤrderung der Reſtitution , nicht allein⸗

ihrer Stadt und Schloß Dinant / ſondern auch der⸗

Abtretung dero Hertzogthums und SchloſſesBouil. 5
Ion , ſamnt allen Ap - und Dependentien in gegen⸗

waͤrtigem Stand / weniger nicht der Zuruͤckgebung⸗
und Erſetzung explicirter Hæredität Churfuͤrſtso
Maximilian Henrichs zu Coͤlln/ Hoͤchſtſeel. An⸗

N¹ denckens :
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tution ſeiner Fuͤrſtenthum und Landen/ dero In⸗

demniſation und Abſtehung von allen darauf we⸗

ogen der Hertzogin von Orleans und ſonſten unbe⸗

gruͤndet gemachten Prætenſonen / bey dem Reich

Anſuchung thun laſſen : So werden auchd ie Be⸗

vollmaͤchtigte/ ſo wohl hierunter ihr Moͤglichſtes
vthun / als auch ſonſt der Gravirten / abſonderlich

oder auff den Grund verbrañt⸗ undverderbter Staͤn⸗
vden und Staͤdte / ſo bereits per Memorialia einge⸗
kominen / oder noch einkommen moͤchten/ ( worun⸗
ter inſonderheit des Kaͤyſerl. und Reichs⸗Kammer⸗

„Gerichts von Speyer hinweggenommenes Archiv .

„ Acta , Defoſita , Salarit und andere demſelben zu⸗

vſtaͤndige Gelder begriffen ) nicht anders / als waͤren

allhier alle gravirte ſpecilicè benahmſet / ( inmaſſen
„dann auch diejenige Staͤnde und Staͤdte / ſo erwan

vihrem gegenwärtigen bedraͤngten Zuſtande nach /
vund aus Furcht eines noch uͤblern Tractatnents / die

indication aus der feindlichen Kron Haͤnden zu

ſuchen ſich nicht getrauen / hiervon nicht ausgeſchloſ⸗
vſen ) ſich beſtens annehmen / damit ihnenſamt und

vſonders gebuͤhrender Abtrag und vollkommene Sa

otisfaction geſchehe / und in Summa das Inſtro⸗

mentumPacis Weſtphalicæ nach ſeinem wahren /
denen uͤber ſolche Friedens⸗Handlung gehaltenen
„ Protocollis und Acten conformen/ nicht weniger
vin obgedachtem Kxecutiols - Receſſ von An . 1650 ,
»explicirten und darnach vollzogenen Verſtand / in

omnibus ſo wohl Ecclefiaſticis als Politicis vol -

lig hergeſtellet werde / und es nach geſchloſſenem
Frieden keiner weitern Unterſuchung oder Abhand⸗
vlung per Commiſſarios , Arbitros , Conferentien
v»oder dergleichen Wege / in einigen Puncten bedoͤrf⸗
fen moͤge . Und weilen ſchließlichen / Ihr . Kaͤyſ
Maj . ſich hiebevor mehrmahlen dahin Alergnaͤdigſt
verklaͤhret/ dero Intention eigentlich dieſe zů ſeyn/
vdaß obangeregter maſſen von dero Hrn . Plenipo -
vtentiarien / Nahmens des Heil. Roͤm. Neichs
nichts tractiret / vielweniger geſchloſſen werden ſol⸗
le / es ſey dann vorhero mit der Reichs⸗Deputa
vtion reiflich uͤberlegt / und was zu handeln und zu

vthun / mit beyderſeitigem Vorwiſſen und Einwilli⸗

gung beliebet / folgends aber / was mit allerſeits Gut⸗

befinden alſo cractiret und geſchloſſen worden / von

der Reichs⸗Dehutation mit ausgefertiget und un⸗

terſchrieben werden ſolle ; Als werden die Herren
„ Depus irte ſolches alles / inſonderheit eine rechtſchaf⸗
ofene und zulaͤnglich deterwinirte Guarantie des

klͤnfftigenFriedens / ( welche neben deren / ſo auff
Ihr . Koͤnigl. May zu Schweden ex nſtrument

40 18 Weſt Ph alica bleibet / und hauptſoͤchlich auf
„ Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und das geſarnte Reich / wie

nicht weniger andere auswaͤrtige Potentzten mit zu

oſtellen/ mit und neben der Hoͤchſt⸗ anſehnlichen
Haͤyſ . Geſandſchafft zu wege zu bringen / ſich eiffrigſt
angelegen ſeyn laſſen / und in dem uͤbrigen die fer⸗
vnere Nothdurfft gebůhrend zu beobachten / von ſelb⸗
yſten wiſſen ; auch ihre Berichte und Keelationes ,

wann ſelbe unter ihnen in leno ordentlich con⸗

certürt und verglichen / an allhieſige Reichs⸗Ver⸗

Beſchreibung
60 . Dencken Jugleichen Chur⸗Pfals wegen Kelti⸗

Friedens⸗

Curialia zu dirigiren haben ; Zumahlen eben die⸗
ſer modus allhiet bey dem Reichs⸗ gegen dem De . ⸗

butarions. Convent obſervinet / und ſo dann dem⸗
Reichs Herkommen gemaͤß / darvon der Kaͤyſerl,,
Geſandſchafft und relpectid allhieſiger Commis .
ſion durch ein gewoͤhnliches Remils gebuͤhrender
Nachricht / und hingegen von dieſer in ſolchenFaͤl⸗
len / jener ebenmaͤſſige Notificarion ertheilet wer⸗
den ſolle : Jedoch dergeſtalt / daß/ wann ſich pro re⸗
rum exigentia zeigen wuͤrde/ die Nothdurfft zu er⸗

fordern / ſie bevollmaͤchtigte / Zeit waͤhrender Tra⸗
ctaten mit einer neuen Inſtruction in hac mate . ꝰ

ria Pacis cum Gallia zů verſehen/ oder die ertheilte⸗
zu erlaͤutern / ſolches jedesmahl auff beſchehende ,
Conimunication mit der Kaͤyſerl. Geſandſchafft ,
und reſpectivs hlermit der Kaͤyſerl. ommitſion ,
auch falls daruͤber bey der Reichs⸗Verſammlung “
ichtwas zu relolviren / auff Ihr . Kaͤyferl. Maj .
AllergnaͤdigſteA pprobation , gleich ihnen auch ſet⸗
ner Zeit die erforderliche Expedition oder Katifi -
cation von Reichswegen zugefertiget und uͤberſchin
cket / jedoch/ daß dieſer modus weiters in keine⸗

Jonſequentz / und zu Præjuditz des Ordinaru , in⸗

das kuͤnfftige gezogen werden ſolle. 0

Es iſt aber dennoch mit Abſchickung der Reichs /
Deputation langſam hergegangen ; wannenhero
Ihr . Kaͤyſerl. Maj deßhalb durch dero Hru . Prin⸗
cipal Commiſſarium nochmahls Erinnerung ge—

than . Daß / weilen von etlichen auf einen geſchwin⸗
den Frieden gedrungen werden wolle / aus denen ein⸗

lauffenden Nachrichten und Umſtaͤnden aber/ dem

Reich eine ſchaͤdliche Ubereilung zuwachſen doͤrffte/
aus dem Haag auchverlaute / daß die von bemeldten

Reich geſchloſſene / und von Ihr . Kaͤyſerl. Maj
Allergnaͤdigſtgenehm gehaltene Deputation daſelbſt
noch nicht angelangt ; Als werde Ihr . Kaͤyſ. Maj .
ſehr lieb ſeyn / wann die zu dieſer Deputation be⸗
nannte Churfuͤrſten und Staͤnde Ihre Gevollmaͤch⸗
tigte ſchleunig dahin abfertigen wolten . Wir wol⸗

len aber die fernere Erzehlung hiervon etwas anſte⸗
hen laſſen / und was mittlerwelle der Friedens Con -

rels vor einen Anfang und Fortgang gehabt/ nun⸗
mehro erſehen . Und haben Ihr Kaͤyſerl. Maj .
die Vollmacht zu dieſem wichtigen Werck / in hierbey
kommendem Inhalt ertheilet : Wir Leopold von “
Gottes Gnaden / Erwehlter RoͤmiſcherKaͤhſer /

allzeit Mehrer des Reichs / in Germanien / Hun⸗
gern / Boͤhmen / Dalmatien / Croatien / Schlavo⸗ ,

Kaͤyf. Ma
wollen die
deputa -
tion

beſchleunigt
haben⸗

Kaͤyſ. Maj
Vollmacht

vor dero Ge⸗
ſandten zu
denFriedens

Congrels.

nien ete . Koͤnig/ Ertz⸗Hertzog zu Oeſterreich / Her⸗

zog zu Burgund / Braband / Steiermarck / Kaͤrn⸗
ten / Krain ete . Marggraff in Maͤhren/ Herrogzu,
Lützelburg und Ober⸗undNieder⸗Schleſien / Wuͤr⸗
teinberg und Teck / Fuͤrſt in Schwaben / Graff zu ,

Habspurg / Tyrol / Pfirdt / zu Kyburg und Goͤrtz/⸗
des Heil . oͤmiſch. Reichs Marggraff zu Burgau⸗
und der Ober⸗ und Nieder⸗Laußnitz / Herr der “

Windiſchen Marck / zu Portenau und Salins 20.
Thun kund / und bezeugen hiemit / daß da wir ,
nichts eiffriger wuͤnſchen/ als daß der gegenwaͤrtige ,
Krieg / wodurch bereits von etlichen Jahren her⸗
die Chriſtenheit bedraͤnget wird / ſo bald moͤglich/ ⸗

ſammlung / als Committenten durch alldaſig an

vallhieſiges Chur⸗Maͤintziſ. Reichs⸗Directorium ,
vnebens innwendiger Auffdruͤckung deſſelben Inſie⸗
ygels und dienatur in tertia perſona ohne weitere

fret werden moͤge; und von allen im Krieg begrif⸗,

in einen billigen und reputirlichen Frieden verkeh⸗

fenen Partheyen beliebet worden / daß an einem ,
mit gemeiner Bewilligung zu erwehlenden⸗

Orte
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Orte Friedens⸗Tractaten und Unterhandlungen
angeſtellet wuͤrden / Wir alles/ was an Uns iſt/
der Chriſtenheit Nuhe zu befoͤdern / gerne bey⸗
tragen wollen ; Wie Wir Uns nun auff die

Treue / Pruden und Erfahrenheit Unſerer und

des Heil . Roͤm. Reichs lieben Getreuen des Hoch⸗
„ Wohlgebohrnen und Magnilici Unſers Eſtats⸗
Raths / Kaͤmmerers / und des Heil . Roͤm. Reichs

„ Procancellarii Dominici Andreæ , Grafen von

Caunit / Erbherrn auff Auſterlitz / Hungariſchbrod /
Martſchbruſch und groſſen Orzechan Rittern des

Guͤldenen Vlleſſes / wie auch des Hoch⸗Wohlge⸗

„bohrnen und Magnifici , Unſers Reichs⸗Hof⸗
Raths / Kaͤmmerers / Heinrichs Johann Grafen
von Stratmann / Herrn in Peurbach / Ohrt /
Schmiding / Spatenbrunn und Carlsberg / wie

„ auch des Magmifici , Unſers Reichs⸗Hof⸗Raths /
„ und auff den Reichstaͤgen bevollmaͤchtigten on -

„ Commiflarii , Johann Friederichs / Freyherrn von

„ Seilern ꝛc. verlaſſen : So haben Wir dieſelbe er⸗

nennet / erwaͤhlet und verordnet / wieWir ſie dann

auch Krafft gegenwaͤrtiger Vollmacht ernennen /
derwaͤhlen und verordnen zu Unſeren Extraordi-
„ nairen und bevollmaͤchtigten Geſandten zu bemeld⸗

ten zu haltenden Zuſammenkuͤnfften und Friedens⸗

Handlungen . Derowegen committiren und be⸗

fehlen Wir ihnen / in ſpecie , daß ſie ſich/ ſo bald

es geſchehen kan / an den Ort / uͤber welchen ſich die

Partheyen vergleichen werden / begeben / und da⸗

ſelbſt Friedens⸗Unterredungen / entweder directe ,

„ oder durch Vermittelung des von beyden Seiten

zangenommenen Mediatoris , mit des Durchl .

Großmaͤchtigſten und Aller⸗Chriſtlichſten Fuͤrſten/
Herrn Ludwig Koͤnigs in Franckreich ꝛc. Unſers

geliebteſten Schwagers und Bruders Geſandten
oder Deputirien / welche mit gnugſamer Vollmacht

gegentwaͤrtigem Kriege ſeine Endſchafft zu geben/
und die Streitigkeiten / welche dahin gehoͤren/ durch
einen guten und feſten Frieden beyzulegen/ verſehen

ſeyn / anſtellen ſollen . Wir geben auch Unſern
vorbenannten Extraordinair - Geſandten und Ple⸗

nipotentiarien / ſowol allen dreyen insgeſarnt / als

alch zweyen von ihnen/ wann der dritte abweſend /
oder ſonſt verhindert wuͤrde / oder auch einem unter

ihnen allein / und abſonderlich wann die beyden

nuͤbrigen gleichfalls abweſend / oder ſonſt verhindert
ſeyn / vollige und abſolute Macht mit aller Au -

thoritaͤt und Vollmacht / welche hierzu vonnoͤthen/
die Friedens⸗Handlung vor Uns und in Unſerm
„ Namen zwiſchen Uns und vorbeſagten Durch⸗

auchtigſten und Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnig in

Franckreich anzutretten / zu ſchlieſſen und zu unter⸗

veichnen / auch alle Inſtrumenta , welche zu dieſem
Zweck erfordert werden können/ zu machen / auszu⸗

fertigen / zu extradiren / und alſo durchgehends al⸗

les zu verhandeln / zu verheiſſen / zu ſtipuliren und

zu ſchlieſſen / die Acta zu unterzeichnen / die Decla⸗

vrationes und Pacta conventa zu verwechſeln / und
valles / was zu ermeldtem Friedens ⸗Werck gehoͤret/ zu
vthun / ſo frey und kraͤfftig/ als Wir ſelbſt gegen⸗

waͤrtig thun wuͤrden / oder thun koͤnnten/ ob gleich
veine ſpecialere und ausfuͤhrlichereVollmacht / als

hierinn enthalten / noͤthig zu ſeyn erachtet wuͤrde.

Uber dem verſprechen Wir / und erklaͤren bey Un⸗

ſerer KaͤhſerlichenTreue und Wort / daßWiralles
TbeatriEurepri xV. Thel .

Handlungen. SHenckwuͤrdigerGeſchichte .

vor gut / genehm und kraͤfftig halten und ratihabi .

ren wollen / was durch vorbeſagte Unſere Exttaor⸗

dinaire- Geſandten und Gevollmaͤchtigten/ alledreye⸗
zuſammen / oder zweye von ihnen / da der dritte ab⸗

weſend / oder ſonſt verhindert wuͤrde / auch einen⸗

unter ihnen allein / wann die uͤbrige gleichfalls ab⸗

weſend / oder verhindert wuͤrden / abgehandelt / be⸗⸗

ſchloſſen / unterzeichnet / ausgeantwortet und ver⸗⸗

wechſelt worden . Uns hiermit verpflichtend / Un⸗
ſere Katilicationen in gehöriger Form und in der⸗

Zeit/ welche verabredet worden / auszufertigen . Zu⸗

Beglaubigung und Bekraͤfftigung deſſen haben⸗
Wir dieſes eigenhaͤndig unterſchrieben / und mit⸗

Unſerm Kaͤyferl. Inſiegel zu bekraͤfftigen befohlen .

Gegeben in Unſerer Stadt Wien am 3. Eebr .

An . 1697 . Unſerer Reiche des Roͤmiſchen im Vier⸗

zigſten / des Ungariſchen im Zwey und vierzigſten /⸗
des Boͤhmiſchen im Ein und vierzigſten .

Leopoldus .

( L. S. ] Ut

Sebaſtianus Wunibaldus , Comes
à Zeil .

Auff Ihrer Kaͤyſerl. Mʒaj. eigenen Befehl /

Caſparus Elorentinus, Consbruck .

Die Koͤnigliche FranzoͤſiſcheVollmacht lautet Der Fran .

alſo : köfiſchen
0 2. . . Geſandten

Wir Ludwig von GOttes Gnaden / Koͤnig in Bollmacht .

Franckreich und Navarren / entbieten allen und je⸗

den / welche gegenwaͤrtiges ſehen werden / Unfern
Gruß .

Wie Wir nichts eifriger wuͤnſchen / als den je⸗

nigen Krieg / mit welchem anjetzo die Chriſtenheit⸗
bedraͤnget wird / durch einen guten Frieden geendi⸗

get zu ſehen / und durch Bemuͤhung und Media⸗

tion Unſeres vielgeliebten Bruders des Koͤnigs in⸗

Schweden / die Staͤdte Delfft und Haag von allen⸗

Theilen beliebet worden / umb die zit dem Ende noͤ⸗⸗

thige Zuſamenkuüͤnffte daſelbſt zu halten ; So fuͤgen·
Wir hiemit allen und jeden zu wiſſen / wiedaßWir

aus gleichmaͤſſigemVerlangen / die Verwuͤſtung ſo⸗
vieler Provintzen und Vergieſſung ſo vielen Chri⸗
ſtenbluts / ſo viel an Uns ſeyn wird / durch der Goͤtt⸗⸗

lichen Providentz Beyſtand zu hemmen / Uns⸗

gaͤntzlich auff die Erfahrenheit / Prudentz und Treue⸗

Unſer lieben Getreuen / Herrn Harlay de Bonne .

vil , Unſeres geheimen Eſtaats Raths / und Un⸗⸗

ſers lieben Getreuen / Herrn Verjus , Grafen von⸗

Crecy , Freyherrn von Oourcy , Herrn von Bous⸗

lay , Menillet , nnd anderer Oerter / wie auch' ⸗

Unſers lieben Getreuen / Herrn von Callieres ,

Rochechellay und Gygny , welcher ſich wuͤrck⸗⸗

lich anjetzo in der Stadt Delfft auffhaͤlt/ verlaſſen /⸗
welche ſie durch vortheilhafftige Proben in unter⸗

ſchiedenen importanten Verrichtungen / ſo Wir⸗

ihnen ſowol auſſer⸗ als innerhalb Unſerm Reiche⸗

vertrauet / bewieſen : Wegen dieſer Betrachtungen⸗
und andern Uns hierzu bewegenden Urſachen ha⸗⸗
ben Wir beſagten Herren de Harlay , de Crecy

und de Callieres auffgetragen / ſie verordnet und⸗

deputiret / und tragen ihnen nochmals auff/ ver⸗
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ordnen und deputiren ſie durch gegenwaͤrtige mit

Unſerer eigenen Hand unterzeichnete Vollmacht /
und haben ihnen gegeben / und geben ihnen noch⸗
mals vollkommene Macht / Commitlion und ſpe⸗

cialen Befehl / nach beſagter Stadt Delfft ſich in

„aualitaͤt Unſerer Exttaordinair - Geſandten und

Gevollmaͤchtigten / den Frieden zu ſchlieſſen / zu be⸗

geben / und daſelbſt mit allen / ſowol Unſeres viel⸗

geliebten Bruders des Roͤmiſchen Kaͤyſers/ als Un⸗
ſers vielgeliebten Brudern und Vettern des Ca⸗

tholiſchen Koͤnigs/ wie auch Unſerer ſehr lieben und

groſſen Freunde der General⸗Staaten der vereinig⸗
ten Niederlande / und aller andern mit ihnen Allürten
Fuͤrſten / mit gnugſamen Vollmachten verſehenen
Geſandten / Eleni potentiarien und Miniſtern / es

ſey mit ihnen ſelber/ oder durch Vermittelung derer /
des von allen angenommenen und beliebten Herrn
Mediatoris Geſandten zu conteriren / und daſelbſt
von Mitteln zu handeln / die Streitigkeiten / welche
den jetzigen Krieg verurſachet / zu enden und bey⸗
zulegen ; Und ſollen beſagte Unſere Geſandte und
Pleni potentiarii alle drey zuſammen / oder zwey /
in Abweſenheit des dritten / wegen Unpaͤßlichkeit /
oder anderer Verhinderung /oder einer allein / in Ab⸗
weſenheit der beyden andern in gleichem Fall der

Unyaͤßlichkeit / oder andern Verhinderung / ſich ver⸗

gleichen / und einen guten und ſichern Frieden ſchlieſ⸗
ſen und unterzeichnen / und insgemern alles / was

ſie zu beſagtem ffeet des Friedens vor noͤthig hal⸗
en werden / mit eben derſelben Autoritaͤt
thun / handeln/ verheiſſen / und accordiren koͤnnen/

als Wir thun wuͤrden und koͤnnten / wann Wir
ſelbſt in Perſon zugegen waͤren; Ob auch ſchon

netwas ſeyn ſolte / ſo einen lpecialern Befehl erfor⸗
derte / und nicht in gegenwaͤrtigem enthalten waͤre,
Und verheiſſen Wir bey Koͤniglicher Treue und
Wort / alles das jenige feſt zu halten und zu erfuͤl⸗
» len / was von gedachten Herren de Harlay , de

Orecy und de Callieres , oder von zweyen unter

ihnen im Fall der Abweſenheit des dritten wegen
Unpaͤßlichkeit oder anderer Verhinderung / oder von
» einem allein in Abweſenheit der beyden andern we⸗

gen Unpaͤßlichkeitoder anderer Verhinderung wird

verheiſſen und accord ret worden ſeyn / auch die
KRatificationen in der Zeit / in welcher ſie dieſelbe
in Unſerm Namen zu verſchaffen werden verſpro⸗
chen haben / ausfertigen zu laſſen . Dann das iſt
Unſer Wille / zu deſſen Bezeugung Wir unter ge⸗
genwaͤrtigen Brioff Unſer Inſiegel zu drucken be⸗

fohlen . Gegeben zu Verlallles den 25 . Februa -
„rii , im Jahr 1697 . und Unſers Reichs dem 54 .
Unterſchrieben Louis , auff der andern Seiten / Aus
Koͤniglichem Befehl / Colbert , und mit dem groſ⸗
vſen Inſiegel in gelbeimm Wachs geſiegelt .

Die Koͤnigl. Engliſche Vollmacht war dieſes
Inhalts :

Wilhelm der Dritte / von GOttes Gnaden Koͤ⸗
nig von Groß⸗Britannien / Franckreich und Irr⸗
land ꝛc. Allen denen / ſo dieſen gegenwaͤrtigen
BDrieff ſehen oder leſen hören / Unſern Gruß zuvor .
Demnach der Zuſtand Europæ und die Bilpoh —
tion der Intereſſirten ſich wuͤrcklich in ſolchem

Friedens⸗

Dienſte Unſers allerliebſten Bruders / des Durch⸗
laͤuchtigſten und Großmaͤchtigſten Koͤnigs in⸗
Schweden / als Mediatoris , der Krieg / als da⸗
von die gantze Chriſtenheit ſo lange Zeit allligiret /
geendiget werden moͤchte/ haben Wir in Anſehung⸗
deſſen / und daß ein beſtaͤndiger/ auffrichtiger und ·
ewiger Friede zwiſchen den Chriſtlichen Potentaten⸗
moͤge getroffen werden / Uns ſothaner Gelegenheit / /
welche die Ruhe Kuropæ wieder bringen koͤnnie/ be⸗
dienet / und zu Befoͤrderung dieſes heilſamen⸗
Wercks / nicht allein capable Subjecta , als Un⸗
ſere vielgeliebte getreue Vettern / Herrn Thomas .
Comte de Pembroch , Eduart Vicomte de Vil 15
lers, Robert Seignt . de Lexington , und Joſeph -
Williamſon , darzu ernennet und verordnet / ſon⸗/
dern nominiten / onſtituiren und deputiren hier⸗

durch ſelbige vor Unſere Extraordinari Ambaſſa 1
deurs - Commiſſarien / Deputirten / Bevollmaͤch⸗
tigten und Pleni potentiarien / unb ſich nach⸗ „

oder einem andern darzu accordirten Ort zu bege⸗
ben / die Friedens / Negotiation anzufangen / und⸗
mit den von denen Allürten und Koͤnig in Franck⸗⸗
reich darzu wohlverordneten Plenipotentiarien -
fortzuſetzen / zu einem friedlichen Schluß zu brin⸗
gen/ und in Unſerm Namen alle Conditiones und⸗
Artickeln zu unterzeichnen . Wie Wirdann alles /
was ſiegutbefinden / auch vor lieb und genehm an⸗
nehmen werden . Zu Urkund deſſen haben Wir⸗
dieſes eigenhaͤndig unterſchrieben / und durch Unſer⸗

groſſes Sienet bekraͤfftigen laſſen . Gegeben in Un⸗
ſerm Koͤnigl. Hauß Kenſington den 6.

Lebruarii-
1697 . im neunten Jahr Unſerer Regierung.

Guillaume Roy.

＋-V-e;.

1697,

Die Koͤnigl . Spaniſche war folgends einge⸗
richtet :

54
vor die Ko—
nigl . Spa⸗
niſche Ge⸗

in Spanien ꝛc. Thun kund und zu wiſſen / daß da⸗
Wir nichts eyferiger gewuͤnſchet/ als gegenwaͤrti⸗
gen blutigen Krieg geendiget / und die Chriſtenheit ·
in einen ſowol ſchleunigen als beſtaͤndigen Frieden⸗
auffs eheſte wieder geſetzet zu ſehen / Wir mit aller⸗

billigen Gutwwilligkeit und Erkenntlichkeit / die Chriſt⸗
liche und Loͤbliche Bemuͤhung erkennen/ welche den⸗

Durchlauchtigſten und GroßtnaͤchtigſtenFuͤrſten·
Carolum , Unſern vielgeliebten Bruder / Vettern
und Freund / der Schweden / Gothen und Wenden⸗
Koͤnig/ Groß⸗Fuͤrſten in Finnland / Hertzogen in⸗
Schonen / Eſthen / Lieffland / Carelen / Bremen /
Verden / Stettin / Pommern / der Caſſuben und⸗
Wenden / Fuͤrſten zu Ruͤgen / Herrn von Inger⸗
manland und Wißmar / wie auch Pfaltzgrafen am⸗

Ahein/ in Bayern / Juͤlich / Cleve / und Zweybrůg⸗
gen Hertzogen ꝛc. bewogen / das Amt eines Media⸗
roris auff ſich zu nehmen / und allen Fleiß zů Wie⸗⸗
derbringung der gemeinen Ruhe anzuwenden ; Und⸗
damit / wasUns betrifft / nichts ermangeln moͤge / /
ſo zu einem ſo heylſamen Vorhaben was bey Lagen⸗koͤnne/ haben Wir ( ſo bald Wir erfahren/ daß man·ſich von Seiten aller Interelfirenden verglichen/

Stand befunden / daß der Friede von allen gehof⸗
fet / und durch Goͤttliche Providenßz und die gute

Ryßwick als den allerdienlichſten und begtemffen.
Ort zur Vornehmung einer allgemeinen Friedens⸗

Wir Don Carl ; von GOttes Gnaden Koͤnig /ſdten

Handlung,
— —
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Handlungen .

Handlung zn ernennen ) ohne Verzug Don Ftan -

„ ciſco Bernardo de Quiros aus UnſermRath von

Caſtilien und Unſern Abgeſandten an dieGeneral⸗

Staaten der vereinigten Niederlande / und Von

„ Alexandro Scockart , Grafen von Tirimont,
Rath im Eſtats / und geheimden Rathe der Nieder⸗
ande in Flandern / u Unſeren Extraordinair . Ge⸗

»ſandten und Gevollmaͤchtigten / beſagte Friedens⸗

„ Handlung von Unſertwegen zu fuͤhren/ ernennet

„ und beſtellet / wie Wir ſie dann dazu nochmals

durch gegenwaͤrtige Vollmacht ernennen und be⸗

ſtellen . Weil Wir Uns auch gaͤutzlich auff dero

„ Treue / Klugheit und Erfahrenheit in Unſern

Staats⸗Verrichtungen verlaſſen / tragen Wir ih⸗
nen auff / und befehlen ihnen inſonderheit / ſich in
aller möͤglichen Eyl nach dem Hauſe von Ryßwick
zu verfuͤgen/ und zugleich mit den Geſandten und

Gevollmaͤchtigten Unſerer Durchlauchtigſten und

Großmaͤchtigſten Alltirten durch Vermittelung der

„ Extraordinait - Geſandten des Durchlauchtigſten
und Großmaͤchtigſten Fuͤrſten Caroli , Königs in

Schweden / Unſeres vlelgeliebten Bruders / mit den

Extraordinair - Geſandten und Gevollmaͤchtigten/
des Durchlauchtigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤr⸗
yſten Ludwig des IV . Aller⸗ChriſtlichſtenKoͤnigs
in Franckreich / Unſers vielgeliebten Bruders und

Vettern / in Conferentzen und Friedens Handlung
zu treten . Damit ſie auch zu dem Ende rechtmaͤſ⸗
ſige und gnugſame Macht haben moͤgen / geben
Wir beſagten Unſern Extraordinair - Geſandten
und Gevollmaͤchtigten Don Eranciſco de Qui -
ros , und dem Grafen von Tirimont , beyden zu⸗

gleich / und einem jeden inſonderheit / bey Abweſen⸗
heit oder Unpaͤßlichkeit eines oder des andern / voͤlli⸗

ge und gaͤntzliche Autoritaͤt / und alle zn dem Ende

unoͤthige Macht / den Frieden zwiſchen Uns / Unſern
„Großmaͤchtigſten Alltirten / uñ dem Durchlauchtig⸗

ſten Koͤnig in Franckreich / vor Uns / und in Unſe⸗
rem Namen zu ſchlieſſen und zu unterzeichnen / wie

machen / zu verfertigen und auszulieffern / und ins⸗

geſamt die Acten und Declarationen / ſo zur Ver⸗

vechslung der Conyentionen noͤthig zlut verheiſ⸗
en / zu ſtißuliren und zu ſchlieſſen / wie auch alle

„ andere zu beſagter Friedens Handlung gehoͤrige
Sachen / mit eben der Freyheit und Gewalt zu ver⸗

richten / als Wir ſelbſt / wann Wir gegenwaͤrtig /
othun köͤnnten / auch ſelbſt die jenigen Sachen und

Handlungen / welche einen ſpecialern und aus⸗

drüͤcklichern Befehl / als den jenigen / welchen ge⸗

»genwaͤrtige Vollmacht in ſich begreifft / erfordern
koͤnnten. Und Wir verheiſſen/ verſichern/ und ge⸗
vben Unſer Koͤnigliches Wort und Treuee / daß Wir
valles das jenige/ was beſagte Unſere Extraordinai -
re· Geſandte und Gevollmaͤchtigte / beyde zugleich/

oder einer abſonderlich in ſchon gemeldter Form ge⸗
vthan/ gehandelt/ verheiſſen / unterzeichnet / und be⸗

ſchloſſen werden haben / lolenniter in der beſten
Horin und Weiſe / als moͤglich . / und inder Zeit /
uͤber welche man ſich einmuͤthiglich wird verglichen
haben / genehm halten wollen . Zu Beglaubigung
ilid mehrerer Krafft des vorhergehenden haben
Wir dieſe mit Unſerer eigenen Hand unterſchriebe⸗
ne / mit Unſermgeheimen Inſiegel verſtegelte / und

Deuckwüͤrdiger Geſchichte⸗
DEde
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von Unſerm Eftats /Secretario referirte Boll⸗
macht ausgefertiget . Unterſchrieben

Madrit den 12 April /
Anno 1697 .

Ich der Koͤnig .

Don Criſpin Gonzalez Bottello .

Die Hollaͤndiſche Vollmacht beſtunde
hierauff :

Die General⸗Staaten der vereinigten Provin⸗
cien der Niederlanden / entbieten allen denen / die⸗

gegenwaͤrtigenBrieff leſen werden / unſern Gruß .
Wie wir nichts eiffriger wuͤnſchen / als daß gegen⸗
waͤrtiger Krieg / dadurch anjetzo die Chriſtenheit be⸗

draͤnget wird / durch einen guten Frieden geendiget⸗
werde / und durch Vorſorge und Mediation des⸗

Allermaͤchtigſten und Durchlauchtigſten Koͤnigs in⸗

Schweden / das Haus zu Ryßwick allerſeits zu der⸗

General⸗Zuſammenkunfft / iſt beliebet und erweh⸗
let worden . So haben wir aus ſelbigem Verlan⸗⸗

gen / ſo viel an uns ſeyn wird / die Verwuͤſtung ſo vieler⸗

Provinzien und Vergieſſung ſo vielen Chriſtlichen⸗
Bluts zu hemmen / was wir koͤnnenzu dieſem heil⸗
ſatmmen Werck beytragen / und zu dem Ende zu be⸗

ſagter Verſammlungetliche Perſonen / welche zur⸗

Wohlfahrt unſers Staats vielfaͤltige Proben und⸗

Zeichen ihrer Erfahrung und Wiſſenſchafft in⸗

Staats Sachen erwieſen / deputiren wollen ; ⸗

Gleichwie nun die Herren Jaques Boreel , Herr⸗
von Duynbek Weſthoven . und Mereſtein , Raht⸗
und Burgermeiſter der Stadt Amnſterdam / und⸗

Deputirter Staats⸗Rath der Provintz Holland / =

Herr Everhard von Weedel / Herr von Weede /

Dyckvehde , Kateles , Erb - Herr der Stadt Qu⸗

devvater , Decanus und Collator des Kaͤyſerlichen⸗

ſten Großmaͤchtigſten Fuͤrſten / dem Aller⸗Chriſtlich⸗

» auch alle zu dem Ende noͤthige Inttrumenta zu

Capitels zu St . Marien zu Utrecht / Dyckgraff .

des Rhelniſch . Fluſſes in beſagter Provintz / Staats /⸗

Præſident und der Ritterſchafften Deputirter -
derſelben Provintz / und Guilliaume von Haren /
Grietman von Bild / der Ritterſchafft und Staa⸗
ten von Frießland Deputirier / der Univerſiraͤt zu⸗

Franecker Curator ;alle behunſerer Verfammlung⸗
der Staaten von Holland / Utrecht und Frießland⸗
Deputirten / ſich in vielen wichtigenVerrichtun⸗

gen / zu unſerm Dienſt / darinnen ſie vielfaͤltige⸗
Zeichen Ihrer Treue / Fleiſſes und Geſchicklich⸗
keit in Verwaltung der Staats⸗Sachen abgeleget /
herfuͤr gethan. Alſo haben wir aus angefuͤhrten /⸗

und andern uns hierzu bewegenden Urſachen / be⸗

ſagte Herren / Boreel von Weede , und von Ha⸗

ren committiret / verordnet und deputiret / com⸗

mittiren / veloͤrdnen und deputiren auch dieſelbige
nochtnahls durch gegenwaͤrtige / ihnen gegebene⸗
Vollmacht / Commiſſion und Special Befehl /
ſich in Qualitaͤt unſerer Extraordinairen Geſand⸗
ten und Plenipotentiarien / zu dem zukuͤnfftigen⸗
Frieden nach Ryßwick zu verfuͤgen/ und dealbſt⸗
entweder directè, oder durch Vertnitteluug des von⸗

allenangenommenen und beliebten Herrn Mediaa ,

toris Geſandten / mit denen des Allerchriſtlichſten .
Koͤnigs/ und der Alllrten mit gnugſatnen Voll⸗⸗

machten verſehenen Extraordinairen Geſandten⸗

1697 .

Vollmacht
vor die Hol⸗
laͤndiſche
Geſandte .

und Plenipotentiarien zuconferiren / und daſelbſt⸗
von Mitteln / die Streitigkeiten ſo den jetzigen .

U . 3 Krieg⸗
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Krieg verurſachet / zu handeln / zu enden / und bey⸗
»zulegen ; Und ſollen beſagte unſere Geſandte und

Plenipotentiarii , alle drey zuſammen / oder zwey
iln Fall des Drittens / wegen einer Unpaͤßligkeit /
oder anderer Verhinderung / Abweſenheit / oder ei⸗

ner allein in Abweſenheit der beyden andern / in

gleichen Fall einer Unpaͤßlichkeit oder andern Ver⸗

hinderung ſich vergleichen / daruͤber einen guten
und ſichern Frieden ſchlieſſen und unterzeichnen /
undinsgemein alles was ſie zu dieſem Werckvor noͤ⸗

thig erachten werden / handeln / verheiſſen und

vaccorditen / als wir thun wuͤrden und koͤnnten/
wann wirſelbſt zugegen waͤren / obgleich hierzu ein

ſpecialerer Befehl / als in dieſen gegenwvaͤrtigen
enthalten / hierzu erfordert werden moͤchte; Wie
wir denn treulich und auffrichtig verheiſſen/ alles

dasjenſge / was erwehnte Herren unſere Geſandten
und Pleni potentiarii oder zwey unter ihnen / im

Fall des dritten Abweſenheit / wegen Unpaͤßlichkeit
oder anderer Verhinderung wird bedungen oder ac .

vcordirethaben / genehm undfeſt zu halten / und zů
verfuͤllen/ wie auch die Katificationen in der Zeit
zu welcher ſie dieſelbige in unſerm Nahmen zu ver⸗

ſchaffen / werden verſprochen haben / ausfertigen zu⸗
laſſen . Gegeben in dem Haag / in unſerer Verſamm⸗
lung unter unſerm groſſen Siegel / unterſchrieben von

unſerer Verſammlung Pra ſidenten und Actuatio ,
den 6. Apr . 16957. ſo gezeichnet / b. B. de Reede . und

aufder andern Seiten war geſchrieben / aus Befehl be⸗

ſagter General Staaten / Signat . E. bagel , und ver⸗

ſiegelt mit dem groſſen Inſiegel in rothem Wachs .
Dieſem nach war der P. Maj . angeſtellet / denAn⸗

fang der Conferences zu machen / an welchem An⸗
fangs nach Mittage um halb4. Uhr der Koͤnigl.
Schwediſche Abgeſandte Hr . Baron von

Lilienroth als Mediator in einer Caroſſe mit 6. Pfer⸗
den nebſt zween von Adel / ingeſamt in Trauer⸗Ha⸗
bit uͤber die mittelſte Bruͤcke / durch das gewoͤhnliche
Thor des Hofes vorgemeldten Hoͤnigl. Hauſes zu
Ryßwick ſeinen Eintritt nahm / und ward von dem

Hrn . Heſſel Introducteur der Geſandten und Cere⸗
monien⸗Meiſter der Hrn . General⸗Staaten unten
an der Treppe empfangen/ und in das vor ihn zube⸗
reitete Zimmer gefuͤhret . Um 4 . Uhr kam der Chur⸗
Bayeriſche Abgeſandte Hr . Baron Brielmeyer
nebſt ſeinem Sohn und andern von Adel . Bald
hernach folgeten der Herrn General - Staaten Ge⸗
ſandte Boreel , Dyckveltund von Haren , in einer

Caroſſe mit 6. Pferden / deren eine andere gleichfalls
mit 6. Pferden gefolget / worindero Edelleute ſaſſen .
Hierauff kamen die Kaͤyſ. Geſandten / bey ihnen ha⸗
bende 5. Caroſſen mit 6. und 3. mit zwey Pferden
beſpannet : Voran ritten zwey Vorreuter mit des

Graffen von Caunitz Liverey ; In den beyden er⸗

ſten Caroſſen ſaß der Hr . Huyck Zecretarius der Ge⸗

ſandſchafft / und die Secretarii und Edelleut dero
Hauſes / in der dritten aber / ſo des Graffen von

Cauniß war / die drey Hrn . Geſandten / Graff von

Caunitz / Graff von Strutmann und Baron von

Seilern / unmittelbar gefolget von zweyen Schild⸗
knaben und zween Pagen zu Pferde . In den F.
uͤbrigen befanden ſich des Hrn . Graffen von Kaunitz
zween Soͤhne / der Graff von Harrach / der Graff
von Dietrichſtein / der Graff von Queſtenberg / kwey
Graffen von Lan

Beſchreibung Hulchenef
Ferner kamen die Koͤnigl. Spaniſche Geſandten in

zweyen Caroſſen mit 6 . Pferden /in derer erſten ſaſ⸗
ſen die beye Geſandten de Qunos , und der Graff
von Tirimont / in der andern die Edelleute / vor ih⸗
nen her aber ſahe man 6. Cavalliers zu Pferde . Die⸗
ſen folgeten die Engliſche Geſandten gleichfalls in
zweyen Caroſſen mit 6. Pferden / in der erſten ſaſſen
die L. ords Pembroke und Villers , in der andern
der Secretarien der Geſandſchafft Prior , wie auch
die andern Secretarienund Edelleute. Nachdieſen
erſchienen die Fuüͤrſtl. LuyckiſcheAbgeſandte / der Herr
Mean und Nort in einer Caroſſe mit 6. Pferden ;
Auch bald darauff der Churfuͤrſtl . Saͤchſiſche Abge⸗
ſandte Hr . Boſe in einer Caroſſe mit s . Pferden / bey
ihm ſaß der Churfuͤrſtl . Brandenb . Abgeſandte Hr.
von Schmettau / deſſen Caroſſe mit 6. Pferden ledig
folgte ; Weiter der Hertzogl . Lothringiſche Abgeſand-
te Hr . Canon in einer Caroſſe mit zweyen Pferden /
und dann der Abgeſandte des Fraͤnckiſchen Craiſes
Hr . von Schrotemberg / und der Hertzogliche Wür⸗
tembergiſche Abgeſandte Hr . von Heſpen in einer

Caroſſe mit 6. Pferden . Dieſe ſaͤmmtliche Mini⸗
tri kamen binnen einer Viertel Stunde zwiſchen 4.
Uhr und einem Viertel auff Fuͤnffe an / und wur⸗
den unten an der Treppe vorgemeldter maſſen von
dem Hrn . Introducteur Heſſelt durch die vor ſie ver⸗
ordnete Thore in ihre Zimmer gefuͤhret. Endlich
kamen auch ein Viertel vor . Uhren die Frantzoſt⸗
ſche Geſandte in drey Caroſſen mit 6. Pferden / in der

erſten ſaſſen die drey Geſandten de Hatlay , de Cre -

ci , und de Callieres , nebſt dem Staats⸗Rath de

Harlay , und hatten einen Cavallier vorher reiten /
die zwey andere waren mit Edelleuten beſetzt / und
wurden die Hrn . Geſandten von dem Hrn . Roſen —
boom der Hrn . Staaten Agenten und Iatrodu -
cteur der Geſandten in das vor ſie zuberettete Zim⸗
mer gefuͤhret . Keiner von den Pagen und La⸗

queyen aller dieſer Miniſtern hatte einigen Degen
oder Stock / auch die Vagen zů Pferde keinePiſto⸗

len / Zufolge dem Reglement ſo hieruͤber auffgerich⸗
tet worden / und dem ehemaligen zu Niemaͤgen faſt
gleich geweſen ; Und geſchahe im uͤbrigen in dieſer
Verſammlung nichts / als daß dem Hrn . Media.
teur die Vollmachten uͤberlieffert wurden / welches

fich biß ein Viertel nach 7 . Uhr verweilet ; und nah /
men darauff um halb achte die Herrn Geſandten Ih⸗
ren Abſchied / die Kaͤyſerliche fuhren am erſten weg /
die Frantzoͤſiſchezumletzten / mit dem Beſcheide / daß

ſolches zu keiner Oonſequencegereichenſolte . Den
rten war die andere Zuſammenkunfft von 10 . Uh⸗
ren Vormittage bißNachmittage um 2. Uhr . Den

I ten die dritte / den 1d ten die vierte / den 22 ten die

fuͤnffte/ und ſolten ſo weiter / kenommener Abꝛedenach /
wochentlich zweymal/ desMittwochen Vor⸗ und des

Sonnabends Nachmittage die Conterences con -

tinuiret werden. In der letzten Selſion dieſes Mo⸗
nats ward ein Reglement wegen des Cerimoniels und
einiger andern Umſtaͤnde / dem ehedeſſen zu Niemaͤ
gen errichteten gleich / abgehandelt / und ſolches folgen⸗
der maſſen abgefaſſet :

o diedGeſandter und Gevollmaͤchtigter zu der Friedens „atton⸗
Handlung Baron von Lilienroth thut hiermit zu wiſ⸗ gerlchee

berg und einige Teutſche von Adel . ſen / daß die Erleuchte und Vortreffliche Hnn. Geſand /

Se . Koͤn. Maj . zu Schweden Extraordinaik - Reglewent

ters



Handlungen .

te und Gevollmaͤchtigte / ſo viele derſelben bey der
Friedens ⸗Handlung gegenwaͤrtig ſeyn / einmuͤthi⸗
glich gut befunden den gethanen Vorſchlag / dasje⸗
nige / ſo wegen des Ceremoniels zu Niemaͤgen in⸗

troduciret worden / nebſt etlichen Anhaͤngen/ die
» man gegenwaͤrtigemOrte nach / und wegen etli⸗

cher anderen Umſtaͤndedienſam erachtet hinzu zu⸗
thun / bey jeziger Gelegenhett wieder zut oblervi⸗
ren ; Und ſeynd demnach auf vorhergegangene rei⸗

fe Erwegung folgende Artickel bewilliget worden :

r . Daß alle Notificationen vonAnkunfftder Ge⸗

ſandten und Gevollmaͤchtigten auffgehoben und

caſſiret ſeyn ſollen / wie nicht weniger alle Viſiten

und Contre - Viliten / ſo einige ſolenne Cerimo⸗

nien erheiſchen ; und ſoll von nun an einem jeden

frey ſtehen einander Vititen zu geben / ſo offte und

vie es einem jeden gefaͤllet/ auch von niemand

vals eine Pflicht gefodert / oder ins kuͤnfftige einige
Conſequence daraus gezogen werden . Doch

ſollen die neu⸗ankommende gehalten ſeyn ſich zu der

Friedens ⸗Handlung zu legitimiren / und ihre
„ Vollmachten dem Mediateur zu exhibiren / der

ſie hernach den gegenwaͤrtigen Geſandten und Ge⸗

wvollmaͤchtigten der hohen Allürten ſoll kund machen /
vehe daß ſie an dem Ort der Verſammlung erſchei⸗
» nen .

2. Die Herren Geſandten und Gevollmaͤch⸗
tigte ſollen an demſelben Ort mit einer kleinen An⸗

zahl Edeln / und mit einem oder zum hoͤheſten
zween Pagen , wenigen Laquayen und einer ein⸗

zeln Kutſche / darin ſie ſelbſten fahren / auff den

Vorplatz kommen / auch da ſie noch eine oder mehr
Kutſchen zu ihrer Vergeſellung noͤthig haͤtten/ die⸗

ſelbe um die groſſe Confuſion zu vermeiden / und

allem Ungemach vorzukommenauff dem gedachten
Vorplatz bleiben : Dergleichen auch an allen andern

Publiquen Orten / wo eine groſſe Menge Men —

ſchen zuſammen kommet / als auf Comeedien , ſo -

lennen Gaſtereyen / Baletten ſoll beobachtet wer⸗

den .

3. Die Kutſcher und der gantze Train ſollen
befehligetwerden / ſich allesKeiffens und Zanckenszu
enthalten / und hergegen einander mit aller Hoͤfflich⸗
keit begegnen / und willfaͤhrig ſich erzeigen / einander zu

helffen / dafern einer des andern Huͤlffe ſollte noͤthig
»haben .

4 . Die Edelleute ſo die Geſandten vergeſellen /
ſollen Achtung haben / daß die Domettiquen des
Trains ſich dieſem gemaͤß bezeigen/ oder ſollen da⸗

fern ſie ſich anders verhalten / ſchwer geſtraffet wer⸗
„ den .

5. Die Abgeſandten und Gevollmaͤchtigte/ ſo
wegen Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und der hohen Allürten

vzugegen ſeynd/ ſollen auff dem Vorplatze des Hau⸗
vſes / wo die Friedens⸗Handlungen geſchehen/ ander

Seite des Hauſes / ſo nach dem Haag ſtehet / durch
den zu dem Ende austruͤcklich gemachten Eingang
veintreten / und laͤngſt den Treppen dieſer Seit in
ihre Zimmer gehen. Des Allerchriſtlichſten Koͤ—
nigs Geſandten ſollen die unlaͤngſt gemachte Bruͤ⸗
ocke und Thuͤrepalſiren/ ſo an der Seite von Delfft
ſtehen / und ſich der Treppen / ſo nach ihren Kam⸗
mern zu fuͤhren/ gebrauchen . Der Mediateur aber

oll uͤber die Brucke und durch die Thůre / ſo in der

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 189 ,
Mitte ſtehet / und folgends laͤngſt der groſſen Treppe „ 1697
des Hauſes in ſein Zimmer gehen.

6 . Solten zwey Kutſchen einander in ſolcher⸗
Enge begegnen / da zwo zugleich nicht durchfahren⸗
koͤnnen / ſo ſollen die Kutſcher / an ſtatt wegen des ·
Rangs und Vorzugs zu zancken / oder einander zu⸗

verhindern / und Urſache zur Confulion zu geben /
vielmehr ihr beſtes thun / daß der Durchgang hier⸗
und dar / ſo viel die Gelegenheit der Sache mit ſich⸗
bringet / deſtomehr erleichtert werde ; Und ſoll der⸗

jenige erſt ſtille halten / der es am erſten mercket / daß⸗
ein enger Platz vorhanden / und dem andern Raum⸗

geben/ ſo / wieer vermeynet / daß derſelbe am bequem⸗
ſten bey ihm wegkommen koͤnne .

7. Anden Orten / wo man ſpatieren gehet/ als⸗
in dem Vorholtze und der /aille - Bahn / ſoll die⸗

bißher uͤbliche ewohnheit ſtatt haben/ und die Paſ⸗
ſirende an beyden Seiten die rechte Hand halten : ⸗
welches auch uͤberall auff den Straſſen / da ſolches⸗
gemaͤchlich geſchehen kan / ſoll beobachtet werden/ oh⸗
præjuditz des Rangs von einem oder andern Amnte . ⸗

8. Die Pagen , Laquaien , und alle die jenige /⸗
ſo Liverey tragen / ſollen weder Degens noch Stoͤ⸗⸗

cke / noch Schieß⸗Gewehr / ob ſchon kleine und ver⸗

borgene/ oder einiges anderes Gewehr / weder in der⸗

Stadt noch in gedachten Spatzier - Plaͤtzen/ oder⸗

wann man nach dem Hauſe zu Ryßwick faͤhret/
tragen ; doch ſtehet den Vagen frey / wann es ih⸗
nen gut duͤnckt / Ruͤthgens zu tragen . Es ſoll⸗
auch maͤnniglich verbotten ſeyn / des Nachts /
ohne ausdruͤckliche Erlaubniß ihrer Herren / auſſer⸗
Hauſes zu ſeyn / damit niemand zu der Stunde in⸗

der Stadt oder ſonſten wo ſchwermend gefunden⸗
moͤge werden : der ſich anders verhaͤlt/ ſollin ſchwe⸗
re Straffe verfallen / und ſeines Herrn Hauſes ver⸗

luſtig erklaͤret werden .

9 . Solte jemand der Domeſtiquen der⸗

Geſandten oder Gevollmaͤchtigten eines Ver⸗
brechens oder Schaͤndung der publiquen Ru⸗
he ſchuldig erfunden werden / ſo ſoll der Ge⸗
ſandte oder Gevollmaͤchtigte ſich ſeines Rechts /
umb ihn nach Gutbefinden zu ſtraffen / bege⸗
ben / und ihn aller ſeiner Vorrechte in Sachen der .

Beſchutzung unwuͤrdig und verluſtig achten / an⸗

bey Sorge tragen helffen / daß er den ordinairen⸗
Bedienten der Jultitz / es ſey in der Stadt oder an⸗
einem andern Ort / da das Verbrechen moͤchte be⸗

gangen ſeyn/ zu Haͤnden gebracht / auch nachmals⸗
wider ihn nach Erforderung der Geſetze und Con

ſtitutionen des Orts verfahren werden moͤge.
Wann auch der Schout entweder ſelbſt / oder durch⸗
ſeine Diener jemand in flagranti delicto , oder⸗

auff friſcher That / und in Verſtoͤhrung der publi⸗ ,

quen Ruhe antreffen ſolte/ ſoll ihm erlaubet ſeyn/ die⸗
Haͤnde an den Delinquenten legen zu laſſen/ ob es⸗

ſchon bekannt waͤre / daß er einer von den Knech⸗
ten oder ſonſten vom Train eines Geſandten waͤre/⸗

ihn mit hinweg und in Verwahrung zu nehmen /
biß daß er dem Herrn oder Patron des Delinquen -
ten davon Nachricht gegeben / welches dann ohne .
alle ZeitVerſaͤumnuͤß von ihm geſchehen/ und al⸗

les des jenigen / ſo der Herr des Gefangenen halber⸗
entweder umb ihn feſter zu ſetzen/ oder loß zu laſſen/⸗
anfuͤhren moͤchte / ſich fleiſſig erkundigen .

10 , Dafern ein Domeſtique eines Geſandten⸗
oder

97 .
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oder Gevollmaͤchtigtendurch Scheltworte oder Ge⸗
zaͤncke einen Domeſtiquen eines andern Geſand⸗
ten oder Gevollmaͤchtigten heraus gefordert oder auf⸗
gerettzet hat / ſo ſoll der Ausforderer der Gewalt des

Herrn / deſſen DBomeſtique ausgefordert worden /
ungeſaͤumt uͤbergeben werden / und ſelbigem anheim
geſtellet ſeyn/ wie er den Ausforderer ſtraffen wolle .

1I . Die Geſandten und Gevollmaͤchtigte ſollen
alle ihre Domeſtiquen , beydes Edle und andere /
ernſtlich vermahnen / keine Querellen oder Haͤn⸗
del anzufangen . Solte aber dennoch jemand in

offenbahre Haͤndel gerathen/ undſoſche mit Gewehr
ausführen wolte / ſo ſoll er alſofort des Hauſes ſei⸗
nes Herrn oder Patronen verluſtig ſeyn / und An⸗
ſtalt gemachet werden / daß er mit dem erſten ſich
aus der Stadt begebe ; ohngeacht ſeiner dargegen
eingewandten Entſchuldigungen / daß er nemlich
allzuſehr beleidiget oder zu erſt angegriffen wordenz
Ja er folle ſchuldig ſeyn / auff die gegen ihn vor
dem Gerichte ſeines Lands⸗Fuͤrſten angeſtellte Kla⸗
gen zu antworten / und der nach den Geſetzen aus⸗

fallenden Straffe gewaͤrtig zu ſeyn.
12 . Alle dieſe Artickel / wie ſie jezo zu Beobach⸗

tung guter Dilciplin und Ordnung mit allgemei⸗
ner Bewilligung errichtet worden / ſollen kuͤnfftig
»nirgend auff einigem Ort oder Gelegenheit zur

get ſeyn/ daraus einen Schluß zu faſſen/ daß ihm
dadurch ein Recht / oder einem andern ein Nachtheil
zugewachſen waͤre. Grafenhage den 29 . Naji
1697.

N. Lilienroot .

Mittlerweile hatten die Hn. Geſandten der Hohen
Allürten ihnen vorgenom̃en/ eineweitlaͤufftige Bedu

ction der Gerechtſame ihrer Vrærenſionen den Fran⸗
gzoͤſ. Geſandten zu üͤbergeben/ jedoch nicht ehender/ als

biß ſie vernaͤhmen/ ob dieſe von threm Koͤnige Ordre

haͤtten/ deſſen Prætenlionenauffzuſetzen ; Dieſe aber

antworteten / daß ſie nichts zů fordern haͤtten/ auch keine
Prætenſionen machen wuͤrden/ ſondern nur bereit waͤ⸗
ren zu antwortenz ließ man es alſo an jener Seite auch
dabey bewenden . Die Frantzoͤſiſche Geſandten aber

ſuchten wit den Hollaͤndiſchen/ abſonderlich wegen der
Commercien und eines Stillſtands der Waffen zu
handeln : welches letztere aber nicht von ſtatten gehen
wolte / dieweil davor gehalten ward / daß der Friede
dadurch mehr gehindert als befoͤrdert moͤchte werden :
Und ob wohl der Hr . Mediator ſelbſten dazu anrie⸗

che/ dieweil die Gemüther hiedurch mehr beſaͤnfftiget/
durch Fortſetzung der Waffen aber mehr von einander

abwendig gemacht werden moͤchten/ ſo wolte dochſol⸗
ches bey den Allürten keinen ing rels finden .

Dieſem nach waren die Anforderungen der Ho⸗
hen Allürten / an die Kron Franckreich / dem Herrn
Nediateur uͤbergeben/ und durch dieſen den Fran⸗
zoͤſiſchen Geſandten zugeſtellet / auch hernach zu En⸗
de des Junii durch den Druck bekannt gemachet
worden .

Wegen Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj.
I . Daß den Tractaten von Muͤnſter und Nimtve⸗

gen unverbrochen in allen ihren vornehmſten Artickeln
ſolte nachgelebet / und mithin Straßburg und Phi⸗
lippsburg in dem Stande / wie ſie jetzo ſeynd / Ihr .

Beſchreibung Friedens ,

zehen Staͤdte im Elſaß reltiru ret werden / wie ſie
Anno 1648 . der Kron Franckreich uͤbergeben wor —
den / indem Se . Allerchriſtlichſte Majeſtaͤt nur das
Protectorat derſelben bekommen / auch dem Elſaſſi
ſchen Adel gleiche ſura , als andern in dem H. Roͤm.
Reich zuſtehen . III . Nicht weniger allen Glied —
maſſen des Reichs alles dasjenige wiedergegeben wer⸗
den / ſo ihnen Franckreich mit Gewalt / oder durch
andere Mittel abgenommen / nahmentlich Mont⸗
Royal an Chur⸗Trier / Ebernburg aber ſolte demo⸗
liret werden . IV . Chur⸗Pfaltz muͤſte wieder in den

voͤlligen Beſitz der Pfaltz geſetzet werden / und die

Hertzogin von Orleans von allen Prætenſionen ab⸗

ſtehen / ſo ſie auff die Grafſchafft Sponheim und an⸗
dere Laͤnder/ ſo von Chur⸗Pfaltz zu Lehn gehen/ ge⸗
fuͤhret . V. Die Hertzogthuͤmer Lothringen und Bar /
waͤren nebſt der Hauptſtadt Nancy dem Hertzoge zu
reſtituiren / ohne Vorbehaltung der groſſen Wege /
ſo in dem Nimwegiſchen Frieden formiret wordenz
oder daß der Hertzog von Lothringen verpflichtet ſeyn
ſolte / den Frantzoͤſiſchen Beſatzungen einen freyen
Durchzug nach den Frantzoͤſiſchen Plaͤtzen an dem

Rhein zu verſtatten . VI. Solte ſich Franckreich in

keine Diflerences mengen / ſo zwiſchen Ihr . Kaͤhſ .
Maj . und den Fuͤrſten von Italien / ſo von dem Hell .
Roͤm. Reiche zuLehn gehen/ anjetzo ſeynd oder kunff⸗
tig entſtehen moͤchten . Und VII . Ihr . Kaͤyſ. Maj .
Allürten alle redliche Satisfaction geben.

Wegen der Kron Spanien .
J . Solle die Kron Franckreich zu einer immer⸗

waͤhrenden Barriere zwiſchen den Frantzoͤſiſchen und

Spaniſchen Niederlanden abtreten / Mons , Char —

leroy , Maubeuge , Doornick , Meenen , Vpern,
Kortryck , Bearn , und Camerick , mit dero Laͤn⸗

dern / Caſteelen / Doͤrffern und Dependences , in /
gleichen die Stadt Luxenburg ſamt derer Zubehoͤ
II . Aus den Spaniſchen Conquẽten wiedergeben/
Gironne , Roſes , Urgel mit dero Zubehoͤren/ anbey
die gantze Landſchafft Lam pourdan in Catalon
III . Das Antheil von Jilpaniola in Weſt⸗Indien/
ſodie Frantzoſen eine Zeither eingehabt / mithin allen

Hohen Allurten billige datisfactron thun .

Wegen Sr . Koͤnigl. Maj , von Groß⸗
Britannien .

I . Soll der Frantzoͤſiſche Koͤnig Sr . Maj . oder

Dero Reichs Feinde nicht ſchuͤtzen/ oder ihnen dire .

cts oder iadirectè hülffliche Hand biethen. II . Alle
die Norder⸗Kuͤſtenvon Amerika / ſoCa nada als ler·
taneuf genannt / nebſt dem Kort S. John , der Kron
England wiedergeben ; Ingleichen UII , die Stadt

Duynkercken / den Hafen und das Kort , die Ryß⸗
banck / vor drey Millionen Frantzoͤſiſche Gulden . Und
dieweil 1/ . Sr . Maj . angelegen iſt / daß die Spa⸗
niſche Niederlande bleiben / alle die Staͤdte und Oer⸗
ter / ſo Se . Cathol . Maj begehren werden . V. Sr .
Koͤnigl. Maj . das Fuͤrſtenthum Orange wiederge⸗
ben . VI . Das Eclict von Nantes , den Evangeli⸗
ſchen in Franckreich zu gute / wieder einſetzen / und
Sr . Majeſtaͤt Hohen Allürten billige Satistaction

geben.
Wegen Holland .

I . Einen /feſt und beſtaͤndigenFrieden zu bewilli⸗

gen auff den Fuß der Tractaten von Aachen und
Kaͤyſerl. Maj . wiedergegeben . II . Ingleichen die erNimwegen . I . Sr . Cathol, Maj . alle die Oert
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in den Niederlanden abzutreten / als dero Geſandter
dem Hrn . Mediateur ſpecificiret hat . III . Den

Unterthanen der vereinigten Niederlande eine mehre⸗

re Freyheit im Handel zu verſtatten/ ohne das Faßgeld
vermoͤge der Lractaten zu Nimwegen zu erhoͤhen.
IV . Keine Frantzͤſiſche Schiffe mehr Capo Bonæ

Spei pafſiren / oder einigen Handel in Oſt⸗Indien
treiben zu laſſen . V. Allen dero Hohen Allürten / ins

beſondere Sr . Koͤnigl . Maj . von Groß⸗Britannien
und Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Coͤlln/ voͤllige Satis .

faction zu thun .
Wegen Sr . Churfl . Durchl . zu Coͤlln.

I . Funffzehen Millionen Frantzoͤſiſche Guͤlden/
vor den dero Landen gefuͤgten Schaden / erpreßten

Geldern und Bombardirung von Luyckzubezahlen .

II . Das Hertzogthum Bouillon , folgends des Lupy⸗

ckiſchen Miniſtti zu Nimwegen Prorettation , wie⸗

der zu geben.
Der andern Chur⸗und Fuͤrſten des Heiligen Roͤ⸗

miſchen Reichs Verlangen / war einen beſtaͤndigen
feſten Frieden auff den Fuß des WeſtphaͤliſchenFrie⸗

dens zu ſchlieſſen / und wegen des in dieſem Kriege

erlittenen Schadens / Sarisfaction zu geben. Ins

beſondere urgirten Se . Churfl . Durchl . zu Bran⸗
denburg Satisfaction vor Ihr . Kaͤyſerliche Maj .

Se . Koͤnigl. Maj . von Groß⸗Britannien / Se .

Koͤnigl . Maj . von Spanien / die Herren General

Staaten / und Keſtitution des Fuͤrſtenthums O

range und des Edicts von Nantes.
Zu Anfange des Monats Julüi übergaben die Ab⸗

geſandten des Fraͤnckiſchen und Schwaͤbiſchen Crei⸗

ſes/ auff Ordte dero Principalen / ihre Gravamina ,

theils das gantze Reich / theils ihre der Creiſe beſon⸗

dere Angelegenheiten belangendes Wie dann auch

unterſchiedene Reichs⸗Staͤdte und andere Staͤnde
des Reichs/ mit thren Gravaminibus abſonderlich
einkamen / und Satisfaction wegen des durch die

Frantzoſen ihnen zugefligten Schadens begehrten /

worunter die Stadt Worms folgende Specincation

uͤbergeben:
E. E. Magiſtrats / ratione Publiei , Forderung

wegen der demolirten / ſo wohl der innern / als der

aͤuſſern Stadt / kortihcatic nen / nemlich : Der aͤuſ⸗
ſeren Stadt⸗Maner / welche aus demn Fundament

rings umher gaͤnzlich darnieder geworffen worden ;

wegen der auſſeren Stadt⸗Waͤlle / welche geſchleifft
ſeyndz wegen der drey aͤnſſerenStadt Pforten / als

der Speirer⸗ der S. Andreas - und der Maintzer⸗Pfor⸗

ken/ ſamnt Zus· Bruͤcken und Kavelinenz wegen der

fuͤnff aͤuſſeren mit Stuͤcken und Doppelhackenverſe⸗

hen geweſener uͤberaus hohen und ſpacieuſen Thuͤr⸗
nen / als des Thurns hinter der Aul / des dreyfachen

Thurns an der Speirer Pforten / des aͤuſſern§ . An⸗

dreas·Thurns / des Mʒaͤintzer⸗Thurns/ und des Neu⸗

Thurns am Rhein / welcher beyh tooo . Mann

Guarniſon halten koͤnnen / verſchen mit Vormau⸗

ern und Bruſt⸗Wehren / Zug⸗Bruͤcke/ und einem

Brunnen / ſo alle gaͤußlichdarnieder liegen ; wegen

der aͤuſſerenStadtGraͤben / ſo meiſt gantz zugezogen

ſeynd ; ferner / wegen der innern Stadt⸗Mauer / da⸗

von nur noch in verſchiedenen Stuͤcken 3 42 T. Ru⸗

then auffrecht / doch meiſt ohne Dachung ſtehen :

wegen der innern 6. Stadt⸗Pforten / als der Viehe⸗
Pforten / der S. Leonhards - Pforten / der § . An⸗
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Pforten und der Juden Pforten / welche alleſamt mit

den Zug⸗Bruͤcken/ gemauerten Kavelinen / und de⸗

nen darauff geſtandenen hohen Thuͤrnen/ gaͤntzlich

geſprenget und ruimiret ſeynd : wie nicht weniger

wegen der fiebenden innern Stadt⸗Pforten / genannt

die Rhein⸗Pforte/ welche ſamt dem darauff noch ſte⸗

henden Thurm verbrannt iſt : wegen der Neuen /

an der innern Stadt⸗Mauer geſtandenen uͤberaus

hohen und mit Stuͤcken und Doppelhacken montirt

geweſenen Thuͤrne/ als des Kops⸗Orts / des Scharff⸗

Richter⸗Thurns / des Ziegel⸗Thurns/ des runden

Thurns / des Kraͤmer⸗Thurns / des Lug ins Land /

des S. Chriſtoffel⸗Thurns / des Suſannen / Thurns /
und des Bind Thurns / welche alle gantz geſprenget

ſeynd und darnieder liegen : wegen der 5. Thuͤrne/

welche ausgebrannt ſeynd/ als des Thurns neben dem

Fiſch⸗Pfoörtlein/ des SchloſſerThurns / des Burger⸗

Thurns / des Bettelvogt⸗Thurns / und des Thurns

im Banhoffe : wegen der innern Stadt demolir -

ten Zwinger / und wegen der innern Stadt meiſt zu⸗

gezogenen Graͤben/ auch Ruinirung der Bach PNeer/
und verſchiedener anderer nicht benannten kleinen

Thuͤrne: zuſammen 300020 . Item / wegen des

Zeughauſes/ der Artillerie / darunter 13 . Mecallene
Canons geweſen/ ohne die viele Eiſerne / und vor die

Auaition 66οο . Item / wegen des Stadt⸗Bau⸗
Hoffes / des Krahnen am Rhein / der Rhein⸗Fahr⸗
Schiffe / der Gieſen⸗Bruͤcke/ und der Stadt Schiff
und Geſchirr / r3000 . Item / wegen der beyden

Stadt⸗ oder RathsHaͤuſer / genannt der Buͤrger⸗

Hoff und die neue Muͤntze/ 37000 . Item / wegen

der Evangeliſchen Kirchen / 600ο Wegen des

Gymnaſil , 9000 . Item / wegen des Kauff⸗Hau⸗
ſes / des Roͤmers / und des ſo genannten Tantz⸗Hau⸗
ſes/ ſo alle zur Handlung und Zoll⸗Einnahme ge⸗

dienet / 43000 . Item / wegen des Hoſpitals / der

Elenden Herberge / des Waͤtſen⸗Hauſes und des La⸗

zareths / 7000 . Item / wegen der verſchiedenen

Stadt⸗Haͤuſer vor die geiſt / und weltliche Bediente /

24000 . Item / wegen der r3 . Stadt⸗Glocken und

5. Uhren 15 J9ο Item / wegen einem loͤblichen

Magiſtrat in bemeldten Jahren entzogenen Intra⸗

den / 80000 . Item / vor des Raths koſtbare Mobi⸗

lien / ſo in den RathsHaͤuſern verbrannt worden /
wie auch vor die Raths· Bibliotheck / und vor 2r .

Gaſſen⸗ und publique Schoͤpff Brunnen ⸗ ſo zer⸗

ſtoͤret ſeynd/ 6500 .
—— — —

Summa 1161020 , Ithlr .

Forderung der von der Stadt dependirenden
Particulieren und Eintvohner : Vor verbrannte

neun hundert und vier und ſechzig Gebaͤude / eins in

das andere gerechnet 1000 . Rthlr. 964000 . Vor

die Winter⸗QuartlersUnkoſten des erſten Jahrs in

Berpflegung der Bataillonen d' Anjou und Lan-
guedoc , der Eſquadrons d Arnolfiny , der zwey

Bataillonen du Regiment du Roy , der 9 . Com -

pagnien Reuter du Regiment de Tilladet , und

des Regiment des Drasons de Paiſonnel ( unge⸗

rechnet die Durchmarſche / Still und Nachtlaͤger /
Eſtappes , Extorſiones und andere Unkoſten )
38000 . Item / ſeynd bey drey hundert Morgen

Weingaͤrten durch die Durchmarſche / daͤger/ und an⸗

dreas Pforten / der Nen⸗Pforten/ der 8 . Martins⸗ dekedicges KricgesZufäle verdorbenund
iu Jeckern

Theattt Luropæi XV. Theil . redigixt—



Des Hoch⸗
Stiffts
Worms /
Und anderer

ſelbſt / ſpeei⸗

bey dieſem Frantzoͤſiſ. Kriege vor ſich und deſſen an⸗

gehoͤrige Orte verlohren und vor Schaden erlidten .

Stiffter da · So fuͤrnemlich in folgenden / aus der Stiffter und

redigirt worden : der Morgen war werth 200 . Ithlr .
600οο Itenn / vor die verbrannte / verſchuͤttete/ und
um Theil geraubte viet tauſend und neun hundert
Fuder Wein / ad 100. Rhlr. das Fuder / 49000 .
Item , vor die Mobilien / Haußrath / Waaren /
Bibliothecken / Fruͤchte/ Vieh / Handwerckszeug/
Schiff und Geſchirr / ſotheils verbrannt / theils ge⸗
raubet worden / einer Familiæ in die ander gerech⸗
net 200 . Rhtlr . 200000 . It . vor ſechs tauſend Fu⸗
der Lager⸗ Faͤſſer / ſo verbrannt worden / das Fuder
zu 4 . Rhtlr . 24000 . It . ſeynd von dato des Brands
der Stadt an / biß in Annum 1696 . an Fleiſch⸗
Geld ⸗und Fourage Contribution ( die Fuͤrſpan⸗
nen / Frohnen ⸗Bothen / Pluͤnderungen / Arcre -

ſten / und andere Unkoſten nicht gerechnet ) extor⸗

zuiret worden 22000 . Der Verluſt des zum groͤ⸗
ſten Theil verbrannten Archivi und Stadt⸗Do -
gumenten / der Depeuplirungder Stadt / als von
deren Einwohnern nur noch ein drittes Theil uͤbrig
ſt / bleibt inæſt imable: Auch ſeynd die ruinirte

duſt Obſt⸗und Pflantz⸗Garten / wie auch die Wei⸗
den⸗KlauerundWieſen nicht zu Gelde angeſchlagen
worden .

Summa 1848000 .

Sum . Summarum z009020 . Sthlr .
Deſignation , was das Hoch⸗Stifft Worms

Kloͤſter/ auch der Beamten auf dem Lande / ein⸗

geſchickten pftichtmaͤßigen Intormation , Verzeich⸗
nuͤſſen und Gerichtlichen Atteſtatis , ſummariter
extrahirten Speciſicationen enthalten / wegen de⸗
ren Erſetz⸗ und Keparirung wird Prætendiret bey
denen Friedens⸗Tractaten :

r . Das Hoch⸗Stifft Worms / vor die A. 1689 .
den z r . Maji verbrannte Dom⸗Kirche zu Worms /
welche ad 470 . Werck⸗Schuhe lang / und ad 110 .
breit / und mit Bley gedeckt war &c . It .S . Johan⸗
nis Pfarr⸗Kirche xc . Keſtitution der Glocken
&c . Orgeln &c . Altarien / groſſen Meßingen Leuch⸗
tern / Altar⸗Geraͤhte / Choral - Legenden - Buͤ⸗
cher und ſehr koſtbahren Bibliotheck 17433 3. Rthlr .
worunter die Keliquien / ſo unſchaͤtbar / nicht begrif⸗
fen. 2. Des Hrn . Biſchoffs zu Worms Hoch⸗
fuͤrſtk Gn . vor das Fuͤrſtl. Reſidenz⸗Hauß in
Wortns &c . It an Biſchoͤfflicher Raͤhte und Be⸗
dienten verlohren gegangenen 208 . Fuder Wein . It .

300 . Malder Fruͤchten &c . item abgebrannte
Wollhoff zu Worms ; leem das Rhein⸗Fahr ; It .

was an Biſchoͤfflichen Wormſiſchen Marckt⸗Ahein⸗
und andern Zollgefaͤllen ausgeblieben / it . an der

Hochfuͤrſtl. Reſidentz zu Ladenburg geſchehenen
Schaden . It . zweymahliger Demolition der
Mauren daſelbſt ; It . zu Dirmſtein niedergeriſſenen
und verwuͤſteten koſtbaren Gebaͤuden; It . Kellerey
und Müntzzu Neu⸗Leiningen ; Item Kloſter Ram⸗ Stiffts⸗ Haͤuſer ; It . 40 . Fuder præſenz und
ſtadt / Biſchoffliche Schloß Hemſpach ; It . zu privat - Wein/ à 100, fl. It . 2000 . Malter Korn /
Nordheim im Wuͤrtenberger Land und zu Hauſſen/à 1. fl . It . 1000. Malteranderer Fruͤchte / 2 1fl .
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Faß und Kelterz It . zwey und funfffig Haͤuſer; It —

Kirchen / Pfarr⸗Haͤuſer / und Scheuren auf dem
Landez It . von 8. Jahren jaͤhrlich plus minus ad

500ο . Malter zuruͤckbliebenen Frucht⸗Renten / 1
L. fl . Item von obigen 8. Jahren wenigſtens 20 .

Fuder voͤlligen Wein / à 60 , fl. It . an Geld⸗Ren⸗
ten ; Iem des hohen Dom ⸗Stiffts ruinirte Schaͤf —
ferey und andere Gebaͤudezu Ladenburg / ſamt dar⸗
innen gelegenen Fruͤchten ; ltem , verluſtigte Schaff⸗
nerey zu Wimpffen auff dem Berge : It. zu Doſſen⸗
heim in Hauß⸗Keltern X&c . It . des hohen Dom⸗

Stiffts verdorbene 70 . Morgen Weingarten ; It .

dem Hrn . Dom⸗Probſten zu Worms zuſtehendes
gaͤntzlich zu Grunde gerichtetes Dorff Studerheim ;
It . der Hrn. Prælaten und Dom⸗Herren / Præ -

bendarien und Vicarien in particulier verlohrnet .
Wein / wenigſtens 200, Fuder / à 100 . fl. und 200 .
Malter Fruͤchten ad 1. fl. 196800 . Rthlr . 4.
Das Adeliche Stifft Wimpffen im Thal / bey dem

Frantzoͤſiſ. Einfallallein im Jahr 1693 . und ſeither
in 3. Jahren an zuruͤck gebliebenen Gefaͤllen
Rhtlr . F. S . Pauli Stifft zu Worms / die Stifft⸗
Kirche ſamt der Pfarr⸗Kirche S . Ruperti , wegen

gaͤntzlich ruiniret ⸗ und zu Boden geworffenen Col -

legial - oder Stiffts Kirchen . It . S . Ruperti
Pfarr⸗Kirche ſamt den Thurn ; Ir . Creutzgang
Stiffts⸗Speicher / Bauhoff und 2. Mahl⸗Muͤh .
len 3 It . Sechzehen Canonicat / und eigenthuͤmli⸗

cheStiffts⸗Haͤuſer ; Item⸗Glocken ungefehr an

300 . Centn . ad 50 . fl. It . wegen der Orgel / Altar
und Kirchen⸗Ornat ; It . beyder abgebrannter Kir ,

chenzu Eich und Hamz It . Pfarr⸗Hauß / zween

Stiffts Hoͤfe / und 4 . Scheuren zu Eich ; Item⸗

Pfarr⸗Hauß / Stiffts Hoff / Staͤlle und Scheuren
zu Stadten . It . durch den Brand verzehrte acht,
hundert Malter Fruͤchte auf dem Collegial·Stiffts /
Speicher zu Worms ; It . Zeit waͤhrenden dieſes
Kriegs von 8. Jahren ausgebliebene 8000 . Malter
Fruͤchte / undan Hauß⸗Zinſen / Penſion , Grund⸗
und Geld ⸗Zinſen in acht Jahren 141599 . Rhtlr .
6. S . Andreaͤ Stifft in Worms / wegender in die

Aſche gelegten Stiffts⸗Kirche / Ereußgang / Ca⸗

pitul⸗Stuben / und Speicher / ſamt denen 2. Thuͤr⸗
nen . It . deſſen augehoͤrigen Pfarr⸗Kirchen 8. Ma⸗

gni ; It . achtzehen Canonicat⸗ Haͤuſer/ à tauſend
Rthlr . Item , an Glocken / im Gewicht ohngefehr⸗
lich vier hundert Centn .à 50 . fl. It . an Altaͤren/
Kirchen⸗Ornat ſamt der Orgel ; Item , Kirchen ,

Schadenauff dem Lande / als zuRhein ⸗Duͤrckheim /

Hochheim / Leuſſelheim / Beindersheim / Much⸗
heim und Ruͤſtingen; It . verlornen Fruͤchten und

Wein durchden Brandz It . von acht Jahren aus⸗/

gebliebene 8000 . Malter Fruͤchte und jaͤhrlichen
Penſion - Geldern / Hauß⸗ und Grund⸗Zinſen /
&c , 85434 . Rthlr . 7. Kaͤyſerl. S . Martins ,
Stifft zu Worms vor die Stiffts⸗Kirche ſamt der

Lamperti Pfarr⸗Kirchen ; It . 22 . wohlgebauete

—
an Gefaͤllen und Brandſchaden 109199 . Nthlr . It . an ausgebliebenen achtjaͤhrigen gangbaren Korn⸗

Das hohe Dom Stifft Worms / wegen des Pfaͤchten / ad 1000 . Malter ; It . Kirchen⸗Ornat,
Kreutzgangs / groſſen Speicher / Kelter und Kellernz neuen Glocken / Bibliotheck / derCanonicorum und
Item drey tauſend Malter Früͤchten / à T. fl . drey⸗¶Vicariorum privat· Schaden/ Gelds / Mobilien ꝛe⸗
hundert und funffzigZuder Wein a 008 .fl . ltem Item wegen verlohrnen Dorffs Bubenheim im Zel⸗

ler⸗
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Handlungen .

ler⸗Thal /

Athlr .
Worms / die abgebrannte UI. L Fr. o

§. Jodoci Capell / ſamt den Glocken / Creutzgang ꝛr.

lohrnen Wein / Geld und Silberwerck für 12000 .
Rehlr . Iten deruͤbrigen Qanonicordum an Wein
und Mobilien Schaden . Item gaͤnzzlich ruimurten
dreyſſig Morgen Weingarten Itemn die Canonici
in ſieben Jahren nichts genoſſen / zuſarmmen ge⸗

ſchäzßt 79000 , Rthlr . 9. Die Geiſtlichkeit und

Glerus insgemein / und das Ihrige ; It . die zuſte⸗

hende Exem ption, hat die Belegung mit Soldaten /
und deren Verpflegung / ſamt Conttibuirungs⸗

Beytragen / Fourage , auffs allergeringſte dieſelbe

beſtanden mit 466 6. Rthlr . 10 . Collesium Soc.

Jeſu , das neuerbauete Collegium , ſamt einer Ca⸗

pelle / nebſt denmn
alten Collegio , Haͤuſer ꝛe. Item

Bibliotheck It . achtzig Fuder alten Wein vonA.
78 . und 26 . Item zweytauſend Malter Fruͤchte;

Item Kirchen⸗Geraͤthe/ deinwand / Kleidung ꝛc.

zu Dirmſtein das Adel . Hauß / ſamt Scheuren / Staͤl⸗

len und Keltern ; It . erlittenen Schaden in den

Hoͤfen zů Gerlesheim / Hauhesheim und Hochheim .

It . die in acht Jahren ermanglende Fundation , ge-

hend / Zinſen ꝛc⸗ jaͤhrlich wenigſtens tauſend Guͤl⸗

den / 8000 . Rthlr . xT. DasKloſter der PP . Car -

melitarum zu Worms / das im Grund verbrannte

Kloſter ; It .diemit raren MSS . und uralten Biblien

verſehen geweſene ſchoͤne und alte Bibliotlheck ad

3000 . Rthlr . Item an verlohrnem Wein und

Fruͤchten / Kloſter⸗ und Kirchen Mlobilien / It . an

der zum Kloſter gehoͤrigen zu Wiſoppenheim ver⸗

brannten Muͤhle/ 15000 . Rthlr . 12 . Das Klo⸗

ſter der Patrum Prædicatorum zu Worms / vor die

zu Grund gerichteteKirche / Sacriſtey / Orgel / Al⸗

faͤren und Glocken ; It . Kirchen⸗Ornamenten und

Kleider ꝛc. Kloſters oder Clautur Provincialat

und privat - Gebaͤudez Item numereuſe und alte

Bibliotheck ; Item Brauhauß und andere Offici⸗

koſtbaren Brunnen / Mobilien / Lein⸗

wand / Bettwerck ꝛc. It . verdorbene Weingarten

und deren achtjaͤhrige carenz ; It . verlohrner Wein

und Fri

nen / nebſt den

82 lchte bey den Brande / und 170 . Malter

Korn / ſo huc usqus carirt werden / 88408 . Rehlr .

138 as Jungfrauen⸗Kloſter MariaͤMünſter/ Ci⸗

ſtercienſer Ordens zu Worms / an Contributionen

und Salvaguardi - Geldern/ und achtjaͤhrigen Unter⸗

haltungs ⸗Koſten auff die dalvagnardien / Menſchen
und Pferde in acht Jahren ; It . von Moͤrſtat / Dels⸗

heim / Grundheim und Oſthofen ꝛc. in acht Jahren
ausgebliebene 2 1 16 . Malter Pacht⸗Korn Item
von drey verbrannten Muͤhlen 600 . Malter ; It .
die verbrannte Muͤhles Item von denen dem Klo⸗

ſter zuſtehenden Zehenden zu Dorn⸗Tuͤrckheim und

Groß⸗Carlebach / ſo ſonſt des Kloſters Brod⸗Spei⸗
cher geweſen / der Schade jaͤhrlich wenigſtens 200 .

It . Zeit waͤhrend
ſtern/ verlohrnen Zehenden ; It . an Kir⸗

oͤfen auff dem dande ; It . abgenommenen
Pferden

/ und Fruͤchten vom Speicher / und verwů⸗

ſteten Wieſen ; It . Kirchen⸗Sachen und Archiy

19440 . Athlr . 14 . Das Jungfrauen⸗Kloſter
Theatri Europæi XV . Theil .
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und verluſtigten Muͤhle bey Dirmſtein / oder

nebſt deſtcuirten 30, Morgen Weingarten / Je 666 . zu A

8. Unſer Lieben Fr. Stifft in der Vorſtadt den e
Fr . Kirche / und Wein / ruinirten W

Item Bübliotheck/Dechaney⸗ kwoͤfftCanon icar - verdorbenen Hof⸗ un

Haͤuſern/à 100000. Athlr. It . des Dechants ver⸗

nt 8. Richærdi , mit allenOunVE
INA 2 HK

Worms zugehoͤrt

den Grund abgebran

Hof zu Eyſtein / ſamt S It

Pacht⸗Guͤtern/ 12726 . Rthlr .

15 . Das Jungfrauen⸗Kloſter S . Andreas⸗Berg /
in der Vorſtatt Worms / zu Verpflegung der Salva⸗

iner Guarni⸗guardien / Verpfl
ſon : It . vor Fleiſch⸗⸗
Neuſtatt ; It . an jaͤh

1691 . weilen das Kloſter von dem allgemeinen
Brand durch die Gnade GOttes befreyet geblieben ;

It , zweytauſend vierhundert Malter ermangelter

Frucht⸗Gefaͤllen ; It . durch Koutagirung auffih⸗
ren geſaͤeten Aeckern verlohren To 50 . Malter Fruͤch⸗

1 16 . Oerter des Hochſtiffts
olche fuͤr groſſen S

hauſen / Straß

gs⸗ : und hinter Heubach / dampertheim /
eim /Hemſpach/ daudenbach/ Horch⸗

Held dahin / und Rourage nach

icher Contribution de An .

2 6 Dreccer

Biſſoppenheim / Rorheim / Bo⸗
„

Moͤrſch / Dirmſtein / Lammersheim / Hel⸗
Noce : ehſed Rambſt 24099,5 Sehlr .enheim / denningen / und

Summa Summarum alles Se
ſte

gerechnet 1262749 .
RthlAAneffenNaueſte ge

—
Der Stadt Speyer formirte Forderung an Forderung

die Cron Franckreich war erſtlich das Stadt⸗archiv ,

ſamt denen Raths⸗E
Cantzley⸗Acten / Brief

0

ften und Documenten /
ſten nach Straßburg

Geſchütze / beſtehende in

oſſen Anzahl Doppelhacken /
ge geweſen ) Mußqueten und

gefuͤhret worden . 2.

7. Stuͤcken/ und einer

( worunter viel Meſſi
Flinten / auch Be

ſanen/ Kuͤraſſen ꝛc.

auff Rollen geſtanden
dan gefuͤl

ey Meſſingenen
74 1

Feuer⸗Spruͤtzen nach Lan⸗

ra wieder verlangt /

5

o6lis , auch allen andern S

f
2 7 K 61.

/ Degen / Piquen / Parti⸗

deyr gſich 5„
oder allff d5 1 worden .

s Nieſe us Fer IliKoen Gemeipe
3. Des Raths liſchen Gemeike in

, , bsg
der Pfarr - Kirchen zu den Predigern geſtandenes

1die Frantzoſen ausgehoben /che Orageſchercß
groſſes Orgelwerck / 5

t / undnach Straßburg gef
116

des neu etablirten Fre
Kalet Mo Ce
haben . 4 . Belaufft
cker / mit welchen di

Hiebe
nachgehend

auffgeſchlagen
je

Voͤl⸗

erzwungent nd die Winter⸗
4 os

Quart e183524 . fl. Der

dAdt

5

totale Ruin , welchen endlich durch Dieder⸗1

en ꝛe. und darauffreiſſung der Thurne /Sta
idem Sum⸗„Cafaten MWyan?

erfolgten Brand

mar

drey

elbſt in die Kirche

4r8FTintteGuffer !

tzung angeſc
6

2. Item ſe

d ſpeci⸗

StadtSlad
Speper⸗
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dert 7Y000 . ret / ſondern bey erfolgender Satiskaction , ſein 19d allerdinas um die halbe Stadt wohlhergebrachtes im Iuttrumento Pacis beſtäͤ
97 . 1

nern / ſamt den groſſen Stadt⸗ tigtes Recht / ſo der Rath und Evangeliſche Ge⸗
d ſieben Capital - Thuͤnen ( worn meine an gedachten beydenKirchenhat / ſich omn

Pforten ) von ebenmaͤ Broͤffe
meliori modo furbehalten haben .

uͤber einen Han

1697 , riren zu laſſen / werden wenigſtens erfor1 a 11fl. 3. Fem /
75

—
zeworffenz
1

Staͤrck

Thore und auffziehende Brůͤcken ſamt dem Dach⸗ Gemeine Stadt und Privat - Gebaͤude: Der
gen ; Das Eiſen⸗Rathshoff / worinn ein Hochloͤbl . Kaͤyſerl. Kammer⸗

leichmaͤßig ins Koͤnigl. Magazin nach ] Gericht/ Rath und Gericht gehalten / auch der Stadt⸗

0

kel

wercke niedergeriſſen und verſchla⸗
werck aber g

0
beſagtem Phitippsburgaͤbgefuͤhretworden : Werden Magiſtrat / dem ſothaner Hoff eigenthumlich zuge⸗æſtimirt vor 592416 . ,fl . 4 . Iten ſeynd die uͤbri⸗ ſtanden / zn Rath gegantzen / beſtehende in F. groſſen
ge auffrechtgebltebene Thuͤrne und Thore / Zug⸗ Haupt⸗Gebaͤuden / und verſchiedenen koſtbaren Ge⸗
Bruͤcken / undDachwerck auff den Stadt⸗Mauern / woͤlbern/ etc . wird ſamt dem Stadt⸗Bau⸗Hoff / ſo
ſamnt den Schutz⸗Gattern/ diG46 eſich hin und wieder an daran geſtoſſen / aͤtimirt vor 806005lfl . Die ſoge⸗den Ein⸗ und Ausfluͤſſen der ? chbefunden / indieſem nannte Neue Stube vor 10000 . fl. Das Kauff⸗Bezirck gaͤnzichaus : und ah gebrannt worden : Dar⸗ Hauß / ſamt Waagen und Meſſen⸗Gewicht/ vor

von der Schadenſich belaufftauf 36048. fl . F. It . 11000 . fl. Der Herren⸗Keller / ſamt darin geweſe⸗wird der Schaden / ſo am Bachſtaaden von lauter nen Lager⸗Faͤſſern / vorro0οοfl . Item / das Wein⸗
Quaderſteinen auffgefuͤhrt/ in der Stadt ſo wohl als Ungelder⸗Amt⸗Hauß / ſamt den Eichen / vor 3000fl .
am Krahnen ; ſo dann in zweyen Vorſtaͤdten Zwey Haͤuſer/ der Syndicotum Wohnungen / vor
und Pflaſter geſchehen / ættimirt auff 12 000 . 12000 . fl . Der Baumbergiſche Hoff/ vor 1000 . fl .
Gulden. Das Zeughauß/ vor 6000. fl . Das Krahnen /

GeiſtlicheGebaͤnde / ſo in die Aſche gelegt worden dem Krahnen / undLagerHauß/vor 2700 , fl . Vier
Die Pfarr⸗Kirche zu S . Georgen / ſamt dem Ziegel⸗Oeffenund 3. Ziegel⸗Scheunen vor 1100. fl .Kirch⸗Thurn und zwey Glocken / werden ange⸗Item / ſeynd 42 . geimeine Stadt⸗Brunnen umge⸗

ö ſchlagen vor 422 50. fl . 2. Der Retſchin / ein uhr⸗ riſſen / und die Geſtelle ſamt den Obern Schaalen in
altes

treffliches Gebaͤnde / woſelbſt in vorigen Zeiten Stuͤcke zerſchmiſſen / die Brunnen verworffen / die Desdie Roͤmiſche Kaͤyſer auff den Reichs⸗Taͤgen RathKetten und meßinge Rollen aber von den Soldaten fihtgehalten ; ſamt der darin geweſenen ſo genannten geraubet wordenz deren jeder zut reparnen / äwenig⸗Neuen Kirche und Orgeln / ſo danndem Gymna⸗ ſtens r00 , Rthlr . erfordert / thitt zuſammen 6300 ,ſio und ſchoͤnen Bibliothec , auch Buchdruckereyz lt. Item / das groſſe Uhrwerck auff dem Alt⸗Poͤrtel
fünffWohn⸗Haͤuſern vorden Kectorem und uͤbri⸗ famntder Viertel und zweyen Schlag⸗Glocken : So
ge Præceptores : It . noch zweyen andern Gebaͤu⸗ dann die Sturm⸗ und Weinglocken auff den Dom /
den / darin verſchiedene Amt⸗Stuben / und ſechs welche gleichmaͤßtg der Stadt eigenthuͤmlich zugehoGewoͤlber / zu Verwahrung der / dein Speyeriſchen ret / vor 9950. Item / ſeynd gemeiner Stadt Speyer /
Stadt⸗Almoſen zuſtaͤndigen Brieffſchafften / vor Zeit waͤhrenden Exi lii an Renten und Gefaͤllen / aufs
61000 .fl . 3. Die Gottes Acker⸗Kirche/ ſamt dem wenigſte entzogen worden r04800 ,fl . Item / 14 .

Gottes Acker / umfaßt mit einer Mauer und einem gemeiner Stadt Buͤrgerſchafft zuſtaͤndige Zunff
feinen Portal , inwendig aber mit ſchoͤnen auffge⸗ Haͤriſer/ von groſſem Begriff / vor 55000 , Item /
fuͤhrten Schwiebboͤgen verſehen/ ſo zur Begraͤbnuͤß788 . particuliere Buͤrgers Haͤuſer/ ſo man bey fuͤr
der Vornehinſten dieneten / angeſchlagen vor 1500 . genommener Schatzung derſelben / in 4. Clalle ze⸗
fl. It . drey Pfarr⸗Haͤuſer / ſamt der Teutſchen theilt / werden in gantz moderatem Tax aͤſtim .
Schule vor 2 1000 . fl. vor 1273 800. fl. Item / wirdderjenige Scha
NB . Hierbey iſt anzumercken / welcher geſtatt der ſo bey dem Auszuge / der erſchafft /an Wein /Raht und Evangeliſche Gemeine zu Speyer auch Fruͤchten/ Lager⸗Faͤſſernun rigem Fahrniß / groͤ Oitin dem langen Gehaͤuſeder Auguſtiner⸗ und Do⸗ ſten Theils durch Raub un inderung zugefuͤge Yraminicaner - Kirchen das freye Exercitium re . worden / und ſonſten aus ? kaugel gehabter Fuhrel

535

Iigionis hergebracht / und durch den Weſtphaͤli⸗ zumahlen aber wegen der allzueng eingeſchrenckten
ſchen Friedens⸗Schluß nochmahln beſtaͤtiget er⸗ Zeit zuruͤcke gelaſſen werden muſſen / zum allerwenig /
halten . Nachdenm es aber mit der letztern / der ſten geſchaͤtzt guf 30οοfl . It . ſeynd die Gaͤrten
Prediger Kirchen / dieſe ſonderbahre Bewandniß und Gaͤrtenhaͤ iſer in den Vorſtaͤdtenſo wohl / als im
hat/ daß ſolche in vorigen Zeiten von der Buͤrger⸗ Felde auf den Grund ruinixet / viel tauſend fruchtbare
ſchafft erbauet / von dem Rath aber nicht allein die Obſt⸗Baͤume umgehauen / die Reben zertreten / und
Kirchen⸗Stuͤhle und anders / ſondern auch das die Zaͤune umgeriſſen / mithin zueiner rechten Wild⸗

Dachwere dem langen Gehaͤuß ( allermaſ , niß und Einoͤde gemacht worden : welcher Schaden /
ſen ſolches noch vor kurtzen Jahren mit groſſem ob er ſchonin ſich ſelbſt inæſtimable iſt / ſo wird doch
Koſten ganz neu durchaus auffgefuͤhrt und ge⸗zum allergeringſten dafuͤr geſetzt 200000 . fl. Item /deckt worden ) in Bau und Beſſerung gehaltelnz iſt im Henu⸗ und Habern⸗Magaꝛzin/ welches von der
mithin an dieſer Kirche kein geringes Vorrecht Stadt zuVerpflegung derjenigen Trouppen/ ſo parf
hat/ ſo hat man zwar den Schaden derſelben dar⸗ betappe marchiren / auffgerichtet werden můͤſſen/
rum in keinen Auswurff bringen wollen / weiln an allerhand Fruͤchten und Hen zurůͤcke geblieben / vor
nicht zu zweiffeln / es werde ein ſolches vonalꝛder⸗ 600. fl . Nachdem auch üͤber obiges / bey letzterem
werts her allſchon geſchehen : Man will aber auf Feld ge in dem Stadt⸗Speyriſchem Bezirck/ un⸗
Seiten der Stadt Speyer durch ſothane Unter⸗ ſaͤglicher Schaden durch die Frantzoͤſiſche Armeeaufs

laſſuugſich immallergeringſten nichts præjudici⸗ neue cauſiret worden ; davon man aber noch zur Zeit
EFCEEEEEE keinen /
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Des Cam⸗
mer⸗Ge⸗
tichts .

Der Herrer

Leiningen/

Hanidlungen .

feinen umſtandlichenBerichteinziehen/en
/

mithin auch

Vrafen vonſe

den Schaden nicht æſtimiren koͤnnen : Als behaͤlt
man ſich wegen deſſelbigen / gleichmaͤßige Kepara⸗

tion hiernaͤchſt zu ſuchen / ausdruͤcklich bevor ete .

Endlichen wird auch hierbey gefuͤgt derjenige

Schaden / welcher den Speyriſchen Stadt⸗Almoſen

durch Brand und Pluͤnderung/ auch ſonſten an be⸗

weglichen und unbeweglichen Guͤtern cauſiret wor⸗

den : Erſtlich iſt das Hoſpital mit ſeinem gantzen

Bezirck / zwoen Kapellen / und zweyen Hoͤffen vor der

Stadt / in die Aſche geleget worden / wird geſchaͤtzet
vor 24000 . fl. Die Elend⸗Herberge mit ihrem Be⸗

griff / vor t 2000 fl. Das Lazaret ſamt der Kirchen und

übrigem Gebaͤude / vor 30000. fl. Das Gute⸗Leute⸗

Hauß ſatnt dem Gute⸗Leute⸗Hoff vor der Stadt / vor

10000 . fl. Das Waiſen⸗Hauß mit ſeinem Begriff /
vor 12000 .fl . Das Heil . Geiſt,tAllmoſen / oder das

Hauß zutn Geiſte / vor 000 . fl. Item / wird der

Schade / ſo geſamten Allmoſen / an zuruͤckge 80

Gefaͤllen zuruͤck geblieben / ja gar ſhitg
ſebig gemacht

worden / wenigſtens aſtimiret vor 300ο⁰ f.
Summa des lutgefügten

Sch adens
3334004 ,fl . 413

Præſidentenund 8 des Hochloͤbl . Ke

und Reich s „ Kammer⸗Gerichts haben gleich falls ſo
wohl an Ihr . Kaͤyſerl. Maj . als den Hochloͤblichei

Reichs
Convent zu Regenſpurg/ dero von Fralck

reich vor beſchehener grauſamen Einaͤſcherung der
Stadt nach Straßburg weggefuͤhrten / in

mehr als tauſend Convolutis Aaee 06
wie auch die in der Pfennings⸗Meiſterey Caſſa/ u ih⸗
rer und der Officianten Salarirung / und inder Ar⸗
men Saͤckel noch vorraͤthig geweſenen Gelder / fdenen Depoſitis , welche ſich insgeſam
13694 . fl. belauffen / notiticirt und um deren ?

dererſtattung ſo wohl/ als auchErſchs ing des 1 ih⸗
nen / den Kammer⸗Gerichtlichen Offie

1 ten / in particularerlittenen Scha den

(wel cher /ſo ein jeder orden tlich ſpeciſ iciren ſolk
wohl71 auff etliche Tom en G

de / ) Aufuchung gethan .

ſt :
kk⸗

Q4aE2 —

22P

de

Boldes ſich erſtrecken wuͤr⸗

Ferner haben ſich auch beyde Hrn . Graffen von

n/a14Chriiſtian / angegeben/ undihr.
1 decificiret : 1. Beyder a1¹f
zohen Felſen / von der Natur be feſtigt gerveſele uhr

alte Stamm ⸗ und Reſidenz⸗ Hauſer, Dachsburg
und Falckenburg / ſo von den Frantzoſen nicht nur

geſprengzet/ in Grund zerftoͤret / uund von dem erſten ſo
gar die Steine / um den Wieder⸗Anbau deſto ſchwe⸗

rer/ oder wohl gar unmoͤglich zu machen / den Felſen
herabgeweorffen

n vorden / zum allerwenigſten uln wie⸗
der auffzubauen / angeſ ſchlagen worden um 15oοοο .

Rehl . 3, Das metallene Gzeſchuͤtze und Doppelha⸗
cken / auch eiſerne Stuͤcken und Zugehoͤr / davon 4Dachsburg 4. Metall dergleichen D op⸗

pelhacken / und das uͤbrige auff der Veſtung Falcken⸗
burg geſtanden / wurde Kltimirt ad 20000 fl.
3. Das unweit Hartenburg gelegene Staͤdtlein
Duͤrckheim / worinnen bey 700 . Gebaͤude / und F.
A Hrn . Gjraffen Emichzuſtaͤndige Hoͤffe ge⸗Adeliche

ſtanden / ſo alle / ſamt zwen ſchönen Kirchen / abge⸗

Deuckwuͤrdiger Geſchi

Fruͤchten / Weinen / Viehe / und vieler anderer Fahr⸗
niß zugefuͤget/ auch ſoſonſtenan Guͤlten / Rente en undſeh

89 an 5

Leiningen / Hr . Friedrich Emich / und Hr.
Scha 174Schad Ru,

chte . 165
brannt/ ſo mit den Glocken/ Uhrwerck und Orgel

fne en / auff 1o000οοο .
fl. 4 . Die

fuͤnff Adeliche Wohni 16ingen
undein ſchoͤn buͤrgerlich

Hauß / 10666 . 5 .Die im Thal Hartei uburg ab⸗

gebrannte Mahl⸗ und SaͤgMuͤhle / ſo alle Jahr uͤber
30 . Malter Korn / und uͤberalle Unkoftenwochent⸗
lich 20. fl . ertr agen /5500 .fl . 6. Die davon gefallene

Geld⸗Rentenhaben in 8. 1Jahren ertragen / JJ46ffl .
7. Die Kron⸗Rente ad 240 . Malterdas Malter

nach dem Kamme yt ad 2. fl. ang

2056. fl . 8. Dieabgebrannte Meyerey Sche
und Stallung / 2666. fl . 9. Das Dorff Steinbach /
ſo biß auff 4 . Haͤuſer abgebrannt / jedes ack 200 .

Rthl . 2600 . fl. 10 . Ruchheim von 32 . Haͤuſern/
worinnen 8. Graͤfl . Wohnungen geweſen / 2700fl
1 T. Die Herrſchafftl . groſſe Scheuer mit 4. Tennen /

Käſtenfeß
handern 7 . u verden eine ind ie ander ange⸗

ſchlagen zu 100 . fl. thut 1200. fl . In dieſem
Ort haben die Hn. Graffen dle JahreandOrdinair -

ſtaͤndigzen Geldgefaͤllen genoſſen / 14122 . Rihl .
thut in 8. Jahren 112976 . 13 . Item / an Wei
Gefallen ein Jahr in das ander 150 .Fuder / das

Fu dern achden Keftener⸗ Taxt zu 26. Rthl . 60 . kr .

12 .

zein⸗

gerechnet / welches

5 mehr als zweymahl ſo hochſ
geſtiegen / thut 3413 14. An

ordinair Frucht⸗
Gefaͤllen / als Weieen, etc. jaͤhrlich § 618 Malter /

gleichfalls nach dem Kammer⸗Taxt / die ! Winter⸗
ad 2. fl.

geſcchl agen / thhut 44944,fl . 15 .

ſeith er erlittener Schaden wuͤrde xitimirt 108000 .

16 . Item / die ruinirte Erb⸗Begraͤbniß zu Duͤrck⸗
hein 1 und Hild esheim / koſtl bare Epita phia, und weg⸗

zinnerne Saͤrge und Glocken / 10000 .
7. Item / ſeynd demHn. Graffen / Emich Chriſtian /

510 Helffte im Elſaß liegender Gefaͤl le/ als in d

D ff Dachsb urg⸗ ſammt darzu gehoͤri
rffern / jaͤhrlich ad 1000 . fl. zu G ft 300 . fl .

und dieSommer⸗ Frucht 1. fl. an⸗

Der 1Unterchan en

dem

igen Wald⸗
8

855Wche 11103 15 730 fl. und and er

und alſo alle

9 thut in 8.

18. m/ am Hoffe Wei
Korn 130. Melrer it nach dem Kam̃er⸗Taxe

1650 . an Hafer 100 . Malter / yy3. undan befliſſent /
lich ruini —ten Wa ldungen / 28000 . 19 . 8 der Hr .
Gra ff En nich Chriſtian / zuſeiner und d nigen

erhaltu a , den Sercnerahettne n fmo 0 an⸗Hodial -

Ak
m

. oote

ſen

KR1An . &
F

cha

ra⸗

de/von Metternich erlittener S

ls auff 138 500. R

enbeehdee in dem Se chwaͤbi
868

rg und Gengenbach
derernehzmen gegeb en / wel⸗

fangs dieſes Krieges /
nicht a 1 U8

alt in die

Hrelſe geeKrei938é

chs⸗
8 Staͤdte/ Offenbit

OUVE

cher ſe lölge
durch die Kron 9

hends verbr annt ! und

worden / daß nicht ein ei 5 Gebaͤu

der armen Einwohner auffrecht gebliebe
auch alle / und inſonderheit zu Offenburg
Veſtungs⸗Wercker ringsherum raßiret / die Ihirne
und Rondelen unterminiret / geſprenget und der Er⸗

den gleich gemachet worden / weßhalbenſieeine Hoͤchſt⸗
anſehnliche Reichs⸗ Verſammlung erſuchet haben /

＋*1902
FalfUgeft ( Slt

S 2 222SS 2

derAnm Troſt
en/ ſonde
g/ die ſchoͤn

1e

— — beyl

38N
Fähre

n
Johreln

lo ch alle Jah re

Der Staͤdte
Offenburg
und Gen⸗
genbach /



1697 —

Der Hertzo⸗
Ion

hovg /berg/

—

—

———

8

bey Ihr .
166

Kaͤhſerl. Maj . der Kron Schweden / als

NMiediarorn, und denen allerſeits Hoͤchſt⸗ und Ho⸗

be
n Herrn Principal en / auch bey den von Reichs

wegenzu den Friedens ⸗Tractaten abzuſchickenden
Geſandſchhafften ſamt allen dienlichen hohenOrten/
dahin zum Theil vorbittlich / als auch intorwman⸗

do ſeu ierendo dieſes ihr angelegentliches hoͤchſt
billiges Anſuchen zu lecunditen / damit wegen des

von der Stadt Offenburg ſpecificirten / und ſich
auffs wenigſte auf 116969T . fl. der Stadt Genge⸗

bachaberauff ½7½53zufl. belauffenden Schadens
d Verluſts voͤllige Satiskaction dieſem ihrem al⸗

neſten Stadtweſen gereichet / unddanndervor⸗
llzuſtarcke Marticular : Anſchlag auff ein dritt⸗

——

2

—

2
Q2

2.

90 5zeſetzet und moderi tet / und alſo ſie dermal⸗

ins wieder in den Stand und Vermoͤgen / die

Reichs⸗ und Craiß⸗Ouera wieder abſtatten zu koͤn⸗

ſchet werden

ſtl .. Famille der 1 10
Wuͤrten berggvon den Franzoſen denKrieg durch er⸗

lidten / iſt in einer beſondern ſo genannten ausfuͤhr⸗
lichen Vorſtellung abgef ,11 und dieſes ungefehren
Inhales geweſen: 1. Belaͤufft ſich der Schaden /

0 noch ante declarationem belli bloß wegen des

Hrn . Adminiftratoris zu Wuͤttenberg wohl er⸗

(albterWerbung o bor Engel⸗ und Holland / vonder
Koͤnigl. Frantzoͤſſ. Armee Ann . 1688 . dem Hertzog⸗
chumzugefüget worden / auff 18 T10150 , Livr .

2. Seyn nach dem Contribut . Tractat / A. 1693 .

6715
angeſetzten 12000 . pf. 3 102 T. pf . daruͤber / und

alſo baar nach den Quittungen gelieffert worden

43022 . Livr . 3. Iſt das Herzzogthum erſt nach er⸗

0 ehntem Qontributions Tractat durch die Fran⸗
tzoͤiſche Waffen / in geddachtem 135;. Jahr / da ne⸗

benſt den Gebaͤuden noch viel Tonnen Goldes an

Meubleés ,
85

zein und Fruͤchten / Schaden geſche⸗
hen / und in ich und Raub verlohren gegangen /
wie aus der General⸗ eis n und Tabelle

35 0 noch weiter verſchiedent tlich
um 3925919 . Livres .

zem Jahre gleichfalle nach dem
onttihutions - Tracfat und bereits darauff aus⸗

5 ter viel tauſend Pfund / die Frantzoſen die ga n⸗
Steadt Vaihingen 1 deren Schaden

bund Ruin ſich uͤber 1200ο . Livres be⸗

15

=

Summa 8 nmarum 095

obigen ſpecifièirten Poſten aber ſeynd
I Die Demolitr - und Verbren⸗

6 haliſes Aſperg / da

t / Geſchützen / Munition und

derSchaden ſich auf etliche Tonnen

ſchoͤner S dlädte 11nd Flecken / welche du irch die feiind⸗
liche lcruption an . 1693 .3 noch vor dem Oootri⸗

gelegt / oder doch zum Theil verhrannt worden / als

Bagnang die g
antz e7 Rl der.Kücchen 150210. Gebaͤuden ; 8 Ain

140 . Gebaͤuden . Calt die dnttge der8˙
Stadt des Hertzogogthums mit 400 . Gebaͤnden . N

Beſchreibung

2. Die Æſtimation ſo viel ecfanervön PrimoJanuarii An .

Zutions - T entweder gaͤntzlich in die Aſchen daß alles / was vei glichen/ richtig gehalten

Iriedens⸗
bach / die Amts⸗Stadt mit dem groſſen Fuͤrſtl.
Schloſſe / vielenHerrſchafftl . nal ymhafften Gebaͤu⸗
den / und noch 250 . buͤrgerlichen Wohnungen
Winnenden / die gantze Stadt / in 240 . H

Gaͤuferzj
Knitlingen / der Amts⸗Flecken mit 130 . Gebaͤn⸗

den(gkeſßen
A ſpach 14 . Gebaͤnde / Biekigheim und

1
kleinen Aſpach14 . Gebaͤude / groſſen JIngershei m

19 . Gebaͤude ; Gebaͤude; 2
Botwer

2. Gebaͤude; Oberſtenfeldd 0 . Gebaͤude; Auen⸗
ſtein und Hinterrieht 38 . Gebaude ; Gomerigheim
4 . Gebaͤude; ! Fellbach 124 . Zuffenhanſen 20 .

Goͤltzhauſen 9. Schwiebertingen 1. Muͤnchin⸗
Moͤglingenz J. Tham z . Pfugfelden 2. Biff V
gen 42 . Egelsheim 3. Oßweil 2r . Mernberg

f
Neckartwayingen 3. Duͤtzingen § r . Hoͤfingen 3 .

Gebersheim 6. Watmbron 6, Heimmertringen 9.

Weilimdorff 14 . Bleidelsheim 56 . Poppe
5. Zeiſenhauſen 5. Unter⸗Enſingen 3. Endwyin⸗

gen 60 . ingen 6. Riedt 1. Geißburg 3.E Lautern 26. Gebaͤude; Hirſchau / das

ſchoͤneFůrſtll. Schloß und ſchoͤne Kloſter/ It . die

Kirche / das Amt⸗Hauß / Fruͤcht ⸗Kaͤſten und
Muͤhlen/ nebſt noch andern Gebaͤuen .

Summa 2094 . Gebaͤude / incluſiye Kir⸗

chen und Schooͤſſer ꝛc.

nwei leer

3.1 Oehndauchnicht nihglten diejenige Ruinen
und Schaͤden / ſo denen Wuͤrtenberger Untertha⸗
nen in denen

z. letztern CampagnenKu . 1694 . 50
und 96 . als die Frantzoͤſiſche Armee uͤberden gihein
gangen / in denen Wüͤrtenbergiſchen Unter⸗ Aem
tern cauſiret worden. 4 . Auch nicht begriffen de
groſſe Geld⸗ Summen / ſo man von Ann . 1694 .
in die Veſtung Philippsburg annoch contribunen

muͤſſen. J . So ſeynd auch ſo vieel tauſend
unter 8 Summe nicht begriffen / welche die
funffzehen Z Gürtembergiſche Geiſſel/ ſo drey gantze f
Jahr lang zu Straß l nd Metz/
Priſon , wiewohl elendiglich / jedoch ſehrkooſtbar
penſiten muͤſſen . Wie nun jezter wehnter maſſen uͤ⸗
ber etliche hundert Gebaͤnde/ unddarm iter ſo viel gan⸗
te Staͤdte des Hertzogthums Wuͤrtemberg l K

D1

glich darnieder gelegt worden / alſoiſt auch beyd
Henach erfolgten im Auguſt . 1693 .

gleich aus des Monſign .le Daup hins Lager di

militariſche Citation an die eFürſtl. Wůͤrtembergi⸗
ſche ſubordinirte Raͤh le dahin geſchehen/ ſich bey de⸗
roſelben einzufinden / und wegen des gantzenHertzog⸗

thums / der Gontribütion halber mit ihnen zu trac

ren / oder die extrema aller Orten zu erwarten / ſo hat
man ſich aͤuſerſt gedꝛungen befunden / zu dem ontri⸗
butions : Accord mit der Kron Franeckr . zu nhern/
und endlich auff die Vorgeſckriebene uͤberaus ho he

Summe der 40οοο . Rhytlr . Cohnera chtet es an

0 Rehl b.

He 181meiſtens i

Bitten und Kemoyſtriten durchaus nicht gen nan⸗
gelt ) inner Jahres⸗ “Briſt nach Straßburg / un

1694 . alle

tal25000. Rthlr . nach Philippsbu
torm⸗ aliter obligiren / undzzlu

nebſt unterſchriebener Kattfication ſeche
10ilſtenRi ten / der Geiſtlichkeit und

den Magiſtrats⸗Perſonen der 8
rtembergiſchen

Stildte te us die beſagte Land

Al590 1n

ſauslie ffern müſſen / welchezu Straßburg ſolt en be⸗

—ůů ——
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halten werden / biß entweder ſolche Summe bezahlt/
oder ſie gnugſame Buͤrgſchafft wuͤrden geſtellet ha⸗

ben ; Wiewohl die Frantzoſen / an ſtatt der in dem

Conttibutions - Accordgedachten 6. Geiſſel / an⸗
noch 9. andere von Stutgard de facto mitgeſchlep⸗

pet/ und ſolchergeſtalt zuſamimen funffzehen Perſo⸗
nen mit nach Straßburg zu gehen/ genoͤthiget; uͤber

dieſes alles iſt noch vor dem voͤlligen Abzug aus dem

Hertzogthum / 8. Tage nach dem Contributions -

Tractat / die vorgedachte Amt⸗Stadt Wayhingen
noch darzu gaͤntzlich verbrannt worden . Nach dem

Contributions Receſs haben folgende Staͤdte

und Aemter an Brand⸗Schaden der Gebaͤude/ er⸗

preßten Brand⸗Schatzungen / an Pluͤnderung der

Früͤchten / Gelde ꝛc. an Brand und Pluͤnderung
allerhand Mobilien / an abgenommenem Kirchen⸗
Ornat , anweggenommenen und verderbten Fruͤch⸗
ten auf dem Felde / Schaden genommen à/ als folget :
Aſperg / 3 1694 . fl. 50 . kr . Bietigheim / 21306 . fl.
30 . kr . Boͤblingen / 79227 . fl. 54 . kr . Calwe /
18717 . fl. 30 . kr . Canſtat / 35 10r 5. fl. 12 . kr .

Derdingen /z 34 . fl.3 0 . kr . Goͤppingen/ 6907. fl.
35 . kr . Groͤningen / 181653 . fl. 30 . kr . Herrn⸗
berg / 8 392. fl . 45 . kr . Hopfigheim / 1500 . fl. Ho⸗

heneck und Neckarwayhingen / 1553 . fl. Kirchen
an der Eck / 777 .fl . 48. kr. Lauffen / 130%644cfl .
48 . kr . Leonberg / 503957 . fl. 3. kr . Liebenzell /

3978 . fl. 40 . kr . Marbach / 1305 . fl. Mercklin⸗

ſgen / 19724 . fl. 30 . kr . Mundelsheim / 5330 . fl.
Neuffen / 1330 . fl. Neuenberg / 11003 . fl. 4 .
kr . Nuͤrtingen / 9143. fl. 59 . kr . Schorndorff /
fl. 5008 . 39 . kr . Stutgart in der Stadt / It . Kam⸗

merſchreiberey / wie auch Stutgarten Amts⸗Fle⸗
cken / 165898 .fl . F. kr. Tuͤbingen / 1296 , fl. 18 .

kr. Vayhingen / 8 5606 . , fl. 2 1. kr . Urach / 957. fl .
8. kr. Waiblingen / 106487 . fl . 40 . kr . Wildbad /
1939 . fl. 38 . Wildberg / 501 f. fl . 58. kr . Adel⸗

berg /3 113. fl . 2. kr . Bebenhauſen / 18866 . fl. 17 .

kr. Denckendorff / 1570f . fl. Herrenab / 3 17 . fl.
52. kr. Hirſchau 17560 . fl . 28 . kr . Maulbronn/
11321 1. fl . 19 . kr . Kammerſchreiber - Ort Boͤn⸗

nigheim / ſamt Orligheim und Cleebronn / 1028 .

fl. 56 . kr . Koͤngen / 9790 . fl. 5. kr . Stethen /
21 34 . fl. 52 . kr. und der Scherteliniſche dehns⸗Fle⸗
cken Geißingen / 6440r , fl.

Summa Summar , alles vorſtehenden Scha⸗

dens / 1962959 . fl. 39 . kr .

Aber die Frantzoͤſ . Geſandte wolten ſich keines der⸗

ſelben annehmen / mit dem Vorwand / daß ſie keine

Ordre von ihrem Koͤnige haͤtten / jedermanns Gra -

wvamina anzuhoͤren/ geſtalt dann auch Se . Maj
jedes Schaden in particulier nicht erſetzen koͤnte.

te Exeuſen ¶Die Hrn . Abgeſandte der Craiſe hergegen / wie auch

—

—3.2—2—2—.3—————————-7—————
unterſchiedene andere Miniſtri der hohenAllürten /

nahmen dieſes uͤbel auff / und beſchwerten ſich/ daß
dieſe Art von Tractiren den Præliminar Artickeln

gantz zu wieder waͤre / als in welchen man Frantzoͤſt⸗
ſcherSeite allen und jeden Allürten zugeſtanden ihre

Erætenſtonen ſchrifftlich zu uͤbergeben / mit dem

Verſprechen / daß niemand ohne Satislaction ſolte
zuruͤck gewieſen werden ; Daß man auch an Seiten

des Reichs / im Fall Franckreich ſo hartnaͤckig ſolte
bleiben / und ſie nicht ſchadloß ſetzen / vermoͤge Buͤnd⸗
nüß ihnen wuͤrde huͤlffliche Hand bieten muͤſſen :

Welches dann verurſachete / daß die Franzoͤſiſche
Geſandte nicht lange hernach obgedachte Gravami⸗
na angenommen . Hielten aber bey den Herrn
Medatcur an / die Allurte anzumahnen / alle

Verꝛoͤgerungen beyſeits zu ſetzen/ und mit der That
zu beweiſen/ daß die Handlungen ihnen ein Ernſt
waͤren / um dieſe verdrießliche Sache aufs ſchierſte zu

liirte in Fortſezung der zu behandelnden Puncten
nachlaͤßig waͤren / ſondern daß die Schuldan ihnen
den Frantzoͤſiſchen laͤge / in dem die Allürte voͤklaͤngſt
ihre auffrichtige Meinung geſagt / ſie aber dagegen
nichts eingebracht / ſondern die Puneten nach Pa⸗
riß geſchickt/ um des Koͤnigs Gutachten zu verneh⸗
men ; Daß man auch der Alliirten Ernſt daraus ab⸗

zunehmen haͤtte / daß 0 den gewoͤhnlichen Ta⸗

gen der Handlung noch mehrere verlanget / ſo aber ſie
die Frantzoͤſiſche abgeſchlagen / u. ſ. w. Indeſſen
nahmen doch die Alllirte daher Gelegenheit taͤglich be⸗

ſondere Zuſammenkuͤnfftezuhalten / um ein Mittel
zů finden die Sache aufs beſte zu beſchleunigen . Wo⸗

bey anfangs dahin gezielet worden / daß Franckreich
auf einen jedweden Punet der zwiſchen ihnen verſi⸗

renden und von den Allürten vorzuſtellenden Diffe⸗

rences antworten ſolte ; Die Franzoͤſiſche hergegen

ſten Punct decidiret haben wolten / damit wann ſie
den Anfang der Tractaten geſehen haͤtten/ ſie wiſ⸗
ſen moͤchten/ ob ihnen der Koͤnig gnug gegeben

haͤtte /darin einen Schluß zu machen ? Bald hernach
aber ſuchten ſie zu remonſtriren / daß um den Fort⸗

gang der Sache zu befoͤrdern nichts dienlicher waͤre/
als auf den Fuß der Niemaͤgiſchen Tractaten zut
handeln / und nur etliche wenige Artickel nach Gut⸗

befinden der Alltürten darin zu veraͤndern . Der

Hr . Mediateur aber antwortete / vermoͤge von den

Kaͤyſ. Geſandten gegebener lattruction , daß man

nicht allein auf den Fuß des Niemaͤgiſchen / ſon⸗
dern auch des Weſtphaͤl. Friedens muͤſte handeln /

zumahlen beyde auch in denen Præliminar⸗Arti⸗
ckeln zuůmFundament geſtellet / und ſolches behder⸗
ſeits beliebet wordenz Und begehrten demnach die

Alltirte / daß die Frantzoſen ein mit beyden uͤberein⸗
kommendes Project auffſetzen moͤchten/ worauff
die Kaͤyſerliche nicht ermangeln wuͤrden / ihre Ant⸗

wolten wiſſen / auff was Manier die Allürte den er⸗

1697%

Ende zu bringen . Der Hr . Mediateur aber ant⸗und bes

wortete ihnen / daß er nicht ſehen koͤnte/ daß dieAl / Pur
Mediato -
ris Ant⸗
Wort .

Darauf er⸗
folgte Trg⸗
tirungs .
Art /

wort einzugeben . Ob nun wohldie Frantzoſenhier⸗
uͤber ditlicultirten /mit dem Vorgeben / daß ſie keine

vollkommene Macht oder Inttruction haͤtten/
auff der Kaͤyſerlichen Ditferences zu antworten /

wohl aber/ daß ſie den Spaniſchen ein Project com⸗

municiren wolten / dafern es ihnen gefiele anzu⸗

nehinen ; So beſtunden doch die Alltirte auf dem

von ihnen gethanen Vorſchlag / ſchloſſen auch in ei⸗

nem beſondern Congrels einmuͤthiglich dahin / daß
man das von den Frantzoſen vorgeſchlagene Fun⸗
dament in Ewigkeit nicht annehmen koͤnte/ als

wieder das Intereſſe faſt aller Allüitten lauffende ;
Und wolte man zwat die Niemaͤgiſche Traͤctaten
nichtgaͤntzlich verwerffen / ſaͤhe aber dennoch lieber /
daß aus den Niemaͤgiſchen und Weſtphaͤliſ . eine

dritteArt abgefaſſet wuͤrde. Welches dann ſo viel

gewuͤrcket/ daß zwar die Spaniſche Minittri be⸗

williget eit Project anzunehmen und zu beantwor⸗

ten die Frantzoͤſiſche aber haben auf nochmahlige Er⸗

innerung
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innerung des Hrn. Mediatoris , den 20. Julii dem⸗

ſelben naͤchſt ſtehendes Project uͤberreichet/ welches
von dieſem ferner den Kaͤyſerl. Hrn . Plenipoten .
tiarien zugeſtellet worden .

Allen Gegenwaͤrtigen und Nachkommenden ſey
hlemit wiſſend / daß/ nachdem Europa nun eine ge⸗

raume Zeit mit blutigen Kriegen geplaget worden /
es nunmehro der Goͤttlichen Vorſehung gefallen/ die⸗

ſem Ubel in der Chriſtenheit zu ſteuren / und zu dem

Ende ein eifferiges Verlangen zu dem Frieden in

dem Hertzen des Durchlaͤuchtigſten / Großmaͤchtig⸗
ſten und Unüberwindlichſten Fuͤrſten Leopoldi/ er⸗

wehlten Roͤmiſchen Kaͤyſers/ zu allen Zeiten Meh⸗
rern des Reichs / Koͤnigsin Teutſchland / Hungern ꝛc.

Des Durchlaͤuchtigſten / Großmaͤchtigſten und Un⸗

uͤberwindlichſten Herrn / Ludwig des XIV . durch
die Gnade Gottes Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnigs von

Franckreich und Navarre / Des Durchlaͤuchtigſten/
Großmaͤchtigſten und Unuͤberwindlichſten Fuͤrſten/
Caroli des J durch die Gnade Gottes / Catholiſchen
Koͤnigs von Spanien / wie auch in dem Hertzen der

Herren General Staaten erwecket / geſtalt dann die⸗

ſelbe einmuͤthiglich wůnſchen/ nicht allein getreulich
und ſo viel an ihnen iſt/ die Wiederbringung der ge⸗
meinen Ruhe zu befoͤrdern/ ſondern auch ſelbige
durch billige Friedens⸗Tractaten feſte und ſtetig zu

machen : Und haben zu dem Ende Ihr . Maj . und

Hoch⸗ gedachte Hrn . General Staaten / anfangs ein⸗

můthig beſchloſſen / die Mediation des Durchlauch⸗
tigſten / Großmaͤchtigſten und Unuͤberwindlichſten

Fuͤrſten Caroli des XI . durch die Gnade Gottes

Koͤnigs von Schweden / der Gothen und Wenden /
glorieuſen Andenckens / anzunehmen ; Dieweil
aber ein unverhoffter Todes⸗Fall die Hoffnung / ſo
gantz Europa von dem gluͤcklichen Ausgange deſſen
Rathſchlaͤgen und guten Dienſte nicht unbillig ge⸗

faſſet / vernichtet : So haben Hoͤchſt⸗gemeldeteMaje⸗
ſtaͤten und Herrn General Staaten / weilen ſie der

Vergieſſung ſo vielen Chriſten⸗Bluts / je eher je lie⸗

ber geſteuret wiſſen wollen / davor gehalten / daß ſie
keinen beſſern Friedens⸗Mittler vor alle in dem Krie⸗

ge verwickelte Partheyen erkieſen koͤnten / als wann

man in gleicher Qualttaͤt / den Durchlaͤuchtigſten /
Großmaͤchtigſten und UnuͤberwindlichſtenFuͤrſten /

Carolum den XI . ſeinen Sohn und Nachfolger
jetzigen Koͤnig von Schweden annehme / als welcher

allſchon nicht mindere Sorgfalt zu Befoͤrderung des

Friedens / zwiſchen Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und Deren
Alliirten / eines / und Sr . Aller⸗Chriſtl . Majeſtaͤt

andern
TTheils / in denen Conkerences , ſo wuͤrcklich

zu dem Ende auff dem Hauſe Ryßwick in der Pro⸗
vintz Holland / zwiſchen denen EKxtraordinair - Am⸗

baffadeurs und Gevollmaͤchtigten gehalten werden /
und von ein⸗ und anderin Theil dazu ernennet ſind /

blicken laſſen . Als nemlich von Seiten Ihr . Kaͤy⸗
ſerlichen Majeſtaͤt / die Hrn . Graffen von Caunitz /
Straatmann und Seilern ete .

Von Seiten Sr . Aller⸗Chriſtlichſten Maj . der

Herr von Harlay / der Graff von Crecy , und der

Herr von ( atlietes &c0 .

Von Seiten Sr . Cacholiſchen Majeſtaͤt / Von

Becnard de Quiros , und der Graff von Tiri -
mont &c .

reel/ Dickfeld und von Haren etc . Dieſe / nachdem

ſie den Goͤttlichen Beyſtand erbethen / und ihre Voll⸗

machten einander vorgezeiget / deren Copien von

Wort zu Wort zu Ende der Fractaten inſeriret / anch
dieſelben gehuͤhrend unter Vermittelung des Herrn
Baron von Lilienroot / extraordinair Ambaſſadeur
und Gevollmaͤchtigten des Koͤnigs von Schweden /
der ſein Amt als Mediateur , mit aller Klugheit / Ge⸗

ſchicklich und nothwendiger Billigkeit zu Wieder⸗

bringung der allgemeinen Ruhe verwaltet / verwech⸗

ſelt / ſind ſie zur Ehre Gottes / und Wohlfarch der

Chriſtenheit / zu den Condlitionen des Friedens und

beyderſeitigen guten Freundſchafft geſchritten / folgen,
den Inhalts :

I . Soll in der Chriſtenheit ein Uaiverſal und ſte
tiger Frieden / und zwiſchen Ihr. Kaͤyſerl. Mʒaj. und

deren Allirten / und Sr . Aller⸗Chriſtlichſten Maj.
deren Erben und Nachfolgern / wie auch Koͤnigrei⸗
chen und Staͤnden des Reichs / ſo in dieſemFrieden
mit begriffen / deren Erben und Nachfolgern eine
wahre und auffrichtige Freundſchafft ſeyn/ ſolcher
Frieden und Freundſchafft auch getreulich und auff⸗
richtig fortgeſetzet werden / und jede Parthey der an⸗

dern Ehre / Vortheil und Nutzen ſuchen . Nicht we⸗

niger ſoll von beyden Theilen eine ſtets⸗waͤhrende
Amneſtie und Vergeſſung aller Feindſeligteiten / ſo
ſeit der Zeit dieſer Troublen / wo und wie es ſeyn
moͤge/ vorgefallen / auffgerichtet werden / ohne daß
man hinkuͤnfftig deßhalb weder durch den Weg
Rechtens / noch de facto in dem Roͤmiſchen Reiche /
in dem Reiche und Laͤndern Sr. Aller⸗Chriſtl . Maj .
Sr . Cathol . Maj . der Herren General Staaten
und deren Allürten einigen Anſpruch haben moͤge/
was man auch vor Buͤndniſſe dagegen vor dem

moͤchte auffgerichtet haben ; ſondernes ſoll alles Un⸗

recht / Beleidigung / Jeindſeligkeit / Schaden und Un⸗

koſten / die von ein⸗ und anderer Seiten verurſachet
worden / es ſey mit Worten / Schrifften oder Wer ,

cken / ohne Unterſcheid der Sachen und Perſonen /
gaͤntzlich auffgehoben ſeyn / ſo daß alles / was unter

dieſem Vorwand einer gegen den andern Prætendi -
ren koͤnte/ in eine ewige Vergeſſenheit geſtellet wer⸗

den ſolle.

II . Alldietveil die Tractaten von Muͤnſter und

Niemwegen / ſo/ wie ſie beyde in dem Niemwegiſchen
Tractat , mit einander dergeſtalt verbunden / daß

man ſagen koͤnne/ daß dieſer letzte alle beyde in ſich
haltes Zum Grunde dieſer Negotiation geſetzet
werden / alſo ſoll der Practat von Niemwegen hier
wiederholet ſeyn / als ob er von Wort zu Wort ein /

geruͤcket waͤre/ und ſelbigem in allen ſeinen Puncten
und Artickeln nachgelebet werden / ausgenommen /
worinn man jetzo ausdruͤcklich bedinget / daß etwas
davon geaͤndert werden ſolle.

III . Dieſem nach ſoll alles das / ſo in dieſem
Kriege vorgefallen / gaͤntzlich vergeſſen ſeyn/ und alle
Sachen von beyden Theilen in den Stand / darinn
ſie durch obgemeldten Tractat gebracht / wieder geſe/
tet werden .

IV . Welchem nach dann / alldieweil durch die

Kammer von Metz und von Belan gon , wie auch

durch das Conteil Souverain von Breyſach / ſeit
dem Niemwegiſchen Frieden / verſchiedene Keunto⸗

Von Seiten der GeneralStaaten/ die Herrn Bo⸗nes eilicher in dem Roͤm. Reich gelegenen Laͤnder
gemachet

—
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gemachet worden / wovon ſich der Aller Chtiſtlichſte raͤnmen in dem Stande als ſie gegenwaͤrttg iſt/ mit

Koͤnig in Poſſeſſion geſetzet; Als bewilliget Se . denen Dorffſchafften / zaͤhn/ Metzhauſen und Kirch⸗

Majeſtaͤt/ daß ſelbige Keuniones vollkoͤmmlich ſol⸗

len auffgehoben ſeyn/ ohne auff die Arreſten / ſo durch

ſchon⸗beruͤhrte Kammern und Rath gegeben worden /
Abſicht zu haben / und die Sachen in ſolchem Stand

geſezet welden / als ſie vor beſagten Arreſten und

Kcunionen bey dem Niemwegiſchen Frieden ge —

weſen .0 Ferner verbindet ſich Se . Aller Chriſtl. Maj.
ihre Waffen aus allen denen Laͤndern und Plaͤtzen/

ſo ſie in dem Reiche / Zeit dieſes Krieges / weggenom⸗

men / abzuziehen .
VI . Ob wohl die Stadt Straßburg ſich dem Al⸗

ler⸗Chriſtlichſten Koͤnig durch einen ſonderbaren und

freywilligen Vergleich in die Haͤnde gelieffert / und
von ſolcher Zeit an durch die Waffen Sr . Majeſtaͤt

beſeſſen und befeſtiget worden ; So conlentiret je⸗

doch Dero Majeſtaͤt/ weil die Ubernehmung dieſer
Poſleſſion erſt nach dem Niemwegiſchen Frieden

erfolget / den ſie gleichwohl gerne in allen ſeinen

Puncten wieder erneuert ſehen wolten / ihre Waffen
aus gedachter Stadt zu ziehen / jedoch mit dem Be⸗

ding / daß ſie zuvor alle Fortifications / ſo durch

DeroBefehl / ſo wohl in nur beſagter Stadt / als auch
in der Citadelle , in dem Fort de Kehl und andern

Forts , als des Isles du Khin & de la Pille , nie⸗

derreiſſen wollen laſſen : So / daßdieſe Stadt / ſo viel

ihre Fortification betrifft / in eben dem Stande als

ſie vorher geweſen/ ehe ſie von Sr. Maj . eingenom⸗
men worden / verbleiben / und alle Recht und Frey⸗
heiten einer Reichs⸗Stadt wieder erlangen ſoll.
Weilen auch die Niederreiſſung ermeldter Fortifica -

rionen / eine geraume Zeit von etwan 8. oder 10 .

Monat erfodern moͤchte. So verſpricht der Aller⸗

Chriſtlichſte Koͤnig/ ſelbe mit allem moͤglichſten Fleiß
zu verbringen ; Iſt auch damit zu frieden / daß Ihr.
Kaͤyſerl . Mʒajeſtaͤt einen Comwiflarium zu Straß⸗

burg halten moͤtze/ um deſſen Zeuge zu ſeyn . In⸗

zwiſchen aber werden Se . Koͤnigl. Maj . ſo lange/
biß ſothane Demolition wird zu Ende gebrachtſeyn /

in der Stadt⸗Citadelle und Fort von Straßburg /
eine nothwendige Anzahl Trouppen / umhieran zu

arbeiten / behalten.
Agquivalent .

Nachdemmahl die Stadt Straßburg durch einen

abſonderlichen und freywilligen Vertrag / ſeit Anno

1681 . in Sr . Aller⸗Chriſtlichſten Maj . Haͤnde ge⸗

kommen / derſelben auch biß zum Ende des Stillſtan⸗
des / von An . 1684 . gelaſſen werden ſollen / ſo haben
Ihr . Kaͤyſerl. und Aller⸗Chriſtl . Majeſtaͤt / um we⸗

gen der GraͤntzenIhrer Laͤnder einig zu werden / ſich
wegen obgemeldten Platzes folgender Maſſen vergli⸗
chen : Ihr . Kaͤyſerl. Maj . wird vor ſich/ ſeine
Nachfolger und das Reich / allem Rechte der Herr⸗
ſchafft uͤber die Stadt Straßburg renunciiren / und

dieſelbige dem Koͤnige und Krone Franckreich / mit

allem was dazu gehoͤret/ und davon dependiret / ab⸗

treten / dergeſtalt / daßbeſagter Koͤnig und Krone ſol⸗
che nach ihrem Willen nutzen und beherrſchen moͤge/
ohne daß ſie jemahls / unter was Vorwand oder Ge⸗

ſolle.

Dagegen will Se . Aller⸗Chriſtl. Maj . der Kaͤyſ.
Maj. die Stadt und Veſtung Freyburg wieder ein⸗
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legenheit es auch ſeyn moͤge/ darin geſtoͤhret werden

zart / ſamt allen denen Gerechtigkeiten der Souve⸗

raineté und Proprieté , ſo jener von der Kaͤyſerl.

Majeſtaͤt vermoͤge des fuͤnfften Artickels des Niem⸗

wegiſchen Tractats abgetreten worden .

Uber diß will auch Se . Koͤnigl. Maf . in Franck⸗
reich / die jenſeit des Rheins gelegene Stadt Brey⸗

ſach abtreten / in ſolchem Stande als ſie vor jetzo iſt/
mit allen ihren Dependentien / etliche wenige Doͤrf⸗

fer vom Brißgau / ſo diſſeit des Rheins liegen / aus⸗

genommen ; Und damit dieſer Ort gaͤntzlich von

denen Landſchafften Ihr . Koͤnigl. Maj , durch den

Rhein abgetheilet werde / iſt verſprochen worden / daß
die Neue Stadt Breyſach und das Fort de L' Isle ,

wie nicht weniger die Bruͤcke gantz und gar ſollen

abgebrochen werden / ohne daß ſelbige kuͤnfftighin

moͤgen wieder auffgerichtet werden ; Aber das Fort

Mortier genannt / und diſſeit des Rheins gelegen/
ſoll dem Koͤnig von Franckreich verbleiben . Fer⸗
ners verſpricht Se . Koͤnigl. Maj . die Forrification

ſo zu Hünningen jenſeit des Rheins gemacht wor⸗

den / ingleichen La Corne de Lisle zu raſiren / und

die Bruͤcke hievon/ ſo uͤber den Rhein gehet/ abzutra⸗

genz Sie wollen auch dem Kaͤyſer und Reiche das

Fort de Kchl , gelegen an dem Ende der Straßbur⸗

giſchen Bruͤcken/ einraͤumen / die Fotts bey der

Stadt und auff denen Rhein⸗Inſeln ratiren laſſen/
und nichts behalten / als allein die Stadt und Cira -

delle von Straßburg / und die Kedoute diſſeit

Rheins ; auch wollen ſie das Hornwerck von dem

Marquiſat und Fort - Louis auff dem Rhein / wie

auch alle Wercke / ſo diſſeit ſolchen Fluſſes ſeynd / in⸗

gleichen ein Theil der Bruͤcke uͤber den Rhein / ſo von

demn Fort an zu erwehntem Hornwerck eine Com -

munication machet / abtragen laſſen .
Sie verſprechen auch dem Kaͤyſer die Stadt Phi⸗

lippsburg / welche ſie in dieſem Kriege erobert / wie⸗

der zu geben ; und damit die Grentzen von Franck⸗
reich und dem Reiche durch den Rhein gaͤntzlich ab⸗

geſondert bleiben / ſoll die Philippsburger Bruͤcke / und

das Fort am Ende derſelben diſſeit des Rheins / de⸗

moliret werden .

Als auch der Niemaͤgiſche Tractat die Condi⸗

tiones beſtimmet / nach welchen der Koͤnig dem ver⸗

ſtorbenen Hertzoge von Lothringen deſſelben Land re —

ſtituiren ſollen / und dann deſſen Sohn der jetzige
Hertzog von Ihr . Kaͤyſerl. Maj . recommendiret

wird / wie auch ſelber Anſuchung gethan hat / daß
Se . Majeſtaͤt ihm neue und vortheilhafftigere Con -

ditionen zuſtehen moͤchte/ als iſt S . Maj in Anſe⸗

hen der Kaͤyſerl . Kecommendation , und aus Guͤ⸗

te und Zuneigung gegen den Hertzog von Lothringen
nicht abgeneiget die Conditiones , ſo ihm bey dem

Niemaͤgiſchen Frieden zugeſtanden worden / zu ver⸗

beſſern / und den Hertzog wieder in Beſitz ſeiner Herr⸗

ſchafften auff ſolche Arth zu ſetzen/ als ſie der Her⸗

gog Carle , ſeines Groß⸗Vatern Bruder/ Anno 1670 .

beſeſſen / und dieſes auff folgende Arth : Se . Majeſtaͤt
will ihm die Alte und Neue Stadt Nancy wieder ge⸗

ben / jedoch mit dem Bedinge / daß die Fortificatio⸗

nes von der Neuen gaͤntzlich demolixet / und nie

wieder auffgebauet werden / hergegen die Baſtions

und Courtinen von der Alten zwar ſtehen bleiben

moͤgen/ aber die Auſſenwercke und halbe Monden

NY raſiret
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raliret werden / auch daß die Thore der Neuen

Stadt bleiben / und dem Hertzog frey ſtehen ſolle
beſagte Neue Stadt mit einer bloſſen Mauer zu

umgeben / doch daß ſolche von trocknen Steinen

auffgebauet / keines Wegs aber inwendig mit Er⸗

denbeſchuͤttet werde / oder Flancken habe. Die

Wege die vermoͤge offt angefuͤhrten Niemaͤgiſchen
Tractats Sr . allerchriſtl . Maj . in gaͤntzlicherSou —

veraineté verbleiben ſollen / um dero Trouppen
von St . Diſter nach Nancy in Elſaß / von Nan⸗

ey nach Veſon / und endlich von Naney nach Metz /
die Paſſage zů facilititen / ſollen wieder in die Bot⸗

maͤßig⸗ und Eigenthuͤmlichkeit des Hertzogs von

Lothringen kommen ; ſo daß Se . Koͤnigl. Majeſt .
allen Rechten / ſo ihr ob dieſem Punet durch den

Niemaͤgiſchen Vertrag zuſtaͤndig / abſagen wollen ;

Doch mit Vorbehalt / daß der Hertzog Sr . Maj .

Trouppen die Vallage durch ſeine Staaten geſtat⸗
ten ſoll / ſo offt er darum erſucht werden wird ; da

es dann mit der Bezahlung ſolchergeſtalt gehalten
werden ſoll / als ſich Se . Majeſt . und des Herrn
Hertzogs Commitlarien vergleichen werden . Noch

verſpricht Se . Maj . ihre Trouppen aus denen Plaͤ⸗
tzen / Bitſch und Hoinburg / zu ziehen / nach dem

vorhero die Fortificationes derſelben der Erden

gleich gemachet / die auch nie wieder auffgebauet
ſollen werden ; Nur behaͤlt ſich dieſelbe den Platz
Saar - Louis , welchen ſie kortificiren laſſen/ be⸗

vor / um ſolchen hernachmahlen en Souveraine⸗

tẽé zubeſitzen / ſamt dem Bezirck einer halben Mei⸗

le da herum/ welcher durchdie dazu beſtellte Com -

miſſarios des Koͤnigs und Hertzogs reguliret ſoll
werden .

Es bekraͤfftiget Se . Maj auch durch gegenwaͤr⸗
tigen Tractatden roten Artickel des Niemaͤgiſchen
Friedens / betreffend die Erſtattung / ſo ſie dem

Hertzog von Lothringen fuͤr die Stadt und Vogtey
Longwick thun ſollen / und verſpricht deſſen Erfuͤl⸗
lung eben ſo kraͤfftig/ als wann obbeſagter Artickel

hier von Wort zu Wort waͤre angefuͤhret wor⸗

den .

Der 20 . 2f . und 22. Artickel / ſo die Proviſio⸗

Beſchreibung

nes , welche vor die Beneficia , Urtheile und Aus⸗

ſpruͤche der Koͤnigl. Richter und Beamten gegeben
worden / ingleichen die Reſtitution der Archi —

ven und Brieffſchafften der Kammer von Nancy
und Bar betreffen / koͤnnen auf die Art / als in dem

Niemaͤgiſch . Tractat befindlich/ erſetzet und vollen⸗

zogen werden .

VII . Und weilen Se . Maj . ſich genoͤthiget geſe⸗
hen die Stadt Trier einzunehmen / ſo verſprechen ſie
gleich nach Kati fication dieſes Tractats / ſolche
dein Churfuͤrſten von Trier wieder einzuraͤu⸗
men .

VIII . Nachdem ſie auch vor gut befunden
Mont - Koyal und das Schloß zu Trarbach zu kor⸗

titiciren / ſo machen ſie ſich anheiſchig / Mont⸗

Koyal und die neueauffgerichtetekortificationen zu

Trarbach zu demoliren / und das Schloß in dem

Stande / wie es vorher geweſen / zu laſſen . Und

zwar ſoll Mont RKoyal gantz raſiret / und nicht
wieder befeſtiget werden / das Schloß zu Trar⸗

bach aber denenjenigen / ſo es vor dem / ehe es Se .

Friedens
Dergleichen wollen ſie auch mit Kirn und Ebern⸗

burg thun.
IX . Ferner dieweil Krafft des Aten Artickels des

Niemaͤgiſchen Friedens der Allerchriſtlichſte Koͤnig
dem Kaͤyſer die Veſtung Philippsburg mit allen

Rechten und Anſpruͤchen / ſo Se . Majeſt . darauff
gehabt / wieder gegeben ; Alſo verſprechen ſie auch je⸗
tzo die Sachen nach beſagtem NiemaͤgiſchenFrieden
einzurichten / und dieſen Platz mit allen Fortifica -

tionen / wie erjetzo befindlich / zu reſtituiren / nur

die Bruͤcke / ſo Se . Maj . daſelbſt machen laſſen /

wollen ſie wieder abtragen .
X. Als auch beſagter Niemaͤglſche Tractat alle

Conditiones beſchrieben / auff welche Seine Ma⸗

jeſt. den Hertzog von Lothringen in ſeine Laͤnder wis⸗

der einzuſetzen / ſich verbunden / und aber dieſelbe ſol⸗
chen Tractat vollenkommen erfuͤllen wollen / ſo be⸗

ruffen ſie ſich hiermit auf den 12 . 13 . 14 . 1F. 16 .

17 . 18 . 19 . 20 . 2 1. 22 . Artickel bemeldten Tra⸗

ctats von Niemaͤgen / daß dieſelbe in dieſer Hand⸗
lung eben die Krafft haben ſollen/ als ob ſie von Wort
zu Worthergeſetzet waͤren.

XI . Weilaber Seine Allerchriſtlichſte Majeſt .
den Platz Saar⸗Lovis befeſtigen laſſen / werden ſie
ſelbigen / ſo wie er iſt / mit einer halben Meile rund

herum / welches die Ommiſlarien Sr . Majeſt .
und des Hertzogs ausmeſſen ſollen / vor ſich behal⸗
ten / und wird hochbemeldter Hertzog Sr . Maj die⸗

ſen Platz und was da herum belegen / zum ewigen

Beſitz mit allen Rechten der Proprietaͤt und Be⸗

herrſchung abtreten / wogegen Sr . Maj . den Her⸗
tzog ſo contentiren wollen / daß er damit zu frieden
ſey/ und dasjenige / ſo er davor bekymmen wird / ſoll
gleichfalls durch gedachte Commiſſarien ausge⸗
macht / und von dem Hertzoge mit allen Rechtem

der Proprietaͤt und Souverainitaͤt beſeſſen wer ,

den .

XII . Aus allen Plaͤtzen / ſo Se. Maj . entweder

zu demoliren oder dem Kaͤyſer wieder zu geben ver⸗

ſpricht / wollen ſie alle Lebens⸗Mittel und Muni -

tion , wie auch die gantze Artillerie , ſo daſelbſt be⸗

findlich / nehmen .
XIII . Der Churfuͤrſt von der Pfaltzſoll wieder

in die Pfaltz / deren ſeine Vorfahren ſeit dem Weſt⸗
phaͤliſchenFrieden genoſſen / eingeſetzet / die Schwaͤẽ
gerin Sr . Maj . aber zum Beſitz der Rechte / Laͤnder

und Effecten / ſo ihr nach denen Reichs⸗Satzun⸗

gen und Geſetzen in der Erbſchafft der Churfuͤrſten
von Pfaltz ihres Vaters und Bruders als Erbin zu⸗

kommen / gelaſſen werden .

XIV . Der Frieden / ſo zwiſchen Seiner aller⸗

chriſtlichſten Maj . und dem Hertzog von Savoyen
An . 1696 . gemachet / ſoll in gegenwaͤrtigem Frie⸗
dens⸗Tractat mit begriffen ſeyn / gleich als wann
er von Wort zu Wort in ſelbigen inſeriret waͤ

re

XV . Der Cardinal von Fuͤrſtenberg ſoll in alle

ſeine Guͤter / Rechte / Beneficien / Ehrenſtellen und
Prærogativen eines Fuͤrſten und Gliedes des
Reichs / ſo wohl wegen ſeines Biſthums Straß

burg/ als ſeiner Abtey und Fuͤrſtenthums Stablo

eingeſetzt werden / und einer voͤlligen und gaͤntzlichen
Amneſtie gegen alles das / ſo wieder ſeine Perſon
und ſeine Domeſtiquen gethan oder beſchloſſen wor⸗

den / genieſſen / ohne daß man weder directe noch
RRek⸗ erobert / innen gehabet / erſtattet werden .

in -
——
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ſndircctè ihn oder ſeine Eben wegen der Erbſchafft

des verſtorbenen Churfuͤrſten von Coͤlln auf einige
Weiſe / unter was Prætext es ſey/ antaſten moͤge .

XVI . Ingleichen ſollen die Domherren des

Capituls zu Coͤlln/ ſo ihrer Wuͤrden wegen gedachten

Cardinals von Fuͤrſtenberg entſetzet worden
⸗ eben⸗

falls auf keine Art und Weiſe / um gemeldter Erb⸗

ſchafft willen angegriffen werden ſondern eben der

Amneſtieund Vergeſſung genieſſen / und in alle ih⸗

re Beneficia , Ehren und Guͤter wieder geſetzet wer⸗
den .

XVI . Und weil der Niemaͤgiſche Frieden der

Grund zu gegenwaͤrtigem ſeyn ſoll / Se . Allerchriſt⸗

lichſte Maj . aber denſelben genau in Acht zu nehmen

Willens / ſoverſprechen ſie / vas Se. Cathol . Majeſt .

anlanget / die Sachenauf den Fuß ſelbiger Tracta⸗

tenzů ſetzen / und das / ſo ſie in dieſem Kriege ge⸗

nommen / dem Catholiſch . Koͤnige wieder abzutre⸗

ten . Umdeswillen ſie demſelben die Stadt Mons ,

ſo wie ſie jetzo iſt / mit allein was dazu gehoͤret und

daranhaͤnget / in dem Stande wie ſie geweſen / als

Se . Maj dieſelbe erobert haben / wieder geben; In⸗

gleichen wollen ſie die Stadt Charleroy in gegen⸗

waͤrtigem Stande gleichfalls mit ihren Dependen⸗
tien / wie auch die Stadt Courtray auf eben ſolche
Conditiones reſtituiten . Und damit Se Maj .

deſto mehr dero Auffrichtigkeit / ſo ſie zu dein Frieden
und vollenkommenen Ergaͤntzung der Niemaͤgiſchen
Tractaten hegen / an den Tag geben/ ſo wollen ſie

demCatholiſchen Koͤnige auch die Stadt Ath/ wie⸗

wohl ſie ſelbige ſeit Eroͤffnung der Friedens⸗Con -
lerentzien erobert / wieder zuſtellen .

XVIII . Gleichfalls wollen Se Maj . dieStaͤd⸗
te Roſes / Gironne und Belver in Catalonien in

dem Staͤnde / wie ſie geweſen / als Se . Maj . ſich

Meiſter davon gemacht / an Spanien abtreten .

XIX . Der Allerchriſtlichſte Koͤnig will gleich⸗

falls Sr . Catholiſchen M aj . die Stadt duxenburg /
ſo wie ſie jetzo iſt / zuſamt der Graffſchafft gleiches

Nahmens / und der Graffſchafft himay wieder

lieffern .

Ægquivalent .

Wiewohl der Niemaͤgiſche Frieden den Grund

zu Gegenwaͤrtigem machen ſoll/ und alſo die Stadt

und Hertzogthum Luxenburg / ſamtder Graffſchafft

dhimay / Zufolgsſelbigen Tractats dem Cathol .
Koͤnige wieder gehorete / ſo iſt man doch einig wor⸗

den / durch gegenwaͤrtige Handlung Sr . Aller⸗

chriſtl . Maj. die Stadt und Hertzogthum Luxenburg /
die Graffſchafft Ohimay , und insgemein alles das /
ſo bißhero zu gedachtem Hertzogthum und Provintz
Luxenburg der Allerchriſtl .Koͤnig Sr . Catholiſchen
Maj . abtritt dieStaͤde⸗ ⸗„ „ „

7 6 6 57 7 60 6 0 7 0 6 7 60 7

Mit eben dem Rechte der Oberherrſchafften / wie ſie
ihm durch den Niemaͤgiſchen Frieden zugeſtanden /

155
Se . Cathol . Majeſt . beſitzen und behalten

ollꝛc .

XX . Wie ſeit dem NiemaͤgiſchenFrieden durch
den Allerchriſtl. Koͤnig einige Keunionen von Laͤn⸗

dern / Staͤdten und Doͤrffern / belegen in dem Ge⸗

biethe des Catholiſchen Koͤniges/ gemachet / alſo iſt
beſchloſſen / daß ſolche ſeit dem Niemaͤgiſchen Tra⸗

ctat gemachte Reunionen gaͤntzlich auffgehoben und

DenckwürdigerGeſchichte.
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Sr . Catholiſ . Maj . wieder gegeben werden ſollen /

damit ſie dieſelbe eben ſo beſitze/ als ob ſolche Keu⸗

nionen nie geſchehen waͤren.

xxXI . Jedoch / wie Vermoͤgedes yten Artickels

des Niemaͤgiſchen Friedensbeſchloſſen worden / daß

man von beyden Theilen Commitlarien ernennen

wolte / welche die Grentzen zwiſchen denen Laͤndern

und Herrſchafften des Allerchriſtlichſten und Catho⸗

liſchen Koͤnigs in denen Niederlanden reguliren/

ingleichen denen Diticultaͤten / ſo wegen der mit

ſelbigen Landen umzingelten Dorffſchafften / die da⸗

mahls entweder dem Allerchriſtl . Koͤnig ceclret wur⸗
den / oder demſelben allbereit gehöret / entſtehen koͤn⸗

ten / abhelffen ſolten / und aber die Conterentzen

von beyderſeits ernenneten Commiſſarien durch die

darzwiſchen kommende Kriege zuriſſen worden / ſo

iſt man ausdruͤcklich einig worden / daß zu Erfuͤllung

des 14 . 15. und roten Artickels des Nimwegiſchen

Friedens / man von neuem 2. Monat nach Fubli⸗

cation gegenwaͤrtigen Tractats Commillarien er⸗

nennen wolle / die alle in beſagten Artickeln enthal⸗

tene Dinge abthun und reguliten koͤnnen.

XXIC Woferne dieſe Comtaifſarien wegen ei⸗

niger ſolchen Graͤntzen nicht einig werden koͤnnen /

wollen Se . Allerchriſtl . Majeſt , ſich den Ausſpruch

und Entſcheidung der Herren General Staaten der

vereinigten Niederlanden gefallen laſſen .
XXIII . Weil die Stadt und SchloßDinant /

ſo wohl vor als in dieſem Kriege von Sr . Maj . er⸗

obert / ſo wollen ſie ſelbige dem Biſchoff und Prin⸗

tzen von Luͤttig zwar wieder abtreten / doch mit der

Condition , daß alle neue Eortificationen / ſo

auf Ihr . Maj . Ordre gemachet / raliret werden ⸗
und der Biſchoff von Lůͤttig die Stadt und Schloß

in dem Stande wieder bekomme / als ſie Se . Maj

eingenommen .
XXIV . Aus allen Plaͤtzen / die Se. Allerchriſt

lichſte Maj . entweder zů demoliren / oder Sr . Ca⸗

tholiſ . Maj . wieder zu geben verſprochen / werden ſie

vorhero alle debens⸗Mittel / Kriegs⸗Munition und

Artillerieherausfuͤhren .
XXV . Es iſt auch verabredet / daß alle Ein⸗

kuͤnffte/ ſo der Allerchriſtl . Koͤnig jetzo von denen

Laͤndern / die er wieder giebet / ziehet / biß auf den

Tag / da die Keſtitution der Plaͤtze/ wovon ſol⸗
che Laͤnder dependiren / wuͤrcklich geſchiehet / an

ſelbigen gegeben / und was bey der Kelftitution noch

reſtiret / denen Pachtern auff guten Glaubengezah⸗
let werden ſolle / wie auch daſſelbige in denen Laͤndern/
ſo zu denen Plaͤtzen/ die Sr . Cathol . Maj wieder

erſtattet werden ſollen / gehoͤren/ zum Beſiß ihrer
Guͤter und aller Holtzungen kommen moͤgen/ jedoch/
daß von dem Tage der Unterſchreibung dieſes Tra⸗

ctats alles Holtzhauen von beyden Seiten auffhoͤre .
XXVI . Alle Schrifften / Brieffe und Docu -

menten / betreffende die Provintzen / Laͤnder und

Herrſchafften / ſo hoͤchſtgedachten Koͤnigen durch

dieſen Friedens⸗Tractat cechret und reltitui⸗

ret worden / ſollen getreulich von beyden Theilen 3.

Monat nach Ratification des Friedens / an wel⸗

chem Orte man auch ſolche Documenten findet /

gelieffert und herbey geſchaffetwerden .

XXVII . Alle ſo wohl Geiſt⸗ als WeltlicheWeil

Unterthanen / ſollen von beyden Seiten in ihre
Theatri Europæi XV. Theil . Y2 Eh⸗υν
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Ehren⸗Aemter / Wuͤrden und Benelicien / die ſie
vorhero genoſſen / aber durch den Krieg verlohren /
wie der eingeſeßzetwerden / wie nicht weniger in ihre
Guͤter / ſie ſeyen beweg⸗oder unbeweglich / Leib⸗
Renten oder erkauffte Haabe / die bey Gelegenheit
des Krieges ihnenentzogen worden / in ihre Rechte /
Actionen und Erbſchafften / ſo ihnen ſeit dem An⸗

fange des Krieges zugefallen / ohne daßſie etwas von

Zinſen und Einkuͤnfften fordernmoͤgen/ die etwan

nach Einnehmung der unbeweglichen Guͤter / Ren⸗

ten und Beneticien / biß auf die Publication dieſes
Trattats gefallen .

XXVIII . und XXIX . Dieſe zwey Artickel

ſeynd eben das / was der 24 . und 25 . Artickel des
Niemaͤgiſchen Friedens / und betreffen nur die Be⸗

eficien / ſo Zeit des Krieges conteriret worden / de⸗

ren Genuß denenjenigen / ſo man damit begabet / ver⸗

bleibet; mit dieſem wird es eben als bey dem Nie⸗
maͤgiſchen Frieden gehalten.

XXX . Der Cathol. Koͤttig wird dem Hertzog
von Parma das Fort und Inſel Ponſa , ſo Er ihm
in dieſem Kriege genommen / wiedergeben .

XXXI . Und gleichwie durch dieſe Tractaten
ein guter feſter und uͤnzerbrechlicher Frieden zwiſchen

Sr . allerchriſtl . Mʒajeſt. dem Catholiſchen Koͤnige/
und den Hrn . General Staaten der vereinigten Pro⸗
vintzen zu Waſſer und Lande in allen dero Reichen /
Provintzen / Laͤndern und Herrſchafften auffgerich⸗
tet worden / dabey alle Feindſeligkeiten hinfort auff⸗
hoͤren ſollen / ſo iſt beſchloſſen / daß / wann ein oder

anderer Theil in dem Balthiſchen Meer oder Nord⸗

See von Terraneuf biß an das Ende de la Manche

und biß an den Cap de St . Vincent binnen 6. Wo⸗
chen / und in der Mittellaͤndiſchen See biß an die

XXXV . Auch ſollen in gegenwaͤrtigen Frie⸗
dens⸗Tractaten eingeſchloſſen ſeyn alle die / ſo von

beyden Theilen mit gemeiner Zuſtimmung / vor

Auswechſelung der Ratificationen / oder 6. Monat
hernach benennet werden .

XXXVI . Hoͤchſtbeſagte Maj . und die Herrn
General Staaten laſſen zin / daßS . Maj. von Schtve⸗
den als Mediateur , und alle andere Koͤnige / Fuͤr⸗
ſten und Republiquen ihre Guarantie Hoͤchſtbe⸗
meldten Maj . und denen Hrn . General Staaten / zu

Vollziehung alles und jeden / das in dieſem Tractat

enthalten / geben moͤgen.

XXXVII . Maͤnreſerviret ſichdieMacht einige
Artickel wegen der ausgelaſſenen Materien einzuruͤ⸗
cken / ſo wohl insgemein als fuͤr jeden inſonderheit /
der einig Recht oder Prætenſion haben mag bey
dem General⸗Frieden etwas zu reguliten .

Sr . Excell . dem Hrn . Mediateur uͤberlief—
fert / den 20 . Jul . 4697 .

De Harlay Bonnevil (L. S. ) Verjus de

Crecy ( L. S) DeCalliere . , ( E. S. )

Concordare vidi ,
Lilienroth .

Hierauff kamen die Churfuͤrſtl . Fuͤrſtl. und ande⸗

ret Reichs⸗Staͤnde Abgeſandte faſt taͤglich in des

Chur⸗Mayntziſchen Abgeſandten Hauſe zuſammen /
um eine geziemendeAntwort auff dieſes Project ab⸗

zufaſſen / und weil unterſchiedenes darin ziemlich
dunckel ſchien / ſo beſchwerten ſie ſich deßhalb bey dein

Linie binnen 10 . Wochen / und jenſeit der dinie und Herrn Mediateur , und begehrten durch denſelben/
an allen andern Orten derWelt / in Zeit von 8. Mo⸗ daß die Franzoͤſiſche Geſandte ſich doch etwas deutli

naten / von dem Tage / da der Frieden publiciret cher heraus laſſen moͤchten/ um ihre Antwort deſto
wird / anzurechnen / etwas erobern wird / ſolche Er⸗ leichter zuſtellen ; Dieſe aber antworteten / daß ſie
oberung oder Schade / ſo von beydenTheilen / geſchie ihre Meinung klar gnug vorgeſtellet haͤtten / und

het/ nach geſetztem Lermin zur Rechnung gebracht / ſolche nicht deutlicher machen koͤnten. Des Aller⸗
alles Genommene reſtituiret / und der daraus ent⸗ chriſtlichſten Koͤnigs Intention waͤre aus dem An⸗
ſtandene Schadenerſetzet werden ſolle. fang der Artickel gnugſam zu erſehen / verlangeten

XXII . Dafern einige Oerter / Laͤnder/ Plaͤb auch nichts andeꝛs / als daß die Allürte entwedergleich⸗
lhe / oder Colomien auf denen Afrieaniſchen Kuͤſten falls ein Project moͤchten überlieffern / oder ſich er⸗

oder in Oſt und Weſt⸗Indien / durch die Waffen klaͤhren/ ob ſie das von Ihnen üͤberliefferte wolten
des Allerchriſtlichſten Koͤniges erobert worden ; oder annehmen : Nichts deſtoweniger blieb die Sache
dafern die Hn. GeneralStaaten / ſich einiger Oerter / noch einige Zeit ſo liegen / indem die Geſandte derho⸗
Laͤnder/ Plaͤtze und Colonien / Sr . allerchriſtl .Maj hen Allüirten nicht dienſam erachteten eine Antwort
zugehoͤrig/ bemaͤchtiget/ ſoll alles von beyden Theilen abzufaſſen / ehe und bevor ſte von ihren Prinei palen
auf den Fuß / wie es vor der Eroberung geweſen / hierzu ausdruͤcklicheinttraction erhalten . Daher⸗
geſetzet werden . gegen die Frantzoſen bey dem Mediateur protettir⸗

XXXIII . Gleich nach Auswechſelung der Ka⸗ten / daß es das Anſehen gewinne / als ob man die

tification , ſollenalle Kriegs⸗Gefangene / ſo wohlTractaten nur verzoͤgern wolte / und ſie daher ſich
von Seiten Sr. Kaͤyſ. Maj . und dero Allürten / als gemuͤßigetbefuͤnden/ anzudeuten/ daß alles dasjenige
von Seiten des Allerchriſtlichſten Koͤniges ohneſo ſie bißher præliminariter oder auf andere Weiſe
Rantzion frey gegeben werden . zugeſtanden haͤtten/ unguͤltig und von keinen Kraͤff⸗

XXXIV . Ulnd weilen Se. Maj. und die Her⸗ten ſeyn ſolte / dafern nicht in kurtzem eine Antwort
ren General Staaten / die Muͤhe und Sorge / ſo erfolgen wuͤrde. Welche Proteſtation aber der
der Durchl . Koͤnig von Schweden beſtaͤndig zu Hr . Mediator nicht annehmen wollen / alsdie zu

Wiederbringung des Friedens und gemeinen Ruhe nichts anders dienete / als daß alles dasjenige was

angewandt / erkennen / ſo iſt von beyden Theilen be⸗ bißher mit gutem Succels abgethan worden / auff
ſchloſſen / daß Se . Schwediſche Maj . ſamt dero einmal uͤbern Hauffen geworffen / und die Tractaten

Reichen und Landen ansdruͤcklich in gegenwaͤrtigem ſabgebrochen wuͤrden ; Lieſſen es alſo jene dabey be⸗

Tractat in der beſten Form und Weiſe begriffen ſeyn wenden / ermangelten aber nicht in Diſcur⸗
ſolle . ſen ſich vernehmen zu laſſen / daß wann ſie vor

dem !
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dem Ende des Auguſti keine Antwort bekaͤmen/
ſie an nichts weiter gebunden ſeyn wolten .

Die Antwort aber ward ſo lange nicht verſchoben/
ſondern es uͤbergaben die Kaͤyſerlichen Geſandte ſol⸗

che dem Herrn Mediateur den 5. Auguſt . von dem

ſie ferner den 7. Aug . den FrantzoͤſiſchenPlenipo-
tentiariis eingereichet worden / und folgenden Inn⸗

halts geweſen :
Die uͤbliche Gewonheitzerfodert/ daß man ſich in

denen zwiſchen dem Kaͤyſer und dem Reich einer / und

der Kron Franckreich anderſeits / anzuſtellenden Tra⸗

ctaten der Lateiniſchen Sprach bedienen / und in ſol⸗

cher die von beyden Theilen einzureichende Schrifften

meiſtens behaͤndigen ſolle. Weswegen ſolches ſo wohl
in Anſehung gegenwaͤrtigen Projects , als auch ins

kuͤnfftige in acht zu nehmen/ billich erinnert wird .

Obauch gleich in dieſem Entwurff nur dreyer Allür⸗
ten gedacht / der Frieden aber mit allen verbundenen

kriegenden Parcheyen zu ſchlieſſen iſt / und daß er

nach deren Anzahl in mehrere laſtrumenta zu faſſen

ſey/ von ſelbſten verſtanden wird : ſo kan doch die

Vergleichung der Eingangs ⸗Formul / gar leichte an

das Ende der Tractaten verwieſen werden.
Uber den Erſten Artickel .

Als man neulich von dieſem Artickel gehandelt /
erinnerte nicht nur die Kaͤyſerliche Geſandſchafft /
ſondern es willigte auch Franckreich darein / daß man

das Reich vom Kaͤyſer nicht abgeſondert ſetzen/ ſon⸗
dern nach hergebrachter Gewonheit / und wie es ſon⸗
derlich in dem zwantzig jaͤhrigen Stillſtand zu Re⸗
zenſpurg beobachtet worden / geſammtlich ſetzen muͤſſe .
Auch muß ausdruͤcklich bemeldet werden / daß/
gleichwie ins Werck geſetzet werden ſoll / was dem

Frieden gemaͤß ; alſo unterlaſſen werden muͤſſe /was

dem Frieden hinderlich ſeyn oder zuwider lauffen kan .

Man wird ſich auch nicht ſaͤumen/ die allgemeine
Amneſtie feſt zu ſetzen / wann man nur vorher ei⸗

nig / wie die Schaͤden erſetzet/ und dabey / was unter

dem Titel der Unkoſten zu verſtehen / ausgemachet

ſeyn wird . Doch muß uͤber das das noͤthige Einge⸗
lenck von denen geiſtlichen Beneficien / davon unten

ſoll gedacht werden / nicht vergeſſen ſeyn. Auff den

Grund dieſer Erinner⸗ und Anmerckung ſind die

zween folgendeArtickel eingerichtet .

Der Erſte .
Es ſoll ein Chriſtlicher / allgemeiner / ewiger Frie⸗

de / und eine wahre auffrichtige Freundſchafft zwt⸗

ſchen der Roͤm. Kaͤyſerl. Maj . deren Nachfahrern
im Reich / dem gantzen Roͤm. Reich / Koͤnigreichen
und Erblanden / Vaſallen und Unterthanen / auch
aller deren Allürten einer ; und der Aller - Chriſtl .
Koͤnigl . Maj . Dero Nachfolgern / Koͤnigreich/ Va⸗

ſallen und Unterthanen von Franckreich / anderſeits
ſeyn ; und dergeſtalt auffrichtig gehandhabet wer⸗

den / daß kein Theil zu des andern Schaden und

Nachtheil / unter was Schein eswolle / etwas unter⸗

nehme/ oder denen die es vorzunehmen und einiges
Ungemach zuzufuͤgenWillens / einige Huͤlffe/ wie ſie
Nahmen haben mag / leiſten / auff keine Wiiß / koͤn⸗
ne/ moͤge oder ſolleʒ Hingegen ſollen beyde Theile /
einer des andern Nutzen / Ehre und Frommen eiffe⸗
rig befoͤrdern/ ohne daß im Wege ſtehen/ ſondern
vielmehr todt und abſeyn ſollen / alle dem zuwider

lauffende Verſprechungen / Tractaten und Buͤnd⸗

gen ; Doch daß der bey dieſem Frieden verglichene
ewige Vergeſſungs⸗Vergleich / ſo in folgendem Ar⸗
tickel enthalten / allezeit unverbruͤchlich ſey / welchem
man durch gegenwaͤrtigen Artickel keines wegs Ein⸗

trag zů thun geſonnen iſt.

Der Andere .
Es ſey beyderſeits eine ewige Amneſtie und Ver⸗

geſſenheit alles deſſen / was auff allerley Weiß und

Wege hin und wieder zu beyden Theilen feindthaͤ⸗
tig geſchehen iſt / ſo gar / daß keiner dem andern / um
dieſer Urſach oder andern Vorwand wegen / einige
Feindſelig⸗oder Beſchwerlichkeit / directe oder indi⸗

rectè , unter dem Schein des Rechts oder kacti ,

nimmermehr und nirgendswo anthue oder anthun
laſſe ſondern es ſollen alle und jede hin und wieder

mit Worten/ Schrifften und Werckenzugefuͤgte Un⸗
billig und Gewaltthaͤtigkeiten / ohne alles Anſehen
der Perſonen und Sachen / dergeſtalt abgethan ſeyn/
daß/ was einer gegen dem andern deswegen fordern
kan / in ein ewiges Vergeſſen begraben werde . Je⸗
doch ohne Nachtheil der Schaden - und Unkoſten⸗
Erſetzung / davon unten ſoll gehandelt werden . Es

ſollen ſich auch ferner dieſer Amneſtie alle und jede
Vaſallen und Unterthanen / einer ſo wohl als der an⸗

dern Parthey zu erfreuen haben / alſo daß niemanden

einiger Schaden oder Nachtheil deßhalb zuwachſen
ſolle / weil er einer oder der andern Parthey zugethan
geweſen : Soll auch nicht hindern / daß er nicht in

ſeinen vorigen Stand und Wuͤrden / welche er un⸗

mittelbar vor dem Kriege gefuͤhret/ wieder eingeſetzet
moͤchte werden / jedennoch mit Vorbehalt desjenigen /

niſſe/ wie ſie immer gemacht oder zu machen ſeyn moͤy⸗

was in den folgenden Artickeln wegen der geiſtlichen
Beneficien / Meublen und Fruͤchte moͤchte feſt ge⸗

ſtellet werden .

Uber den andern Artickel .

Man kan zwar in gewiſſer Maaß nicht in Abrede

ſeyn/ daß der Weſtphaͤliſch⸗ und Niemwegiſche Frie⸗
den⸗Schluß wohl uͤber / und ausgeleget / fuͤr einerley
koͤnne und muͤſſe gehalten werden : Dann jener iſt

durch dieſen ſo wieder eingefuͤhretund beſtaͤtiget/ als
ob das Weſtphaͤliſche Friedens⸗Inſtrument / dem

Niemwegiſchen von Wort zu Wort waͤre eingeruͤ⸗
cket worden : dasjenige nur ausgenommen / worin

man jenem durch dieſen ausdruͤcklich derogiret ;
und muß auff dieſe Weiſe bey verſprochener Wieder⸗
auffrichtung des Niemwegiſchen Friedens / die Er⸗

neuerung des Weſtphaͤliſchenunfehlbar mit enthalten
werden ; Nichts deſtoweniger / wie es in der That
zween Frieden / an unterſchiedenen Orten und zu zwey⸗

erley Zeiten / durch andere Miniſters / wegen unter⸗

ſchiedener ſonderlicher Urſachen / auch mit andern

Worten geſchloſſen ſeyn ; alſo muß / in dem man

beyde zum Grunde des gegenwaͤrtigen ſetzen will / wie

in dieſem Artickel enthalten / von beyderley Meldung
geſchehen/ welches durch die ausdruͤckliche ditteten —

ces und Abgang erhellet / ſo in der andern Handlung
gefunden werden / und was der Herr de Callieres

in den Præliminar - Puncten / ſo er den 10 . Febr ,
vorgetragen / verſprochen hat.

Uber den 3. 4. und F. Artickel .

Das erſte Theil des dritten Artickels / iſt allbereit

in dem andern Artickel abgethan ; Das folgende be⸗

ſtehet aus einem Stuͤcke der Celtitution , ſo in dem

Y 3 bevorſte⸗
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bevorſtehenden Frieden ſoll geſchehen/ anbey eine

Calſir - /und Auffhebung aller Uaions - und Reu —

gions-Arreſte, derer etliche zu Pariß mit Privile -

gien / und folgends Autoritaté publica gedruckt
ſeynd / und unter andern dieſe zween / derer Auff⸗
ſchrifft iſt : Arrẽt du Conſeil ſouverain d' Alſa -

ce ſeant à Briſac , portant , que le Roy ſera mis

en poſſeſſion de la Baſſe Alſace du 22 . de Mars

( 680 . Und : Arrét du Conſeil d' Alſace ſe -

ant à Rriſac , portant , que le Roy ſeta mis en

boſſeſſion de la Souverainetẽ de la Baſſe Alſace ,
& autres terres & Seigneuries, ſituẽes en la Hau -

te Alſace du 9. d' Aout , 1680 . Vornemlich die⸗

wveil die obſtehende Worte / und die ſo man in dem
Arreſt dann und wann wiederholt findet/ belangend
die damahls zugeſtandene Beſitzung oder Vorenthal⸗
tung anderer Laͤnder/ den Zuſtand der Sachen / wie

er zu Zeiten des Niemwegiſchen Friedens / und gleick
darauff geweſen / klaͤrlich an den Tag legen.

Dieſes und abſonderlich eben daſſelbe Recht/ be⸗

langende die Staͤdte Straßburg / dandau und Kron⸗

Weiſſenburg / erhellet aus dem erſten Artickel des

Niemwegiſchen Executions - Receſs , welcher alſo
lautet :

Der Kaͤyſer wird ſeine Voͤlcker auff das baldiſte
aus allen des Reichs Landen / die nicht erblich an das

Hauß Oeſterreich gehoͤren/ abfuͤhren laſſen / und

mahmentlich aus dem Schwaͤbiſch⸗ und Fraͤncki⸗
ſchen Kreiß / wie auch aus dem Chur⸗Rheiniſchen
und Ober⸗Rheiniſchen Kreiſſe / ingleichen aus de⸗

mnen Staͤdten und Veſtungen / die darin liegen / als

Vonn / Straßburg / Ofenburg / Hochberg / Landan /
Kron⸗Weiſſenburg / und insgemein aus allen und

jeden andern Plaͤtzen / welche weder vermoͤge des

Muͤnſter⸗noch des Niemwegiſchen Friedens / Ihr .
Kaͤyſerl. Majeſtaͤt zuſtehen / alſo daß ermeldte oͤl⸗
vcker in Boͤhmen und andere Erblaͤnder vor den

„ 10 . Aug . ohne ferneren Verzug kommen ſollen.
Netmlich / es werden hier klaͤrlich/ unter des Reichs
Oerter / die in denen Kreyſen und der Bothmaͤßig⸗
keit des Reichs begriffen ſeyn / in einem Context ,
und gantz in einerley Recht geſetzt / Bonn / Straß⸗
burg / Ofenburg /Hochberg / dandau / Kron⸗Weiſſen⸗
„ burg / und alle andere des Reichs Oerter / welche
weder durch den Muͤnſter⸗ noch Niemwegiſchen Frie⸗
den / noch ſonſten erblich an das Hauß Oeſterreich
gehoͤren.
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Iſt alſo klar am Tage / daß vermoͤge der von den

Frantzoͤſiſchen Geſandten abgefaſſeten Artickel / alle

dieſe Oerter muͤſſen wieder gegeben werden ; Und
weil eben dieſe das groͤſte Stuͤck der zu thuenden Wie⸗

dererſtattung austragen / ſo lebet die Kaͤyſerl. Geſand⸗
ſchafft neben den uͤbrigen gegenwaͤrtigen Chur⸗ und

Fuͤrſtlichen Gevollmaͤchtigten der guten Hoffnung /
es werde deſtoweniger Muͤhe mit den uͤbrigen Arti⸗
ckeln haben / woruͤber man ſich noch zu vergleichen
hat/ ſondern zu Beſchleunigung des auffzurichtenden
und ewig beſtaͤndigen Friedens / als eine allgemeine
Grund⸗Regel/ in folgende zween Artickel / bald bewil⸗

liget werden . r . Der Grundund die Skuͤze dieſes
Friedens ſey der Weſtphaͤliſche Friede / der auch in

dem Niemwegiſchen Frieden wieder beſtaͤtiget wor⸗

den / und eben derſelbe ſoll ſo wohl / gleich nach aus⸗

gewechſelten Catitications - Formeln , in Geiſt⸗ als

Weltlichen executirt / und ins kuͤnfftige unver⸗
bruchlich und heilig gehalten werden in allem und je⸗
dem / wo man hier nicht ausdruͤcklich eines andern

ſich verglichen hat . Und ſoll folgends alles dasje⸗

nige/ welches ſeither gedachten Frledens und deſſen
Nuͤrnbergiſchen Execution - Receſſes , von Seiner
Aller⸗Chriſtl. Maj . unterm Schein Rechtens / oder
mit oͤffentlicher Gewalt / oder auff andere Weiſe / ſie
moͤge ſeyn wie ſie wolle / ingenommen iſt / und zu⸗
vor dem Kaͤyſer oder dem Reich / oder den Staͤnden
deſſelben / die freye Ritterſchafft und dero Vaſallen
mit begriffen / zugehoͤret / an Staͤdten / Flecken/
Schloͤſer/ Citadellen / Veſtungen / Schantzen / Doͤrf⸗
fern / Haͤuſern / Feldern / Bergen / Huͤgeln / Wal⸗
dungen / Wieſen / Straſſen / Ertz und Stein⸗Gru⸗
ben/ Seen / Fluͤſſen/ Inſuln / Bruͤcken / Geſtaden /
Zoͤllen/ Gerichtbarkeiten / und Eigenrechten / ehen /

gebauten und ungebauten / denen alten Beſttzern ge.
treulich / ohne einigeDemolierung der Beveſtigungs⸗
Wercke / gemeiner oder privat Haͤuſer ohne einige
Verringerung des Standes / in dem ſie ſich gegen⸗
waͤrtig befinden / ohne Wiederforderung einiger Un⸗

koſten/ die auff dieſelbe oder wegen derſelben verwandt

worden / auch ohne einige deswegen / oder um 50

rer Urſachen willen / anzuſtellende wilirairiſcheEin /
treibung / und ohne einigen Auffſchub / mit allen

Kriegs⸗ und Mund⸗Vorrath / ſo wohl demjenigen /
der ſich zu der Zeit der Abnehmung / in denen jezt
demolirten Plaͤtzen/ oder von Beſatzung entbloͤßten
Orten befunden hat/ als auch dein / welcher daſelb⸗
ſten jezt noch zu finden iſt / mit allen Briefflichen
Uhrkunden / die man irgendwo / auff was Weiſe es

wolle / erhalten / innerhalb zehen Tagen / nach geſche⸗
hener Auswechſelung der Ratificationen / oder wo

es nur moͤglich/ noch eher wieder eingeraumet werden ,

Was auch ſonſten nach ermeldtem Frieden und

Nuͤrnbergiſchen Execurions - Receſs , unter dem

Schein und Vorwand von Sundgau / der Land⸗

Graffſchafft Elſas / der Hagenauiſchen Land⸗Vog/
tey / der Lehen Anhaͤngigkeit / der Vependentien /
Ippertinentien / der Unterwerffung / Ergebung /
Verpfaͤndung oder Cellion , ſie ſey wie ſie wolle/
plena oder limitata , oder ſonſt auff alle andere
Weiſe und Wege in Geiſtlich⸗ und Weltlichem von

dem Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnige veraͤndert oder in .

novViret worden / das alles ſoll auffgehoben / und in

ſeinenvorigen Stand wieder geſeßet werdenz und in

ſolchen Stand geſetzet/ und ſo erſetzet und ergaͤntzet
kuͤnfftig hin ewiglich unter Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und

des Reichs Bothmaͤßigkeit oder Schutz ruhig gelaſſen
werdenz ungehindert aller gemeinen oder beſondern/
bekannten und unbekannten / oͤffentlichen oder heim⸗
lichen / es ſey von wem es wolle / gemachten oder noch
zu machenden Geſetzen / Edicten , Privilegien , Diſ

penſationen , Conceſſionen , Donationen , inve -

ſtituren , Declarationen , Mandaten , Verbothen/

Regiſtrationen , Incorporationen , Unionen , Ke -

unionen , Confiſcirungen / Atreſten , Deciſionen,
Decreten , Sententzen / Huldigungen / Vertraͤgen/
Vergleichen / wann ſie auch eidlich beſtaͤtiget wor/
den / und andern Seiner Aller - Chriſtl . Maj . des

Koͤnigl . Hauſes / und der Kron Franckreich oder

Dero Vaſallen oder anderer Unterthanen Præten⸗

lionen oder einiger Hoͤffe/ was Art ſie auch ſeyn
moͤgen/ auch aller und jeder Parlamenten/ Raͤthe/

Friedens⸗
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— Staͤnden des Reichs / oder der Pro - Uber den 6. Artickul . 1697 .

vintzen und anderer Oppolitionen / auch alle ande⸗ Niemand iſt unbewuſt / was die Meynung der
re Schein und Vorwendungen / vergangene / gegen⸗Stadt Straßburg zu der Zeit geweſen / als ſelbige
waͤrtige und zukuͤnfftige/ welche alle / in ſoweit ſie das nach dem Niemaͤgiſchen Frieden unter das Gebieth
gegenwaͤrtige belangen / hiemit calliret und auffge⸗ Sr . Aller⸗Chriſtl. Maj . gekommen; wie nicht we⸗
hoben ſeyn ſollen ; Auch ungehindert alles desjenl, niger was Meynung alle dero Einwohner der Bi⸗
gen/ was darwider mag oder kan geglaubet/ alleei· ſchoff daſelbſt / der Graff zu Hanau / der Baron zut

ret oder erdacht werdenz auch ungeachtet aller Ur⸗ Fleckenſtein/ die unmittelbare Ritterſchafft in De
ſachen/ die den Schein moͤchten haben/ eine mehrere der⸗Elſas im Egebangs Vergleich vom 30 . Sepr⸗

Erwehnung zu meritiren / und dadurch gegenwaͤr⸗168 f , und andere mittel⸗ oder unmittelbare Unter⸗

tige Caſſation vor null und nichtig zu halten. 2 thanen des Reichs / gehabt ; Und zeiget dervorherge⸗

Zubeſſerer Erlaͤuterung aber des vorhergehenden Ar⸗ hende Artickulnicht undeutlich/ was man deswegen
lickels / und allen kuͤnfftigen Gelegenheiten zum relolviren / oder wie es ins künfftige / vermoͤge der
Zwiſt vorzubeugen / ſowill erfordert werden / daßbey Tractaten zu Muͤnſter und Niemaͤgen/ datnit ge⸗

Abſtellung aller Anweiſung an die Co mmillarien / halten werden ſolle. Inſonderheit aber / was die

Schiedsleute oder Richter / und aller andern Vorbe / voͤllige Erſtattung / ohne einige Demolirung oder

haͤltniſſen S . Koͤnigl. Aller⸗Chriſtl . Mʒaj. und die Verſchlimmerung der Gebaͤude und Befeſtigungs⸗
Kron Franckreich ſich vergnuͤgen laſſe mit denen Wercke der Stadt Straßburg / derer Dependen⸗

alten Biſtricten derer drey im Muͤnſter⸗oder Weſt⸗ Len und Zugehoͤrungen auff beyden Seiten des

phaͤliſchen Frteden ihnen cedirten Biftuͤmern Mez / Rheins / auch des davon abgefuͤhrten Zeug⸗Hauſes
Toul und Verdun/ ſo fernals ſie ihnen zur Zeit des und aller Gerechtſame/ die ihr vor dem / ehe ſich,

Weſtphaͤliſchen Friedens zugehoͤret haben ; Nicht Franckreich ihrer bemaͤchtiget/ zugeſtanden/ ſonder⸗

weniger / daß ſie zu frieden bleiben mit denen Jaribus ſlich der lmmedietaͤt gegen das Heil. Roͤln. Reich /
vom Sundgau / der Land⸗Graffſchafft Elſas / und ſanlanget / und wird alles æquivalent , wie es auch

der Land⸗Vogtey / wie und welcher Geſtalt ſie vorhe⸗ beſchaffen ſeyn moͤchte verworffen. Inzwiſchen
ro von dem Hauß Oeſterreich beſeſſen worden ; und ſbleibet eine fernere Delignation , ſo fern ſie noͤthig
welche man jeßo/ um das Frieden ⸗Band deſto feſter zu ſeyn ſcheinen moͤchte / vorbehalten / kan auch zu

zu verknuͤpffen/ alſoungeaͤndert gelaſſen/ ohngeacht jederzeit leichtlich ausgehaͤndiget werden . Das Lo⸗

ſman wegen erlittenen Schadens dieſelbe in Som⸗ thringiſche Weſen und anderes in dieſem ſten Artickul

penſation ziehen koͤnte . Es ſoll auch der Koͤnig in ſenthaltene / wird auff die nachfolgende Artickul ver⸗
Franckreich in keinerley Weiſe befugt ſeyn / von je⸗ wieſen .
mands der Staͤnde / Vaſallen / oder Unterthanen des

Reichs / einige Verbindung / Pflicht / oder Depen⸗
dence zu prætendiren / zu begehren und zu exigiren /
auſſer der Jurisdiction der dreyen vorgemeldten Bi—⸗
ſchoffthuͤmer/ ſo fern als ſie ihm zur Zeit des Weſt⸗
phaͤliſchen Friedens zugehoͤret haben / oder uͤber be⸗

ſagte Gerechtſame / ſo das Hauß Oeſterreich beſeſſen/
und jetzo moͤchte veraͤndert ſeyn / unter was Vorwand

und Titul / oder andererUrſache / via Juris oder fa⸗

&i , wider welchen Stand / Schutz und Lehn- Genoſ⸗
ſen/ oder Unterthanen es ſeyn mag ; und ſoll die

Sache eben ſo bleiben / was die Sache der Oeſterrei⸗
chiſchen Jurium , welche durch gegenwaͤrtigen Frie⸗
den nicht reſtringiret werden / betrifft / wie ſie vor

dieſem geweſen / und nur der modus habendi anders

ſeyn ; Dergeſtalt / daß / was das Durchl . Hauß
Deſterreich vor dieſem Jure feodi vom Reich em⸗

pfangen/ und aus des Reichs Bothmaͤßigkeit erhal ſerwan ausgelaſſen ſeyn ) mit allen Briefflichen Ur⸗
ten hat/ dieſes ſo wohl als dasjenige / was zu denen

kunden ohn alle Turbir kind Hindernng von Seſ⸗

drey Biſtuͤmern in proprüs diſtrictibus gehoͤret/ l . 055 l 55 d 05 J
hiemit begriffen oder einverleibt / die Kron Franck , ſlen Frane. 15

85 8
reich Sußremo Dominii Jure , behalten und beſt der eingeſezet wer en . Wegen Erſetzung der zuge —

5 F ⸗ 5„ fuͤgten Schaͤdens / und wie dieſezu erſetzen / hat man
tzen ſoll ; Und dieſem nach alle und jede / welche sn ,

hm
in einer abſonderlichen Schrifft / die

Staͤnde / Schußz⸗Genoſſen / Unterthanen des Reichsſic 8 0
—0 8 hufft 5

ſeyn/ ſie moͤgen gleich / abſonderlich in dem Weſtphaͤ⸗ „ „
liſchen Friedens⸗Inſtrument / oder in dem Nuͤrnber⸗

.

giſchen EKxecutions - Receſs , oder in dem Niemaͤ⸗ Uber den 8. ,Artickel .

giſchen Frieden genannt / welches ſo viel / als ob es] Die gaͤntzliche Keſtitution alles deſſen/ was dem

hier wiederholet waͤre/ ſeyn ſoll / oder nicht genennet Reich zu erſetzen/ und alſo auch uͤber dieſe Oerter zu

ſeyn / von was Stande oder Orth ſie auch ſeyn moͤ⸗ verſtehen iſt / folget von ſelbſten aus dem / was oben

gen / zu ewigenZeiten frey und ledig von aller fernern ſuͤber den dritten und naͤchſtfolgende Artickel gemel⸗

Pflicht gegen Sr. Aller⸗Chriſtl . Maj . und die Kron det worden . Anbey wird / wie es ſich nicht anders

Franckreich / oder daher ruͤhrenden Bekuͤmmerniß/ geziemet / der Roͤm. Kaͤyſerl . Maj . und dem Heil.

bleiben. Reich in allem frey gelaſſen / mit dem / was ihnen

eigen

Uber den 7. Artickul .

Dem Churfuͤrſten von Trter iſt / vermoͤge obange⸗
regten nicht nur die Stadt Trier / ſondern alles was

ihm Krafft des Ertz⸗Biſtums Trier / des Biſtums
von Speyer / der Abtey Pruͤm und Probſtey Weiſſen⸗
burg gehoͤret/ voͤllig zu erſtatten . Dahero iſt noͤthig
daß in das Inſtrument folgender Artickul geſetzt
werde :

Es ſoll auch nahmentlich der Chutfuͤrſt von

Trier in alle die Orte / dehen/ Gerechtſame und Ein⸗
kuͤnffte/ ſo wohl Geiſt⸗als Weltliche / welche wegen
des Ertz Biſthums Trier / des Biſthums Speyer / der

Abtey Prmuͤ und der Probſtey zi Weiſſenburg/
und derer davon dependirenden Gebiete / nach der

Muͤnſteriſchen Friedens / EKxecution , Er ſelbſt oder

ſeine Vorfahren gehabt oder beſeſſen haben / ( es mag

in ausgehaͤndigter Speeification begriffen / oder
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wo es wolle ,

Uber den 9. Artickel .

Esiſt ſo wenig vonnoͤthen viele Muͤhe anzuwen⸗
den / um die Groͤſſe des Schadens / welchen alle Glied⸗
maſſen des Reiches und Ihr . Kaͤyſerliche Majeſt .
ius beſondere durch dieſen Krieg erlidten / oder die

Nothwendigkeit ſelben vermoͤge aller Rechte zu erſe⸗
ßen / oder auch die Kleinheit der destvegen gethanen
Forderung darzuthun / daß man keine Schen traͤgt /
ſich auf Franckreichs ſelbſtetgenes Urtheil zu beruffen/
wann es anders nur ein wenig Achtung will haben
auff eine Sache / die ohne das der gantzen Welt be⸗
konnt iſt / daß es nicht bedarff dieſen Punet aller

Billigkeit nach zu unterſuchen . Geſtalt man dann

nach gaͤntzlicher Keſtitution von Freyburg / ver⸗
moͤge des dritten und folgenden Artickels mit den z .
Doͤrffern / ſo davon dependiren / und desjenigen /
deſſen ſich Franckreich unter dem Vorwand von Zu⸗
behoͤr und Dependences zuwieder dem Muͤnſteriſch .
Frieden und deſſen Kxecotion angemaſſet / auſſer
dem Biſchoͤfflichen Recht und andern Gerechtſamen
und Einkuͤnfften / ſo dem Biſchoffthum zu Coſtnitz
vermoͤge des fuͤnfften und zehenden Artickels des

Niemwegiſchen Friedens vorbehalten worden / an⸗
nehmen kan / auch hiermit annimmt als ein Stü
cke der Satisfaction die man Ihr . Kaͤyſerl, Maeft .
ſchuldig iſt / dasjenige ſo derfelben jetzo von neueln

angebothen wird / und was zuvorn dem Kaͤyſer und
bem Durchl . Hauſe Oeſterreich zugehoͤrtg geweſen/
als nemlich Briſach und Philippsburg mit Vorbe⸗
halt der voͤlligen Rechte des Biſchoffthums Speyer
daran . Und zwar in Anſehen der offenbahren Ge⸗
rechtigkeit der Sache / womit man allhier jeßo ge⸗
ſchaͤfftigtiſt/ und uim den Frieden deſto bůndiger zu
machen / ſoll die Reftitution gantz und vollkoͤmm⸗
lich mit allen den Wercken / ſo an beyden Seiten des

ler Krieges⸗ und Mund⸗Proviſion , ſo ſich jetzo
daſelbſt befindet / geſchehen . Auch iſt aller Billigkeit
gemaͤß/ daß man auf dasjenige / ſo in dem w0. Arti⸗
ckelder Kaͤyſerl, Geſandſchafft Forderungen enthal⸗
len iſt /mehr leeflex ion machen / und ſich weiter her⸗
aus laffen müſſe : Wobey nochmahls eine beſondere
Specification der Schaͤden und Unkoſten / ſo die

kannten Dexteritaͤt des Hrn . Mediateurs uͤberlaſ⸗
ſen wird .

des Reichs Schutz und in Anſehung vieler darzu ge⸗

Reichs⸗Staͤnde thaten / vorbehalten / die Ent⸗
ſcheidungdeſſelben aber theils der Liebe zur Billigkeit
undeinem guten beſtaͤndigen Frieden / theils der be⸗

Uber den 10 . und 1 T. Artickel .
Was die Lothringiſche Sache betrifft / welche in

hoͤrigen Stuͤcke / gar in der Lehenſchafft / oder dem

Vaſallagio des Reichs mit begriffen iſt / ſo muß chenund in vielen aͤlten u . neuen Exempeln kundir -

des Reichs Lehen⸗ Leuten / und Schutzgenoſſen/ und
fuͤrnemlich / was von Unionen und Reumonen

getneldet worden : Darnach hat man nicht zu ver⸗

mengen / was Vermoͤge des Eigenthum⸗Rechtes

von Lothringen / die ohue das von Rechts wegen ge⸗
ſchehen muß / weder die Behaltung der Stadt
Straßburg / welche mit Lothringen nichts zu thun

anderen Reichs⸗Staͤnden dabey zugehoͤret: Am
allerwenigſten hat man Wegen der WiederabtretungL

zehlen / nicht zu gedencken .

nes feſt⸗geſtelltenBrautſchatzes / welchen der Vater
nicht Macht hat zu ſteigern / von aller Succeslion

ſo wohl beweglicher als unbeweglicher Guͤter krafft
der gůldenen Bullen des Kaͤyſers Carls des IV . und

Sigismunds / ingleichen der Kaͤyſerlichen und an⸗

derer Iaveſtituren der gemeinen Lehn⸗Rechte / der

Teſtamenten der Vorfahren / auch ferner errichteten
Rheins dazugehoͤren / auch die Bruͤckeſelbſt mit al⸗ und beſchwornen / Vergleiche in dem Hauſe Pfaltz

zwiſchen den Bayeriſchen / Churfuͤrſtl . Simmeri⸗

ſchen / Neuburgiſchen / Zweybruͤckiſchen Linien /
ſo auch durch den Weſtphaͤliſchen Frieden contir⸗

miret worden / ingleichen krafftimucvellet Suhtti -

tution der Maͤnnlichen Erben des Hauſes Pfalf /
der Vergleiche zwiſchen dem Hauſe Pfaͤltz und Baa⸗
den / des Gutachtens der Graffen von Sponheim /
der mutusllen Succeſſion zwiſchen den MannsEr⸗
ben in der Graffſchafft Spontzeim / noch weiter ver⸗

moͤge der Renunciatio nder Princeſſinnen desHau⸗
ſes Pfaltz / als wozu ſie gewoͤhnlich obligiret worden /
die auch jederzeit als wuͤrcklich geſchehen zů ſeyn ge⸗
achtet worden / ohne einige Kxceßrion von Rechte
an die Juvẽclen oder das gemuͤntze Geld auſſer dem

Fall / da das Pfaͤlziſche Hauß erloͤſchen ſolte/ endlich
auch Krafft dervon unterſchiedenen Seculis her üͤbli⸗

hierzu gezogen werden / erſtlich / alles was oben von ten Gewohnheiten ausgeſchloſſen ſeynz und daß ſelb⸗
ſten die Durchl . Hertzogin von Orleans mit Bewilli⸗

gung des Hertzogs dero Gemahls und des Allerchriſt⸗
lichſten Koͤnigs dieſe Renunciation drey oder vier⸗
mal hochfeyerlich nach Gewohnheit des Hauſes Pfalt
gethan hat ; anbey Churfuͤrſt Philipp Wilhelm aus

weit mehr eingeraumet / als jemahls einiger Prin⸗
ceſſin des Pfaͤltzſchen Hauſes geſchehen / oder zu ge⸗1he

oder gemein hat/ oder die Zuruͤckhaltung anderer
dem Reich und deſſen Staͤnden zu reſticuirenden
Plaͤtzen / auff Seiten Franckreichs zu heiſchen/ noch
auff dieſerSeiten zu leiſten . Endlich mußin billi⸗

ge Conſideration geʒogen werden / was der Lothrin⸗
giſche Gevollmaͤchtigte vor dieſem ſchon uͤberreicht/
anders nicht / als wann es von Wort zn Wort hieher
geſetzet waͤre.

Uber den 12. Artickel .

Hier wird alles dasjenige wiederhohlet / was im
dritten Artickel gemeldet worden Wie es dann um

ſo viel mehr klaren Rechtens / als gewiß unleugbar
und am Tage iſt / daß aller Kriegs und Mund⸗

Vorrath / der in denen zu reſtituirenden Plaͤtzen
jeßtiſt / entweder daſelbſt zur Zeit der Wegnehmung
geweſen / oder aus denen demolirten oder vom

Reich verlaſſenenandern Plaͤten zuſammen gefuͤhret
und auffgerichtet / oder endlich aus des Reichs Lan⸗
den geſammlet / oder von dem Gelde und Schweiß
deſſen Unterthanen angeſchaffet worden ; Gleichwie
auch die Kortificationen der Oerter/ ſo mangebanet /
vermehret / oder veraͤndert hat / ſo wohl wegen des

Grundes und Bodens / als der Unkoſten halber oh⸗
ne einiges Wiederreden zu dem Reich gehoͤren ; Ei⸗

niger Schaden⸗Erſetzung / welchen das Reich dieſen
Krieg durch gelitten hat / wie dann dieſes darunter zu

Uber den 13 . Artickel.
Weil diePfaͤlziſche Princeſſinnen (vermittelſt ei⸗

7

tebe zum Frieden uͤber ihr Heyraths⸗ Gutt ihrſchonU 0 ö

en erlaubet werden ſollen : So lan ſie kein mehrers

—
Friedens⸗

— —
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Handlungen . Oellct

Recht auf einige von ihrem Hrn . Vater und Bru⸗
der beſeſſene / und auff den jetzigen Hrn . Churfuͤr⸗

ſten von der Pfaltz devolvirte Guͤter oder Untertha⸗
nen haben . Gleichwie nun niemand / der nur ein

wenig von denen Pfaͤlziſchen undTeutſchenSachen
verſtehet / oder auch die PfaͤltiſcheGeſchlecht⸗Re⸗

giſter nur oben hin wird anſehen wollen / in dieſer

Sache einigen Scrupel haben kan / alſo iſt/ um al⸗

len Argwohn zů heben / nicht aber im geringſten das

Recht der Herzogin von Orleans zu ſchwaͤchen / o⸗

der dem Hauß Pfalt ( als deſſen Glieder ingeſamt bey

dieſer Sache interelliret ſeynd ) ein neues Recht zu

erwerben / gantz noͤthig/ daß man alle Anforderun⸗

gen / ſie moͤgen Nahmen haben wie ſie wollen / auff

daſſelbe gaͤntzlichabthue und caſſire : und demſelben

nach den ausdruͤcklichen Artickeln des Weſtphaͤliſ .

Friedens von neuem alles reſtituire ( was in dem

folgenden Artickel enthalten iſt . Inx uͤbrigen iſt

der Churfuͤrſt/ der dem gemeinen Nutzen mehr als

dem Seinigen beygethan/ ſo gewinnſüͤchtig nicht /
daßer / obſchon die ihm zugefuͤgte Schaͤden ſich auff

ein unzehliges erſtrecken / aus Liebe zumn Bono pu -

blico und aus ſonderbahrer Obſervanz gegen Se .

Allerchriſtl . Majeſt . ſich nicht wegen des Wanti ver⸗

gleichen / und mit einer moderaten Summe zufrie⸗

den ſeyn ſolte.

—

Der Pfaͤltiſche Artickel .

Der Allerchriſtl . Koͤnig ſoll dem gantzen Pfaͤltzi⸗
ſchen Hauſe alle abgenommene Laͤnder/ ſie moͤgen

ſelbigem Hauſe allein oder mit andern gemeinſchafft⸗
lich zuſtehen / und Nahmen haben wie ſie wollen / wie⸗

der abtreten . Inſonderheit aber die Stadt und das

Amt Germersheim / mit allen Schloͤſſern / Staͤd⸗

ten / Flecken / Doͤrffern / Hoͤffen/ Gutern / Lehen
und Rechten / wie dieſes Hauß ſelbige / vor der

Boͤhmiſchen Unruhe beſeſſen / und ihm vermoͤge des

Weſtphaͤliſchen Friedens / wieder eingeraͤumet wor⸗

den : Mit allen Briefflichen Urkunden / die aus

detn Archiv der Cantzley / der dehen⸗Kammer / der

Rent⸗Kalnmer / denen Aemtern und andern Pfaͤltzi⸗
ſchen Amts⸗Haͤuſern abgefuͤhret worden / ohne Aus⸗

nahme einiges Orts / Rechts / Sache oder Urkun⸗

den . Und gleichwiehiemitalle Prætenſion en von

Seiten Franckreichs oder der Hertzogin von Or⸗

leans undderer Erben auffgehoben werden : alſo ſoll
dem Herrn Churfuͤrſten / wegen entzogener Nutzung
und beygefuͤgten Schaden diejenige datistaction ge⸗

leiſtet werden / wie man ſich daruͤber abſonderlich wird

vergleichen .
Uber den 14 . Artickel .

Ihro Kaͤyſerl. Majeſt . haben krafft des geneigten
Willens gegen das Durchlaͤuchtige Hauß Savoyen
bereits accordiret / daß in gegenwaͤrtigem Frieden
von neuen beſtaͤtiget / und darin begriffen werden

ſolle / ſo wohl was ſelbigem Hauſe zu gute im Muͤn⸗

ſter⸗ und NiemaͤgiſchenFrieden enthalten iſt / als

dasjenige wasdurch die neulichſte Traetaten zwiſchen
Sr, . Allerchriſtl . Majeſt . und dem Herrn Hertzogen
von Savoyen / die Princeſſin Adelheid von Sa⸗

voyen / und die Reſtitution Pignerols ſamt deſſen
Dependentien geſchloſſen worden / jedoch daß dem

Reich auch ſein altes Recht von neuem reſtituiret

werde .

Uber den 1F5 . und 16. Artickel .

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

Es iſt oben ſchon etlichmal erwieſen / daß der
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Viſchoff / das Biſthum Straßburg / wwie auch die

Stadt ſelbigen Nahmens und andere / ſo in dem §.

teneatur 87 . in dem Můͤnſteriſch . Friedeits /Schluß
benennet ſeynd / als nemlich der Biſchoff zuBaſel/
die Aebte von Murbach und Lautern / die Aebtiſſin

von Andlau / Munſter in St . Gregorten⸗Thal / die
Pfaͤltziſche Printzen / Graffen und Baronen von

Hanau / Fleckenſtein / Oberſtein / und die Ritter⸗

ſchafft von ganz Nieder⸗Elſaß / Item die zehen

Reichs⸗Staͤdte (vermoͤge deſſen / was bey dem drit⸗

ten §. und folgends angemercket worden ] in alle

Plaͤtze/ Rechte / Freyheiten und Potlelſion der

Immedietaͤt gegen das Roͤm. Reich wieder muͤſſen

eingeſetzet werden / wie ſie ſelbige von Alters her ge⸗

noffen / mit Auffhebung aller Acten in contrarium ,

ausgenommen das Käyſerl . Decret vom 9 . De -

cembr . 1689. betreffende die Stadt Zell am Ham⸗

mersbach / wegen des Hammerbacher Thals / wel⸗

ches unverruckt bleiben foll : Wie auch dasjenige ſo

die Abtey Stablo belanget . Was aber anlangt die

Erbſchafft des Herrn Churfuͤrſten Maximiltan

Heinrichs / der man ſich bemaͤchtigethat / ſo erwar⸗

tet man deswegen der hierbey interellitten Mei⸗

nung / welche ſo dann ungeſaͤumt ſoll mit eroͤffnet
werden . Wann nun dieſe Sache ausgemachet /
und man folgends den Reichs⸗ Geſetzen den Gehor⸗

ſam bezeuget / ſo man dem Reicheſchuldig iſt / ſo ſol⸗

len ſo wohl der Hr . Cardinal von Fuͤrſtenberg / und

deſſen Bediente / als auch die Coͤllniſchen Canoni-
ci , die ſeiner Parthey angehangen und des Capitels

zu Coͤlln Gliedmaſſen geweſen ſeynd/ dieoben beſchrie⸗
bene Amneſtie genieſſen ; Jedoch mit Vorbehalt

deſſen was wegen der Geiſtlichen Beneficien hier⸗

naͤchſt ſoll erinnert werden / und mit demjenigen uͤber⸗

einkommt / ſo in dem §. 28 . und 29 . des Frantzoͤſiſ.

Friedens Vrojects enthalten ; Und kan ſolches
nach der Reſtitution geſeßet / oder dem Artickel von

der Amneſtie auf ſolche Weiſe beygefuͤgetwerden /
wie der nach der Wiedereinſetzung zuſetzender para⸗

graphus in genere inſichhaͤlt.

Doch wann dergleichen Geiſtliche Benelicia , ſie

moͤgen mittel oder unmittelbar ſeyn / Zeit dieſes

Krieges von einer und der andern Seiten in denen

Laͤndern und zugehoͤrigen Plaͤtzen / ( vermoͤge derer

in prima inſtitutione , allgemeinoder ſonderli⸗
cher deswegen geſetzter rechtmaͤßiger Statuten ) an⸗

dern tuͤchtigen Perſonen auffgetragen und verliehen
worden ; So ſollen ſelbige nicht weniger auch dieſe
Beneficia , welche bey gegenwaͤrtigem Krrege / in

denen Oertern / die Krafft dieſes Friedens muͤſſen

erſtattetwerden / auf ſolche rechtmaͤßige Weiſe ver⸗

liehen worden / denen jetzigen Beſißern gelaſſen wer⸗

den . Dergeſtalt / daßſie weder in deren Beſitzung
oder rechtmaͤßiger Verwaltung / noch in Einzie⸗

hung des Nutzens von niemand beunruhiget oder

verhindert / oder unter deren Nahmen / weniger

wegen einer vergangen oder gegenwaͤrtigen Sa ,

che befehdet und bedraͤnget werden koͤnnen oder

moͤgen; Doch daß ſie das leiſten / was ihnen Ver⸗

moͤge dieſer Beneficienzu leiſtenoblieget.
Uber den 17 . und folgende Artickel .

Die Erklaͤhrung uͤber das / was Se . Cathol . Maj .

angehet / wird der fuͤrtrefflichen Spaniſchen Ge⸗
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het man abſonderlich auff die verſprochene Wieder⸗

einraͤumung der Stadt und des Hertzogthums Lu⸗

renburg / und der Graffſchafft Chinayz Und wie⸗

derſprechen hingegen auf das beſtaͤndigſte und kraͤff⸗
tigſte allen Tractaten und Vergleichen / dieauch nur

das geringſte von deren Uberlaſſung gedencken moͤch⸗
ten / behalten ſich dabey alle dem Kaͤyſer und dem

Reich zuſtehende Rechte bevor .

Uber den 23. Artickel .
Die Stadt und das Schloß Dinant und des

Reichs Botmaͤßigkeit muß zuſammen geſetzet/ und

thre Wiedereinraͤumung oben aus dem dritten und

vierten Artickel erfuͤllet und dahin gezogen werden .

Man muß auch dein beyfuͤgen/ die Wiedergebung
des Hertzogthums Bouilion , und dasjenige ge⸗
waͤhren/ was der Churfuͤrſt von Coͤlln / als Bi⸗
ſchoff zu Luͤttig in folgendem Articul gemeldet hat .
Der Biſchoff und das Stifft zu Luͤttich ſoll in ſeiner
alten und faſt von 600 . Jahren wohl hergebrachten
Poſſeſſion und Proprictaͤt ( wie ſie vermoͤge der

Friedens⸗ Tractaten zu Camerich 1529 . und 1559 .
beſtaͤtiget worden ) des Schloſſes derStadt und des

Hertzogthums Bouillon , mit allen an - und conne⸗
xis bleiben : Und der Allerchriſtl . Koͤnig beſagtes
Schloß / die Stadt und das Hertzogthum dem Prin⸗
zen von Luͤttig innerhalb ⸗⸗Tagen nach der

Katification dieſes Tractats anzunehmen / in eben
dem Zuſtande darin es jetzt befindlich ift / einraͤumen

laſſen / mit allen Briefflichen Uhrkunden / Geſchuͤ⸗
ße und Kriegs⸗Munition / ſonder einige Demoli⸗

rung der Mauren / der Haͤuſer und Veſtungs⸗Wer⸗
cke / und zugleich ohne alle Anforderung einiger Unko⸗

ſten/ ſie moͤgen aus was Urſache und Vorwand / als
es wolle / ſeyn gemacht worden . Auch ſoll der Arti⸗
ckeldes Niemaͤgiſchen Friedens / der ohne das wieder
den Willen und Genehmhaltung beſagten Fuͤrſtens
und des Capitels zu Luͤttig eingeſchoben worden / ſo
viel als waͤr er nicht eingerucket / gehalten werden /
noch einige Krafft und Guͤltigkeit ins kuͤnfftigehaben
zum Nachtheil der Rechte / Proprietaͤt oder Beſt⸗
tzung / welche dem Fuͤrſten und der Kirchen zu Luͤt⸗
tig uͤber beſagtes Schloß / Stadt und Hertzogthum
zuſtaͤndig. So ſoll auch das Schloß und die Stadt
Dinant mit allen Gerechtſamnen / Appendentien /
Dependentien / An und Connex s beſagtem Fuͤr⸗

ſten und dem Stifft zu Luͤttich getreulich wieder ein⸗

geraͤumet werden / und gleichfalls mnerhalb ⸗⸗

Tagen nachder Kee rifleation dieſes Tractats / dieſes
auch ohne einige Abbrechung der Gebaͤude / Ve⸗
ſtungs⸗Wercke und Mauren / auch ohne Erſtat⸗
tung der Unkoſten oder Verbeſſerung / wie die auch
moͤchten geſchehen ſeyn / mit allen Briefflichen Uhr⸗
kunden / Geſchuͤtzund Kriegs⸗Munition / die da⸗

ſelbſt geweſen / als Franckreich ſich der Stadt be⸗

maͤchtiget. Es ſoll auch dem Allerchriſtl . Koͤnig kein

Nechtoder einige Ptætenſion guf beſagtes Schloß /
Stadt undderen Dependentien bleiben / ſie moͤgen
aus was Urſache es ſey/ entſtehen koͤnnen; Sondern
esſoll ales dem Biſthum Luͤttich plenarie & adæ -

quatè wieder einverleibet werden . Auch ſoll zugleich
ermeldter Fuͤrſtund die Kirche zu Luͤttig in der Pro⸗

prietaͤtund Beſizung aller Staͤdte / Flecken / Herr⸗
ſchafften / Schloͤſſer/ Doͤrffer / Plaͤtze/ Laͤnder/
Anforderungen/ Jurisdictionen / Vortheilen und

Einkuͤnfftenbleiben / und alle wieder in den Stand

geſetzet werden / in welchemdie Kirche ſiebeſeſſen 9
und dieſesinnerhalb . Tagen von Rati -

fication dieſes Tractats zu zehlen. Esſollen auch
wieder eingeraͤumet werden alle diejenige Oerter /wel⸗

che in einer abſonderlichen Liſte verzeichnet ſeynd ;
Insgemein aber alles dasjenige / was unter dem
Nahmen und Titel der Plaͤße/ Laͤnder/ Gericht⸗
barkeiten / Proprietaͤt / Poſſeslionen / Rechte /
Einkuͤnffte und Nutzungen begriffen iſt / und was
durch die Waffen oder Reunionen der Kammer von
Mesz/ oder auf andere Weiſe / von demn Allerchriſt,
lichſten Koͤnige genommen worden . So wirdauch
beſagter Koͤnig den vorgemeldtenPrintzen/ Capitel
und deſſen abſonderliche Unterthanen ſchadloß hal⸗
ten / wegen Einziehung ihrer Guͤter/ diein dem Luͤt⸗
tigiſchen Territorio gelegen / und darneben keine
in dieſem Kriege reſtirende Contributionen einzu⸗
treiben verlangen .

Uber den 26 . Artickel .

Auſſer demjenigen was ſchon in etlichen Artickeln
enthalten / muß wegen Tentſchland Verſicherung
gethan werden / daß man FrantzoͤſiſcherSeiten / gleich
nach ratificirtem Frieden / alle ſchrifftliche Urtun⸗
den wieder einlieffern ſolle / ſie moͤgen entweder an die
Oerter / die dem Kaͤyſer und dem Reich wieder ein⸗

geraͤumet werden / vder ſonſten Ihr . Kaͤyſ. Majeſt.
und denen Staͤnden des Reichs angehoren ; Son⸗
derlich diejenige / welche zu Freyburg behalten/ oder
von dannen / wie auch aus der Kammer zu Speyer /
der Graffſchafft Leiningen und andern Orten / wie
man ſie noch inſonderheit auffzeichnen wird / abge⸗
fuͤhret worden ſeyn. Mit Vorbehalt deſſen / was

man noch wegen der Kammer zu Speyer abſonder⸗
lich wird vorzutragen haben .

Uber den 33 . 34 . 35 . und 36. Artickel.
Uber dem Inhalt dieſer Artickel wird man ſich

leicht vergleichen / wann das Inſtrument des Kaͤh⸗
ſerlich⸗ Frantzoͤſiſchen Friedens wird verfertiget wet⸗
den . Im uͤbrigen um alle neue Zwiſtigkeiten und

Gelegenheiten beyderſeits Unterthanen mit Contri -

butionen umzutreiben / abzuſchneiden / wird

durchaus noͤthig ſeyn / nicht allein den Lauff der

Contributionen / die ein⸗oder der andere Theil de⸗

nen gegentheiligen Unterthanen angeſetzet / von dem

Tage des geſchloſſenen Friedens an / zu hemmen /
ſondern auch alle aus dergleichen ruͤckſtelligen Con —

tributionen ſich hervorthuende Forderungen / gaͤnt⸗
lich abzuthun ; Dabey dann alle Wechſelweiß aus⸗

gehaͤndigteund abgefuͤhrte Geiſſeln gleich ohne Ent⸗
gelt auf eben die Art wieder wegzulaſſen ſind / auff
welche beyderſeits Gefangene ohne Rantzion loß ge⸗
geben werden muͤſſen .

Uber den letzten Artickel .

In denn Kaͤyſerlich⸗Frantzoͤſiſchen Friedens⸗ In⸗
ſtrument / wird behoͤriger Orten folgender Artickel
muͤſſen geſetzet werden :

Dem Teutſchen Ordens⸗Meiſter und Biſchoff
von Worms / Hrn . Franciſco Ludwig / Pfaltzgraf⸗
fen ꝛc. ſollen richtig und vollſtaͤndig alle / um was

Urſachen es ſey / von Franckreich abgenommene / und
von dem Teutſchen Orden von Alters her beſeſſene
Commenthureyen / und andere entweder ihm oder

dem Biſchoff von Worms und deſſen uͤbrigen Kir⸗
chen gehoͤrige Oerter / Haͤuſer/ Unterthanen und

Ein⸗
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Handlungen .

Einkuͤnffte/ wieder eingeraͤumet werden. Auch ſol⸗

len ihm gleich andern Reichs⸗ Staͤnden alle ihm

ompetirende Jura kraͤfftig und ungekraͤnckt ver⸗

bleiben / und in derſelben Gebrauchweder ihm noch
ſeinen Nachfolgern ins kuͤnfftigeeinige Hinderniß ge⸗

macht / vielweniger dasjenige / ſo auf einigerley Weiß

und Wege in contrarium bißher gehandelt und un⸗

ternommen worden / ihm zum Nachtheile gereichen .

Was die Satisfaction ſeines erlittenen Schadens

ſareecf , ſo ſoll ſolcheerfolgen / wie in einem beſondern

Artickul enthalten iſt .

Das Hauß von Wuͤrtemberg / und abſonderlich

Hertzog George aus der Mompelgardiſchen Linie/ ſoll
vor ſich und alle ſeine Nachkommen mit allen ſei⸗

nen Rechten gaͤntzlich reltitu ret werden / in alle und

jede ſeiner im Elſaß / oder wo es ſonſten ſeyn mag/ ge⸗

legene Guͤter / wie auch in den Stand / Rechte / Lræ⸗

rogativen , und abſonderlich in der unmittelbaren

Dependence von dein Heil. Roͤm. Reich / wie er ſol⸗

che vor dem genoſſen / oder andere Reichs⸗Fürſten

genieſſen / mit Auffhebung der Dependence und

Homagy von der Kron Franckreich/ ſo An 168 1.

ergangen ; Und ſollen vorgemeldte Printzen hin⸗

kuͤnfftig alle dazu gehoͤrige Einkommen / Geiſtliche
und Weltliche / ſo ſie vor der Krieges⸗Unruhe genoſ⸗

ſen haben/ oder Krafft des Weſtphaͤliſchen Friedens

haͤtten genieſſen moͤgen/ wie nicht weniger die dehen/
ſo ihm zu gute waͤhrender Detention von Franck⸗
reich oder ſonſten eroͤffnet worden / und ſie niemand

anders cediret haben / dergleichen die dehen ſeynd/
ſo die Graffen vonRappolſtein / und Hrn . von Rath⸗
ſamhauſen / von der Graffſchafft Hornburg gehabt /
und dafern auch andere ſeyn moͤchten/ frey und un⸗

gehindert genieſſen . Ingleichen ſollen ſie in den voͤlli⸗

gen Beſitz ihrer dehen in Burgundien / als : Gran

ges , Clereval , Paſſavans , Herricourt , Blamont ,

hatelet und Clermont und anderer Laͤnder/ mit

allen Rechten und Einkommen / ſo ſie vorhin gehabt/
wieder eingeſetzet werden / mit gaͤntzlicherAuffhebung
alles desjenigen / ſo dieſem zuwider geſchehen / oder

moͤchte prætendiret ſeyn worden . Nicht weniger

ſoll dem Hrn . Hertzoge Eberhard Ludwigen / ſeines
Schadens halber/ ſo er beydes durch gegenwaͤrtigen
Krieg und vor deſſen Declaration und wieder par⸗

ticuliete Tractaten gelitten hat / Sarisfaction ge⸗

geben werden / welches in einem beſondern Artickel

enthalten .

Nach angezeigten Reſtitutionen / iſt in genere

mit beyzufuͤgen/ daß durch die Wiedereinraͤumung
der Oerter / Perſonen / Guͤter/ oder Gerechtſame / wie

ſie Franckreich / laut gegenwaͤrtigen Friedens zu thun
hat/ kein neues Recht wider andere verſtanden werde ;

ſondern daß ſo wohl dem gantzen Reiche / als jeden

Staͤnden und allen andern / auſſer Franckreich und die

deſſen Recht vermeynen zu haben/ alle Gerechtſame/
Anforderungen / Actiones und rechtliche Ausftuͤchte
( welche ihnen vor dero Wegnehmung zuſtaͤndig ge⸗

weſen / und welche in gegenwaͤrtigemFrieden nicht

ausdruͤcklich Ilimirirt oder gaͤntzlich abgethan ſind )
vorbehalten werden / ſondern nach der Wiedereinraͤu⸗

mung / welche deswegen durchaus nicht zu verzoͤ⸗

gern / ungekraͤncket ſollen bleiben / ſo dann gehoͤri⸗
ger Orten vorgeſtellet / unterſuchet und entſchieden

ſwerden .
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Es muß auch wegen der Kaͤyſerl. dehen in Italien /
folgender Artickel einverleibet werden :

Franckreich ſoll nicht befuget ſeyn / in denen Reichs⸗
Lehen und andern Italiaͤniſchen Gerechtſamen / ent⸗

weder von ihm ſelbſt oder auff anderer Begehren di

rectè oder indirectè , durch ſich oder andere / wie

ſie auch waͤren/ die Ordnung der Succellion zu un⸗

terbrechen/ oder denen / die ſolche zu kraͤncken ſuchen/
Huͤlffe zuleiſten : Sondern es ſollen nicht nur dem

Kaͤyſer und dem gantzen Reich / ſondern auch allen

deſſen dehen⸗Leuten und Vaſallen / gegenwaͤrtig⸗und
zukuͤnfftigen ( welche vermoͤge Kaͤyſerl. Unveltitur —

Brieffen ſuccediren koͤnnen) in denen von Franck⸗
reich erſtatteten oder wieder zu erſtattenden Plaͤten/
wie auch in denen / welche von Franckreich nicht weg⸗
genommen ſeynd/ alle Rechte / die ihnen jetzo zukom⸗

men / oder vor der Einnehmung zugekommen ſind/
kraͤfftig und anangefochten bleiben / und ewig unge⸗

kraͤnckt von Franckreich gelaſſen werden / ohne ſich

deßhalb einiger maſſen zu bemuͤhen .

Endlich wird dern Kaͤyſer und dem Reich eben die

Macht vorbehalten / welche Franckreich ſich in der

letzten Clauſel vorbehalten hat ; Und hiemit freyſte⸗

hen/ auf anderweitige Vortraͤge der Frantzoͤſ . Geſand⸗
ſchafft gebuͤhrend zu antworten .

In Franckreich aber wolte dieſer modus ſchrifft⸗
lich zu verfahren / nicht mehr gut geheiſſen werden /
weil er gar zu viel Zeit wegzunehmen ſchien/ verboth

alſo der Koͤnig ſeinen Geſandten / keine ſchrifftliche
Antworten der Allürten mehr anzunehmen / ſondern
muͤndlich mit einander zu handeln / um die Hand⸗

lungen deſto eher zu befoͤrdern: Und ward demnach
den 16 . Aug . die erſte Extraordinaire - Verſamm⸗

lung gehalten / und den 17 . darauf die erſte Zuſam⸗
menkunfft der ſaͤmmtlichen / ſo wohl Allürten als

Frantzoͤſiſchen Gevollmaͤchtigten in dem groſſen Saal

des offtgemeldten Hauſes / wobey dann die Frantzoͤ

ſiſche ſich folgender Maſſen auff die Kaͤyſerl. Ant⸗

wort erklaͤret :
Ad Art . I .

Koͤnten ſie ſich in ſo weit contormiren / nur daß
etwan hin⸗ und wieder ein Wort geaͤndert wuͤrde.
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Der Modus
zu tractiren
wird geaͤn⸗
dert .

Muͤndliche
Erklaͤrung
der Frantzöſ⸗

Betreffend aber die damna , ſo waͤre ſolches ein Un⸗ Beſandten
auff der

gluͤck und deſaſtre des Krieges / & que la guetre Küpferl .
& la compaſſion ne marchoient pas enſemble : notamina .

Man muͤſte erſt Pariß ſehen/ ehe man dergleichen
wieder fordern koͤnte / ſie wuͤrden nicht das allerge⸗

ringſte erſetzen.
Ad Art . II . Conformirten ſich wegen deutli⸗

cher Benennung beydes des Weſtphaͤl. und Niemaͤ⸗

giſchen Friedens mit der KaͤyſerlichenMeynung /
indem einer in dem andern enthalten / und nur in

facto different waͤren/ lieſſen ſich auch gefallen/
daß in dieſem puncto eine Kegula Geperalis guff

beyde gemeldte Frieden / in Puncto reſtituendo -
rum & locorum reunitorum feſt geſtellet werden

moͤchte.
Ad Art. III . IV . &X V. Bey dieſen Articulis

urgirte die Kaͤhſerl. Geſandſchafft/ daß alles poſt
Pacem Weſtphalicam occupirte / und poſt Neo -

magenſem reunitte reſtituirt werden muͤſte.
Galli : wolten eine Lifte der Reſtituendorum ex⸗

tradiren . LegatioCæſarea: Dieſe muͤſte comple⸗
ter als die bereits uͤbergebene ſeyn/ und darin die10 . 1
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BDereinStadee im Elſaß / die Graffſchafft ichten⸗
berg / Herrſchafft Fleckenſtein /

die
Immediace Reich 8⸗

Ritterſchafft / und mehr andere exprimirt / auch ei⸗

ne Regel geſetzt werden / was man unter dem Wort

Elſaß verſtůnde . Galli : Sie verſtuͤnden alles von

Baſel an biß herunter an die Queich / Landau mit

eingeſchloſſen ;und meldete der de Callieres , daß
ſein Koͤntg von dem Elſas nicht das geringſte zuruͤck

geben wuͤrde / weilen er in einer Provintz nicht zwey⸗

erley Souverainitaͤten leiden koͤnte: waͤre vielmehr
ex Inſtrum . Pacis Weiruen darzu berechtiget /
und

Wellangke
keine weitere Celſion . Obnun wohl

die Kaͤyſerl. Ge andſchafft die Arreſten nach dem

Art . 7 . der Praͤliminarien vorzunehmen verlangte /
um zu ſehen / was fuͤr Plaͤte eigentlich reunirt wor⸗

den ſo vermeynten Galli dennoch / daß es ſolches
icht brauchte / weilenſie dasjenige / was ſie wieder⸗

gaͤben / ſchon [peciliciren wolten . Die K ayſerlichen

beW auff der irung der Arreſten . Galln :

Diejenige / ſo ſolche Arreſten verfertigt / härten ſelbſt
niecht verſta nden / was ſie gemacht / koͤnten auch in die

Caſſirung conſeatiren . Wann IhrKoͤnig nur das

Land und die Saperioritaͤt behieltes Das Domi -

nium utile ſolte denen Propriétariis reſtituiret

werden ; wie dann auch ihrem Koͤnig die Ditionas

Imperũ ceditet worden / unter welchem Wort alle

Souverainitaͤt und hohe Jur a zu verſtehen waͤren ;

koͤnten und wolten von Keſtitution des Elſaſſes /

ſanint deſſen Zuge hoͤrungen nichts mehrhoͤren . Es
waͤre zu verwundern / daß ihr 5Koͤnig dem Kaͤyſer
und Rache ſo viel Keltittieh wolte / worzu 5 doch
noch zur Zeit nicht gezwungen / ſondern in den Waf⸗
fen die Sberha nd haͤtte/ und das Reich ſolches ge⸗

wiß nicht thun wůrde . Uber die Eec leliattica he⸗

neficia wolte man ſich noch ſchon vergleichen . Die

in dem Frantzoſiſchen P
roject zu reſtituixen offe -

rirte reuairte Plaͤtze/ waͤren diejenige / ſo nicht zum

Elſaß gehoͤreten .

Ad Art . VI . Galli : Wolten Straßburg in

ſtatu occupationis teſtituiren . Als nun die Kay⸗
ſerliche GeſandfeHhafft ihnen darauff remonſtriret /
daß ſolchen Ort in demalten Stande zu reſtituiren
ſchwer fallen wuͤrdez Zudemauc tio -

—

1

nes von den erpreßten Contributionen und Arbeit

der Reichse Unterthanen erbauet worden / und die

K eſtitution in
lt⸗atu quo leichter und billiger waͤ⸗

Es haͤtte guch die Stadt ſich durch eine particu⸗
lar Convent on ergeben / und deswegen ſo wohl /
ſals ex eadem ratione die 10 . Verein⸗Staͤdte / das

Biſthum Straßburg und Herrſchafft Fleckenſtein /
und andere niehr rettitairet werden muͤſten; Ke⸗

Plicixten Galli darauff : Es ſchiene / daßman Kaͤy⸗
ſerl. Seits ſolchen Ort nicht wieder verlangte : Bey
dem Biſthuin Straßburg wolten ſie die zwey diſſeits ]
Rhein gelegene Aemter reteltuiren / und ſolte der

Hr. Biſchoff / gleich wie vorhin ein Stand des Reichs
verbleiben / des Reichs Ritterſchafft aber wolte man

das Dominium utile rettituiren / müͤſten jedoch un⸗

ter des Koͤnigs Superioritaͤt verbleiben .

re:

Ad Art . VII . Det m Churfůrſten von Trier wol⸗

ten ſie alles / was zum Reich und dem Ertz Stifft
gehoͤrete / In ſimli dem Biſthum

Speyer und der Probſtey We — gdasjenige / was

nicht im Elſaß laͤge. Montroyal / Trarbach / Kirn

wiedergeben 1.

und Ebernburg nach Art des Articuli 8 . Ihres
Projects .

Ad Art . VIII . wie Ad Art . III . & præce -
dentem .

Ad Art . IX . Philippsburg wolten ſie reſtitairen
in dem Stand / als ſie es otferitet / und requirirten /
als die Kaͤyſerlichen wegen der Bruͤcken Meldung
gethan / den Hrn . Mediatorem , zu notiren / daß die

⸗Kaͤyſerl. auch dieſen Ort / welchen ihr Koͤnig gar

gern Ihenwlrbe nicht zuruͤck verlangten . Ihr
Koͤnig waͤre zum Frieden noch nicht gezwungen /
hingegen moͤchten die Allürten die Zeit von dieſem
Monat wohl obſerviren , Ob woohl von der Kaͤy⸗
ſerlichen Geſandſch afft ferner remonlttirt 6 11daß Rex Galbæ ſich ad exemplum Philippi
begreiffen ſolte / welcher dem Reich einen delmſelblben
zugehoͤrigen groſſen Theil rettittuort haͤtte : ſ0 ant⸗
worteten doch Galli

hierauffz Dieſer waͤre ein alter

abgelebter Herr geweſen ;Ihr Koͤnigaber hingegen
noch vigoureus gnug / und waͤrenichts vorhanden /

eſſo Ihn zu einem mehrern bewegen ſote Die Kaͤy⸗
ſerliche Geſandſchafft rege rirte ferner : das Gewiſſen
muͤſte ſolches thun . Galli zeigten mit Fingern ge⸗

gen den Himmel : das gehoͤrete dorthin / allwo Sou -

Veraine BuzeenAntwort zu geben haͤtten. Wegen
Erſetzung der Schaͤden haͤtten die Teutſchen es noch
nicht ſo weit in Franckreich / als die alte Galli zu

Rom gebracht / welchen / als ihnen alle erlittene

Schaͤden reſarciret geweſen / deren General ſeinen
Degen darauff geſetzt / und angedeutet / daß ſolche
deſto ſchwerer ſeyn ſolten .

Ad Art . X. & XI . Wegen Reſtitution des

Hertzogthums Lothringen und Gra ffſc afft Chinay⸗
blieben ſie bey demjenigen / ſo im Diemaͤgffſchen Frie⸗
den verſprochen toorden; uͤber welchen ſie im aller⸗

geringſten nicht zu gehen/ befehligt waͤren/ der Her⸗
tog von Lothringen haͤtte ſich zů ſolcher Keltitutton

nicht merititt
Hertt

cht / ſondernn!haͤtte es vielmehr
fuͤr eine Koͤnigl . Gnade zu achten .

Ad Art . XIi . Blleben bey dem Project , und

falls man in andern Stuͤcken erſt richtig / wolten ſie
alsdann hiervon auch reden .

Ad Art . XIII . Weilen im Chur⸗ Hauſe Pfa
differente Guͤter / als 1 . 5WeibersLehen. 2. 9
Weibern f88sre 3. Viele Pfandſchaff
len und andere eigenthuͤmliche Guͤter und Mobllien

befndlich / ſo waͤre auch ein Unte rſcheid darunter

zu machen ; Madame d ' Orleans waͤre davon eine

rechtmaͤßige Erbin / und per Kegulam Generalen

Juris : Si filia , ergò hætes : in Poſſe lnon derſel

— —
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ben / donec probetur contrarium , zuſeben. Die

Kaͤyſerlichen Miniſtri verſetzten darauff dasjenige /
was Carl Lndwig in denen / der Kaͤhſerl .
Cobimiſſion An . 1653 . exhibirten und zu Hei⸗
delberg gedruckten Soriptis Simmerenſibus ſeines
Hrn Vaters Bruder / dem

9905 Ludwig 9 hilipp
geantwortet / deren forwalia p . 1 . V. wodurch neun⸗

tens ꝛc. folgender Geſtalt rente Etſi enim in

plebejorum hominum ſucceſſionibus Iocum

15820 brocardicum : ſi filius etgò heres : id ta

men jure tam Divino quam humano limitatur ,

ut non procedat , nec locum habeat in patrimo -
nio publico , quod ad Regem , Electarem vel

Ducem , non ut patrem , ſed uti ad Electorem -
Princi -

Befſchreibung Friedens
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principem & Adminiſtratorem Reipubl . per -

tinet &c. confer. Art. 1. verſ . 308 . Quam Se -
renisſimi Patris de Electoratu & ditionibus re -

busque Palatinis aſſertionem in dubium vocare ,

religio ſit , nec jura ſinant . So koöͤnten auch in

feudis fœmineis , ſolangeein Maſculus vom Pri -

moacquirente noch verhanden / die Weiber nicht

ſuccediren . Galli excipirten ; daß wann ſolches

gleich von Brüdern / dennoch nicht von denen Col .

lateralihus geſagt werden koͤnte. Die Kaͤyſerliche
verſetzten : Daß / obgleich ſolches in Spanien und

anderwaͤrtig Platz findete / waͤre es doch gegen das

allgemeine Herkommen des gantzen Teutſchlandes /
und in ſpecie gegen die Pacta familiæ & Domus

Palatinæ , vermoͤge derer keiner Tochter von dem

Hauſe Pfaltz / auſſer dem Heyraths⸗Gut / weiter

etwas gebuͤhrete/ ſondern von allen und ſonderlich
deren Pfandſchafften excludirt wuͤrden ; Welches ſie
mit vielen Exempeln aus der Genealogie , und auch

ſonſt erwieſen / daß alles beydem Hauſe Pfaltz zu Lehen
ruͤhrete/ mithin alle Mobilien / ſo gar auch die Kleider

biß auf das Hembd / ſo in der Pfaltz acquirirt wuͤrde /

nie von einem Churfuͤrſtl . Hembd / wohl aber von ei⸗

nem Koͤnigl. Mantel gehoͤret ? Die Kaͤyſerl. Ge⸗

bey jedem Hauß verbleiben muſte . Galli : Sie haͤtten

wuͤrde. Wogegen die Kaͤyſerl. re monſtrirten : die

Confirmation koͤnte nichts anders enthalten / als

was 1. in dem Muͤnſter⸗und Niemaͤgiſchen Frie⸗
den begriffen . 2. Der nach Franckreich verheyrah⸗
teten Savoyiſchen Princeſſin Kenunciation . 3.

Des Reichs / an der Feſtung Pignerol habendes
Recht . 4 . Die Contirmation der / von Franck⸗
reich hiebevor an den Hertzog von Mantua , vor Sa⸗

voyen zu bezahlen uͤbernommene 49400 , Aureos ,

vigore §. 94 . Infſtr . Pac . Weſtphal . Und weilen

der Hertzog von Savoyen wieder den Kaͤyſer die

Waffenergriffen / muͤſte die LJaulſula generalis 8.
92 . I . P . W/ . billig inſerirt werden / gleichwie auch

der Hertzog von Savoyen ſich/ wie man wuͤſte / damit

vergnůgen wolte . Galli : Wolten ſich deſſen erkun⸗

digen .

Ad Art . XV . & XVI . Wolten die Frantzoſen
Straßburg und deſſen Appertinentien / auch ande⸗

rein §. 87 . d. I . P. benannte Staͤnde / und wie ad

Art . 6. gemeldet worden / nemlich die Stadt Straß⸗

burg in ſtatu occupationis ; Das Biſthnm aber

1ae
18

nur mit den diſſeits Rheins gelegenen Aemtern retti⸗

tuiren . Die Kaͤyſerl. Geſandſchafft verſetzte dar⸗
33 3

auff : Daß die in dem §. 87 . peciticirte ſtatos cum

omni cauſa reſtituirt / hingegen keine relervation

ſandſchafft ſagte : Daß die Hembder unddergleichen
von denen Erben zwar nicht / wie von ihnen bereits

geſchehen /mitgenommen / ſondern denen Armen

rendiren / daß wann die jetzt⸗ regirende Chur⸗Pfaͤltziſ.
Linie abſterben und auf Sultzbach kommen ſolte/
das Hauß Oeſterreich von wegen Ihrer Majeſtaͤt
der Kaͤyſerin nicht das geringſte prærendiren koͤnte .

So haͤtte auch Madame d ' Orleans ſich ihrer Præ⸗

enſion ſchon vorlaͤngſt/ beſage der mit dem Koͤnig

ben / und koͤnte anjetzo nimmer zuruͤckgehen . Galli

eplicirten hierauff: Was in Schweden geſchehen /

haͤtte hier keinen Platz / und koͤnten ſie es auch wohl
gar negiren .

dem / ſo im Elſaß gelegen / und wovonihr Koͤnig
privativè die Souverainitaͤt behalten muͤſte/ reſti⸗

tuiret werdenz Wie dann ſelbiges auch um eine ge⸗

wiſſe Summe Geldes an Franckreich verkauffet
worden . Die Kaͤyſerl. verlangten dieſes Amt mit

——————. . 99ꝙ —%—. Ü. . . 9＋—889 ——

allen Appertinentien und Juribuszuruͤcke / weiln

ſelbiges nicht zum Elſaß gehoͤrete / ſondern allezeit ei⸗

ne Land⸗Vogtey / gleich dandan und Hagenau ge⸗

weſen⸗ und die Land⸗Voͤgte allda gewohnet / geſtalt
es auch mit denen zu Germersheim gehoͤrigenOrten /

gleiche Beſchaffenheit haͤtte. Den angegebenen Ti -

tulum venditionis koͤnten die Frantzoſen nicht do⸗

eiren ; Wohl aber waͤre bekant / daß Franckreich
hiebevor einige To00 . Livres an Chur⸗Pfaltz offe .

riren laſſen / um den Conſens nur zu erhalten ; So

aber nicht im petrirt wordenz und als man ſolches
Kaͤyſerl . Seite aus einigen Actis der zu Franckfurt
vorgeweſenen Conferenz erwieſen / hat Mr . de

Harlay geſagt : Il eſt vray , il eſt ainſi : Das

Chur- Pnfaͤltziſche Archiy und Brieffe wolten
Galli wieder zuruͤck geben ; Ratione damnorum

aber / gabe man dieſelbige Antwort / wie oben ſchon
vermeldet .

Ad Artic . XV . Wolten ſie/ daß der gantze

EN

gegeben wuͤrden; Man koͤnte auch ſolches dahin ex⸗

von Schweden geſchloſſenen Tractaten bereits bege⸗

Das Amt Germersheirn ſolte auſſer

ratione der Supetioritaͤt übrig gelaſſen / ſondern
das Decretum Cæſareum ratione allis Ham -

metbacenſis ebenfalls beobachtet werden můſte. Bey
der Abtey Stablo hatten Galli dieſelbige Meinung /

wie bey Straßburg / und verlangten / daß man dem

Cardinal und Biſchoff zu Straßburg mit ſeinen

Domeſtiquen und Coͤllniſchen Canonieis die A-

mneſtie ertheilen / und letztere wieder in ihre vorige

Beneficia geſetzet / oder doch mit andern verſehen
werden moͤchten . Die Kaͤyſerl. regerirten : Daß

nach Oomplanirung der uͤbrigen Sachen / die A⸗

mneſtie ſich ſchon ergeben wuͤrde ; relervitten ſich
aber hiebey die Prætenſion der Chur⸗Coͤlln. Here⸗

ditaͤt .

Ad Art . XVII . usque ad XXII . incluſivè ,

gehet die Kron Spanien an / wobey die Kaͤyſerliche
Geſandſchafft wieder das vor Luxenburg otlerirte

A quivalent proteſtiret / und die ſura Impexii in

allen reſerviret haben . Galli : Es wuͤrde ſich noch

davon reden laſſen .

Ad Art . XXIII .& ſeqq . Dinant ſolte in ſta -

tu Occupationisreſtituirt / jedoch die neue Forti -

ficationes von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Coͤlln/
als Biſchoffen zuLuͤttig/ caliret werden. Die Kaͤy⸗
ſerl . Geſandſchafft ĩnuſtirte auff den ſtatum quo

nunc eſt , weilen Franckreich bey ehedeſſen mit Spa⸗
nien vorgehabten Tractat / letzterer Kron Oharle .

mont gegen Dinant / falls man des Reichs und

Biſchoffs zu Luͤttig Conſens beybringen koͤnte/ ab⸗

treten wollen / und da das letztere bey Spanien zu

adimplirennicht geſtandenz haͤtte Franckreich beyde
Derter biß dieſe Stunde beſeſſen und genoſſen / und

alſo anjetzo per compenfationem in ſtatu quo zu⸗

ruͤcke zu lieffern ? Galli eludirten dieſes mit folgen⸗
den Formalien : Monticur , vous parlea des

fruits , at - on jamais entendu pacler des fruits ?

Wegen des Hertzogthums Bouillon wiederhohlte
die Kaͤyſerl. Geſandſchafft das im Niemaͤgiſchen

Tractat davon enthaͤltene . Galli wolten dieſes adFPractat mit dem Hertzog von Savoyen conlirmirt
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ten : Daß man / weilen die Hertzogen von Bouillon
gantz keine undamenta haͤtten/ wenig gewinnen

wuͤrde. Eshaͤtte auch der Cardinal von Bouillon
ſolches Hertzogthum dem Stifft Luͤttig zugeſtanden .
Galli : Der Cardinal haͤtte ſolches als Probſt von

Lůttig / nicht als Hertzog von Bouillon geredet . Die

Kaͤyſerliche ſtelleten darauff vor / daß die Hertzoge
von Bouillon ſich keiner ſonderbahren Anciennetẽ

ihres Hauſes zu ruͤhmen/ indem ſie ſelbiges noch

nicht garlang beſeſſen haͤtten. Salli : lieſſen ſolches
an ſeinen Ort geſtellet ſeyn / wolten doch dieſes Her⸗
tzogthum vor den Hertzog von Bouillon im Flor er —

halten / indeſſen waͤre das Hauß d Auvergne deſto
aͤlter . Die Kaͤyſerl. repræſentirten hierauff / daß
der Koͤnig in Franckreich der aͤlteſte Sohn der Roͤ⸗

miſchen Kirchen / und das Stifft Luͤttig gedachter
Kirchen Tochter waͤre ; Hoffte man alſo / der Sohn

werde dero Tochter das Ihrige nicht entziehen : Wie
dann auch Kex Chriſtianiſſimus bey vormahligen
Tractaten ein RÆquivalent dargegen offerilet haͤt⸗
te : Woraus klar erhellete / daß man kein Jus daran

haͤtte. Gaili : Ihr Koͤnig waͤre an Vorſchlaͤge/ ſo
bey Tractaten geſchehen / jedoch nicht zum Stande

gebracht worden / nicht gebunden / und koͤntenes ſol⸗
chergeſtalt gar wohl negiren . Solte aber bey der /
dem Stifft Luͤttich uͤbergebenen Litte reſtituendo⸗

rum etwas vergeſſen worden ſeyn / koͤnte man davon

nochreden . Den Punctum damnorum beant⸗

worteten ſie / wie bey andern geſchehen .
Ad Att . XXVI . Solten die zu Freyburg ge⸗

fundene und dem Graffen von Leiningen - Dachs⸗
burg/ auch ſonſten zur Kaͤyſerl . Kammer gehoͤrige und

noch vorhandene Acta und Documenta , nebſt den

Brieffſchafften abgefolget werden . Wegen Ketti⸗

tution der Kammer auferirter Gelder gaben die

Frantzoſen wenig Hoffnung .
Ad Art . 30 . 3 . 32 . 33 . 34 . 35 .& 36 . Dieſe

lieſſen ſich ſchon in ſine vergleichen . Den Punect
der Contributionen muͤſte man / da ſie nicht gnug⸗

ſam davon intormiret / noch ausſtellen . Die dem

Hoch- und Teutſchen Orden im Elſaß und ſonſten
weggenommene Commenden wolte ihr Koͤnig zwar

reſtituiien / jedoch daß Sr . Maj. die Jurtsdiction

daruͤberverbliebe. In ſimiliwegen des Hochſtiffts
Worums / und muͤſten die im Elſaß und ſonſten un⸗

ter Frantzoͤſiſcher Bottmaͤßigkeit liegende Oerter

quoad Superioritatem dem Koͤnig verbleiben . Von

einiger Ihnen weiter zugebenden Satisfaction wol⸗

ten ſie nicht hoͤren . Des Hertzogs zu Wuͤrtemberg
Poſtulata betreffend / haͤtte Me . de Harlay geſagt :
Il ſuivra le ſort deꝰ AIſace Welchem der Mr .

de Callieres aber in die Rede gefallen : Comment

le ſort de l· Allace ? il demeutera au Roy avec

LAlſace . Durch welche poſitive Declaration

er die noch fuͤr ungewiß etwa haltende Zuruͤcklaſſung
des Elſaſſes benehmen wollen . Die Kaͤyſerl. ant⸗

worteten : Es waͤre in denen Wuͤrtemnbergiſchen
Prætenſionen ein Unterſcheid zu machen : Dann
r . waͤre die eſtitution Moͤmpelgard im L. P. W .

verſehen / dero Guͤter von der Rammer zu Belançon
reunirt / und derſelben Keſticution bereits ange⸗

bothen waͤre. Galli : Solche waͤren in der uͤber⸗

gebenen Liſte enthalten . 2. Waͤren die / annu⸗
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ſtipuliret / und koͤnten dermahlen nicht zuruͤck be⸗

haltenwerden . 3. Waͤren die im Elſaß gelegene
Oerter / cum omni immedietate ,zu reſlituiren / wie
ſie die Hertzoge von Wuͤrtemberg ehemahls beſeſſen
und genoſſenhaͤtten. Den Wuͤrtembergiſchen § a .
tistactions : Punet aber belangend / da blieben Gal.
li dabey / daß ſie keinem Stande das geringſte geben
wuͤrden/ ſondern es waͤre ein Ungluͤck des Krieges.
Ratione Eeudorum Imperiiin Gallia ſiturum ,

meldeten ſie / daß man vorhero daruͤber deliberiren
muͤſte/ und wuͤrde ſich das weitere ſchon hiernaͤchſt
ergeben .

lig mit den Otterten als zuvorgeſchehen / ſondern
die Geſandte gaben vor / daß ſie keine Ordre haͤtten
etwas mehr abzutretten / als was nach dem Nie⸗

waͤgiſchen Frieden eingenommen worden / daß Sie
auch wegen Lothringen nichts mehr verſprechen koͤn⸗

ten / als was die Niemaͤgiſche Tractaten mit ſich
braͤchten; Ingleichen wegen der Pfaltz / daß nicht

alle / ſondern nur etliche Oerterwieder gegeben werden

koͤnten / wegen bekannter Præ tenſion der Hertzogin
von Orleans : Fuͤgten auch hinzu / daß ſie nicht be⸗

greiffen koͤnnten / was den Koͤnig bewege/ ſolche ka⸗

vorable Artickel einzugehen / nachdemmahl ihm
doch alles nach Wunſch gienge ; Und haͤtten die Al⸗

liirte wohl Urſache ſich billiger zu bezeigen / geſtalt ſie
dann verſicherten / daß wann ſie vor dem 18 . Sept .
keine naͤhere Reſolution geben wuͤrden / alle Hoff⸗
nung dieſe Tractaten fortzuſetzen wuͤrde abgeſchnit⸗
ten ſeyn / und ſie wieder zuruͤcke geruffen werden :

Worauff gleichwohl einer von den Hollaͤndiſchen
Miniſtreꝭſoll geantwortethaben / daß wann ſie ge⸗
meinet waͤren zuruͤcke zugehen / man ſie ſchon mit

gehoͤrigen Paßporten verſehen wolte .

Aber noch eine andere Urſache dieſer Veraͤnderung
war verhanden / die auch vielleicht ein groͤſſeres mag

beygetragen haben / als eben durch die Eroberung
von Bareclona geſchehen . Solches waren die Un⸗

terredungen zwiſchen denn Graffen von Portland
und dem Mareſchal de Boufler , derer in den Nieder⸗

laͤndiſch . Kriegs⸗Geſchichten gedacht worden / und die

ſo viel gewuͤrcket/ daß der Friede zwiſchen Franck⸗
reich / Engel und Holland abſonderlich abgeredet
worden / auch Spanien ſolchen anzunehmen ſich ent /
ſchloſſen .
Penfionarius der Kaͤyſ. Geſandſchafft zu verneh⸗

gaͤntzlich auff den Weſtphaͤliſchen Frieden zu brin⸗
gen / oder auch ein mehrers zu erlangen / alsdie Kron

Franckreich biß dato ſich erbothen / ferner keine
Hoffnung geben koͤnten ; Ermahnete alſo die Ge⸗

ſandtſchafft / die in dem Frantzoͤſiſchen Friedens⸗P 10-
ject angebothene Conditiones anzunehmen / dar⸗
auff den Frieden zu ſchlieſſen / und durch laͤngere
Verʒoͤgerung die Keſtiturion der Stadt Straßburg

ente Kege Gallæ , mit der Immedictaͤt zu reſti⸗ ( als woran die Kron Franckreich laͤnger nicht als
8
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Inztwiſchen lieff die Zeitung von der Eroberungdie grn ,
Barcelona an dem Frantzoͤſiſchen Hoffe / und in boſ Seſam,

dem Haag ein / welche dann den gantzen bißhertgeneanſaße
Handlungen ſchiene einanders Anſehen zu geben/ undſſorechen;
war man jetzo Frantzoͤſiſcher Seits nicht mehr ſo wil /nd werunt

Welchem nach dann der Hollaͤndiſchedesben
lonarii

8 Heinſius
men gegeben / daß der Koͤnig in England und die ertlarng
General Staaten dieſen koſtbahren Krieg nicht laͤn⸗an die ku⸗
ger continuiren / und dahero / daß die Sachen
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Handlungen .

biß zu Ende des Monats Auguſti gebunden ſeyn

wolte ) in keine Gefahr zu ſetzen. Ob nun wohlIhr .
Kaͤyſerl. Maj . an Spanien / England und Holland
ſattſam remonſtriren laſſen / daß ſolches der bißhe⸗
rigen Alliance nicht gemaͤß/ und man ſich nicht

præcipitiren moͤchte/ chebevor dem Reiche ebenfalls
Catisfaction geſchehen/ anbey die Sache mit do⸗

chringen auch abgethan waͤre / ſo haben ſieddoch we⸗
nig ausgerichtet . Hergegen wuchs den Fran tzoͤſi⸗
ſchen Geſandten der Muth immer mehr; denen
auch daher den 29 . Augult . von der Niediation

ihre Conduite vorgehalten worden / daß daraus dero

ſchlechte Inclination zum Frieden abzunehmen

gantz Europa haͤtte die Augen auff dieſen Congrels
gewendet / und wuͤrden ſie ihnen die ewige Bene· oder

Malediction zuziehen ; viele tauſend / welche Franck⸗

reich doch in das Elend geſtuüͤrtzet/ ſeufftzetennach dem

Frieden / und muͤſten ſie nicht nur als Politici , ſon⸗
dern auch als Chriſten handeln/ ſo vor Gott von allen

Actionen Rechenſchafft zu geben haͤtten. Als Po⸗

liticis ſtùnde ihnen zů bedencken / ob ſie ihre Sachen

beſſer machten / wann ſie Teutſchland wegen Straß⸗

burg und ſonſten den Fuß auff die Gurgel ſetzen wol⸗

ten / weilen die Teutſchen dadurch begreiffen wuͤr⸗

den / daß Franckreich ſie zu lubjugiren ſuchte /
und doͤrfften ſich endlich lieber dem Hauß Oeſter⸗
reich / als der Kron Franckreich in die Arme

werffen / und ſo dann jenes alles daran ſetzen/
der Subjugation ſich zu erwehren . Die Friedens⸗
Tractaten waͤren auff den Fuß des Muͤnſter⸗ und

Niemwegiſchen Friedens angefangen worden / wor⸗

uͤber Schweden die Guarantie truͤge ; welche zu

præſtiren ſo wohl der Kron Schweden Untereſle ,

als Oblisation erforderte ; welche auch / falls die

Frantzoͤſſche Miniſtri ſich von dem Weſtphaͤliſchen
Frieden entfernen wolten / reellement erfolgen wuͤr⸗

de / da man doch lieber mit Franckreich in Frieden
leben moͤchte/ ice. Worauff Mr. de Harlay geant⸗

wortet : Dieſer Diſcurs koͤnte ihn als einen Chriſten
ſchon zum Frieden bewegen ; als ein Politicus aber

muͤſte er ſeiner vom Hoff habenden Ordre folgen :
falls die Manter zu agiren zu hart ſchtene / wolte

man ſelbige aͤndern . Mit der Guarantie wuͤrde es

ſich ſchon / wann es darzu kaͤme/ ſchicken : Dann

wann Schweden 40 . biß 50000 . Mann heraus⸗
ſchickte / wuͤrde Franckreich ο . und wann

das Reich 150000 . Franckreich ſo dann 200000 .

Mann dagegen ſtellen ; gaͤbe zu bedencken : r . Ob

man den Krieg mit gutem Succels fuͤhren koͤnte/
wann man wenigſtens nicht ſo ſtarck als Franckreich
waͤre? 2. Wuͤrde ſolcher groſſen ReichsArmee es

an Proviant / Munition /Quartteren ꝛc. im Reich
gebrechen / und alſo die Rechnung des Etlects leicht

zu machen ſeyn. Als auch der Hr . Mediator wei⸗

ter remonſtriret / daß mit Terminen unter Souve⸗

rainen zu handeln/ keine Manier waͤre; Die Allür⸗

te lieſſen an ihrem Fleiß und Application es nicht
ermangeln ; So war die Antwort / daß ſolches ihre
Ordre mit ſich braͤchte ; Ubergaben auch endlich den

1. Sept . eine Schrifft / daß Ihr Koͤnig nunmehr die

Stadt Straßburg nichtzuruͤck geben/ wohl aber das

in ihrem vorigen gedachten Project otterirte Rqui-
valent abtreten / an dieſes jedoch nicht laͤngerals biß
auff den 0 . 20 . Sept . gebunden ſeyn wolte / wovon
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der vollige Innhalt ungefehr aus folgenden Worten
beſtanden :

Die gluͤcklicheSuccelſen / womit GOtt gefallen·
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und uͤberge⸗
hat / des Koͤnigs Unternehmen bey waͤhrender die⸗ ben eine

ſer Campagne zu ſegnen / koͤnten Sr . Maj . recht⸗
maͤſſige Urſachen geben/ dero bißherige Anerbietun⸗

gen des Friedens halber enger zu beſchraͤncken / be⸗

vorab / da der verfloſſene Lermin , welchen er geſetzt⸗
hat / um ſeine Vorſchlaͤge anzunehmen / Ihm nun⸗⸗

mehr dazuvolle Freyheit giebet : Er will ſich aber ·
nichts deſtoweniger derſelben begeben/ und keine neue⸗

Conditiones vorſchlagen / ſondern es iſt deſſen Be⸗⸗

gierde/ ſo er allezeit gehabt / das Elend der Chriſten⸗
heit zu endigen / noch eben dieſelbe und eintzige Re⸗
gel/ ſo er ihm vorſtellet / und will Se . Maj. aus den

erhaltenen Vortheilen nichts mehr prolitiren / als⸗

nur die Wiederbringung der Ruhe der Chriſtenheit ·
deſto geſchwinder zu befoͤrdern . In dieſem Abſe⸗

hen erklaͤhret ſich auch der Koͤnig/ daß ob wohl Se . ⸗

Maj . ſich von ſeinen bißherigen Verbindungen⸗
nunmehr mit dem Ende des Monats Augutti frey
befindet / auch gnugſam ermiſſet den Nutzen / den

er aus der Eroberung Barcelona und andern Or⸗

ten ziehen koͤnte / er dennoch demſelben die Befoͤr⸗
derung des allgemeinen Wohlſeyns von Europa “n
vorziehen wolle / welches darin beſtuͤnde/ daß die . n

Wiederbringung des Friedens beſchleuniget wer⸗

den moͤchte. Wolte ſich auch zu dem Ende der⸗

Freyheit / ſo er nunmehr hat/ bedienen / und lediglich⸗
in denen von ihm angebothenen Conditionen die⸗

jenige veraͤndern / ſo die allgemeine Ruhe zuruͤcke zu⸗

halten ſcheinen . Aus ſolchem Fundament nun ſte⸗
het er von ſeinem bißherigen Erbiethen an den Kaͤy⸗⸗
ſer ab / ihin die Wahl zu laſſen / entweder Straß⸗
burg wieder anzunehmen / oder an ſtatt deſſen ein⸗

Aquivalent ihm geben zu laſſen ; ſondern Se . “

Maj . ſey entſchloſſen / keinem Alternativ mehrſtatt⸗
zu geben / ſondern Straßburg ſchlechter Dings zu⸗

behalten / jedoch mit dem Verſprechen / daß weil⸗

dieſes bloß geſchehen / um den Kaͤyſer zu einem ge⸗⸗

wiſſen Schluß zu bewegen / er deßhalb in denen vor⸗

dieſem angetragenen Vorſchlaͤgen / um Straßburg⸗
zu behalten / keiner Aenderung Raum geben wolte : “

Und daß ſolchem nach die Stadt und Citadelle in⸗

dem Stande / worin ſie ſich jetzo befindet / allſtets mit⸗

ſeiner Krone ſollen vereiniget bleiben / mit den de⸗⸗

pendences der Stadt an dieſer Seite des Rheins /
diejenige aber / ſo jenſeit deſſelben liegen/ ſollen denen⸗

wieder gegeben werden / mit allen denen Vorrech⸗
ten / ſo ſie zuvor genoſſen ; Ingleichen ſoll die Keh⸗
ler⸗Schantze dem Kaͤyſer und Reich wiedergegeben /⸗
die de la Pile aber / und die auff der Rhein⸗Inſel /
ſollen geſchleiffet werden : Ferner ſollen auch die⸗

Staͤdte Freyburg / Bryſach und Philißpsburg von⸗

Sr . Maj . dem Kaͤyſer auff dieſelbe Conditionen/⸗

die in dem an den Hrn . Mediateur uͤbergebenen⸗
Project enthalten / abgetreten werden ; Nicht we⸗

niger diejenige / welche ſie bey der Reſtitution von⸗

trotzige
Schrifft /

Lothringen benennet / in demſelben Stande / als es⸗

Hertzog Carl von Lothringen / An . 1670 . beſeſſen/⸗
punctuel exequiret werden / mit den Clauſeln /
auff welche ſie ſich expliciret haben / und die Se .

Maj . zu Beybehaltung des Friedens noͤthig erach⸗
tet ! Daß auch endlich / um den Frieden beſtaͤndig⸗
zu machen / und das Reich zu verſichern / daß Sr . ⸗

M gj.
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169 % Maj . eintzige Begterde ſey/ ſolchen zu erhalten / ſie
ſich verbinden / daß ſie die Schantzen / die ſie jenſeit
des Rheins in Beſitz haben / wollen ſchleiffen und
verlaſſen / auch die auff ihre Ordte gebaute Bruͤ⸗
cken uͤber den Rhein abbrechen laſſen/ und bloß das

Theil derjenigen behalten / welche aus dem Elſaß
nach gedachtes Fort Louis fuͤhret. Erheiſchet aber

auch an der andern Seite / daß die Brůcke von Phi⸗
lippsburg abgebrochen / und die Schantze / ſo an dem

Ende der Bruͤcken / auff der Seite von Franckreich /
niedergeriſſen werden moͤgez Und daß der Rhein
hinfort zu einer wahren Parriere dienen / und der⸗

geſtalt der Eingang zu ſeinem Koͤnigreichgeſchloſ⸗
ſen bleiben ſolle. Wodurch dann Se . Majeſtaͤt
zugleich zeigen wolte / daß ſie gantz nichts vor ſich zu

behalten gemeynet / um Deutſchland wieder mit

Kriege anzugreiffen . Dieſen mercklichen Otter⸗

len füget der Koͤnig noch zum Uberftuß bey die Ke⸗
ſtituſion von Barcelona / welche Se . Maj . ver⸗

ſyricht / dem Koͤnige von Spanten wiederzugeben /
ſo bald als die Kaͤyſerl. und Reichs ⸗Bewilligung
wegen Straßburg wird einlauffen : Und iſt dieſes
der eintzige Nutzen / welchen er prætendiret aus der

Eroberung einer der wichtigſten Staͤdte der Spa⸗
niſchen Monarchie zu ziehen. Se . Maj . machet
keine Veraͤnderung in den Conditionen / die ſie
dem Catholiſchen Koͤnige angebothen haben/ und iſt
verſichert / daß dieſer Fuͤrſt in Empfindung dero
Moderation nicht auff etliche Doͤrffer der Caſtel -
Janie von Ath beſtehen werde / ſo ihm zu Befoͤrde⸗
rung des Kauffhandels der Einwohner zu Dornick /
zund Communication dieſer Stadt mit der von
Condẽ noͤthig ſeyn / und deßhalb an ſtatt aller der

Vortheile / ſo ſie aus der Eroberung von Ath ziehen
koͤnten / behalten wolle . Endlich auch / weil es un⸗

illig iſt /daß Se . Maj . allein verbunden ſeyn ſolle/
Dero allerwichtigſte Vortheile dem Wohlſeyn von

Europa aufzuopffern / ſo erklaͤhren ſie ſich hiermit /
»daß dafern dero Feinde den Vorſchlag aus den
neuen Bequemligkeiten / dieſie biß zum Schluß der
CTractaten wollen hinzufuͤgen/ zu profitiren / und
den Termin , den ſie ihnen biß auff den 20 . Sept .

verleihen / vorbey gehen laſſen / ohne die gethane
„ Oflecten anzunehmen / Ihro nach dieſem frey ſte⸗
hen ſolle/ neue Conditionen vorzuſchlagen / und

moͤgen ſo dann die Unfaͤlle des Krieges uͤber nie⸗

unand ausgehen / als diejenige / welche ſich weigern
werden mit Sr . Maj . zuſammen zu treten / um

denſelben abzuhelffen .

Der Kaͤyſer
laͤſt dem
Reich den
Zuſtand der

Tractaten
notifieiren /

in einem
Commis —

llons - De—
cret .

Inzwiſchen hatte Ihr . Kaͤyſerl. Maj . dieſe Sa⸗
che an den Reichs⸗Convent zu Regenſpurg gelan⸗
gen / und durch ein Kaͤyſerl. Commitlions - Decret ,

Friedens⸗ daß ſie von England / Holland und Spanien zuruͤcke

geſetzet wuͤrden / zu wiſſen thun laſſen / mit angehaͤng⸗
ter Ermahnung die Sache in Erwegung zu ziehen /
und was man bey ſothanen Umſtaͤnden vor einen

Schluß faſſen moͤchte/ zuberathſchlagen / vermittelſt
naͤchſt ſtehender Worte :

Ihr . Kaͤyſerl . Maj . haben Dero Principal Oom -

miflarti Hochfl . Gnaden / abermahln allergnaͤdigſt
mitgegeben / in Verfolg der vorigen dem Reich in

» dem Friedens⸗Negocio ertheilten Communica -

ionen an die Reichs⸗Verſatnmlung ferners gelan⸗
gen zu laſſen / daß auf das juͤngſt mitgetheilte Fran⸗

zoͤſiiſche Friedens⸗Project die Käyferl. Hochan⸗
ſehnliche Geſandſchafft im Haag in conformitaͤt
der bißherigen Reichs⸗Schluͤſſe / und nach einge .
nommenen Erinnerungen der im Haag anweſen⸗
den Reichs Staͤnde Miniltrorum und Gevoll⸗
maͤchtigten beyliegende Antnerckungen gemacht /
und ſelbige der Frantoͤſiſchen Geſandſchafft uͤber⸗
reicht habe / in Hoffnung darunter aller und jeder
Alliirten kraͤfftigen Beyſtand zu empfinden . Es⸗
habe ſich aber nach denen zwiſchen dem Lord Port⸗
Iand und dem Frantzoͤſiſchen Marchal Boufleurs “

gepflogenen Unterredungen ſo viel geaͤuſſert/ daß
der Koͤnig von England und die General Staaten⸗
der vereinigten Niederlande ihre bey dieſem Frieden⸗
zu ſuchen habende Angelegenheiten mit der Kron⸗
Franckreich ſo viel als abgehandelt und verglichen
mithin auch die Spaniſche Geſandſchafft ſich ihres,
Orts zu Annehmung des NiennaͤgiſchenFriedens / ,
und zwar (wie verlauten wolte ) mit Zuruͤcklaſſung⸗
oder Verwechslung der Veſtung und Provintz Lu⸗

remburg erklaͤrt; wie dann auch der Penſionariusꝰ

von Holland / der Kaͤyſerl. Geſandſchafft nicht allein,
deutlich zu vernehmen gegeben / daß der Koͤnigvon ,

England und die General Staaten den Krieg nichte

laͤnger continuiren koͤnten/ ſondern Ihro auch zu⸗

Herſtellung des WeſtphaͤliſchenFriedens / oder auch,
einmehrers / als was biß dato die Kron Franckreich, ,
otleriret / zu erlangen faſt alle Hoffnung abgeſchnit⸗
ten / und demnach eiffrigſt zugeſprochen / daßſie dien
anerbothene Frantzoͤſiſche Conditiones annehmen /x
darauff den Frieden ſchlieſſen / und durch laͤngere
Verꝛoͤgerung / die Kettitution der Stadt Straß⸗
burg ( als woran die Kron Franckreich laͤnger nicht /y
als biß zu Ende des Monats Augutti gebunden⸗
ſeyn wolte ) in keine Gefahr ſetzen moͤchte ; Obwohl⸗
nun Ihr . Kaͤyſ. Maj . zu dem Koͤnige in England,
und denen General Staaten ſich gaͤnzlich verſehen/y
daß ſie die Alliantzen beſtaͤndig vor Augen halten/⸗
und da ſie ſchon ihrer Angelegenheit halber mit dery

Kron Franckreich verglichen / dennoch mit derſelbenꝰ
weder ſchlieſſen / oder den Schluß gůͤltig halten wer⸗
den / biß auch dem Heil . Reich und dem Hertzoge von ,

Lothringen billigmaͤſſige Satisfaction gegeben ſeyz
Ihr . Kaͤyſerl. Maj . auch danebenſt nicht unterlaſ⸗

ſen / ſo wohl bey dem Koͤnige in Schweden wegen⸗
der ſchuldigen Guarantie geziemende Anſuchung ,
zu thun / als auch den Koͤnig von Spanien wegen ,

Luxemburg / wie nicht weniger wegen des Friedens /
Wercks insgemein / bey Engl . und Holland dier

Nothdurfft vorzuſtellen ; So haͤttenIhr . Kaͤyſerl .
Maj , doch ( bevorab da die Reichs⸗ Deputation,
noch nicht voͤllig im Haag angelangt und Hoͤchſt⸗
gedachte Ihr . Kaͤyſ . Maj . vor ſich allein darunter⸗

nichts entſchlieſſen koͤnten) keinen Umgang nehmen⸗
wollen / dieſe der Sachen Bewandniß der Reichs⸗
Verſammlung mitzutheilen / und zu dero reiffer Er⸗
wegung zu ſtellen / was bey ſo geſtalten Umſtaͤnden/ /
das Reich in Kriegs⸗ und Friedens⸗Sachen fuͤr⸗
Keſolutiones zu faſſen habe ; und gleichwie Ihr .
Kaͤyſerl . Maj . hiebey Allergnaͤdigſt betrachtet / daß
der kuͤnfftige Friede / es moͤge derſelbe beſchaffen ſeyn,
wie er wolle / nicht zuverlaͤſſiger / als mittelſt einer

eigenen allgemeinen Reichs⸗Verfaſſung guarantirt ,
werden koͤnte/ einige Reichs⸗Creiſe auch die Noth⸗y
wendigkeit ſothaner Verfaffung ſchon vorlaͤngſt⸗
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vlitis perpetui ſich allbereits ruͤhmlich reſolvirt
haͤtten/ alſo erſuchen hoͤchſtgemeldt Ihr . Kaͤyſ.

„ Maj . Churfuͤrſten und Staͤnde allergnaͤdigſt/ daß
Sie ſaͤmtlich dieſem Lobl . Exempel nachfolgen/ fich

»dießfalls bey dem Reichs⸗Tag foͤrderſamſt ver⸗

nehmen / und alſo den beſtaͤndigen FriedensGe⸗
„nuß und Sicherheit durch einen allgemeinen
„ Reichs⸗Schluß unverzuͤglich / und wo moͤglich/
„ vor dem Friedens Schluß zu befoͤrdern/ ihnen
veiffrigſt angelegen ſeyn laſſen moͤchten .

Welches dann Se . Hochfuͤrſtl. Gn , der Chur⸗
fuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnden fuͤrtreffl. Rahten /
Bottſchafften und Geſandten hiemit zu allergehor⸗

ſamſter Folge hinterbringenwollen/ verbleibend an⸗

bey denenſelben mit Freundſchafft und geneigtem
Willen jederzeit wohl beygethan . Signatum Re⸗

genſpurg den 2. Septembr . 1697 .

Dieſem folgete noch ein anderes vom 19 . Sept .

ſo ins beſondere auf vorangefuͤhrten Frantzoͤſiſchen
Vorſchlag vom r . Septembr . gezielet / und dahin

gelautet :

Was Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . Dero Principal.
» Commiſſarii Hochfuͤrſtl .Gn. in dem Friedens⸗
»Geſchaͤfft der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤn⸗

den / fuͤrtreffl . Raͤthen / Bottſchafften und Ge⸗

„ſandten nach und nach mitzutheilen allergnaͤdigſt
» angeordnet / ſolches werden dieſelbe aus denen

» Commisſions - Decreten und Beylagen mit

mehrern erſehen / beſonders aber in dem vom ꝛten

diß den mißlichen Stand / in welchem ſich damal

„ das Friedens ⸗Negotium befunden / vernommen

„haben .

Nun haben Se . Hochfuͤrſtl . Gnd . auff dieſe
» Nacht durch eigene Stattetta eingelauffenen aller⸗

gnaͤdigſten Befehl ( wie hiemit beſchiehet ) nicht

verhalten ſollen / was maſſen Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj .
» im Haag befindende hoͤchſt⸗ anſehnliche Geſand⸗
vſchafftallerunterthaͤnigſt berichtet / daß / unange⸗

ſehen dieſelbe auff der im Haag befindlicher Reichs⸗

„Staͤnden Miniſtrorum Einrahten ſich wegen

„ Straßburg und anderer zum Reichs⸗Frieden gehoͤ⸗
»riger Puncten den 30 . Augult . alſo / wie hiene⸗
vben kommende Abſchrifft mit mehrerm zeiget / ge⸗

gen den Schwediſchen Mediatorem erklaͤhret ha⸗

„be / dannoch die Frantzoͤſiſche Geſandte ſich nicht

vallein nicht naͤher heraus gelaſſen / ſondern auch

vden 1. dieſes Monats erklaͤhret/ daß Ihr Koͤnig
die Stadt Straßburg nicht mehr zuruͤck geben/
wohl aber das in ihrem vorigen / der Reichs⸗Ver⸗

5 ſammlung juͤngſt communicirten Project of⸗

„ferüite Æquivalent abtreten / an dieſes jedoch
vauch laͤnger nicht / als biß den 20 . Tag dieſes lauf⸗
»fenden Monats gebunden ſeyn wolle . Worauff

Ihr. Kaͤyſ. Maj. zwar nicht ermangelt / an den

„Koͤnig von England / den Hrn . Graffen von

„Auerſperg abzuſchicken / ihm die Indignitaͤt dieſes
vFrantzoͤſiſchen Verfahrens ſo wohl als die Unbillig⸗
»keit der von dem Præliminar - Verſprechen gantz

abweichenden Conditionen vorzuſtellen / und zu

„vernehmen/ was Ihr . Kaͤyſ. Majeſt . und das

„Reich bey ſo geſtalten Sachen ſich zu denſelben zu

y verſehen haͤtten Doch haben hoͤchſtgedachte Ihr .
„Kaͤyſerl. Majeſt . auch nicht ermangeln wollen /

Theatri Europæi XV. Theiliiu .
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denen Churfuͤrſten und Staͤnden dieſen beſchwer⸗⸗
lichen Zuſtand mitzutheilen / damit ſie überlegen ?
und deroſelben an Hand geben koͤnten/ was bey,
ſo geſtalten Sachen für Coalilia zu faſſen ſeyn : ,
Und gleichwie Ihrer Kaͤyſerl. Majeſt . Geſand⸗⸗
ſchafft in oberwehnte Erklaͤrung vom z oten verwi⸗y

chenen Monats / ſonderlich wegen der Stadt ?

Straßburg darum eingewilliget / und darunter in,
etwas von dem letztern Reichs⸗Schluß und der von ,

Ihr . Kaͤyſ. Maj . approbirten Reichs Inltrusv

ction abgewichen / weilen es geſamte Reichs⸗

ſtaͤndliche Miniſtri im Haag bey gegenwaͤrtigen?
Conjuncturen und Umſtaͤnden nöthig und rath⸗

ſam befunden / und man Ihr . Kaͤyſ. Maj . ein und ,

andern Orts unguͤtlich auffladen wollen / als ob /

dieſelbe auf den Statum præſentem der Stadt v

Straßburg in dem Abſehen beharreten / damit ?

der Kron Franckreich angeſetzter Termin verſtrei⸗,
chen / mithin dieſe Kron die anerbothene Abtre⸗

tung revociren / und folglich Ihr . Kaͤyſ. Maj . v

zu dem anerbothenen Æquivalent gelangen moͤch⸗v

ten ; Als erklaͤhren Ihr . Kaͤyſ. Maj ſich aller⸗
gnaͤdigſt/ daß/ als lang es Churfuͤrſten / Fuͤrſten,
und Staͤnde gut befinden / und in Fortſetzung des /

Krieges deroſelben treulichſt beyſtehen wuͤrden /
hoͤchſtgedachte Ihr . Kaͤyſerl. Maj . von gedachter⸗
Rettitution nicht ablaſſen / ſondern zu Kecupe⸗
rirung obgedachten Orts in einem guten Deten .

ſions Stand ihre aͤuſſerſteKraͤfften mit denenſel⸗ /
ben ferner daran ſtrecken wuͤrden ; Dahero dieſelbe v

nochmahlen allergnaͤdigſt erinnernde / daß ſie died

Deliberationes , wie ſowohl der Krieg in Ent⸗

ſtehung des Friedens mit eigenen Kraͤfften ( als ,
worauff es / wann die auswaͤrtigeAllürte ſich nicht ⸗

beſſer / als bißhero erklaͤhrten/ hauptſaͤchlich / an /v

kommen wuͤrde) fortzuſetzen / als der etwan erfol⸗
gende Fried zu euarantiren ſey/ foͤrderſamſt an,
die Hand zů nehmen / und / was ein jedweder dar⸗ „

zu beyzutragen habe/ feſt ſtellen / mithin den ſo,
hochnoͤthigen und offt erregten Punctum ſecuri -

tatis publicæ dermahleins und unverlaͤngt in⸗

verlaͤßlichen Stand ſetzen moͤchten . Se . Hochfl .
Gn . verbleiben anbey denenſelben mit Freundſchafft
und geneigtem Willen jederzeit wohl beygethan ,
Signatum Regenſpurg den 19 . Septembr . Ann .

1697.

1697 .

—

—D[̇c—

Aber der von den Frantzoſen geſetzte Termin nahe⸗

ſerl. Geſandte und Deputinte des Reichs beyder Me⸗
diation ihr Mißvergnuͤgen hieruͤber/ urgirten auch
in dem Oongrels der Alltirten bey denen Engliſchen /
Hollaͤndiſchen und Spaniſchen die Fortſetzung des

Krieges / daß weil man einen feſten und beſtaͤndi⸗

gen Frieden ſuchte / ſie mit Vollziehung der Tracta⸗

ten nicht ſo eilen / vielweniger ihnen Termine vor⸗

ſchreiben laſſen / ſondern allen Falls auf eine eifrige
Fortſetzung des Krieges bedacht ſeyn ſolte / aber mit

wenigem Nachdruck : Wozu kam / daß der Graff
von Portland den 1T . Septembr , nachdem er ſich

zuvor mit den Gevollmaͤchtigten der Herren Staga⸗

ten in dem Haag unterredet / zu Lubiſe mit dem

8 2 32
te allgemaͤchlich heran ; und bezeigeten zwar die Kaͤy⸗

Mareſchal de Boufler von neuem eine Oonteren -

ce von 2. Stunden gehalten / und beyderſeits mit

aͤuſſerſten Zeichen der Freundſchafft / auch einander

Herbeyru⸗
ckung des
geſetzten
Termins .

zu⸗
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Memo -

rial wegen
der Refor⸗
mirten in
Franckreich /

186 Beſchreibung
zugeſandten anſehnlichen Geſchencken von einander

geſchieden .

Dieſes iſt noch ferner anzufuͤgen/ daß den 18 .

Septembr . der Evangel . Potentaten Geſandten
wegen der Reformirten Kirchen in Franckreich der

Mediation folgendes Memorial uͤbergeben/ dieſe
auch ſolches noch denſelben Tag an die Frantzoͤſiſ. Ge⸗

ſandten abgeſchicket : Nach demmahl die Prote⸗

ſtirende Allürte das Elend erwogen / welches ein

eſfe Sgeis⸗ Allerchriſtl . Maj . Unterthanen /
ſo mit ihnen gleiche Glaubens⸗Bekaͤnntnüͤß ha⸗
» ben / eine Zuicher erduldet / und noch erdulden /
vbloß deßwegen / weil ſie Gott nach ihrem Gewiſſen

dienen / von welcher Freyheit dieſe Elende vermei⸗

nen / daßſie ſich derſelbennach den Geſetzen GOt⸗

15vtes der Chriſtlichen Liebe / und inſonderheit ver⸗
v moͤge der Geſetze vieler Koͤnige in Franckreich / und

„we lch evon Sr. Allerchriſtl . Maj ſelbſt confirmi -

ret / als gute getreue Unterthanen / wie ſie
ſich jederzeit mit aller Pflicht und Unterthaͤnigkeit
„ erwieſen haben / bedienen koͤnten : So tragen ge⸗

vdachte proteſtirende Allürte billig ein hertzliches
„ Mitleiden mit dieſen armen deuten / und nehmen

ſich derſelbenum ſo viel me chr an / weil ſie das Ubel

richteten Frieden erdulden / nicht anders als ei⸗

» ne allgemeine Averſion , ſo Se .

ſte Maj . wieder alle Proteſtirende hat / deuten

„koͤnnen: Laſſen ihnen auch daher ſolches ſehr nahe
„gehen/ da ſie ſonſten vermeinet / durch dieſen Frie ;
denmit Sr . Allerchriſtl . Maj . eine neue Freund⸗
ſchafft und gutes Verſtaͤndniß auffzurichten / und

vmit derſelben hinkuͤnfftig darin zu leben . Wel⸗

chem nach dann ihnen darangelegen / daß ſie wiſ⸗
ſen / wie es kuͤnfftig mit einem groſſen Theile der

„Unterthanen von Franckreich ſolle gehalten wer⸗

vden / welchebißher ihr Vaterland verlaſſen / und

ihre Zuflucht in die proteſtirende Laͤnder nehmen
muſſen / damit

t
man ihnen beybrinbenkönite daß

„ſie nach geſchloſſenem Frieden wieder in ihr Vater⸗

v land ziehen / und verſichert ſeyn werden / daß ſol⸗
ches mit freyem Gewiſſen und Sicherheit geſche⸗

hen koͤnne . Befinden ſich alſo die Geſandte und

„Plenipotentiarii der Proteſtirenden Allütten /

„und Virfel⸗gung/ ſo ſie auch nach dem neu⸗auffge⸗

Allerchriſtlich⸗

ſche und Spantſche Geſandten an demſelben die
—

Handlung zumSchluß zu bringen / geſchahe auchſet ä
mit den Hollaͤndiſchen zn Nachts um 12 . Uhr / mitſmteß /
den Spamſchen eine halbe Stunde nach Eins / mit
00 en des Morgens um z . Uhr / bey wel⸗

chen auch der Savoyiſche Abgeſandte zugegen war /
welcher ſonſten noch niezu den Conterences war ge⸗

laſſen worden. Die Kaͤyſerliche und Reichs⸗De —
putirte waren zwar auch gegenwaͤrtig / wolten a⸗
bet dieſen Handlungen in keinerley Weiſe beyſtimmen/
ſondern es proteſtirten vielmehr einige Chur⸗ und

Fuͤrſtlliche Miniſtri bey der Medliation , daß es nun⸗

mehr das andere mahl waͤre/ daß man mit Franck⸗
reich einen leparaten und beſondern Frieden einge⸗
gangen / und Ihr . Kaͤyſ. Maj . und das Reich aus⸗

geſchloſſen haͤtte/ und daß 1165
lben die Reichs⸗

Staͤnde hinkunfftig nicht ſo leichte in dergleichen 1.
liancen treten wuͤrden . Aber der SpaniſcheGe⸗

ſandte entſchuldigte ſich / daß er ſchon langſt von ſei⸗
nem Koͤnig Ordre gehabt nicht linger zů verziehen /

ſondern die Tractaten / wie ſie eine zeither waͤren abge⸗
handelt worden / zu unterſchreiben / welches wann es

zu Folge des Koͤnigs Ordre eine Zeit zuvor geſche⸗
hen waͤre / ſo wuͤrde Barcelona ncht in die Hande
der Frantzoſen gekommen ſeyn ; Aberer haͤtte auff
Veranlaſſung der Kaͤyſerlichen mit der Sache an⸗

geſtanden / und dadurch nicht wenig an des Koͤnigs
Gnade verlohren. Die Engel - und Holuaͤndiſche
ſchuͤtzten nochmahls vor / daß die Krieges⸗Laſt ih⸗
nen faſt alleine auff dem Halſe laͤge/ ſo wohl zu Lan⸗

de als zur Seez auch die gemeine Koſten/ obſchon
ſo viel Reichs⸗Staͤnde waͤren / auff ſie allein ankaͤ⸗en grian

men / der Kauff⸗Handel hergegenſeinen gehoͤrigenſin uma,
ſchreihen:

Lauff nicht haͤtte/ u. ſ . w.

Den folgenden 2T . waren die Geſandten wiedet

von dem Nachmittage biß zu Mitternacht beyſam⸗
men / und wurden die Tractaten ins reine gebracht
und unterſchrieben ; Wegen der Reichs⸗Handlun⸗
gen mit den Kaͤyſerl. aber ward ein Stillſtand der

Waffen biß zum r . Novembr . beliebet / und zu dem

Ende folgendes Plarat von beyderſeits Kaͤyſerl. und

Frantzoſiſchen Geſandten publiciret :

Wit Extraordinaire - Geſandten und Gevoll . Wober li
Stillſtand

„— — —
Friedens

/

Dar
Friel
erfol

edor
Diſ⸗

ban⸗
unten

prot
rendt
Reic
Staͤſo zu gegenwaͤrtigem allgemeinen Frieden Iegiti - maͤchtigten des Kaͤyſers und Allerchriſtl . Koͤnigsſter Abafe

miret / 5 tet / im Nahtnen ihrer Principa⸗auf Vermittelung des Exttaordinair : - Geſandtenſzwiſcenag
vlen dieſele Ihro Excellentzen denen Herren Ge⸗ und Gerollmnaͤchtigten des Koͤnigs von Schweden gialoamn

und Ent⸗

ſandten Sr . Allerchriſtl . Maj . inſtaͤndigſt zu re⸗

commendiren / und Se . Excellenz den Hrn .
Mediateur zuerſuchen / damit er das Seinigedar⸗
vbey zu contribuiren ſich geneigt wolle finden laſ⸗
ſen / auff daß diß Vollek endlich einmahl zu der Ru⸗
„he gelangen moͤge /

90176
es ſchon ſo lange

ſeuffzet / und daß ſie zu ihren Rechten und Privi⸗
5vlegien / de Religion betreffend / wiedergelangen/ und

vihre voͤllige Gewiſſens⸗Freyheit haben moͤgen ;
1 Daß auch diejenige / ſo in gefaͤnglicher Hafft lie⸗

gen / oder ſonſten angehalten werden / loß und in

„volligeFreyheit geſezettverden⸗
damit auch dieſe e⸗

lende deute an dem Frieden Theil haben moͤgen/ deſ⸗
vſen gantz Europa dem Anſe hen nach ſich zu erfreuen
„verhofftt

Indeſſen kam der præfigirte 20 . Septembr . her⸗
ſchlieſſung bey / und entſchloſſen ſich die Engliſche / Hollaͤndi⸗

als Mediateurs und Anſuchung der P 0bn . Geſaudten
re n Geſandten und Gevollmaͤchtigten der dreyen Aien
Puiſſances , welche juͤngſtverſtrich enen 20 . Sept.
mit Sr . Allerchriſtl . Maj den Frieden geſchloſſen
haben / in Hoffnung erfolgender Ihr . Kaͤyſerl. und

Allerchriſtl . Maj . Genehmhaltung/ haben uns da⸗

hin verglichen / daß ein
HänglecherStillſtand aller

Feindſe ligkeiten/ unter was Vorwand es auch ge⸗

ſchehen moͤge / zwiſchen den Armeen / Trouppenund

Unterthanen des Kaͤyſers und des Reichs an einem /
und des Allerchriſtl . Koͤnigs an dem andern Theile /

keinen zum 1. Novembr .

65
ſolle / und werden zu dem

Ehde hoͤchſtgemeldte
Ihr . Maj . Maj alſofort an Dero Generals und

Commendanten uͤber ihre TTrouppen und Armeen
Ordre ſenden / um gegenwaͤrtigem Trattat fleißig
nachzuleben : Zur Urkunde haben wir dieſes unter⸗

zeichnet / und mit Beydruckung Unſers Siegels be⸗

ſtaͤ⸗
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Darauf der

Friede auch
erfolgt/

edoch mit
Diſcre -

banz
unter den

proteſti -
renden
Reichs⸗
Staͤnden/

Hoandlangen Dienc

ſtätget. Geſchehen auf dem Hauſe zu Ryßwick den

22 . Sept . 1697 .

L. S. Hatlay Bonnevil .

L. S. Verjus de Crecy .
L. S . Callieres -

L. 8 . Caunitz .

L. S. Straatman .

L. S. Seilern .

Welcher Stillſtand auch in den FriedensTra⸗
vermittelſt eines

ctaten mit England und Holland ˖

ſeparaten Artickels beygefuüͤgetworden ⸗ jedoch mit

dem Vorbehalt / daß wann es mit Ihr . Kaͤyſerl.

Majeſt . nicht zum Schluß kommnen ſolte / der Frie⸗
de mit England und Holland dennoch ſeine Krafft

behalten / und weder England noch Holland / unter

was Lrætext es ſeyn moͤchte/ directè oder indire⸗

Ae dawieder handeln ſolle / wie ſolches in den bald

folgenden Friedens ⸗Inſtrumenten weiter wird zu

ſehen ſeyn.
Welchem nach dann die Trouppen an dem Rhein

zu beyden Theilen ſich in die Erfriſchungs , Quar⸗

tiere begeben ; Die Friedens⸗Handlungen aber wur⸗

den allen Fleiſſes / jedoch nicht ohne groſſe Ditlicul

taͤten fortgeſetzet / weil die Auswaͤrtige Allürte ſich
der Sache wenig mehr annahmen / die Frantzoſen
aber in keinerley Weiſe nachgeben wolten / ſondern

vielmehr droheten / daß ihre Trouppen Ordre haͤtten
nach verfloſſenem Lermin des Stillſtandes wiede⸗

rumm feindlich zu verfahren / und aller Orten zu ra⸗

vagiren / wo ſie nur koͤnten und moͤchten : Und iſt

endlich den 30 . 20 . Octohr . der Schluß / ſo gut als

es die Zeiten leiden wollen / erfolget und die Unter⸗

ſchrifft mitten in der Nacht geſchehen . Wobey ſich
Aber dennoch eine neue Schwierigkeit hervorgethan /
indem kurtz vor dem Friedens⸗Schluß der vierte

Artickel / worinn von Reſtitution der von der

Kron Franckreich eingenommenen Oerter gehandelt
wird / die Clauful beygefuͤget worden / jedoch daß
die Roͤmiſch⸗CatholiſcheReligion in denen alſo re⸗

Aituirten Oertern in ſtatu quo verbleibe . Wozu

ſich aber die meiſte Evangeliſche auſſer denen ſo we⸗

gen der Gefahr ihrer Situation ſich dazu bequemet /

noch zur Zeit nicht verſtehen wollen / als in einer

Sache / welche r . gegendie Reichs⸗Unttruction ,
ſo tam Catholicos quùm Evangelicos ad reſti -

tutionem Pacis Weſtphalicæ tàm in ſacris

quàm in profanis verbindet . Gegen die lnſtru -

ction , ſo obgedachte Geſandten und Plenipoten⸗
tiarii à Corpore Evangelicorum bekommen / und

3. gegen die Particulier - Inſtructionen / ſo ſie
von ihren gnaͤdigſten Herrn haͤtten / lieffe / die auch

zuhöchſt⸗ſchaͤdlicher Conſequenz gereichen wuͤrde/
abſonderlich in Evangeliſchen Landen / ſo einein Ca⸗

thol. Herrn per ſuccesſionem , wie die Pfaltz / oder

per mutationem religionis zukommen moͤchten.

Zumahlen man auch durch die Unterſchrifft Seiner

Koͤnigl. Maj . zu Schweden als Guarant des Weſt⸗
phaͤliſchen Friedens vorgreiffen / und ſich dergeſtalt

præ judiciren wuͤrde / daß wann gleich Se. Majeſt .

ſich bey Franckreich interponiren wolten / von ge⸗

dachter Clauſul abzuſtehen / oder dieſelbe zu modi —

ficiren / es damit wuͤrde zu ſpaͤte geweſen ſeyn : Da⸗

hingegen wurde von andern remonſtrirtz Es haͤtten
ſo wohl Se . Koͤnigl. Mal . von Schweden als ge⸗

ſatnte proteſtirende Puiſſancen annoch die Zeit us⸗

que ad ratificationem um ſich der Sache anzuneh⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte.

chen Deliberationen man nicht finden koͤnnen/ wie v

men. Es koͤnten auch die Protettirende im Reich /
uͤber die Reſervationes circa Eceleſiaſtica , mit

welchen ſie in dieſem Tractat oonſentiren wollen/ ſich
inzwiſchen vergleichen / und dieſelbe zu Regenſpurg
entweder der Katification à parte Impetii inſeri -
ren laſſen / oder wenigſtens cum conſenſu Catho -

licorum ad Protocollum geben/ und dadurch ver⸗

huͤten/ daß die Clauſel nicht zur Contequenꝛ im

Reich hinfuͤroangezogen werde ; Undendlich wenn

nichts mehr helffen wolte / ſo wuͤrde allenfalls im Ge⸗

wiſſen und bey der Nachwelt verantwortlicher ſeyn /

daß man durch die vorhergegangene Unteꝛſchrifft von

Kaͤyſ. Majeſt . und dem Reich / wie auch den von

Franckreich uͤber dieſerClauſeldenen Evangeliſchen
Staͤnden angedraͤueten Krieg dazu gezwungen wor⸗

den / als daß die allhieſige Evangeliſ . Geſandten und

Pleni potentiarii gegen vorgemeldte ihre dreyfache

dagegen ſtreitende Iaſtruct /ones darein conſentiret .

Welches dann die Frantzoſen in ſo weit geſchehen laſ⸗

ſen / daß mit dero Principalen nichts deſtowentzer
der Stillſtand noch die ſechs Wochen durch biß zu

Auswechslung der Ratificationen waͤhren/ jedoch

bey fernerer Weigerung hernach wieder ſie fortgeſetzet
werden ſolte.

Und wird zu dieſem allen naͤchſt ſtehender Be⸗

richt des Chur⸗Mayntziſchen Directorii bey der

Reichs⸗Deputation im Haag vom 1. Novembr .

an die Reichs⸗Verſammlung zu Regenſpurg ein

mehrers Licht geben :
Man ſetzet in keinen Zwweiffel/ es werdeder Hoch⸗

Loͤbl. Reichs Convent zu Regenſpurg ſchon laͤng⸗

ſten einigen Bericht uͤber die allhieſige Friedens⸗
Conferentzien erwartet haben / welches dieſſeits,
gewiß auch nicht waͤre unterlaſſen worden / wann ,

die Sachen ſich dergeſtalt haͤtten fuͤgen wollen/ daß ⸗

die vorgeweſene Diflicultaͤten ſich eher haͤtten er/v

heben laſſen ; Nachdeme aber anweſende Herren ,

plenipotentiarii das Temperament pèle méle,
in denen Deliberationen zu ſitzen cum reſerva -

tione & absque conſequentia auch acceptirtʒo
So iſt die Eroͤffnung der Deputation am Mit⸗v

wochen / ſo der 30 . paflato geweſen / zu Nacht / zu⸗

Ryßwick geſchehen / damit der bereits geſchloſſen ,
geweſene Friede von Reichs wegen ante lapſum⸗

termini auch hat unterſchrieben werden koͤnnen/ v

wie ſolche Subſcription und Sigillation biß “
Morgens 5. Uhren gewaͤhret hat ; Wobey abzu⸗

nehmen ſeyn wird / daß die ertheilte Reichs⸗In -

ſtruction bey gegenwaͤrtigen Conjuncturen⸗

unmoͤglich hat beobachtet werden koͤnnen/ ſo doch de⸗y

nen anweſenden Geſandtſchafften und Reichs⸗Ge⸗d

vollmaͤchtigten um ſo weniger zu imputiren / als be⸗
kannt iſt / daß nach erfolgtem abſonderlichen Frie⸗
den der uͤbrigen auslaͤndiſchen HHrn . Allürten

das gantze Roͤm. Reich der voͤligen Diſcretion⸗

der Kron Franckreich allerdings iſt uͤberlaſſen wor⸗

den ; Welches daraus wohl kan begriffen werden /
daß die Frantzoͤſiſ. Geſandſchafft die allergeringſte ,
Raiſon , noch auch die Juſtitiam cauſarum ,

nicht haben attendiret ; Deswegen man dann mit ⸗

Gutbefinden der Hochanſehnlichen Kaͤyſ. Geſand⸗

ſchafftdie Conditiones lieber acceptiten / alsſich 5
laͤngerin dem unglucklichen Krieg verwickelt ſehen,
wollen / da zumahlen nach verſchiedenen reiffli⸗⸗

der v7 a 2Theatri Europæi XV . Theil.
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der Krieg mit beſſern Progreſſen gegen die Kron

Franckreich nach der HHrn . Allürten Separation* 0 * 1„ zu Kaͤhſ. Majeſt . und des Retchs Beſten ſolte fort⸗
v geſetzet werden / bevorab da nicht zu præſumiren /
das von Seiten der HHrn , Allürten der gemachte dero Extraordinaire Geſandte und Gevollmaͤchtig⸗
und publicirte Friede abermahl dem Roͤm. Reich

zu liebe ſolte gebrochen werden ; Worzu ſie ſichauff
„Vielfaͤltige an ſie geſchickte Sub Deputationes
vund ihnen gemachte Vorſtellungen keines Wegs
„ bequemen wollen ; um ſo mehr man dann den

ſchlechten Zrieden dieſer ungluͤcklichen deparation
eintzig und alleine zu iwputiren hat/ von welcher

„Begebenheit ein jeder Reichs⸗Gevollmaͤchtigterſei⸗ bekanntlich bey waͤhrenden Friedens⸗Handlungen2
vnem Gnaͤdigſten Hrn . Principalen bereits um⸗

vſtaͤndliche Relation zů dem Endeabgeſtattet haben
wird / damit zu obgedachtem Regenſpurg die de -

liberationes in pᷣuncto ratificationis unverzůg⸗
»lich vorgenommen / und ein Reichs - Gutachten
vgemacht und verfaßt werden moͤge/ zu deſſenBe⸗
»foͤrderung das bereits gedruckte lntrumentum

„Pacisgngeſchloſſen . Weilen aberdabeyabzumer⸗
„cken/ daß nicht alle Deputati ſothanes Inſtru⸗

mentum unterſchrieben und ſigniret ; So dienet

zur Inkormation , daß ſolche Subſoription des⸗
wegen von einigen / und meiſtens HHrn . Proteſti - ⸗

renden unterlaſſen worden / weilen in §. 4 . circa

„finem bey denen locis reſtituendis contra In -

ſtrumentum Pacis Weſtphalicæ eine Aenderung
in Religione von denen Frantzoͤſiſ. Hrn , Geſand⸗

vten in folgenden Formalien : Keligione tamen
Carholica Romana in locis ſic reſtitutis , in

ſtatu quo nunceſt , remanente &c . hat auffge⸗
vdrungen werden wollen / welches ſie absque ſpe⸗
vciali mandato ihrer hoͤchſt⸗und hohen Hrn. Prin⸗
cipalen nicht eingehen toͤnnen / dahero dann auch

„die Frantzoͤſiſche Geſandſchafft zugegeben / daß
ſelbe / unerachtet ſie nicht lublerihiret / jedochdes
» Armitti

er allhier oder zu Regenſpurg par⸗
vticulariter in geſetzter 6. wochiger Zeit anzuzei⸗

gen / daß dero hoͤchſt / und hohe Hrn . Principalen

Beſchreibung

ausgewechſelt werden ſollen / einbringen und vorſtel⸗

11 iß zur Katification zugenieſſen / in⸗ ben/v
deſſen aberentwede

Friedens⸗

aͤnderungen des Weſtphaͤl. und NiemaͤgiſchenFrie ,
dens ergangen / Se. Koͤn. Maj . aber nebſt andern
hohen Potentaten die Guarantie derſelben uͤberſich
haͤtten/ ſie der Nothwendigkeit zu ſeyn erachtet/durch

te zu bezeugen / daß hoͤchſtgedachteSe. Koͤn. Maj .
Ihr nichts mehr angelegen ſeyn laſſen / als gemneldte
Friedens⸗Schluͤſſe beyzubehalten / auch durch vielen

angewandten Fleiß dergleichen Verſprechen / von

Franckreich erhalten / wodurch Se . Koͤn. Majeſt .
Hoffnung geſchoͤpffet / Dero Intention zu errei⸗
chenz Geſtalt dann auch der Allerchriſtlichſte Koͤnig

dergleichen Conditiones angetragen / krafft welcher
die Stadt Straßburg mit ihren Bependences dem

Reichegelaſſen werden koͤnnen. Dieweil aber ſol⸗
cher Antrag binnen der vorgeſetzten Zeit nicht ange⸗
nommen worden / und Franckreich nachmahls ſol⸗
che wegen gluͤcklichen Fortgangs ſeiner Waffen ge⸗
aͤndert / der Friedeauch mit den Allürten / ſozugleich
guarants geweſen / erfolget / und daher der Kaͤyſer
und das Reich dienſam gehalten / aus Liebe zum
Frieden lieber gedachte Veraͤnderungen zu bewilligen
als einen ſchweren und ungewiſſen Kries fortzuſetzen ;
So haͤtte Se . Koͤnigl. Maj . das Vertrauen / daß
man wederjetzo nochins kuͤnfftige weder Dero Gua⸗ -

rantie noch Mediation etwas beymeſſen werde . Als
auch bey dem Schluß dieſer Handlung ſich etwas

neues in Eceleſiaſticis , wie ſie ſonſten in dem In⸗

ſtrumento des Weſtphaͤliſchen Friedens feſt geſtel⸗
let worden / hervorgethan / ſo relerviren Ihnen
Sr . Koͤnigl. Majeſt . Geſandte und Gevollmaͤchtigte
ausdruͤcklich / daß Sr . Koͤnigl. Majeſt . Meinung
hieruͤberſiebinnen der Zeit / da die Katiticatione -

len wollen ꝛc. Geſchehen auff dem Hauſe Ryßwick
den 30 . 20 . Octobr. An . 1697 . Warunterſchrie⸗

Bonde , Lilienroot .

ö
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Sonſten hat ſich auch der HertzogvonTremouil DerHebeg„ in ſpecie mit in die Katificationem Imperii le Printz von Tarenta den 28. Octobr . durch ſeinen
vgewilliget haͤtten / ſonſten ſie pro excluſis gehalten Abgeordneten Jo hann Gabriel Sanguiniere Hrn . 0 %0
vwerden ſolten Welche Declaration von der von Caranſac bey der Mediation angegeben / undſools⸗
„Franzzoͤſiſchen Geſandſchafftad Protocollum wieehedeſſen beydem Weſtphaͤliſ. und Niemaͤgiſchen
NMediatoris zu der mitſubſcribirterHochloͤblichen Friedens⸗Schluͤſſen geſchehen/ wegen Seiner und„ Æ—= WV . 43 σ 7„Stäͤnde des Reichs Verſicherung / Ausweiß der ſeines Hauſes auf das Koͤnigreich Neapoli haben⸗

vAnlag ſab num . 1. gegeben worden / und iſt wohl den Rechts eine Proteſtation mit vorhergehender

DerSchwe⸗
diſ. Geſand⸗
ten Prote⸗
ſtation und
Declara -
tion

ſtation oder Beclaration eingeleget / dahin gehende/
wegen der
Guaran -
tie .

vkeinem Menſchen einzubildenz ; und faſt unglaub⸗
bar / wie hart ſonſten und ſchwerdie mit der Fran⸗
hoͤſiſchen Geſandſchafft gehabte Tractaten nach
vdem publicirten Frieden der uͤbrigenauslaͤndiſch.
„ HhHrn . Allürten / hergegangen ſeynd : Indeſſen
vhat man doch vor hoͤchſt⸗ noͤthig erachtet / dieſes
dem Hoͤchſtlobl. Reichs ⸗Convent in Zeiten zu be⸗

vrichten/ wie ſich dann auch demſelben antweſender
„Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden / Geſandte
„ und Gevollmaͤchtigtebefehlen. Graffen⸗Haag
„ den 1. Nov . 1697 .

Es hat aber auch die Koͤn. Schwediſ . Mediation

an gedachtem 30 . 20 . Octobr . eine beſondere Prote⸗

daß / nachdemmahl bey gegenwaͤrtiger Friedens⸗
Handlung / da Se . Koͤn. Maj . von Schweden die

Mediation über ſichgenummen / nicht wenige Ver⸗

— — —

Remonſtration eingeſchicket / dahin lauten⸗
de :

Nachdem der Herzzog von Tremouillle feſt in denſen weno
Gedancken ſtehet / daß die Herren Mediateurs , 00 kſta⸗U
Ambaſſadeurs , Miniſtres und Plenipotentiairesſo Okk

ü her⸗
zu jetzigem gegenwaͤrtigen General⸗ Frieden ver⸗ deben.

ſamimnlet/ ihr vornehmſtesAbſehenaufdasInterelle
publicum gerichtet haben/ und ſich bemuͤhen die Ru⸗
he in Europa zu verſchaffen / indem ſie einem jedwe⸗
den dasjenige wiedergeben / was ihme gehoͤret So
befindet er ſich oblieiret / zu dieſer vortrefflichen
Verſammlung jemand abzuſchicken / und das Recht
zu remonſtriren / welches er auf das Koͤnigreich Nea⸗

poli hat / und ſie zu bitten / daßſie ihm das Recht
wollen wiederfahren laſſen / ſo ihm bißhero verſaget
worden .

Man
—
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Man weiß die unterſchiedliche Veraͤnderungen / die
ſich in dem Koͤnigreich Neapolis begeben / desglei⸗
chen die Kriege / ſo ſich entſponnen haben / zwiſchen
den beyden Haͤuſern Anjou und Atragon . die durch

die unterſchiedliche Adoptiones der Koͤnige von
Neapoli geſchehen ſind / nach welchen derKoͤnig
Alphonſus I . von Arragon geruhiger Beſizerda⸗
von geweſen iſt; Der hat das Reich ſeinem natuͤrli⸗

chen Sohn Eerdinando von Arragon uͤbergeben .
Wie dann die Paͤbſte Kugenius IV . und Nicolaus

V ihm deswegen die Inveſtitur haben zugeſtanden
An . 1420 , 1458 . Adolphus II . folgete ſeinem
Vater Ferdinando I . Ann . 1494 . Ferdinandus

II . der ohne Kinder ſtarb / ſuccedirte ſeinem Vater

Adolpho II . 1495 . Friedrich ein Sohn des Eer⸗

dinandi J . und Bruder des AlphonſiII . iſt Ferdi -

nando II . ſeines Brudern Sohn Ann . 1496 , ſuc -

cediret . Dieſer Fuͤrſt / nach dem er etliche Jahr re⸗

giret / hat das Ungluͤck gehabt / daß Ludwig der

XII . Koͤnig von Franckreich / und Ferdinandus

Catholicus Koͤnig von Arragon ein Buͤndnuͤß ge⸗

macht haben/ ihn zu depoſſediren . Ihre Armeen

ſind in das Koͤnigreich eingedrungen / und haben
ſich Meiſter davon gemacht / und daſſelbe getheilet .
Nachdem dieſer Koͤnig ſich depolſediret ſahe/ ſo hat
er doch lieber ſich dudwig XII . vertrauen wollen / deſ⸗
ſen Froͤmmigkeitbey allen bekannt war / als zu Eer⸗

dinando Catholico ſich wenden / derohalben reti -

rirte er ſich in Franckreich / wo er Ann . 1504 . ge⸗

ſtorben . Friedrich hat ſich zweymal verheyrathet /
daserſtemal mit Annen von Savoyen einer Tochter

Amadei IX . Hertzogen von Savoyen / und Vo⸗
lande von Franckreich dudwig XI . Schweſter 1478 .
Von dieſer erſten Heyrath iſt niemand als Cbarlot -

te von Arragonien / die / als ihr VaterFriedrich noch
lebte / und das Koͤnigreich Neapolis ruhig beſaß/

hat ſich in Franckreich mit Guido XVI . Graffen
von Laval , welcher einer von den groͤſten Herrn in

Europa , und von den vornehmſten Haͤuſern gewe⸗

ſen iſt / Anno 15yoο . verheyrathet .

Dieſer Koͤnig Friedrich heyrathete in der zweyten

Che Llabelle de Beaux , von welcher 3. Soͤhne/
Alphonſus Cæſar , und Ferdinand , und 2. Toͤch⸗
er / Tlabella und Julia hergekommen . Von die⸗

ſen J . Kindern haben ſich nicht mehr als 2. verheyra⸗
thet / nemlich Kerdinandus und die Julia ; Dieſe
lezte heyrahtete Georgium , Marggraffen von

Montferrat , und iſt geſtorben eben an dem Tage /

da die Heyrath ſolte vollzogen werden / Ann . 1533 .
Ferdinandus Hertzog in Calabria dekendirte die

Stadt Tarento wieder die Spanier / die ſie belager⸗
ten / und nach langwieriger Belaͤgerung endlich
einbekommen : und ungeachtet die Capitulation
mit ſich brachte / daß der Printz hinziehen moͤchte /

wohin es ihn gut beduͤnckte / ſo haben ſie Ihn doch
in Spaniengefuͤhret / und gezwungen / daß er 2. al⸗

te heyrathete ; Die erſte : Moncie de Meadoza

Wittwe Heinrichs von Naſſau / die andere Germa⸗

gie von Foix , Wittwe des Ferdinandi Catholi -

ci , von beyden hat Er keine Kinder geſehen / und iſt
Ann . 1559 . geſtorben . Alphonſus , welcher Infant
von Arragon genennet wurde / iſt von Neapolis
nach Franckreich gekommen / allwo er wegen ſeiner
hohen Geburth allezeit alle Ehre empfieng ; ſtarb auch

—

ohne Kinder / gleichwie Cerlar und Itabella 1512 .
1515 . Es war demnach von allen Kindern des

ungluͤckſeligen Friedrichs / letzten Koͤnigs von Nea⸗

polis , kłeines mehr verhanden / als Charlorta von

Arragon , deſſen Tochter aus der erſten Ehe / die

eine Nachkommenſchafft hinterlaſſen hat ; Sie zeu⸗

gete mit Guidone XVI . von Laval einen Sohn /
welcher in dem Treffen bey Bicoque getoͤdtet wor⸗

den / 1522 . ehe er ſich verheyrathet hatte / und 2 .
Toͤchter Jatharinam und Annam de Laval . Ca -
tharina iſt verheyrathet worden an Claude de

Rieux , der den Nahmen von Laval an ſich genom⸗
men hatte / und deſſen gantzes Hauß verlohren iſt
durch den Abgang Guidonis XX. Graffen von La⸗
val , welcher Ann . T6Oo . ohnverheyrathet geſtor⸗
ben . Die andere Tochter derCharlottæ von Ar

ragon und Guidonis X I . iſt verheyrathet worden

an Franciſcum von Tremouillſe , Fuͤrſten von

Talmond / der in der Battaille bey Carignan ge⸗
toͤdtet worden / und ein Enckel Louis II . von Tre⸗

mou lle , welcher in dem Treffen zu Pavie getoͤdtet
worden / 152T .

Weil dann nun gewiß / daß die Toͤchter und deren

Deſcendenten im Koͤnigreich Neapolis ſuccedi -

ren / ſo hat deswegen der Hertzog von Tremouille

ein vollkommenes Recht auff dieſes Koͤnigreich / als

welcher ein Deſcendent in gerader Linie von Frie⸗
drich zu Arragon letzten Koͤnigs in Neapoli iſt /

und dieſes deſto mehr / weil in dem Heyraths⸗Con⸗
tract der Charlotten von Arragon mit Guidone

XVI . von Laval , dieſe Princeſſin vor ſich und ihre
Deſcendenten ausdruͤcklich das Recht der Succes -

ſion nach Friedrich und deſſen Kinder in Erman⸗

gelung Leibes ⸗Erben vorbehalten hat . Dieſes iſt
alſo was die Herren von Tremouille obligiret hat/
ihre Plenipotentiarios zu der Verſammlung nach
Muͤnſter Ann . 1648 . und nach Niemaͤgen Anno

1678 . zu ſchicken / damit ſie das Recht erweiſen/
und um diebillige Gerechtigkeitbey den Hrn . Me⸗

diateurs anhalten moͤchten; Nachdem es aber dieſe
abgeſchlagen / ſo haben ſie doch ihre Proteſtations
abgelegt . Der Ort des Heyrath⸗Contracts der

Charlotte von Arragon mit Guidone XVI . der

in dem Memorial citinet iſt / beſteheteigendlichauff
dieſen Terminis : Vermittelſt benennter Summa

von ToOοοο . Francken / hat beſagte Charlotte ab⸗

getveten / und trit ab / hat ſich begeben/ undbegiebt
ſich alle des Rechts / das ihr koͤnte zukommen und zu⸗

gehoͤren/ an allen Guͤtern / Erbſchafften / Sueges

tions , ermeldten Koͤnigs Ihres Hrn . Vaters ;
leichen der Bruͤder dieſes Fraͤuleins / oder aller
Linder ermeldten Koͤnigs Herrn Vaters und deren

im

des⸗

aͤnnlichen Leibes⸗Erben / doch daß ſie ſich alle⸗ v

zeit reſerviret und ausdruͤcklich vorbehaͤlt/ vor ſichd
und ihre Erben / alle ducceſliones , Erbſchafften,
und Anfaͤlle in den Zwerch⸗Linien / welche Ihr ,
von ihren Schweſtern / deroſelben Deſcendene⸗

ten oder ihren andern Anverwandten koͤnten zu v

kommen ; Desgleichen relerviret ſie ſich / die duc . v

cesſion nach ermeldtem Koͤnig Friedrich und ſei⸗“
nen Kindern in Ermangelung Maͤnnlicher Er⸗,
ben / welche aus einem rechtmaͤßigen Ehebette her⸗/

kommen / und von den Erben Maͤnnlichen Ge⸗y

ſchlechts Deſcendenten ſind / welchen bemeldted

Dame oder ihre Erben auff gedachten Fall ſucce . “
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diren ſollen und koͤnnen/ gleich wie es Rechtens iſt/
ungeachtet der Conſtitution , Renunciation und

Zahlung bemeldter Morgengabe .
Dieſem war auch zu mehrer Beglaubigung dieſes

Memorials / eine Genealogiſche Tabell / und der

Charlotten d ' Aragon Heyraths⸗Contract mit

Guidone XVI . beygefuͤgt . Nebſt der Proteſta⸗

tion , welche zu Exhaltung des vermeynten Rechtens
im Nahmen des Mr . de Ia Tremouille eingelegt /
ſund von Wort zu Wort dem Mediations - Pro —

tocoll einverleibt worden / Krafft der von dem Mr :

de Lilienrot daruͤber den 1. Oct . zu Rißwick er⸗

theilten Atteſtation .

Ietzo ift noch uͤbrig/ daß wir die Friedens⸗Tra⸗
etaten ſelbſten anher ſetzen / von welchen der Spami⸗
ſche in folgenden Worten und Artickeln beſtanden :

Iln Nahmen GOttes und der Allerheiligſten
Tta

· Dreyfaltigkeit/ thun Wir allen und jeden / Gegen⸗
bõwaͤrtigen und Zukuͤnfftigen kund und zu wiſſen / wie

daß es der Goͤttlichen Vorſehung gefallen / mitten

unter dem Lauff eines der allerblutigſten Kriege / der⸗

gleichen Europa in langer Zeit nicht empfunden / der

Chriſtenheit das Ende dieſer ihrer Drangſalen zu be⸗

reiten ; indem ſie in denen Hertzen des Durchlaͤuch⸗
tigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤrſten Ludwig des

XIV . von GOttes Gnaden / Aller⸗Chriſtlichſten
Koͤnigs von Franckreich und Navarren / und des

Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤrſten
Caroli des II . Catholiſchen Koͤniges von Spanien /
ein eiffriges Verlangen des Friedens erhalten ;
Welche / wie Sie beyderſeits wuͤnſchen/ ſo viel an

ihnen / zu Wiederbringung der gemeinen Ruhe/ al⸗

les getreulich zu contribujren / auch ſonſten kein an⸗

deres Abſehen haben/ als dieſelbe durch billige Oondi⸗

tiones feſt und im̃erwaͤhrendzu machen / ſo haben be⸗

ſagte Majeſtaͤten zwar anfaͤnglich einmuͤthig bewil⸗

liget/ zu ſolchem Ende die Mediation des Durchl .
und Großmaͤchtigſten Fuͤrſten Carls des XI .

GlorwuͤrdigſtenAndenckens / von GOttes Gnaden

der Schweden / Gothen und Wenden Koͤnigs/ zu

erkennen : Nachdem aber deſſen fruͤhzeitiger Todt /
diejenige Hoffnung / welche ganz Europa von dem

gluͤcklichenAusſchlag ſeiner Rathſchlaͤge und Bemů⸗

hung gefaſſet / verrichtet / und beſagte Majeſtaͤten
auff der Keſolurion , die Vergieſſung ſo viel Chri⸗
ſten⸗Blutes / je eher je lieber zu heinmen verharret /
haben ſie vors beſte zu ſeyn erachtet / auch deſſelben
Sohn und Nachfolger / den Durchlaͤuchtigſten und

Großmaͤchtigſten Fuͤrſten/ Carl den XII . Koͤnig in

Schweden / in gleichmaͤſſiger Qualitaͤt zu erkennen /
welcher auch von ſeiner Seiten gleichmaͤſſige Sorg⸗
falt zur Befoͤrderung des Friedens zwiſchenIhrer
Aller⸗Chriſtlichſten und Catholiſchen Majeſtaͤten / in

denen Confetentien beybehalten / welche zu dem

Ende auff dem Schloß zu Ryßwick/ in der Provintz
Holland / zwiſchen denen von beyden Seiten ernann⸗

ten Kxtraordinair : Ambaſſadeuren und Pleni po-
tentiarien gehalten worden ; Als nemlich von Sei⸗
ten Ihr . Aller⸗Chriſtlichſten Majeſtaͤt / dem Herrn
Nicolao Auguſto de Harlay , Rittern / Herrn von

Bonnetül , Graffen von Cely , des Koͤnigs ordi —

naiten Staats , Rathe ; Dem Herrn Ludovico

Verjus Rittern / Graffen von Crecy , des Koͤnigs

Freyherrn von Couvay , Herrn von Boulay , und
dem Herrn Eranciſco de Callietes ; Und von Sei⸗
ten Ihrer Catholiſchen Majeſtaͤt / dem Hrn . Don

Franciſco Bernardo de Quiros , Rittern des Or⸗
dens St. Jacobs / Koͤniglichein Rathe in dem Koͤ⸗

niglichen Ober - Gerichte von Caſtilien / und dem

Hrn . Ludovico Alexandro de Scockart , Grafen
von Tirimont , Freyherrn von Gaesbeke , Rath im

Ober⸗Eſtaats :RathederNiederlande zu Madrit ꝛc.
Welche nach geſchehener AnruffungGoͤttlichen Bey /

ſtandes / und nachdem ſie Ihre Vollmachten / (derer
Copeyen am Ende gegenwaͤrtigen Tractats von
Wort zu Wort beygefuͤget werden ſollen ) von bey⸗/
den Seiten einander communiciret / und dieſelbe
durch Unterhandlung und Vermittelung des Herren
Nicolai , Freyherrn von Lilienroot / Ihr . Koͤnigl.
Majeſtaͤt von Schweden Ext raordi nair - Ambaſſ .

deurs und Pleni potentiarii, welcher die Stelle ei⸗

nes Mediatotis mit aller darzu noͤthigen Prudentz /
Capacitaͤt und Billigkeit vertreten / gebuͤhrend ver⸗

wechſelt / ſich zu der Ehre GOttes und Beſtem
der Chriſtenheit auff nachfolgende Oonditionen

verglichen :
I .

Hat man ſich verglichen und verſprochen/ daß hin⸗
fuͤhro zwiſchen dem Aller⸗Chriſtlichſten und Cathol .
Koͤnige/ Dero Kindern / ( ſo entweder ſchon geboh⸗
ren oder noch gebohren werden ſollen ) Erben / Nach⸗
folgern und Erbnahmen / ihren Koͤnigreichen/ Staͤd⸗
ten / Laͤndern und Unterthanen / ein guter / feſter/
beſtaͤndiger Friede / und eine immerwaͤhrende Ver⸗

buͤndniß/ Alliantz und Freundſchafft ſeyn ſolle / daß
ſie ſich auch als getreue Bruͤder/ einander lieben / ei⸗

ner des andernBeſtes / Ehre und KReputation nach
allem Vermoͤgen befoͤrdern/ und dasjenige / was ſo
wohl einem als dem andern einigen Schaden verur⸗

ſachen koͤnte/ getreulich / und ſo viel ihnen moͤglich/
verhuͤten wollen .

II .

Vermoͤge dieſes Friedens und dieſer guten Ver⸗
einignng / ſollen zwiſchen beſagten Koͤnigen / Dero

Unterthanen und Vaſallen / ſo wohl zur See und in

andern Gewaͤſſern / als zu Lande und durchgehends
an allen Oertern / wo der Krieg durch die Waffen
Ihrer Majeſtaͤten gefuͤhret wird / ſo wohl zwiſchen
ihren Armeen / als Guarniſonen der ihnen zubehoͤrigen
Plaͤtze/ alle Feindſeligkeiten auffhoͤren/ und ſo durch
Wegnehmung eines oder mehrer Oerter / es mag

dieſelbe durch Gewalt / unverſehenen Uberfall oder

Verrath geſchehen ſeyn/ hierwider gehandelt / Gefan⸗
gene eingebracht / oder einige andere Feindſeligkeiten
von ungefehr / oder ſonſten veruͤbet werden ſollten/
ſoll dasjenige / was hierwider gehandelt / von beyden
Theilen getreulich / ohne Verzug oder Ditlicultaͤt

wieder erſetzet/ dasjenige / was Ooccupiret worden / oh⸗
ne einigen Abgang reſtituiret / und die Gefangene
ohne Kanzion oder Bezahlung einiger Unkoſten /
loßgelaſſen werden .

III .

Sollen alle Urſachen einiger Feindſeligkeit oder

Mißverſtaͤndniß ewig verloſchen und auffgehoben
ſeyn : Es ſoll auch von beyden Seiten eine

ordinaifen Staats Rathe/ Marquiſen von Ereon , Ideſſen Gelegenheit geſchehen / ohne daß man ins

ewige Vergeſſenheit und Amneſtie alles desjenigen
ſeyn / was in waͤhrendem dieſem Krieg / oder durch

kuͤufftige— —
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kuͤnfftige unter einigem prætext , directè oder indi -

recte , via juris , oder ſonſten unter was Vortwand

es auch ſeyn moͤge/ deswegen eine Anforderung thun

koͤnne/ und ſollen weder beſagte Majeſtaͤten/ noch

Dero Unterthanen / Bediente und Adhærenten/ ſich

deswegen zu revangiren / oder einige reparation zu

Prætendiren / befugt ſeyn.

IV .

Die Plaͤze Girona , Roſe und Belver, ſollen in

dem Zuſtande / in welchemſie / als ſie eingenommen

worden / geweſen / mit allem Geſchuͤtze/ welches zur
ſelbigen Zeit darinnen gefunden / unter dem Beſit /

der Herrſchafft und Souverainitaͤt Ihrer Cathol .

Majeſtaͤt wieder geſetzet und gelaſſen/ auch durch⸗

gehends alle und jede andere Staͤdte / Plaͤbe/ Schan⸗
ten / Oerter und Aemter / welche durch Ihrer Aller⸗
Chriſtlichſten Majeſtaͤt Waffen / in dieſem Kriege/
oder nach dem Niemaͤgiſchen Frieden in dem Fuͤr⸗

ſtenthum Catalonien oder ſonſten in Spanien occu⸗

piret worden / nebſt ihren pertinentien , dependen -
tien und Zugehoͤrungenin dem Stande / in welchem
man ſie anjetzo findet / wiedergegeben werden / ohne
das geringſte davon zu behalten / zu reſerviren / zu

ſchwaͤchen oder zu deterioriren . Es ſoll auch glei⸗
cher Geſtalt die Stadt Barcelona / nebſt denen darzu

gehoͤrenden Schantzen / Fortificationen / mit allem

Geſchuͤgze/ in dem Stande / in welchem ſie am Tage
der Eroberung geweſen / mit allen Pertinentien ,

Dependentien und Zugehoͤrungen/ unter die Ge⸗

walt / Herrſchafft und Souverainitaͤt Ihr . Cathol .
Maj . wieder geſetzet werden .

V .

Soll auch die Stadt und Feſtung Luxenburg in

dem Stande / in welchem ſie anjetzo iſt/ ohne daß das

geringſte daran demoliret / veraͤndert / vermindert /
geſchwaͤchet/ oder derſelben Wercke / Schantzen und

Fortificationen verſchlimmert werden / mit allem

Geſchuͤtz/ welches darin zur Zeit der Eroberung ge⸗

funden worden / nebſt der Provintz und dem Hertzog⸗
thum Luxemburg und der Graffſchafft Chinay , in

voͤlligem Stande / mit allem was darunter begriffen
und allen Pertinentien , Dependentien und Zuge⸗
hoͤrungen wiedergegeben / und unter der Gewalt /
Souverainitaͤt / Herrſchafft und Beſitz des Catholi⸗
ſchen Koͤniges wieder geſetzet werden ; und ſoll der

Catholiſche Koͤnig dieſelbe eben ſo/ wie er zur Zeit des

Niemaͤgiſchen Friedens und vor demſelben gethan/
oder thun koͤnnen/ genieſſen / ohne daß man ſich das

geringſte deswegen vorbehalte oder reletvire / dasje⸗
nige ausgenommen / was im vorher gehenden Frie⸗
dens⸗Traetat an Ihre Aller⸗ChriſtlichſteMajeſtaͤt
cediret worden .

VI

Die Veſtung Cbarleroy ſoll gleichfalls tnit dem⸗

jenigen Geſchuͤtz/ welches zůr Zeit der Eroberung
darin geweſen / und mit allen Dependentien in dem

Stande / in welchem ſie anjezo iſt/ ohne das gering⸗
ſte daran abzuwerffen / zu demoliren / zu ſchwaͤchen/
oder zu dererioriren / unter die Gewalt und Souve⸗

5 Ihrer Catholiſchen Majeſtaͤt wieder geſeßet
werden .

VII .

Es ſollen auch Ihre Catholiſche Majeſtaͤt in die
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Bergen / der Haupt⸗Stadt in der Provintz Henne⸗
gan / mit allen derſelben Wercken und Fortilcatio

nen in dem Stande / in welchem dieſelbe anjetzo ſeyn/
wieder geſetzet werden / ohne daß das geringſte davon

abgeworffen / demolirt / geſchwaͤchet/ oder deterio⸗

riret werde ; ingleichen ſoll das Geſchuͤtze/ welches
zur Zeit der Eroberung darin gefunden worden / und

der Bezirck / die Probſtey / und An⸗ und Zugehoͤrun⸗
gen beſagter Stadt / in voͤlligemStande / wie der Ca⸗

tholiſche Koͤnigdieſelbe zur Zeit vorbeſagten Friedens
oder vorhero beſeſſen oder beſitzen koͤnnen ; wie auch
die Stadt Ath/ in dem Stande / in welchem dieſelbe
zur Zeit der letztern Eroberung geweſen / ohne das

geringſte von ihren Wercken abzuwerffen / zu demo⸗

liren / zu ſchwaͤchen oder zu deteriotiren / mit aller

Artillerie , welche an beſagtem Tage darin gefunden /
zugleich mit ihrem Bezirck und Aemtern / Pertinen⸗

tien , Dependentien und Zubehoͤrungen reſtituiret

werden / wie dieſelbe durch den Niemaͤgiſchen Frie⸗
den cediret worden / nachfolgende Oerter ausgenom⸗
men / nemlich den Flecken von Anthoin , Vaux ,
Guarrain , Ramecroix , Bethõme , Conſtantin

und das Lehn Paradieß / welche letztere / weil ſie zu

dem Enclavement von Dornyk gehoͤren/ nebſt dem

Lehn vom Paradieß / in ſo weit daſſelbe mit dem Fle⸗
cken Kain , Havines , Meèles , Mourcourt , de

Berge St . Audebert , zugenannt der Dreyfaltigkeit /
Fontenoy , Maubray , Hernies , Calvelle , und

Viers , Gemeinſchafft hat mit allen Kirch⸗Spielen /
Pertinentien und Dependentien , ohne ſich das

geringſte darin vorzubehalten / unter dem Beſitz und

Souverainitaͤt Ihrer Aller Chriſtlichſten Majeſtaͤt
verbleiben ſollen . Uber dem ſollen auch Ihre Ca⸗

tholiſche Majeſtaͤt in voͤlliger Souverainitaͤt der

Provintz Hennegan verbleiben / doch ohne Nach⸗

theil desjenigen / was an Ihre Aller⸗Chriſtlichſte
Majeſtaͤt in vorhergehendem Frieden cediret

worden .

VIII .

Ingleichen ſoll die Stadt Cortryk in jetzigem
Stande / mit dem Geſchuͤtz/ welches zur Zeit der lez⸗
tern Eroberung darin gefunden / mit dem zu gedach⸗
ter Stadt gehoͤrigen Amte / allen Pertinentien ,

Dependentien und Zugehoͤrungen/ zu folge des

Niemaͤgiſchen Friedens wieder unter die Gewalt /
Herrſchafft / Souverainitaͤt und Beſitz Ihr . Cathol .
Maj . geſetzet werden .

X .

Es will auch derAller⸗Chriſtlichſte Koͤnig Ihrer
Cathol. Majeſtaͤt alle Staͤdte / Oerter / Schantzen /
Schloͤſſerund Poſten / welche ſeine Armee biß auff
den Tag des Friedens und nach demſelbigen 1
eingenommen haben / in welchem Theile der Wel

dieſelbe auch gelegen / reſtituiren laſſen . Ingleichen
will Ihre Cathol . Majeſtaͤt alle Oerter / Schantzen /
Schloͤſſer und Poſten / welche Dero Armeen in waͤh⸗
rendem dieſem Kriege / biß auff die Publication des

Friedens / occupiret haben moͤchten/ wo auch dieſel⸗

bige gelegen / reltituiren .

Sollen alle Oerter / Staͤdte / Flecken / Plaͤze und

Doͤrffer/ welche der Aller Chriſtlichſte Koͤnig in den

Provintzen Luxemburg
/Namur / Brabant / Flan⸗

dern / Hennegau und andern Provintzen der Nieder⸗

Souverainität / Herrſchafft / und Beſiz der Stadt
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Maj . verbleiben .

192 .

Inhalt der von Ihrer Catholiſchen Majeſtaͤt in den

Actis dieſer Friedens⸗ Handlung producirten Liſte

der Reunionen , ( deren Copey gegenwaͤrtigem Tra⸗
ctat beygefuͤget werden ſoll ) oocupiret und reuniret /
ablolut und auff ewig Ihrer Catholiſchen Majeſtaͤt
verbleiben ; ausgenommen die 82 . Staͤdte/ Ilecken/
Oerter und Doͤrffer / welche in der Litte der Exce⸗

Ptionen / ſo deswegen von Seiten Ihr . Aller⸗Chriſt⸗
lichſten Majeſtaͤt eingegeben worden / welche dieſelbe
prætendiren / weil ſie von den Staͤdten Charle -

mont , Maubeuge , und andern durch die Friedens⸗
Schluͤſſe von Acken und Niemaͤgen Ihrer Aller⸗
Chriſtlichſten Maj abgetretenen Oertern dependi⸗
ren ; Und hat man wegen beſagter 82 . Oerter

( deren Liſte gleichfalls gegenwaͤrtigen Tractaten
beygefüget werden ſoll ) ſich verglichen / daß gleich
nach Unterzeichnung ohne Verzug von beyden Thei⸗
len Comauſſari ernennet werden ſollen / ſo wohl
zn decidiren / welchem von beyden Koͤnigen beſagte
82 . Staͤdte / Flecken / Oerter und Doͤrffer/ oder ein
jedes derſelben verbleiben und zugehoͤren ſolle / als
auch ſich wegen Verwechſelung der Oerter und Doͤrf⸗
fer / welche eines oder des andern Herrſchafft unter⸗
worffenen Landern enclaviret ſeyn/ zu vergleichen .
Iln Fall aber beſagte Commiffarii ſich nicht ver⸗
gleichen koͤnten/ wollen Ihre Aller⸗Chriſtlichſte und
Catholiſche Majeſtaͤten/ die lezte Deciſion hievon/
dem Urtheil der Herren General Staaten der verei⸗
nigten Niederlande heimſtellen / welche beſagte Koͤs⸗
nige beyderſeits vor Schieds⸗Richter zu erkennen /
eingewilltget / doch ohne gedachten Aller⸗Chriſtlich⸗
ſten und Catholiſchen Koͤniges Gevollmaͤchtigten
Geſandten zu præjudiciren / ſich untereinander ei⸗
nes andern / auch ſelbſt / wo es moͤglich / vor Ratifi —
cation dieſes Tractats in der Guͤte zu vergleichen ;
Wodurch alle Ditlicaltaͤten / ſo wohl beſagte Keu⸗
nionen als Graͤntzen und Zugehoͤrungen betreffend/

ſeyn ſollen. Dieſem zu folge / ſollen alle Anforde⸗
rungen / Urtheile / Iocorpoł irungen / Sequeſt rirun⸗

gen / Decrete , Confiſcirungen / Reunionen / De -

clarationen / Verordnungen / Edicte , und insge⸗
ſamt alle wegen gedachter Reunionen / es ſey von
dem Parlament / der Kammer zu Metz / oder andern
Gerichten / lotendanten / Commiſſarien oder De⸗

legirten / im Nahtnen und von Seiten Ihr . Aller⸗
Chriſtlichſten Majeſtaͤt/ wider Ihre Cathol . Maf .
und Dero Unterthanen / herausgegebene Acta auff⸗

gehoben/ wiederruffen / und auf ewig annulliret ſeyn/
als wann dieſelbe ntemahls herausgekommen ; und
ůber dem ſoll auch die Generalitaͤt beſagter Provin⸗

ſben / diejenige Staͤdte/ Plaͤtze und Oerter / mit ihren
An / und Zugehoͤrungen/ ausgenommen / welche Ih⸗
rer Aller⸗Chriſtlichſten Maj . durch die vorhergehende
Friedens ⸗Schluͤſſe abgetreten worden / Ihr . Cathol .

XI .

Alle Plaͤze/ Staͤdte / Flecken / Oerter und Doͤrf,
fer/ deren Bezircke / Dependentien und Zubehoͤrun⸗
gen / ſo vor dieſem von Ihrer Aller⸗Chriſtl. Maj .
wiedergegeben und abgetreten worden / ſollen ohne
einige elervation oder Vorbehalt wieder unter den

Beſiz Ihrer Catholiſchen Maß . kommen / und ſie
derſelben mit allen zugehoͤrigen Lrærogativen / Vor⸗
theilen / Nutzen undEinkommen / mit eben demn Um⸗

Beſchreibung

von beyden Theilen gaͤnzlich affopiret und geendiget

— Qr —

Friedens⸗

kreiſe und Rechten des Eigenthums der Herrſchafft
und Souverainitaͤt genieſſen / wie ſie derſelben vor
dem letzten Kriege zur Zeit und vor den Friedens ,
Schluͤſſen von Aken und Niemuͤgen genofſen/ und

genieſſen koͤnnen und ſollen .

XII .
Die Reſtitution beſagter Plaͤtze / ſoll von Seiten

gemeldten AllerChriſtlichſten Koͤnigs wuͤrcklich ge⸗
treulich / ohne Verzug oder Ditlicultaͤt / weswegen /
oder bey was vor Gelegeüiheit dieſelbe auch entſtehen
moͤchten/ alſofort nach der Katilication gegenwaͤr⸗
tigen Tractats / an den oder diejenige / welche von ge⸗
dachtem Catholiſchen Koͤnige darzu de putiret ſeyn
werden / geſchehen / ohne in beſagten Staͤdten das

geringſte zu demoliren / zu ſchwaͤchen/ zu vermin⸗
dern / oder auff einige Weiſe zu beſchaͤdigen/ oder

wegen der Fortiticationen / gemeinen und privat .
Gebaͤude/ ſo in beſagten Plaͤtzen erbauet worden / oder
zur Bezahlung deſſen / was man denSoldaten und
Kriegs Bedienten / ſo ſich zur Zeit der Kettitu —
tion darin befinden werden / ſchuldig ſeyn moͤchte/
einige Wiedererſtattung zu Preætendiren oder zu
fordern .

XIII .

Der Aller⸗Chriſtlichſte Koͤnig wird aus den er⸗
meldten Plaͤtzen/ welche er dem Catholiſchen Koͤnige
wieder giebt / alles Geſchuͤtze/ welches beſagte Majeſt
in gemeldte Staͤdte nach deren Eroberung bringen
laſſen / wie guch alles Pulver / Stuͤck⸗Kugeln / Ge

wehr / Proviant / und andere Ammunition / ſo darin⸗
nen befindlich / wann dieſelbe dein Catholiſchen Koͤ

nige wiedergegeben werden / herausnehmen / und ſoll
denenjenigen / welcheder Aller⸗Chriſtlichſte Koͤnig zu
dem Ende abgeſchickt haben wird / frey ſtehen/ zwey
Monate lang / der Wagen und Schiffe des Landes
ſich zu gebrauchen / und ſollen dieſelbe ſo wohl zu

Waſſer als zu Lande einen freyen Paß haben/ beſagte
Ammunitionen in die naͤchſte Ihrer Aller⸗Chriſtlich⸗
ſten . Majeſtaͤt zugehoͤrige Plaͤtze bringen zu laſſen ,

Es ſollen auch die SHuverncurs , Commendanten
Vodiente und Obrigkeiten/ der auff dieſe Art reti⸗
ccarten Plaͤze und Lander / zur Ab⸗ und Wegfuͤhrung
beſagten Geſchutzes und Ammunition / allen moͤgli⸗
chen Vorſchub thun ; auch ſoll den Officterern und

Rriegs / Bedienten/ welcheaus beſagten Oertern ans⸗
ziehen werden / frey ſtehen / die ihnen zůgehörige be⸗
wegliche Guter abzufůhren / und mit zu nehmen / doch
daß ihnen nicht zugelaſſen ſey/ das geringſte von den

Einwohnern beſagter Staͤdte und des platten Lan⸗
des zu fordern / die Haͤuſer zu beſchaͤdigen/ oder
auch das geringſte / ſo denen Einwohnern zuſtandig /
mitzunehmen .

xIV.
Sollen die Gefangene / was Art und Standes ſie

auch ſeyn moͤchten von beyden Seiten ohne Ran⸗
tzion/ gleich nach Verwechſelung der Ratificatio⸗

nen / wann ſie dasjenige / was ſie verzehret oder ſonſt
rechtmaͤſſig ſchuldig ſeyn/ bezahlet haben/ in Freyheit
geſetzet werden . Und ſo etliche davon nur allein ben
Gelegenheit/ und durch Unglüͤck dieſes Krieges / auf
beſagter Majeſtaͤten Galeeren geſeßzet worden / ſollen
dieſelbe auffs eheſte ohne einigen Verzug oder Ditli⸗

cultaͤt / westvegen ſie auch koͤnte gemachet werden /
erledigt / und in Freyheit geſetzet werden / ohne daß

man
— — — — — — — — — — — —

———

16 .5



—

1697

Handlungen .

man in dieſem Fall das allergeringſte von ihnen we⸗

gen Rantzion / oder deſſen was ſie verzehret/ fordern

koͤnne.
32705

Vermittelſt dieſes Friedens und genauen Freund⸗

ſchafft / ſoll allen und jeden Beyderſeits Unterthanen
frey ſtehen/ als ehrlichen Kauffleuten/ in eines und

des andern Lande ab / und zů zureiſen / ſich auffzuhal⸗
ten/ zu handthieren/ und wieder zuruͤck zu kehren/ und

nach ihrem Gutduͤncken / ſo wohl zu Lande als zur
See und in andern Gewaͤſſern / mit einander zu

Handeln und zu negotiiren ; und ſollen die Unter⸗
chanen in beyderſeits danden / als Eigene beſchützet
und vertheidiget werden / doch daß ſie die Geſetze/

Gebraͤuche und Gewonheiten des Landes halten/ und

die an jedem Orte gewoͤhnliche oder andere von be⸗

ſagten Koͤnigen oder Dero Nachfolgern auffgelegte
Umpoſlen gebuͤhrlich bezahlen .

XVI .

Alle Schrifften / Brieffe und Documenten / ſo
die durch gegenwaͤrtigen Tractat an beſagte Koͤnige
abgetretene und wiedergegebene Landſchafften / Herr⸗
ſchafften / und Laͤnder angehen / ſollen von beyden
Theilen innerhalb 3. Monaten nach Auswechſelung
der Katilficatiopen gegenwaͤrtigen Tractats / ge⸗

treulich herausgegeben und ausgelieffert werden / an

was vor Ort beſagte Schrifften und Docunnenten

ſeyn/ auch ſelbſt diejenigen / welche von der Ciradell

von Gent und der Rechen⸗Kammer von Ryſſel weg⸗

genommen worden .

XVII .

Sollen alle von beyden Seiten ausgeſchriebene
und geforderte Cogtributionen / Repreflalien / An⸗
ſchaffungen von Futter / Getreide / Holtz / Vieh / Ser⸗

vice , und andere Arten von Aufflagen / ſo wohl in

eines als des andern Koͤniges Landen / gleich nach
Rat iſication gegenwaͤrtigen Tractats aufhoͤren/ und

alle ruͤckſtaͤndige Schulden / oder ein Theil derſelben/
ſo man deswegen reſtiren moͤchte / von beyden
Seiten nicht gefordert werden / unter was Titel und

Prætext es auch ſeyn moͤge .

XVIII .

Alle beyder Theile Unterthanen / Geiſtliche und

Weltliche / Corpora , Gemeinden / Univerſitaͤten

und Collegia , ſollen ſo wohl in die Genieſſung Ih⸗
rer Ehren / Aemnter / Wuͤrden und Bencticien / mit

welchen ſie vor dem Kriege verſehen geweſen / als

auch in alle und jede / ihre Rechte / beweg⸗ und un⸗

bewegliche Guͤter / wiederkaͤuffliche Renten / deren

Capital noch verhanden / und alle Leib⸗Renten / ſo
nach beſagter Zeit / es ſey bey Gelegenheit dieſes Krie⸗

ges / oder weil ſie der Gegen⸗Parthey zugethan ge⸗

weſen/ verarreſtiret und occupiret worden / mit allen

derſelben Rechten / Actionen / Erbſchafften / auch
ſelbſt denenjenigen / welche nach Anfang des Krieges
auff ſie gekommen / wieder geſetzet werden / doch daß
ſie von wegen der/ von Zeit der Einnehmung beſag⸗
ter unbeweglichen Guͤter / Renten und Beneticien

biß auff den Tag der Publication gegenwaͤrtigen
Tractats genoſſenen Fruͤchte und Gefaͤlle der Ein⸗
kommen nichts ſollen fordern oder Prætendiren
koͤnnen.

XIX .

DenckwuͤrdigerGeſchichte. 153
den / Eflecten und Mobllien fordern oder pra tend

ren / welche vor beſagten Tag contil tret worden /
und wider die Creditoren ſolcher Schulden / nochſ

die / bey welchen dergleichen Ettecten niedergeſetzet
worden / oder deren Erben und Erbnehmen jemahls
einige Wiedererſtattung deswegen fordern können

Welche Keſtiturion in vorbeſagter Form zum beſten
derer / welche der Gegen⸗Parthey zugethan geweſen/
alſo ſoll verſtanden werden / daß dieſelbe vermittelſt
gegentvaͤrtigen Tractats / in die Gnade ihres Koͤnigs
und louverainen Fuͤrſten / wie auch in ihre Guͤter/
wie dieſelbe zur Zeit der Schlieſſung und Unterzeich⸗
nung dieſes Friedens ſeyn werden / wieder eingeſetzet
werden ſollen.

Und ſoll beſagte Rettitution Beyderſeits Un⸗
terthanen nach dem Inhalt des 2 . und 22 . Arti⸗
ckels des Niemaͤgiſchen Friedens geſchehen/ ungeach⸗
tet aller Verſchenckungen / Conceſſionen / Vecla -

rationen / Contiſcirungen / Sequeſtrirungen / Præ-
parativund Detinitiv - Senteftzen / welche ex con⸗
tumacia in Abweſenheit und ohne Verhoͤr der Par⸗
ten geſprochen worden ; welche Sententzen und Ur⸗

theile null und nichtig / und als nicht ergangen und

geſprochen gehalten werden ſollen ; und ſoll beſagten
Partheyen voͤllig und gaͤntzlich frey ſtehen / in das

Land / woraus ſie ſich vor dem wez begeben/ wieder

zu kommen / oder ihrer beweg⸗ und unbeweglichen
Guͤter/ Renten und Einkommen wegen / nach ihrem
Gutduͤncken/ unverdaͤchtige Perſonen zu depuriren/
und ſelbige ihnen auffzutragen / jedoch ausgenom⸗
men wegen der Bensticien / welche eine Rendentz
erfordern und perſoͤnlich verwaltet und bedienet wer⸗
den ſollen .

XXI .

Soll der 24 . und 25. Artickelbeſagten Niemaͤgi⸗
ſchen Frieden⸗Schluſſes / die geiſtliche Beneticien be⸗

treffend / exequꝛret / und vermoͤge derſelben alle dieje⸗
nige / welche von einem beſagter Koͤnige/ der zur Zeit
der Conterxung die Staͤdte und Laͤnder / worin ge⸗
meldte Benefi ꝛen gelegen / beſeſſen / damit verſehen
worden / in der Beſitzung und Genieſſung derſelben
gehandhabet werden .

XXII .

Die Unterthanen ſollen auch von beyden Theilen
Freyheit und vollkomene Macht haben/ ihreGuͤter und

lffeeten / bewegliche und unbewegliche / ſo ſie haben/
oder haben werden / und unter der Bothmaͤßigkeit des

andern Souverainen Herrn gelegen/ zu verkauffen /
zu vertauſchen / zu alieniren / und davon ſonſten ſo
wohl per actus inter vivos als ultimæ volunta -

tis zu diſponiren / und ſoll ein jeder / er ſey ein Un⸗

terthan oder nicht / dieſelbe kauffen koͤnnen/ ohne daß
er wegen dieſes Verkauffs oder Kauffs einiger andern

Einwilligung / Zulaſſung / oder andern Inſtruments
als gegenwaͤrtigen Tractats vonnoͤthen habe.

XXIII .

Weil auch etliche auff die Generalitaͤt einiget
Provintzen angewieſene Renten vorhanden / vonwel⸗
chen Ihre Aller⸗Chriſtlichſte Maj . einen / und der

Catholiſche Koͤnig den andern Theil befitzen/ hat man

ſich verglichen / und accordliret / daß ein jeder ſein
Quotum bezahlen und Commiſlarii ernennet wer⸗

den ſollen / diejenige Portion , welche ein jeder von

GleicherGeſtalt ſollen ſie nichts von denen Schul⸗ Hoͤchſt. beſagten Koͤnigen bezahlen ſoll/ zu reeuliren .
Theatri Europæi XV. Theil.
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XXIV .
Die durch vorhergehende Tractaten auff die Do -

mainen rechtmaͤſſig aflignirte und conſtituirte
Renten / deren Bezahlung aus den Rechnungen /

welche Ihrer Aller⸗Chriſtlichſten und Catholiſchen
Majeſtaͤt Einnehmer vor der Abtretung beſagter

Laͤnder/ in den Rechen⸗Kammern eingegeben/ erhel⸗
len wird / ſollen derſelben Creditoren / unter welcher
Herrſchafftdieſelbe auch ſtehen moͤgen/ ſo wohl Fran⸗
tzoſen /Spaniern / als anderer Nation / ohne Unter⸗
ſcheid bezahlet werden ,

XXV .

Und wie zwiſchen beſagten Koͤnigen / in allen De⸗
ro Koͤnigreichen / Laͤndern/ Landſchafften / Provin⸗
tzen und Herrſchafften durch gegenwaͤrtigen Tractat

ein guter und beſtaͤndiger Iriede / ſo wohl zu Waſſer
als zu Lande gemacht wird / und ins kuͤnfftige alle

Feindſeligkeit auffhoͤren ſoll / ſo hat man ſich vergli⸗
chen / daß wann in der Oſt⸗ oder Nord⸗See von der

Neus in Norwegen an / biß zum Ende des Canals /
innerhalb vier / vom Ende beſagten Canals biß zum

Cap von St . Vincent innerhalb 6. Wochen / und

von dar in der Mittellaͤndiſchen See / und biß an die

Linie gleichfalls innerhalb 6 . Wochen / uͤber der Linie
aber und an allen andern Orten der Welt / innerhalb
9. Monaten / von dem Tage der Publication gegen⸗

waͤrtigen Traetats an zu rechnen / von beyden Sei⸗

fn einige Prieſen gemachet werden ſolten/ diejenige
welche von einem oder dem andern Theile nach die

ſem geſetzten Lermin auffgebracht werden / mit Er⸗

ſetzung alles des Schadens / welcher daraus entſtehen
wird / wiedergegeben werden ſollen .

XXVI .

Inm Fall einer Rußtur ( welche GOtt verhuͤten
wolle ) ſoll ein Termin von 6 . Monaten geſetzet ſeyn/
Beyderſeits Unterthanen Zůͤit und Mittel zu geben/
ſich mit ihren Guͤtern hinwag und nach ihrem Be⸗
lieben anderswohin zu begeben/ und ſoll ihnendieſes
mit voͤlliger Freyheit zu thun zugelaſſen ſeyn/ ſie auch
daran nicht verhindert / oder waͤhrender dieſer Zeit zu

einiger Arreſtirung ihrer Ellecken / vielweniger ihrer
Perſonen geſchritten werden .

XXVII.
Sollen die Trouppen von beyden Theilen ſich

gleich nach Genehmhaltung gegenwaͤrtigenTractats
nach ihrer eigenen Ober⸗Herren Laͤndern/ Plaͤtzen
und Oertern / welche Ihren Majeſtaͤten beyderſeits
nach und vermoͤge gegenwaͤrtigen Trackats verblei⸗

ben und zugehoͤren ſollen/ zuruͤck ziehen/ und ſoll ih⸗
nen nicht zugelaſſen ſeyn / unter was prætext es auch
ſeyn moͤge/ in dem Lande des andern louverainen
Herrn / oder denen Oertern / welche demſelben gleich⸗
falls nach dieſem verbleiben und zugehoͤren ſollen/
ſichlaͤnger aufzuhalten . Auch ſollen gleich nach Un⸗
terzeichnung dieſes Tractats alle Feindſeligkeiten in
allen beſagter Koͤnige Bothtnaͤſſigkeit unterworffenen
Dertern / ſo wohl auff der Ses und andern Gewaͤſ⸗
ſern als zu Lande auffhoͤren.

XXVIII .

Es iſt auch zugeſtanden worden / daß Ihre Aller⸗
Chriſtlichſte Maß. die Genieſſung der Einkůnffte/
welche ſie in allen den Laͤndern/ ſo ſie dem Ca⸗
tholiſchen Koͤnige wieder geben und reltituiren / be⸗

ien biß auff den Tag der wuͤrcklichen Keſtitu⸗

BgBeſchreibnng
tion der Oerter/ wovon beſagte Laͤnder dependiren /

Friedensſ

continuiren ſollenz und was von Zeit beſagter Ke .
ſtitution an / davon uͤbrig ſeyn wird / denenjenigen /
ſo dieſelbe gepachtet / getreulich bezahlet werden ſolle.
So ſollen auch zur ſelbigen Zeit die Eigenthums⸗
Herren des in den Zugehoͤrungen derjenigen Oerter /
welche Ihrer Cathol . Maj . reſtituiret werden ſollen /
confiſcirten Holßes wieder in den Beſitz ihrer Guͤter
und alles Holßes / welches zur Stelle wird gefunden
werden / geſetzet werden ; Doch mit dieſemBedinge /
daß von dem Tage der Unterzeichnung gegenwaͤrti⸗
gen Tractats / alles Holtzfaͤllen von beyden Seſten
auffhoͤren ſolle—

XXIX .

Der Niernaͤgiſche / wie auch die vorhergehende
Friedens⸗Schluͤſſe/ ſollen nach ihrer Form und In⸗
halt exequiret werden / diejenigen Puncte und Ar⸗
tickel ausgenommen / welchen hiebevor derogiret /
oder die an jetzo in gegenwaͤrtigem Tractat ver⸗
aͤndert worden .

XXX.
Alle zwiſchen Privat⸗Perſonen von Ihrer Aller⸗

Chriſtlichſten Majeſtaͤt Richtern und andern Be⸗
dienten / ſo wohl in denen Staͤdten und Plaͤtzen/ wel⸗
che ſie vermoͤge des Achiſchen FriedensTractats be⸗

ſeſſen / und nachhero an ſeine Cathol . Maj , abgetre⸗
ten / als auch in denen / ſo dem Aller⸗Chriſtlichſten
Koͤnige/ vermoͤge der Friedens⸗Tractaten von Nie —
mãgen gehoͤren/ oder welche ſie nach denſelben beſeſ
ſen/ geſchehene Proceduren und ergangene Urtheile ;
Ingleichen die vom Parlament zu Dornick / in de⸗
nen Streitigkeiten / und denen von den Einwohnern
beſagter Staͤdte und deren Dependentien waͤhren⸗
der Zeit / in welcher ſie unter dem Gehorſam Ihr .
Aller⸗Chriſtlichſten Majeſtaͤt geweſen / fortgeſetten
Proceſſen / geſprochene Urtheile / ſollen gůͤltig ſeyn/
und ihre voͤllige und vollkommene Wuͤrckung erlan⸗

gen / als wann beſagter Koͤnig Herr und Beſſtzer
der gemeldten Staͤdte und Laͤnder verbliebe / und ſol
len dieſelbe weder in Zweiffel gezogen / noch derſelben
Execution ſonſten verzoͤgert oder verhindert werden ;
Es ſoll zwar den Partheyen zugelaſſen ſeyn / nach
Ordnung und Verſehung der Geſetze und Satzun⸗
gen ihre Zuflucht zur Reviſion der Acken zu neh⸗
men / doch daß inzwiſchen die Urtheile in ihren Kraͤf ,
ten und Wuͤrden verbleiben / ohne einigen Nachtheil
deſſen / was dieſerwegen in dem 2 r . Artickel beſag⸗
ter Niemaͤgiſchen Friedens /Tractaten ſtipuliret
worden .

XXXI .

Die Stadt und das Schloß Dinant ſollen von

Ihrer Aller⸗Chriſtl . Maß . dem Biſchoffe und Prin⸗
zen von Lupck/ in den Stande wiedergegeben wer⸗

den / in welchem ſie geweſen/ als ſie durch Ihr . Maj ,
Waffen eingenommen worden .

XXXII .
Nachdem auch Ihre Aller⸗Chriſtlichſte Mqeſtaͤ

bezeuget/ wie gern ſie wolten / daß die in der Mittel⸗

laͤndiſchen See gelegene Inſel Ponza wieber unter
die Bothmaͤſſigkeit des Hrn . Hertzogen von Varma

geſezt werden moͤchte/ haben Ihre Catholiſche Maj .
in Anſehen Ihrer Aller⸗Chrifflichſten Maj , Inter⸗

cesſion ſich erklaͤren wollen / daß ſie aus derſelben
alle Soldaten / welche ſie dafelbſt haben/ herausnel
men / und dieſe Inſel gleich nach Kati lication ge /

genwaͤr⸗
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genwaͤrtigen Traetats unter die Gewalt und Beſiß
des Herrn Hertzogen von Parma wieder ſetzen wollen .

XXXIII .

Und nachdem zu der allgemeinen Ruhe dienet /

daß der zwiſchen Ihr . Aller⸗Chriſtl . Mʒaj. undIhr,
Konigl . Hoheit von Savoyen den 29 . Auguſti An⸗

n0 1696. zui Turin geſchloſſeneFriede gleichfalls un⸗

verbruͤchlich gehalten werde / hat man vor gut befun⸗
den / denſelben in allen ſeinen Puncten / wie ſie in der

durch die Gevollmaͤchtigte von Savoyen unterzeich⸗

neten und geſiegelten Copey ( welche gegenwaͤrtigem
Tractate beygefuͤget werden ſoll ) enthalten / in ge⸗

genwaͤrtigen Tractat mit einzuſchlieſſen und zu be⸗

ſtaͤttigen/ zu deren wie auch des gegenwaͤrtigenTra⸗

ctats Handhabung beſagte Majeſtaͤten Ih. Koͤnigl.
Hoheit die Guarantie leiſten wollen .

XXXIV .

Nachdem auch beſagte Majeſtaͤten die Bemuͤ⸗

hung und den Fleiß / welchen der Durchlaͤuchtigſte

Koͤnig in Schweden zu Wiederbringung des Frie⸗
dens ohn unterlaß angewandt / danckbarlich erken⸗

nen / haben Sie ſich verglichen/ Ihre Koͤnigl . Schwe⸗
diſche Majeſt . dero Reiche und Staaten in gegen⸗

waͤrtigen Friedens⸗Schluß in der beſten Form und

Art / als es moͤglich/ namentlich zu begreiffen.
XXXV .

Sollen auch alle die jenige in dieſen Frieden / Al⸗

liantz und Freundſchafft mit eingeſchloſſen werden /
welche vor Auswechſelung der Katificationen / oder
innerhalb 6. Wochen hernach / von einem oder an⸗

dern Theil mit einhelliger Einwilligung ernennet

werden .

XXXVI .

Beſagte Aller⸗Chriſtlichſte und Catholiſche Koͤnt⸗

ge verwilligen / daßIhre Koͤnigl. Schwediſche Mʒaj.

vermoͤge der Qualitaͤt eines Mediatoris , wie auch

alle andere Koͤnige/ Fuͤrſten und Republiquer , wel⸗

che ſich darzu verbinden wollen / Ihren Koͤniglichen
Majeſtaͤten verſprechen und ſich verpflichten moͤgen/
ihnen zu Vollziehung alles deſſen / ſo in gegenwaͤrti⸗

gem Friedens⸗Schluſſe enthalten / die Garantie

zu leiſten .
XXXVII .

Zu mehrer Sicherheit dieſes Frieden⸗Schluſſes
und aller darinn enthaltenen Puncten und Artickeln

ſoll derſelbe ſowol in dem hohen und andern Raͤthen
und in den Rentkammern hoͤchſtgedachten Catholi⸗
ſchen Koͤniges in den Niederlanden / als andern Raͤ⸗

then der Cronen von Caſtilien und Arragonien / in

allem nach und in der in dem Niemaͤgiſchen Frie⸗
dens⸗Schluſſe von Anno 1678 . enthaltenen Form
publiciret / bekraͤfftiget und regiſtriret werden ; wie

auch hingegen derſelbe gleichfalls in dem Parlament
zu Paris und andern Parlamenten des Koͤnigreichs
Franckreich und der Rechen⸗Kamer zu Pariß pu⸗

hliciret / bekraͤfftigetund regiſtriret werden ſoll. Wel⸗
che Publicationes und Regiſtrirungen innerhalb
3. Monaten nach Publicirung dieſes Friedens von

einem und anderm Theil eingegeben / und deren Aus⸗

fertigungen eingelieffert werden ſollen .
XXXVIII .

Dieſe Puncte und oben angefuͤhrte Artickel / und
alles was in einem jeden derſelben enthalten / iſt zwi⸗

Deuckwüͤrdiger Geſchichte

Krafft ihrer Vollmachten ( welche am Ende dieſes

1975

Koͤniges beſagten Exttaordinair⸗Geſandten und 1 697 %.

Gevollmaͤchtigten / im Namen Ihrer Majeſtaͤten
verhandelt / zugeſtanden / eingegangen und ſtepuli —
ret worden : Und haben ſelbige Gevollmaͤchtigte

Tractats ſollen beygefuͤget werden ) verſprochen / und
verſprechen nochmals unter Verpflichtung aller und

jeder jetzigen und zukuͤnfftigen Guͤter und Staaten

der Koͤnige / ihrer Herren / daß dieſelbe unverletzt ge⸗

halten und erfuͤllet/ auch ſchlechterdings ohne das ge⸗

ringſte darzu zu ſetzen genehm gehalten werden / und

die Genehmhaltung in authentiquen und geſiegel⸗
ten Urkunden / in welchen gegenwaͤrtiger Tractat

von Wort zu Wort hinein geſetzet werden ſoll / in⸗

nethalb 6. Wochen / von dem Tage und dato ge⸗

genwaͤrtigen Tractats an zu rechnen / oder noch eher/
wo es geſchehen kan / angeſchaffet werden ſollen .
Uber dem haben gemeldte Leni potentiarii in be⸗

ſagter Namen verſprochen / und verſprechen noch⸗

mals / daß nach Anſchaffung der Genehmhaltungs⸗
Urkunden der Aller⸗ChriſtlichſteKoͤnig / ſo bald es

ihm moͤglich / in Gegenwart einer oder mehr Perſo⸗
nen / welche dem Cathol . Koͤnige darzu zu deputi —
ren gefallen wird / uͤber dem Crucifix , dem Evange⸗
lio / den Canonibus von der Meſſe und bey ſeinen

Ehren ſchweren wolle / daß Er alle in gegenwart /
gem Friedens⸗Schluß enthaltene Artickel vollkoͤmm⸗

ſich / wuͤrcklich und getreulich halten und erfuͤllen

wolle . Und ein gleichmaͤſſiges ſoll / ſo bald als es

moͤglich / von dem Catholiſchen Koͤnige / in Gegen⸗
wart einer oder mehr Perſonen / welche dem Aller⸗

Chriſtl . Koͤnige darzu zu de putiren gefallen wird / ge⸗

ſchehen. Zu Bezeugung deſſen haben gedachte Ple—
nipotentiarien gegenwaͤrtigen Tractat mit ihren
Namen unterſchrieben / und ihre Pettſchaffte mit de⸗

ro Wapen darunter gedruͤcket. Geſchehen zu Ryß⸗
wick in Holland den 20 . Septembr . An . 1697 . 4
Das Original iſt alſo unterzeichnet .

N. Lilienroot . ( L. S. ) De Harlay Bonneuil.
( L. 8. ) ( L. S. ) Verjus de Crecy .

( L 8. ) De Callieres .

L. S. ) Don Franc .de Quiros .
L. S. ) Le Comte de Tiri -

mont .

0
0

Ratificirt den 24 . Octob. 1697 .

IÆ 148 NA SsoN GiſſhKe 1 70 6Nach dieſem wurde der Frieden zwiſchen den beyden

Cronen J Franckreich und England unterſchrieben /
nach ſeinem folgenden Inhalt :

1U

denen daran gelegen/ oder gelegen ſeynkan / daß nach
1

und Herrn / Herrn Wilhelm dem Dritten von Got⸗ “

tes Gnaden / Koͤnige von Groß⸗Britannien ꝛc. und

dem Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤr⸗

ſten und Herrn / Herrn Ludwig dem Vierzehenden /
Koͤnige von Franckreich und Navarren ꝛc. die Sa⸗

che endlich vermittelſt Goͤttlicher Guͤte dahin gedie⸗

hen/ daß an beyden Theilen zu Wiederbringung des

Friedens Hoffnung ſich hervor gethan / und hoͤchſt

gedachte Se . Maj . von Groß⸗Britannien und Se .

ſchen!hoöͤchſtgedachtenAllerChriſtl. und Catholiſchen
Ihcatri Europæi XV . Theii .

Aller⸗Chriſtl . Maj . mit gleichem Verlangen gewuͤn⸗
Bb2 ſchet/

S

83 8 8 58 zwiſchen
ungluͤcklich entſtandenem Krlege zwiſchen dem§ ranckreich

. — 33 8 8
Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤrſtenan Lus⸗

Kund und zu wiſſen ſey hiermit allen und jeden / Friedens⸗
ractat



Hier waren
die Titul
gantz expri⸗
mirt / wie
im vorher⸗

gehende

Bünrann
Juſtrument.
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ſchet/ die fernere Dergieſſung des Chriſtenbluts zu

hemmen / auch daher beyderſeits darinn einſtimmig

worden / daß e der dißfalls angewandte un⸗

ermuͤdete Fleiß des Großmaͤchtigſten Fuͤrſten/ Herrn
fften / K oͤnigs in Schweden ꝛc. glor⸗Caroli des Eil

wuͤrdigſter Gedaͤchtnuͤß/ danckbarlichſt erkannt moͤch⸗
te werdenz und weil durchdeſſen unve mutheten To⸗
desfall die HoffR ſo gantz Europa von deſſen gu⸗

tem ; 0 und Dienſten hierinn geſchoͤpffet / weg

Af len / ſo habenSe. Koͤnigl. Majeſt . von Groß⸗

Britannien und Se . Aller⸗Chriſtl . Maj ferner das

Beſte zu ſeyn erachket / die Fortſeßung der angefange⸗
nen Mediation deſſen Sohn und N achfolgern Hrn .
Carlu dem Zwoͤlfften/ Koͤnige in Schtveden ꝛc. eauff;
zutragen / welcher dañ auch mit gleichmaͤſſigem Fleiſſe
ſich bemuͤhet/ den Frieden zwiſchen hoͤchſt gedachten
Sr . Britanniſchen und Allerchriſtl . Maj . Majeſt .
vermittelſt beyderſeits kxtraordinairen Geſandten

und 4 iüeeielke Ryßwick in Holland ge⸗

haltenen Oonferences zu ſtifften ; wel lche geweſen
von Seiten Sr . Koͤn. Maß, von Groß⸗Britannien
der Hr . Thomas Graff von Vembrok und Mont -

gomery , Baron v don Herbert und Cardiff/ Gehei⸗
ner Sbge Verwahrer von England / Koͤniglicher

Gchettter 385 ꝛc. Herr Edward / Vice - Graff de

Villiers und von Darfort / Baron von Hoo, Rit⸗
ter von England und Sr . Maj . an die Hochmoͤgend.
Hrn . General - Staaten “ xtraordinairer Geſand —
ter / Hr. Robert von Lexingron , Baron von Ever⸗

ham/ Koͤnigl. Kammer⸗Herr / Herr Joſeph Wil⸗

liamſon Rikter/ Koͤn. Geh. Rath ꝛc. An Seiten
Sr . Allerchriſtlich ſten Majeſt. 1 (tot . tit ) Hr .
Nicol . Auguſtus de Harlay &c. ( tot . tit . ) Herr
Ludwig de Verjus &c . ( tot . tit.) Herr Frantz
de Callieres &c . Und haben dieſelbe naͤchſt
Anruffung Goͤttlichen Bepſtandes und gegen ein⸗

ander ausgewechſelten Vollmachten / auch Ver⸗
mitte elung des Herrn Nicolai Barons von Lilien⸗

roth / Koͤn . Schwediſch. Eſtars · Secretarii , und

Sr . Maj . Extraordinaiten Geſandten und Geooll ,

maͤchtigten zu der Generallen Friedens⸗ Zuſamme n⸗

kunfft/ als der ſich dieſes Mediatiogs - Amtzu2
foͤrderung allgemeiner Ruhe ohne alle Parther
keit / allen Fleiſſes / weißlich und mit g

Ruhm angeno mnmen hat / zur Ehre Goͤttllichenmens und⸗ Wohhlfahrt der Criſtenheit ſich auff 1riedens Artickel vergl
chen ; Als nemlich :ſck
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Soll ein allgemei

walhrhafftigen nd auffrichtige Freundſchafft zwviſck
dem Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤchtigſten Fuͤr⸗
ſten und Herrn / Herrn Wilhelm dem Dritten /
Koͤnig von Groß⸗Britannien / und dem Durch⸗

ſläucheigſten und Großt naͤchtigſtgſten Fuͤrſten / Herrn
Ludwigen dem Vierzehenden / Koͤnige von Franck⸗
reich und Nava rra / ſo dann ihren Erbe nund Nach⸗

gern / wie nicht weniger Ihren Koͤnigreichen/
Laͤndern und Unterthanen ſeyn/ und ſolche beſtaͤn⸗
dig und ungekraͤncktdergeſtalt beobachtet werden / daß
einer des andern Nutzen / Ehre und Vortheil ſuchen/
und beydeerſeits eine gute und getreue Nachbar⸗ und

ner und ewiger Friede und eine

tannien in fre5
und voͤlliger Poſſefion Seiner

nig von Groß⸗Britan
moͤchten / bey⸗ uſtehen no

ſey wer ſie wolle / ohne Aenahne mit Wa0
10

Be⸗

zeugen / Gelde oẽ

reich

II .

Alle g Mißhelligkeiten und Kriege
ſollen zwiſchen hoͤchſt ⸗beſagtem Koͤnige von Groß

Britannien
d 85 Aleerchrtiiſtl . Majeſt . und ihren

Interthanen auffhoͤren und abgeſtellet eylh derge⸗
ſtalt / daß beyde Theile ſichalles Uberfalls / Plünde⸗
rung / Beleidigung / Injutien und 15 tungen /

wie ſie auch Nahmen haben moͤgen/ ſo zu Lande / als

zur See / und auff den Fluͤſſen uͤberall und vornem⸗

lich in beyd erſeits Koͤnigreichen / Landen und Herr⸗
ſchafften gaͤntzlich enthalten und begeben ſollen .

III .

AlleBeleidigungen / Injurien und Schaͤden / ſo
der Koͤnig von Groß⸗Britannien und deſſen Unter⸗

thanen / oder der Koͤnig in Franckreich und deſſel⸗
ben Unterthanen zeit⸗waͤhrenden dieſen Krieges ei⸗

ner von dem andern erlidten / ſollen vergeſſen ſoyn/
ſo daß weder dieſer noch anderer Urſachen und Vor⸗

wands halber keiner gegen den andern oder beyderſeits
Unterthanen gegen einander einige Feind⸗

ſeeligkeit / Wiederwaͤrtigkeit / Uberlaſt oder Hinde⸗
rung durch ſich ſelbſten oder durch andere oͤffentlich
oder heimlich / ditectè oder indirectè , durch Recht
oder Gewalt zufügen / oder zufuͤgen laſſen ſolle .

IV .

Und dieweil der Allerchriſtl . Koͤnig nichts mehr

gewünſchet / al ls einen beſtaͤndigen und unverbruͤchli⸗
chen Frieden zu hhaben/ als nimmt er auff ſich und

verſpricht vor ſichund ſeine Nachfolger / daß er den

Koͤnigvon Groß⸗Britannien ꝛc. in freyem“Beſiz

ſeiner Koͤn igreiche / Lande und
Herrfes afften / deren

er jetzo genieſſet / auf keinerley Weiſe verunruhigen
wolle / verbindetſich auch zu dem Ende bey ſeiner Ehr
und Koͤnigl. Parole / weder directe noch indirecte

einem oder andern Feinden des Koͤnigs von Groß⸗
Britannien Huͤlffe zu leiſten / oder auff einigerley

Weiſe denen Conſpirationen und N

welche die Rebellen und Abholde

ade

9 ſon /ch auch einiger Per

K Inſtrumenten / Lebens⸗Mitteln / Fohr⸗
der auff andere Weiſe zu Waſſer oder

ilfflich zu ſeyn/ ſo ins kuͤnfftige/ unter
nd es nur ſey / den döntg von Groß⸗ Bri

riegs⸗

Ve8 orwa

ae Laͤnder und Herrſchafften beunruhi⸗
gen w lten ;Dahingegen 15 t der

Koͤntg, von

Groß⸗ Britannien auch vor ſich und ſeine Nach⸗

folger / und nimmt
auff ich

dem. Koͤnigein Franck⸗
in deſſen Koͤnigreichen/ Land⸗ und Herrſchaff⸗

chen unverbruͤchlich zu erweiſen .
V.

Die Schiffahrt und Handlung ſoll zwiſchenbey⸗
der Koͤnigekinarthanen wwie es vor dieſem bey
Friedens Zeiten geweſen / ehe der letztere Krieg an⸗

gekůndiget worden / freygetrieben werden / alſo daß
jedweder derſelben Macht haben ſolle beyderſeits Koͤ⸗

nigreiche / Provincien / Staͤdte / 15 und Fluͤß
ſe mit ſeinen Waaren ſicher zu beſuchen / allda ſich 0

auffzuhalten / und ohne alle Beſck werde zu handeln /
mithin aller ?Freyheiten, mmuni aͤten und Privi⸗

ten dergleic

Freundſchafft erneuert / und taͤg lich vermehret wer⸗ kegten /

f

oͤffentliche Tractaten oder altes Her⸗
den moͤge .

chen ,
kommen in Schwang gebracht / ſich zn gebrau —

VI . Der
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richtet / und in vorigen Stand geſetzet werden / und
den Unterthanen beyder Koͤnigreiche frey ſtehen ihr

Recht zu ſuchen und fortzuſetzen / nachdem es eines

jeden Reichs Geſetze / Ordnungen und Staturen

mit ſich bringen .
WIIE

Der Allerchriſtlichſte Koͤnig giebt dem Koͤnige

von Groß⸗ Britannien alle Landſchafften / Inſeln /

Schloͤſſer und Colonien aller Orten / welche die
Euglaͤnder vor dieſes Kriegs Declarat ion beſeſſen

wieder ; Hingegen giebt auch der Koͤnig von Groß⸗

Britannien dem Allerchriſtl . Koͤnige alle Landſchaff⸗
ten / Inſeln / Schloͤſſer und Colonien / ſo die Fran⸗

ßoſen vor dem Krieg eingehabt / wieder ; und ſoll dieſe
Reſtitution binnen der Zeit von 6. Monaten oder

auch ehender / wann es ſeyn kan / geſchehen / und

lieffertzu dem Ende wuͤrcklich und in gehoͤrigerZorm
Rechtens / oder laͤſſet auslieffern einer dieſer Koͤnige
dem andern / oder ihren darzu verordneten Com⸗

miſſarien / alle acta ceſſionis , Inſtrumenta & man -

data neceſſaria .

VIII .

Sollen von beyden Seiten / Commiſſarien ge⸗

ſtellet werden um die Rechte und Anforderungen /
welche beyde Koͤnigl. Majeſtaͤten auf die in Hudſons⸗
bay angelegene Oerter zuhaben vorgeben ; zit exa .

miniren und auszumachen ; Und ſollen diejenige
Oerter ſo die Frantzoſen bey waͤhrendem Frieden vor

gegenwaͤrtigem Krieg genommen / von den Englaͤn⸗

dern aber in dem jetzigen Kriege ihnen wieder abge⸗
nommen worden / den Frantzoſen laut vorhergehen⸗
den beſondern Artickels wiedergegeben ; Ingleichen
die von den Englaͤndern gemachte Capitulation den

5. Septembr . 1696 . nach ihrer Form und Inhalt
beobachtet und die darin gemeldte Waaren ihnen

—

wieder zugeſtellet werden ; Der geweſene GQuver-

neur und andere Gefangene in dem Schloſſe ſollen e⸗

benfalls ihre Freyheit wieder haben / wo es noch nicht

geſchehen iſt: Die Streittigkeiten / ſo wegen kxecu -

tion dieſer Sapitulation entſtanden / kwie auch we⸗

verlohrnen Guͤter / ſollen
et und geen⸗

gen des Wehrts derdaſe
durch gemeldte Commiſ

det werden ; Die auch

fication gegenwaͤrtigen
Auroritaͤt verſehen werden ſollen / die Grentzen der

von beyden Theilen wiedergegebenen Laͤnder zube⸗
zeichnen / laut vorigenArtickels / auch einige der⸗

ſelben Laͤnder zu vertauſchen / nach dem ſie befunden
werden / das es beyder Koͤnige gemeinem Nutzen ge⸗

maͤß ſeyn moͤchte. Und ſollen zu dem Ende beſagte
Commiſſarii ernannt werden / um binnen der Zeit
von drey nach einander folgenden Monaten nach Na⸗

tificirung dieſes Tractats zu Londen zuſammen zu⸗
kommen / und binnen der Zeit von 6. Monaten

(vonihrer erſten Zuſammenkunfft an zurechnen ) al⸗

le Streitigkeiten und Proceſſe , ſo hieruͤber entſtehen
koͤnten/ bzuthun: Welchem nach dann die Artickel /
uͤber welche ſie ſich vereiniget / durch beyde Koͤnigliche
Majeſtaͤten ratifciret werden / und gleiche Krafft
und Gewalt habenſollen / alſo wann ſie gegenwaͤrti⸗

geln Tractat von Wort zu Wort einverleibet worden

waͤren ,

1unterſuch

mit gnugſamer

Handlungen .
VI . IX .

Der Ordinaite Sauff der Gerechtigkeit ſollin beh- Alle ſo wohl Keprellalien als ſo genannte Mar⸗
de Koͤnigreichen und Herrſchafften wieder auffge⸗ und Contremarque Brieffe / ſo bißhero/que —

unter allerhand Vorwand und Urſache / von beyden

Theilen ausgegeben worden / ſollen vor null und nich⸗

tig gehalten / und forthin keine mehr von beyden

Koͤnigen wieder des andern Unterthanen ertheilet
werden ; Es ſey dann / daß die Verſagung der Ju⸗
ſtitzoffenbahr waͤre / und deſſen Memorial / ſo Ke⸗

preſlalien - Brieffe ſuchet/ uvor dem zugegen ſeyen⸗
den Miniſter des Koͤniges / wieder welchesUnter⸗

thanen die Brieffe verlanget werden / gezeiget wor⸗

den / damit er binnen 4. Monaten / oder auch eher
das Gegentheil ausfinden oder verſchaffen moͤge/ daß
der Klaͤgerzu frieden geſtellet werde . Solte ſich a⸗

ber kein Minitter oder Ambafſadeur des Koͤnigs/
wieder deſſen Unterthanen die Reprellalien⸗Brieffe
geſuchet werden / gegenwaͤrtig befinden / ſo ſt

dieſelbe dennoch nicht eher als nach Verflieſſung vier

Monate ertheilet werden / von dem Tage an zurech⸗

nen / da das Klag - Libell dem Koͤnige / wieder

deſſen Unterthanen Repreſſalien verlanget wer⸗

den / oder deſſen Geheimten Rath uͤbergeben wor⸗

den .

Um auch allen Strittigkeiten / welche wegen Wie⸗

hiffe / Ke

1

nach geſchloſſenem dieſen ?

dern

Fri und ehe ſolcher

daſelbſt kund worden / von einem oder anderm Theile
genommen worden / vorzukommen / und alle Klagen
deshalb zubeſchneiden / ſo ſollen alle Schiffe /Waa⸗

ren / und andere Guͤter / ſo nach geſchehener Un⸗

terſchrifft und Vublicirung dieſes Tractats in den

Britanniſchen und Mitternaͤchtigen Seen innerhalb

12 . Tagen ; von den gedachten Brtitanniſchen
und Mitternaͤchtigen See aber / biß an das Capo

de S. Vincent innerhalb 6. Wochen / und ferner
von dar biß an die Eguinoctial - Linie ſo wohl im

Oceano als der Mittellaͤndiſchen See und ſonſten
binnen zehen Wochen / und endlich binnen ſechs
Monaten jenſeit der Linie durch die gantze Welt ge⸗
nommen worden / ohne alle Exception oder Unter⸗

ſcheid der Zeit und des Orts / oder Hoffnung der Ke⸗

ſtitution und Compenſation der Nehmere ſeyn
und verbleiben .

XI .

Wann ſich aber durch Hazard, Unbedachtſam⸗
keit / Unverſtand oder ſonſten anderer Urſachen hal⸗
ber zutragen ſolte / daß einer der Koͤnigl. Untertha⸗
nen an einigem Orte zu Lande oder zur See / oder in
den Stroͤmen und Fluͤſſen / etwas thaͤte und begienge /

wodurch gegenwaͤrtiger Tractat nicht beobachtet wuͤr⸗

de / oder wodurch etwan ein Particulier - Articke

ſeinen Effect nicht erreichen ſoltes So ſoll dennochf

dieſer Friede und gute otreſpondenee zwiſchen be⸗

ſagten Koͤnigl. Majeſtaͤten deßhalben nicht zerbro⸗

chen werden / ſondern in voriger Krafft und Wuͤr⸗

ckung verbleiben / und gedachter Unterthan nur al⸗

lein von ſeinem eigenen tacto Antwort geben / und

die gebuͤhrende Straffe davor / den Geſetzen gemaͤß/
ausſtehen .

CI— 8

Solten aber (welches der Allerhoͤchſte abwenden

wolle ) zwiſchen beyden Koͤnigen dermahleins neue

Un⸗Bb 3

1697 .
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entſtehen / und ſolche zum oͤffentli⸗
brechen/ ſo ſollen die Schiffe / Kauff⸗

n und ſonſten andere Waaren / ſo ſich
ero See⸗Haͤfen befinden wuͤrden / dem Eiſco

nicht zuerkannt oder ſonſten angehalten / ſondern
eyderſeits Unterthanen ( . Monate Zeit frey gelaſſen

werden / ihre vorgemeldte Sachen / und was ſie ſon⸗
ſten vor Vermoͤgen haben / ohne einige Hindernuͤß
anderswohin zu rransportiten .

XIII .

Was das Fuͤrſtenthum Orange und andere dem

Koͤnige von Groß⸗Britannien zugehoͤrige Laͤnder
und Herrſchafften betrifft/ ſobehaͤlt der beſondere Ar⸗

tickel des den 10 . Auguſti An . 1678 , zwiſchen dem

Könige von Franckreich und den Herren General —

Staaten der vereinigten Niederlande geſchloſſenen
Niemaͤgiſchen Tractats ſeiner Form und Inhalt
nach ſeinen voͤlligen Efleed , und ſollen demnach alle

Neuerungen und Veraͤnderungen abgeſtellet / mithin

auch ſeyn moͤgen/ ohne einige Exception , ſo gedach⸗
tetn Tractat auff einigerley Weiſe zuwider ſeyn/ oder

nach deſſen Schlieſſung darzwiſchen gekommen ſeyn
moͤchten/ vor null und nichtig / ohne allen Vorbehalt
oder Beſorgung auffs kuͤnfftige / gehalten werden ;

und ſoll demnach dem Koͤnig von Groß⸗Britannien
alles in den Stande und auff die Weiſe wieder er⸗

ſtattet werden / als er es gebrauchet und genoſſen /
ehe und bevor er zur Zeit des Krieges / ſo durch den

Niemaͤgiſchen Friedens⸗Schluß geendiget worden /
aus deſſen Beſitz geſetzet worden / oder als er es Krafft
ſelbigen Friedenſchluſſes haͤtte gebrauchen oder ge⸗

nieſſen ſollen ; Und ſollen / umb allen Beſchwerden /

den Faͤllen abzuhelffen / beyderſeits Koͤnige gewiſſe
Commiſſarien ernennen / und ihnen ſolches alles

einzurichten und abzuthun voͤllige Macht ertheilen :
Es ſoll auch der Aller⸗Chriſtlichſte Koͤnig/ ſo weit der

Koͤnig von Groß⸗Britannien durch deſſen Veran⸗

laſſung verhindert worden / ſeine Einkuͤnffte / Gerecht⸗
ſame und Nutzungen ſowol des Fuͤrſtenthums Oran⸗

ge als anderer ſeiner Herrſchafften / ſo nach dem

NiemaͤgiſchenZriedensſchluß biß zu gegenwaͤrtigem
Kriege unter der Herrſchafft des Aller⸗Chriſtl . Koͤ⸗;

nigs geweſen / zu genieſſen / gedachtem Koͤnige von

Groß⸗Britannien / alle ſelbige Einkuͤnffte/ Gerecht⸗
ſame und Nutzungen / wie ſie vorerwehnten Com -

miſlarien werden dargethan und erweißlich gemnacht

gen Intereſſe wieder erſtatten / und erſtatten laſſen .

XIV .

Der Friedens⸗Tractat / ſo zwiſchen dem Aller⸗

Chriſtl. Koͤnige und dem verſtorbenen Churfuͤrſten
von Brandenburg zu §S. Germain den 29 . Tag
Junii 3 . 1679 . geſchloſſen worden / ſoll in allen ſei⸗
nenArtickeln wieder errichtet werden / und in ſeiner

1
vorigen Krafft zwiſchen Sr. Aller⸗Chriſtl . Maj . und

dem Durchl , Churfuͤrſten zu Brandenburg ver⸗

bleiben .
XV .

Und weil der allgemeinen Ruhe angelegen / daß
der zwiſchen Sr . Aller⸗Chriſtl . Maj . und Sr . Koͤ⸗

nigl . Hoheit von Savoyen den 9 . Auguſti A. 1696 .

geſchloſeneTractatgehaltenwerde/ ſ hatmanſich

Beſchreibung

alle Arreſts / Befehle / und andere A & en / was Art ſie

Strittigkeiten / Proceſien / und ſonſten zu ereignen⸗

3 und abgeredet worden/ hat durch gegenwaͤrti⸗
werden / wuͤrcklich und in der That ſamt dem gehoͤri⸗ „d

abg n / hat man durch gegenwaͤrt

verglichen / daßſelbiger Tractat durch dieſen2
ſolle beſtaͤttiget werden .

XVI .

In gegenwaͤrtigen Friedens⸗Tractat ſollen alle
die jenige / welche vor Auswechſelung der Katifica .

tionen / oder 6. Monate hernach / von einem oder

andern Theile mit gemeinem Conſens werden ernant

werden/ eingeſchloſſen ſeyn ; Inzwiſchen aber alldie⸗

weil der Durchleuchtigſte und GroßmaͤchtigſteFuͤrſt/
Wilhelm / Koͤnig von Groß⸗Britannien / und der

Durchleuchtigſte undGroßmaͤchtigſteFurſt / Ludwig/
Koͤnig von Franckreich / dieauffrichtige Dienſte und
unermuͤdeten Fleiß / wodurch der Durchleuchtigſte
und Großmaͤchtigſte Fuͤrſt Carl / Koͤnig in Schwe⸗
den / vermittelſt ſeiner Mediation dieſes heylſame
Friedens⸗Werck durch Goͤttliche Huͤlffe zum ge⸗
wuͤnſchten Ende gebracht / danckbarlich erkennen / ſo
iſt beyderſeits einmuͤthiglich geſchloſſen und bewilli⸗

get / daß hoͤchſt gemeldte Se . Koͤnigl. Majeſt . von

Schweden mit allen dero Koͤnigreichen / Laͤndern/
Provincien und Rechten in dieſen Traetat undFrie⸗
densſchluß auffs beſte mit eingeſchloſſen ſeyn ſolle:
Und ſollen endlich die Katificationen dieſesoͤffent⸗
lich und rechtmaͤſſig errichteten Vertrages und

Buͤndnuͤß innerhalb drey Wochen vonZeit derUn⸗

terſchrifft / oder ehender / wann es ſeyn kan / in dem

Haunſe zu Ryßwick ex hibiret und beyderſeits aus⸗

gewechſelt werden . Zu mehrerm Glauben und Be⸗

kraͤfftigung alles und jeden deſſen/ ſo oben gemeldet /
und damit ſolches die gehoͤrige Wirckung und Au -

toritaͤt haben moͤge / ſo haben vorgemeldte Extta -

ordinaire Geſandte und Vlenipotentiarii , ſo dann

der Koͤnigl. Schwediſche Medliator gegenwaͤrtiges
Friedens / luſt rument durch ihre unterſchriebene Na⸗

men und beygedruckte Siegel beſtaͤttiget. Geſche⸗
hen zu Ryßwick in Holland den 20 . Sept . 1697 .

( L. S. ) N . Lilienroot .

Pembroke .

( L. S. )
Villars .

( J89)
G. Williamſon .

( L. 80

Beſonderer Artickel .
Uber alle das jenige / was durch dieſe Friedens⸗

Handlung an jetzigem 20 . Septembr . geſchloſſen

De Harlay Bonnevil .

( L. S. )
Verjus de Crecy .

0888950
N . Callieres .

( LS. )

gen beſondern Artickel / welcher eben dieſelbige Krafft
und Wuͤrckung haben ſoll/ ls wann er dem Tractat
ſelbſten von Wort zu Wort waͤre einverleibt geive

ſen / ſich verglichen ; daß der Aller⸗Chriſtl . Koͤnig

verſpricht und angelobet / daß dem Kaͤyſer und Röm

Reiche frey ſtehe / biß auff den erſten Tag des Mo⸗
nats Novembris die Friedens⸗Puncten / ſo der Aller/
Chriſtl . Koͤnig juͤngſthin vorgeſchlagen / anzuneh⸗
men / folgends der am erſten gegenwaͤrtigenMonats
geſchehenen Declaration , dafern nicht ein anders

zwiſchen dem Kaͤyſer / dem Reiche / und dem Koͤnig
in Franckreich beliebet werde ; falls auch binnen
gemeldter Zeit der Kaͤyſer ſolche Puncten nicht an

nehmen / noch auch andere zwiſchen Ihro Kaͤyſerlſ
Maj . dem Reiche und Franckreich beliebet wuͤrden/
ſo ſoll dennoch vorgemeldter Tractat ſeinen voͤlligen
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Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Effect und Execution ſeiner Form und Inhalt nach
haben/ und dem Koͤnige von Groß⸗Britanntennicht

frey ſtehen / directè oder indirectè auff einigerley

Weiſe oder Vorwand wider ſelbigen zu handeln.
Zu deſſen allen mehrer Bekraͤfftigung haben win Ex-
traordinaire Geſandten und Plenipotentiarien

Sr . Koͤnigl . Maj . Maj . von England und Franck⸗
leich / Krafft unſerer habenden Vollmacht / dieſen be⸗
ſondern Artickel unterſchrieben / und mit unſern ei⸗

genen Siegeln befeſtiget / ſo geſchehen im Hauſe zu

Ryßwick den 20 . Septembris 1697 .

Die Unterſchrifft der Namen war / wie bey
den vorigen .

Die Ratification dieſes Frieden⸗Schluſſes iſt ſo

fort den 25 . Sept . von Sr . Koͤniglichen Majeſtaͤt
von Groß⸗Britannien zu Loo ausgefertiget worden :

Wilhelm der III . von GOttes Gnaden / Koͤnig von

Groß⸗Britannien / Franckreich und Irrland ete .

Allen und jeden/ denen dieſes zu ſehen oder zu leſen
vorkommt / Unſern Gruß zuvor : Demnach durch

Goͤttliche Verſehung und Vermittelung des juͤngſt⸗

hin verblichenen Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤch⸗

tigſten Fuͤrſten /Herrn Carls des XI . Koͤnigs in

Schweden / und nachmahls deſſen Sohns und Nach⸗

folgers Hrn . Carls des XII . Koͤnigs in Schweden /
wie nicht weniger durch die in unſerm Hauſe zu Ryß⸗
wick wegen Endigung des Krieges / wodurch ein

groſſer Theil von Europa bißher beunruhiget / gehal⸗
tene Conference zwiſchen unſeren und unſerer Al⸗

liirten Geſandten uñ Gevollmaͤchtigten auf einer / und

oes Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnigs des Durchlaͤuchtig⸗

ſten und GroßmaͤchtigſtenFuͤrſten / Orn . Ludwig des

XIV . extraorfdinaire Geſandte und Govollmaͤch⸗

tigten anderer Seits folgende Puncten verglichen
worden ( hier iſt das gantze Friedens⸗In
ſtrument beygefuͤget geweſen ) und

wir dieſen Tractat geſehen und erwogen / als haben
wir ſelbigen in allen und jeden Artickeln und Clau⸗

ſeln gut geheiſſen und genehm gehalten / wie wir

dann Krafft dieſes gegenwaͤrtigen/ denſelben vor

Uns und unſere Erben und Nachfolger gutheiſſen
und genehm halten / verſprechende bey unſerer Koͤ⸗

niglichen Parole / alles / ſo in ſelbigem enthalten / treu

und auffrichtig zu halten und zu beobachten ; Zu

Eriedens⸗
Traotat
zwiſchen dem
Konig in
Franckreich
und Hollaͤn⸗

Pern.

—w＋＋L- D. —

deſſen mehrer Bekraͤfftigung und Glauben / haben
Wir dieſes Gegenwaͤrtige eigenhaͤndig unterſchrie⸗
ben / und mit Unſerm groſſen Inſiegel befeſtigen
laſſen . So gegeben in Unſerm Hauſe zuLoo in der

Provintz Geldern / den 25 . Septembr . im 1697 .
und 9. Jahre Unſerer Regierung .

Guilielmus Rex

G. Blatvayth .

Itn Nahmen GOttes uud der Heiligen Dreyfal⸗
tigkeit : Kund und zu wiſſen ſey hiemit maͤnniglich/
den dieſes vorkommt oder hernachmahls vorkomtnen

0 65 unter welchem Europa nun eine geraume

Zeit hero geſeufftzet/ es jedoch der Goͤttlichen Vorſe⸗
hung gefallen / der Chriſtenheit endlich von dieſem

moͤchte/ daß waͤhrender Zeit/ dieſes letzten blutigen

kraͤfftigen Trieb zum Friedenbey dem Großmaͤchtig⸗
ſten Fürſten Ludwig dem XIV . von GOttes Gna⸗

den / Koͤnig von Franckreich und Navarren / uͤbrig

gelaſſen : Haben alſo S . Aller⸗Chriſtlichſte Maj .
Deren Abſehen ohne des eintzig und allein geweſen/
durch billige Vorſchlaͤge einen feſten und beſtaͤndigen
Frieden zuerrichten ; Wie auch die Hrn . Staaten

der vereinigten Niederlande / welche gleichfalls biß⸗
her nicht allein gewuͤnſchet/ ſondern ſich auch aͤuſſerſt

angelegen ſeyn laſſen / die allgemeine Ruhe wieder

herzuſtellen / und die alte Freundſchafft mit Sr . Aller⸗
Chriſtlichſten Maj . zu erneuern / zufoͤrderſt beliebet /
den Großmaͤchtigſten Fuͤrſten und Herrn / Herrn
Carl den XI . Ruhmtruͤrdigſter Gedaͤchtniß / von

Gottes Gnaden / Koͤnig der Schweden / der Gothen
und Wenden / zu einem Mittler anzunehmen : Und

ob wohl durch Sr . Maj . unverhofften Todes Fall /

die Hoffnung / welche gantz Europa von demgluͤck⸗

lichen Succefs Sr . Maj . und dero treuen Bedienten

Vorſchlaͤgen gefaſſet / zu nichte worden / ſo habendoch
deſſen ungeachtet / Se . Aller⸗Chriſtlichſte Maj . und

Hoͤchſtgemeldte Hrn . Staaten / ihre einmahl gefaßte
Keſolution nicht fallen laſſen/ ſondern um das viele

Blut Vergieſſen in der Chriſtenheit / auffs eheſte zu

hemmen / vor gut befunden / den Großmaͤchtigſten
Fuͤrſten und Herrn / Hn . Carl den XII . Konig von

Schweden / ſeinen Sohn und Nachfolger / in benañ⸗

ter Qualitaͤt zu erkennen ; welcher dann an ſeinet

Seite gleichen Eiffer zu Erlangung des Friedens

zwiſchen Sr . AllerThriſtl . Maj . und Hoͤchſt gemeld⸗

ten Hn. Staaten / in denen dißfalls auf dem Schloſſe

zu Ryßwick in Holland angeſtelleten Zuſammen⸗

kuͤnfften und Unterhandlungen ſpuͤhren laſſen / zwi⸗

ſchen denen beyderſeits benannten Geſandten und

Plenipotentiarien / als nemlich von Seiten Sr .

Aller⸗Chriſtlichſten Maj . dem Hrn . Nicolaus Au -

guſt de Harlay Ritter / Hn . von Bonneuil , Gra⸗
fen von Cely , Sr . Maj . wuͤrcklichen geheimten
Staats⸗Nath / dem Hrn. LudWig Verjus , Graffen
von Crecy , Sr . Majeſtaͤt wuͤrcklichen geheimten
Staats⸗Nath / Marquis von Freon , Frey⸗Herrn
von Couvay , Hrn , von Boulay , Zweyer Kirchen

von Fortysle und Meũillet &c . und dem Herrn
von Callieres , Roche - Chellay und Gigny , und

von Seiten der Hrn . General Staaten / den Herren
Anton Heinſius, “? caths Penſionarius von Holland

und Weſtfrießland/ Ober⸗Siegel⸗Bewahrer und Oe

ber⸗LehnDirectoren gemeldter Provintz / Eberhard
von Weede / Hn. von Weeden / Dyckveld , Rate -

les &c . Erbherrn der Stadt Oudewater , Deca -

num und Capitularen des Kaͤyſerl. Dom Capitels

von St . Maria in Utrecht / Dykgraven des Rhein⸗

ſtrohms in der Provintz Utrecht /OberPrelidenten
der Staaten gemeldter Provintzen / und Wilhelm

von Haren / Grietman von Bilt / Deputirten von

Seiten der Staaten / aus der Ritterſchafft der Pro⸗

vintz Frießland / und Curaroren der Univerſttaͤt zu

Franecker / als welche in der Zuſammenkunfft der

Staaten von Holland / Utrecht und Frießland hiezu

deputiret und benennet worden . Geſtalt dann die⸗

ſelbe / nach vorhergegangener Anruffung Goͤttlichen

Beyſtands / auch Communication ihrer reſpecti -

vs Vollmachten / von welchen die Copie , ſo wie ſie

von Wort zu Wort lautet / am Ende gegenwaͤrtigen

Inſtruments mit eingeruͤcket/ uñ deren gewoͤhnlichenUbel abzuhelffen / indem ſie jederzeit einen

recht
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Freyherrn von Lilienroot / exxraordinair Geſandten
und Bevollmaͤchtigten des Koͤnigs von Schweden /
welcher die Mediation mit aller Klugheit / Vorſich⸗
tigkeit und Billigkeit gefuͤhret/ zur Ehre GOttes
und Wohlfahrt der gantzen Chriſtenheit ſich auff ſol
che Conditiones verglichen / wie folgender Inhalt
ausweiſet .

I .

Soll ins kuͤnfftigezwiſchen Sr . Aller⸗Chriſtlich⸗
ſſten Majeſtaͤt und Dero Nachfolgern Koͤnigen von

Franckreich und Navarren / und ſeinen Koͤnigreichen
an einer / und den Hochmoͤgenden Hrn . Staaten der

vereinigten Niederlande an anderer Seite / ein auff⸗
richtiger / beſtaͤndiger/ feſter und unverbruͤchlicher
Friede ſeyn / und ſollen dem zu folge alle Feindſelig⸗
keiten zwiſchen Hoch⸗gemeldter Sr . Maj . und Hoch⸗
gemeldten Staaten / ſo wohl zu Waſſer als zuLande /
in allen ihren Koͤnigreichen/ Laͤndern / Provincien
und Herrſchafften / auch zwiſchen beyderſeits Unter⸗

thanen und Einwohnern / wes Standes oder Con -

dition ſie auch ſeyn / ohne Ausnahme einiges Orts
und Perſon / auffhoͤren.

II .

Soll eine General⸗Amneſtie ſeyn/ und in ewige
Vergeſſenheit geſtellet werden alles dasjenige / ſo zn

beyden Theilen durch Gelegenheit des letzten Krieges
veruͤbt worden / ſo wohl durch diejenige / welche ge⸗

bohrne Unterthanen von Franckreich / oderwegen der

Chargen und Guͤter/ ſo ſie in Franckreich beſeſſen/
zu St . Aller⸗Chriſtlichſten Maj . Dienſten verpflich⸗
tet geweſen / bey den Hrn . Staaten aber Dienſte ge⸗
nommen und in denſelben verblieben ; Als auch die/
ſo gebohrne Unterthanen der Hrn . Staaten / und we⸗

gen der Chargen und Guͤter/ ſo ſie in den vereinigten
Niederlanden beſeſſen / zu Dero Dienſten verpflichtet
geweſen / bey Sr . Aller⸗Chriſtlichſten Majeſtaͤt aber

Dienſte genommen / und in denſelben verblieben ;

Dergeſtalt / daß gemeldte Perſonen / wes Standes
oder Condition ſie auch ſeyn/ keine ausgenommen /
frey und ungehindert zuruͤcke kommen moͤgen/ und

wuͤrcklich in geruhige Beſitzung und Genieß aller ih⸗
rer Guͤter / Ehren / Wuͤrden / Freyheiten / Gerechtig⸗
keiten / Immunitaͤten und anderer Rechten / welche
ſie zuvor gehabt / eingeſetzet werden ſollen/ alſo daß fie
keines weges / ſo wohl insgemein als ins beſondere /
was Urſach oder Vorwand man auch immer nehmen
moͤge/ um des willen / ſo nach angefangenen Kriege
geſchehen/ verunruhiget oder angefochten werden ſol⸗
len ; ſondern es ſoll ihnen freyſtehen ſamt und ſon⸗
ders nach ergangener Katilication , ſo wohl von Sr .

Aller⸗Chriſtlichſten Maj . als auch der Hrn . General
Staaten / auch ohne beſonders erhaltene Abolition

und Verzeihung/ perſoͤnlich ihre Haͤuſer/ Laͤnder und

andere Guͤter wieder in Beſiß zu nehmen / auch da⸗

von nach ihrem Belieben und Gutduͤncken zu dilpo⸗
niren .

III .

Wann auch einige Priſen von beyden Seiten

auffgebracht worden / ſo gilt zwar dieſelbe noch ſo
wohl in der Oſt⸗als in der Nord⸗See von Ter

Neuſe biß an das Vorgebuͤrge de la Manche in

Zeit von 4 . Wochen / oder von gemeldtem Vorge⸗

Beſchreibung̃ — —

buͤrge de Ia Manche. biß an das Vorgebuͤrge St. zuſtehet .

chtlichen Auswechſelung / durch Vermitkelung des Vincent , in Zeit von G. Wochen/ undvon dar in
dem Mittellaͤndiſchen Meer biß an die Linie / in 10 .
Wochen / und von jenſeit der Linien / und allen an⸗
dern Orten der Welt / in 8. Monaten / vom Tage
der Fubtication des Friedens in Pariß und im
Haag an zurechnen ; ſolche aber / welche nach Ver⸗
lauff jetzt benannter Lermenen auffgebracht / und in

Rechnung geſetzt moͤchten werden / ſollen wieder er⸗
ſetztt und mit Wiedererſtattung des verurſachten
Schadens / reſtiruiret werden .
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Hiernechſt ſoll zwiſchen gedachter Sr . Maj . und
gemeldten Herrn Staaten / und dero Unterthanen
und Einwohnern / von beyden Seiten eine auffrich⸗
lige / beſtaͤndige und ewige Freundſchafft und gute
Verſtaͤndniß ſeyn/ ſo wohl zn Waſſer als zuLande /
in⸗ und auſſerhalb Europa / ohne einiges Angeden⸗
cken des Schadens oder Beleidigung / ſo ihnen ſo
wohl durch gemeldten Krieg / oder auch durch Gele⸗
genheit deſſelben / zugefuͤget worden .

V.
Es werden auch Krafft dieſer Freundſchafft und

guten Verſtaͤndniß / ſo wohl Se . Maj . als auch die
Herren Staaten Beyderſeits Vortheile und Nuzen
treulich ſuchen und fortſetzen / durch allerhand Met —
tel / Huͤlff und Rath / und wurcklichen Beyſtand in
allen Gelegenheiten und zu allen Zeiten ; Auch hin—
fort niemahls einigem Traͤetat oder Handlung bey⸗
pflichten / welche einem oder dem andern zu Scha⸗
den gereichen koͤnten / ſondern vielmehr ſelbige un

terbrechen / und ſo viel ihnen davon bewuſt / mit
aller Auffrichtigkeit und Sorgfalt einer dein an⸗
dern getreuliche Nachricht / ſo bald immer moͤg⸗
lich/ geben.

VI .

Diejenige / welcher Guͤter bey Gelegenheit beſagten
Krieges mit Arelt beleget oder contilciret worden /
ſollen in Perſon / oder derſelbigen Erben und Erb⸗
nahmen/ ohne Unterſcheid der Religion / oder Stan⸗
des / Krafft gegenwaͤrtigenTractats befugt ſeyn/ ſel
bige wieder zu genieſſen / und aus eigener Autoritat
in Beſitz zu nehmen/ ohne die juttitz daruber zu 50
Ploriren / auch ungeachtet aller darin ergangenen
Verpfaͤndungen/ lncorporationen des Eilci , Do-
nationen / Interlocuten oder Definitiv Ausſpruͤche/
es ſen/ daß ein Theil nicht gehöret / oder wegen Ab /
weſenheit in Contumaciam wider ihnverfahrenſey /
Tractaten / Vergleich

/
Transactionen / oderwas vor

Renunciationes oder Vergleiche von ihnen geſche⸗
hen/ ſie dadurch von ihren Rechten an beſagte Guͤ⸗
ter auszuſchlieſſen ; Dabeneben ſoll ihnen auch/ ihren
Erben und Erbnehmen frey ſtehen / diejenige Gůter

und Gerechtſame / welche Krafft gegenwaͤrtigen
Tractats ihnen als den erſten Beſißzern ſollen und

muͤſſen zugeſtellet werden / zu aliemren / ohne daß ſie
noͤthig haben / dazu einigen ſpecialen Conſens zu
erbitten ; Auchſollen die Eigenthuͤmer der Renten /
welche der kilcus moͤchte geſtellethaben / an ſtatt der

verkaufften Guͤter / als auch der Renten und Actio -

nen / ſo der Fiſcus ſonſten ihm angemaſſet / Macht
haben mit dem Eigenthum derſelben/ durch Verkauf⸗
fung oder ſonſten zu dilponiren / wann und wie
es ihnen gefaͤllet und in andern ihren Guͤtern ihnen

f
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VII .

Und ſch⸗

Zoom mit allen ihren Rechten und Einkommen und

insgemein allen Laͤndern und Guͤtern dem Herrn

Graffen von Auvergne , Colonel General de la

Cavallerie Legere de France zuſtehet/ ſelbige aber

in die Gewalt der Hrn . Staaten / der vereinigten

Miederlande kommen / und durchGelegenheitdieſes
Krieges / welchem dieſer Tractat ein gluͤckliches En⸗

de geben ſoll / eingezogen und confilciret worden / ſo

iſt verglichen / daß gelneldter Graff von Auvecgne

in Beſiz gemeldter Marggraffſchafft von Bergen
op Zoom mit allem Zubehör und De pendentien / wie
auch allen dazu gehoͤrigen Rechten / Actionen / Frey⸗

heiten / Gebraͤuchen und Prærogativen / welche er
gehabt zur Zeit / da der Krieg ſeinen Anfang genom⸗

men / wieder eingeſetzet werden ſolle.
VIII .

Alle Landſchafften / Staͤdte / Plaͤße/ Veſtungen /
Inſeln und Herrſchafften / ſo wohl in⸗als auſſer
Turopa / welche nach angefangenem bißherigem

Krieg genommen und erobert worden / ſollen von

beyden Seiten in demſelbigen Stande / was die Ve⸗

ſtung betrifft / wie ſie geweſen zur Zeit der Eroberung /
was aber die Haͤuſer anlanget / in dem Stande / wie

ſie ſich jezo befinden / reſtituiret werden / ohne daß
man das geringſtedaran zernichten oder detertori⸗
ren / oder auch wegen zugefuͤgten Schadens Satisfa .

ction zufordern befugt ſeyn ſolle. Und ſoll nah⸗
mentlich das Fort und Colonie von Pontichery
auff obengemeldte Condition der Frantzoͤſ . Oſt⸗In⸗

diſchen Compagnie, wieder eingeraͤumet werden ;

Jedoch was die Artillerie betrifft / welche die von der

Oſt⸗Indiſchen Compagnie dervereinigten Niederl .

wegfuͤhren laſſen / ſelbige ſoll nebſt aller Mund⸗ und

Kriegs⸗Munition / gemachten Slaven und an⸗

dern dazu gehoͤrigen Sachen derſelben verbleiben / und
ſollen ſie Macht haben davon zu diſponiten / wie

es ihnen gefaͤllet: Auf gleiche Artſollesauch gehalten
werden mit andern Gerechtſamkeiten und Freyheiten /
welche ſie ſo wohl von dem Fuͤrſten/ als auch von den

Einwohnern des Landes erhalten hat .

IX .

Alle Kriegs⸗ Gefangene ſollen ohne Unterſcheid
oder Vorbehalt von beyden Seiten ohne Bezahlung
eintziger Ranzion loßgegeben werden .

Mit Eintreibung der von beyden Seiten gefor⸗
derten und accordirten Oontributionen / auch allen

deßwegen zuruͤckgebliebenen Schulden ſoll gleich von

dem Tage der Auswechſelung / der Ratification

auffgehoͤret werden / auch alle Prætenſiones unter

was Vorwand und Schein es geſchehen moͤchte/ auff
beyden Seiten gaͤntzlich erloſchen und annullirt ſeyn:
So ſollen auch gleichfalls bey Auswechſelung der Ka⸗

tificationen gegenwaͤrtigen Tractats / alle beyder⸗
ſeitige Contributionen / der Allerchriſtl . und Catho⸗
liſchen Majeſtaͤten Laͤnder betreffend/ auffhoͤten.

XI .

Zu mehrerer Befeſt⸗ und Bekraͤfftigung dieſes
Tractats / iſt zwiſchen beſagter Sr . Koͤn. Majeſt .
und den Hrn . General Staaten verabredet worden /
daß nach Vollenziehung gegenwaͤrtiger Friedens⸗

Handlung eine ſo wohl generale als beſondere ke⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte.

nach dem die Marggraffſchafft Bergen opſ wie ſie auch ſeyn oder ein Thell wieder das andere ma⸗
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nunciation aller alten und neuen Prætenſionen /

chen moͤchte/ geſchehen ſolle / wie dann hiemit ge⸗

ſchiehet / um hintuͤnfftig alle Gelegenheit und Anlaß
zu neuer Uneinigkeit / ſo daraus koͤnte gezogen wer⸗

den / zu benehmen.
XII .

Der gemeine Rechts⸗Lauff ſoll einem jeden bey⸗

derſeits offen ſtehen . Und moͤgen die Unterthanen

von ein / und anderer Seite ihre Rechte / Actionen /
Vrætenſionen nach den Geſetzen und Sratuten jedes

Lands fortſetzen / und ohne Unterſcheid gegen ein⸗

ander ausfuͤhren / mithin aller rechtmaͤßigen Salis⸗

faction gewaͤrtig ſeyn. Wo eintge Repreſſalien -
Brieffe / es ſey vor oder nach Ankuͤndigung des letz⸗

ten Krieges ergangen / ſollen dieſelbige revociret

und annulliret werden / den Partheyen aber / denen zu

gute ſie ertheilet worden / vorbehalten ſeyn / ihr Recht

durch gewoͤhnliche Rechts⸗Mittel fortzuſetzen .
XIII .

Wann aus Unverſehen oder ſonſten durch andere

Zufaͤlle / wieder gegenwaͤrtigenTractat von Seiten

beſagter Sr . Maj , oder der Hrn . General Staaten

und ihren Nachfolgern ſolte gehandelt werden / ſo

ſoll dennoch dieſer Friede und Alliance in voͤlliger

Krafft bleiben / ohne daß man deswegen / zur Ku⸗

otur der Freundſchafft und guten Correlpondence
kommen moͤge: Sondern es ſollen beſagte Contra -

ventiones unverzoͤglich erſetzet / und wo ſelbe von

Privat Unterthanen herruͤhren / dieſelbe deßhalb
gezuͤchtigetundgeſtraffet werden .

XIV .

Datnit auch die gute Correſpondence und

Freundſchafft zwiſchen Sr . Maj . und der General⸗

Staaten Unterthanen / deſto verbuͤndlicher und fe⸗
ſter gemacht werde / ſo iſt verglichen und verabredet

worden / daß im Fall einiger Unterbrechung oder Ku⸗

ptut / welches GOtt verhuͤten wolle / zwiſchen der

Kron von Franckreich / und den Hru . General

Staaten / alsdann denen Unterthanen von beyden
Seiten 9. Monate friſt ſolle gelaſſen werden nach be⸗

ſagter Ruptur , um ſich nebſtihren Effecten nach ih⸗

rem Gutduͤncken und wohin ſie wollen zu begeben /

nicht weniger ihnen frey ſtehen / in aller Freyheit / ih⸗
re bewegliche und unbewegliche Guͤter zu verkauffen

oderzu transportiren / ohne daß ſelbige/ noch weniger

ihre Perſon / mit Arelt koͤnnenbeleget werden .
XV .

Der zwiſchen dem Allerchriſtl . Koͤnige und ver⸗

ſtorbenen Churfuͤrſtenzu Brandenburg An . 1679 .

den 29 . Jun . zu St . Germain en Laye gemachte

Friedens⸗Schluß ſoll zwiſchen beſagter Sr . Aller⸗

chriſtl . Maj und Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . krafft die⸗

ſes in allen ſeinen Puncten und Artickeln wieder auf⸗

gerichtet ſeyn.
XVI .

Detmmnach auch der allgemeinen Ruhe daran ge⸗

legen / daß der zwiſchen Sr . Allerchriſtl . Majeſtaͤt
und Sr . Koͤnigl. Hoheit dem Hertzog von Savoyen
den 9. Auguſt . 1696 . geſchloſſene Friede genau ge⸗

halten werde / ſo iſt beliebet worden / auch denſelben
durch gegenwaͤrtige Friedens ⸗Handlung zu beſtaͤti⸗
gen .

Ihcatri Europæi XV. Theil . Ct XVII . Und
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XVII .

Und wie Se . Majeſt . und die Herrn General

Staaten des Koͤnigs von Schweden angewand⸗
ten unermuͤdeten Fleiß zur allgemeinen Ruhe und

Wohlfahrt erkennen ; Alſo iſt von beyden Seiten

verabredet worden / daß beſagte Se . Majeſt . von

Schweden / mit dero Koͤnigreichen / nahmentlich in

gegenwaͤrtigemTractat in beſter Form / als geſchehen
kan / mitbegriffen werden ſoll.

XVIII .

Von Seiten Sr . Allerchriſtl . Maj . ſollen in die⸗

ſem Frieden⸗Schluß alle diejenige mitbegriffen ſeyn/
ſo vor Auswechſelung der Katilicationen / und 6 ,

Monate hernach benennet werden .

XIX .

Von wegen der Hnn . General Staaten ſollen der

Koͤnig von Groß⸗Britannien / der Koͤnig von

Spanien / und ihre andere Allürte / welche nach
Auswechſelung der Katificarionen innerhalb 6.

Wochen / den Frieden anzunehmen ſich erklaͤhren
werden / wie auch die 13 . Cantons der Schweitzer
mit ihren Allürten und Bundsgenoſſen / in beſter

Form als geſchehen kan / nahmentlich die Evangeli⸗
ſche Kepubliquen und Cantons Zuͤrich/ Bern /
Glarus / Baſel / Schaffhauſen und Appenzell / mit

allen derſelben Bunds ⸗Verwandten und Allürten /
als nahmentlich der Republique Geneve und ihrer
Dependentien / der Stadt und Graffſchafft Neu⸗

Caſteel / den Staͤdten / St . Gallen / Muaͤhlhau⸗
ſen und Biel ; Ingleichen die vereinigte Granbuͤn⸗

der nebſt derſelben Dependentien / die Staͤdte Bre⸗
men und Embden / uͤber dem alle Koͤnige / Fuͤrſten/
Laͤnder / Staͤdte und Privat⸗Perſonen / denen die

Hrn . General Staaten auff vorhergegangenes An⸗

ſuchen es bewilligen moͤchten / unter dieſem Frieden
mit eingeſchloſſenundbegriffen ſeyn.

XX .

Beſagte Se . Allerchriſtl .Maj. und Hrn . Gene⸗
ral Staaten bewilligen auch / daß der Koͤnig von

Schweden als Mechtator , wie auch andere Poten⸗
taten und Fuͤrſten / ſo ſich damit einlaſſen wollen / ge⸗
gen Sr . Koͤnigl. Maj . und Hrn . General Staaten
die Guarantie der Execution dieſes Frieden⸗Tra⸗
ctats und alles deſſen / ſo darin enthalten/ auf ſich neh⸗
men moͤgen.

XXI .

Gegenwaͤrtiger Tractat ſoll von Sr . Allerchriſt⸗
lichſten Maj . und Hrn . General Staaten gut geheiſ—⸗

ſen und ratificiret / und die Ratilications inſttu -

menten innerhalb 3. Wochen Zeit / oder ehender/ ſo
es moͤglich; Von dem Tage der Unterzeichnung an
zurechnen / ausgelieffert werden .

XXII .

Und ſoll zu mehrer Verſicherung dieſes Friedens⸗
Tractats undaller darin begriffenen Artickeln / der⸗

ſelbe / in dem Parlement zu Pariß / und allen an⸗

dern Parlementen des Koͤnigreichs Franckreich /
auch in der Rechen⸗Kammer beſagter Stadt Pa⸗
riß und ſonſten an allen andern Orten und Plaͤtzen/
wo ſolches zu geſchehenpfleget / publiciret / verifi⸗

ciret / und regiſtriret werden / welche Publication .
Verification und Kegiſtrirung / gleichfalls von

Seiten der Hrn . General Staaten an allen und jeden
Oertern und Plaͤzen/ wo es ſonſten gebraͤuchlich/
geſchehen ſoll.

Zur Urkund deſſen haben wir Geſandte Sr . Maj ,
und Hrn . General Staaten / krafft unſerer reſpecti .
v Bollmachten / dieſen Tractat eigenhaͤndig un⸗

terſchrieben und mit unſern Pittſchafften beſiegelt /ſo
geſchehenauff dem Hauſe zu Ryßwick in Holland /

den 20. Sept. 1697 .

War unterzeichnet :

(L. S. ) N . Lilienroot . ( L. S. ) A . Hein -

( L. S. ) N. A. de Har - ſius .

lay Bonnevil . ( L. S. ) E . de Wee -

(L. S. ) Verjus de Cre - de .

cy. ( L. S. ) V . v. Ha -

( L. S. ) De Callieres . ren .

Abſonderlicher Artickel : Uber dem was durch den

chriſtl . Majeſt . und der Hrn . General Staaten Ge⸗
ſandten und Plenipotentiatien / heute als den 20,
Septembr . 1697 . iſt beſchloſſen und beſtaͤtiget wor⸗
den / hat man ſich noch durch gegenwaͤrtigenabſon⸗
derlichen Artickel / welcher denſelbigen Effect und

Krafft / als wann ſelbiger von Wort zu Wort in
obbemeldten Tractat waͤre einverleibet / verglichen
undverabredet / daß Se . Allerchriſtl . Majeſt . dem

Kaͤyſer und dem Reich biß zum erſten kuͤnfftigen
Novemhr . Zeit vergoͤnnen ſolle / und krafft dieſes
Artickels wuͤrcklich vergoͤnnet und zuſtehet / zu An⸗

nehmung der letzlich von Sr . “ lerchriſtl . Maj. vor⸗
geſchlagenen Friedens ⸗Conclitioſen / nach Dero

Erklaͤhrung vom erſten jetztlauffenden Monats Se —

Ptembr . ſo fern beſagte Se . Kaͤyſ . Maj und das

Reich ſich nicht anders mit Sr . Allerchriſtl . Mʒaj⸗
vergleichen koͤnnen; ſo ſoll auch / falls unter jeztge⸗
meldter Zeitder Kaͤyſer und das Reich beſagte Con -

ditionen nicht annehmen / oder ſich nicht ſonſten
mit Sr . Allerchriſtl . Maj . vergleichen koͤnten/ den⸗

noch der Friedens⸗Tractat ſeinen voͤlligen Effec

und Krafft haben / und in allen ſeinen Puncten und

Artickeln/ ohne daß darwiedervon Seiten der Hoch⸗
moͤgend . Herrn Staaten unter was Prætext es ſeyn
moͤge/ dire ctè oder ĩndirectè gehandelt werde/ gůl⸗
tig ſeyn und unverbruͤchlich gehalten werden .

Zu deſſen mehrern Verſicherung / Krafft und

Glauben/ haben Wir Geſandte Sr . beſagten Ma⸗

jeſtaͤt und der Hrn . General Staaten / krafft unſerer
elpectivè unbeſchraͤnckten Vollmacht in beſagten
Nahmen / dieſen abſonderlichen Artickel eigenhaͤn⸗
dig unterſchrieben / und mit unſern Pittſchafften be⸗

kraͤfftiget/ geſchehen auf dem Hauſe Ryßwick in

Holland / den 20 , Septembr . 1697 .

War unterzeichnet :

( L. S. ) N . A. de Har - (L. S. ) A. Hein -

lay Bonnevil . ſius .

(L. S. ) Verjus de Cre - ( L. S. ) E. de Wee -

cy. de .

( L. S. ) De Callieres . ( L. S. ) W. v. Ha -

ren .

cobr . wovon die erſte alſo lautet : Die General

Abſonbetll,
FriedensSchluß / welcher zwiſchen Sr . Aller, cer dut,

kel.

Die Ratification geſchaheden 10 . Octobr . und ariflea .

von Sr . Koͤnigl. Maj . von Franckreich den z. onrr⸗obigen⸗
cats .

Staaten der vereinigten Niederlande / entbieten al/Bie Houan⸗

len
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en denjenigen / welchen dieſer Brieff zu Geſichte

komimt / ihren Gruß : Nachdem wir ſeyndverſtaͤn⸗
diget worden / daß den 20 . Tag Septembr . dieſes
1697 . lauffenden Jahres zu Ryßwick in Holland ein

Friedens⸗und Freundſchaffts⸗Tractat auffgerichtet
und beſchloſſen worden durch den Hrn . Nicolaum

Augutt . de Harlay , ( Vier wurden die Naͤhmen der drey

Gef noten / wie im vorhergehenden/ erprimirt ) im Nahmen

und von Seiten Sr . Allerchriſtl . Maj . und durch

den Hrn . Antonium &c . ( Hier waren dieRahmen der
orey Holländiſchen Geſaudten) in unſerm Nahmen und

auff unſerer Seiten / in Krafft ihrer relpectiys un⸗

beſchraͤnckten Vollmacht / welcher Tractat von

Wort zu Wort alſo lautet :

Piat inſertio ex præcedentibus.
Und weil der Inhalt gemeldten Tractats mit ſich

bringet / daß die Katilicationes deſſelben in gute und

gewoͤhnliche Form gebracht / und von beydenThei⸗
len in einer Zeit von 3. Wochen / oder eher/ ſo es

moͤglich/ von dem Tage der Zeichnung anzurechnen /

ſollen ausgewechſelt werden / ſohaben Wir / umb Un⸗

ſere Auffrichtigkeit zu bezeugen / und Unſerer Parole /
welche Unſere Geſandten in Unſerm Namen von

ſich gegeben/ nachzuleben / gemeldten Tractat gebilli⸗

get / gut geheiſſen und ratiticret / billigen und heiſſen

gut / ratificiren auch hiemit und Krafft dieſes alle

und jede hierobengeſchriebeneArtickel/ geloben auch ſol⸗

che redlich / auffrichtig und unverbruͤchlich zu halten /
in acht zu nehmen und zu beobachten von Punet zu

Punet / nach deren Form und Inhalt / ohne darge⸗

gen etwas vorzunehmen / oder darwider zu handeln /
lirectè oder indirectè , auff was Art und Weiſe
ſolches immer ſeyn koͤnne: Zu Beglaubigung deſ⸗
ſen haben Wir gegenwaͤrtiges durch den Præſiden .

ten in Unſerer Verſammlung unterzeichnen / und

durch Unſern Secreraire gegenzeichnen / auch Un⸗

ſer groſſes Inſiegel beyſetzen laſſen . Geſchehen im

Haag den 10 . Octobr . An . 1697 .

Die Koͤnigl . Frantzoͤſ . beſtund darinn :

Wir Ludwig von GOttes Gnaden / Koͤnig von

Franckreich und Navarren / entbieten jedermaͤnnig⸗
lich / dem dieſe Schrifft zukommet / Unſern Gruß ;
Und thun hiemit kund und zu wiſſen / was maſſen

Unſer lieber Getreuer ꝛc. ꝛc. ꝛc. ( Hier waren die Na⸗

men der drey Geſandten / wie im vorhergehenden / exorimirt )

Unſere Extraordinair - Geſandten und Plenipo -
tentiarii in Krafft unbeſchraͤnckter Vollmacht / wel⸗

che Wir ihnen gegeben/ zu Ryßwick geſchloſſen und

unterſchrieben den 20 . letzt verfloſſenen Sept . mit

denen Herren ꝛc. ꝛc. ꝛc. ( Hie waren die Ramen der drer

Hollaͤndifchen Seſandten ) in Qualitaͤt von Extraordi -

nairen Geſandten und Elenipotentiatien von

Unſern liebſten und groſſen Freunden der General⸗

Staaten der vereinigten Niederlande / gleicherweiſe
mit unbeſchraͤnckter Vollmacht verſehen / den Frie⸗
dens⸗Tractat / davon der Inhalt folget/ ꝛe.

Piat Inſertio ex præcedentibus .

Alldieweil Wir Uns nun obgemeldten Friedens⸗
Tractat in allen und jeden ſeinen Puneten und Ar⸗

tickeln / ſo darinn enthalten und erklaͤret ſeynd / ge⸗

fallen laſſen / haben Wir ſelbige ſowol vor Uns als

Unſere Nachfolgere am Reich / Koͤnigreiche/ gaͤnder /
Provincien⸗ Herrſchafften und Unterthanen acce⸗

welche ſie vor dem gegen die Groͤſſe von Franckreich

ptiret / approbiret / ratificiret und contirmiret /

acceptiren /conſirmiren auch ſolches hiermit Krafft
dieſes/ mit dem Verſprechen aus Koͤnigl. Treue und

Parole / mithin unter Verbindung und Hyorhec
aller und jeder Unſerer gegenwaͤrtigen und zukuͤnff⸗

tigen Guͤter/ ſolchen zu beobachten / und unverbruͤch⸗

lich zu halten / ohne jemals dargegen etwas vorzu⸗

nehmen / oder darwider zu handeln / dire
&tẽs oder

indirectè , auff waſerley Art und Weiſe ſolches im⸗

mermehr geſchehen koͤnne . Zu Bekraͤfftigung die⸗

ſes haben Wir Gegenwaͤrtiges mit Unſern eigenen

Haͤnden gezeichnet / und demſelben Unſer Inſtegel

beyfuͤgen laſſen . Gegeben zu Kontaigebleau den

3. Tag Oct . des Jahrs unſers Heyls 1697 . und

Unſers Reichs des 55 . War unterzeichnet / Louis ,

und etwas niedriger auff Koͤnigl. Befehl unterſchrie⸗
ben / Colbert .

Hiernaͤchſt iſt auch an eben demſelben dato den

20 . Sept ein Commercien - Tractat zwiſchen bey⸗
den Vuiflancen / Franckreich und denen vereinigten
Niederlanden / errichtet worden ; weil nun derſelbe

gleichſam eine Erklaͤrung des Friedensſchluſſes zur

See iſt / als hat er ebenfalls allhier ſeine Stelle neh⸗
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men muͤſſen / und lautet alſo :
Nachdem mahl der Friedensſchluß / welcher heute

wiſchen dem Aller⸗Chriſtl . Koͤnig und denen Hrn .

General⸗Staaten der vereinigten Niederlande iſt ge⸗

ſchloſſen worden / alle Materien des Mißvergnuͤgens

habt / unterbrochen : Und die Herren General⸗Staa⸗

ten gleichfalls wiederumb in die Zuneigung tretten /

bezeuget / mithin ſich in auffrichtiger Erkaͤntlichkeit
erinnernde der verpflichteten und mercklichen Vor⸗

theile/ ſo ſie von demſelben genoſſen : Als wollen Se .

Mafj . nicht unterlaſſen / dieſes Vertrauen zu befeſti⸗

gen ; geſtalt dann die Herren Staaten nicht weni⸗

ger wuͤnſchen / daß ſolches beſtaͤndig verharren moͤ⸗

ge ; haben alſo davor gehalten / daß dazu kein beſſe⸗
res und ſicherers Mittel ſeyn wuͤrde / eine freye und

vollkommene Correſpondentz zwiſchen beyderſeits

Unterthanen auffzurichten / und zu dem Ende das

particulieti-Intereſſe in den Handlungen auff

Schiff und Seefahrten durch dergleichen Geſetze und

Vergleiche zu reguliren / die am bequemſten ſeyn
moͤchten / allen inconvenientien vorzubauen / wo⸗

durch die gute Correſpondence geſchwaͤchet moͤch⸗

te werden . Welchem nach dann Se . Koͤnigl . Maj ,

umb dem Verlangen der beſagten Herren General⸗

Staaten ein Gnuͤgen zu thun / zu Extraordinair -

Geſandten und Plenipoↄtentiarien zů bevorſtehender

Handlung ernennet / die Hochgebohrne Herren /
Herrn Nicol . Auguſtum de Harlay .Ritter / Herrn
von Bonnevil , Grafen von Celi, . Sr. Koͤnigl. Maj .

ordinairenEſtaats⸗Rath / den Herrn Ludovicum

Verjus , Rittern / Grafen de Crecy Sr . Koͤnigl .
Maj . ordinairen Eſtaats⸗Rath / Marggrafen von

Freon , Baron von Couvay , Herrn de Boulay ,

Zweylirchen/ Eortisle und Mevillet &c . und Herrn
Franciſcum de Callieres , Ritter / Herrn von Cal-
lieres de la Roche - Chellay und Gigny . So

Thcatri Europæ¹iXV . Theil.

hinweg genommen / welche einige Zeit her die affe - ſcheupranck ,

tion , ſo Se . Maj . jederzett vor die Wolfahrt und reich und

das gemeine Beſte der vereinigten Niederlande nach dern ge⸗
dem Erempel dero Koͤnigl. Herren Vorfahren ge⸗ſchloſſen.

Tractat
wegen der
Commer⸗
cien/ Schiff⸗
und See⸗
fabrt / zwi⸗

den Hollaͤn⸗

Cc 2 nicht
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nicht weniger haben die Herren General⸗Staaten
der vereinigten Niederlande darzu benennet / den

Hrn . Anton Heinſius , Rath⸗Penſionarius der

Staaten von Holland und Weſt⸗Frießland / Bewah⸗
rer des groſſen Siegels und Ober⸗Lehns⸗Directorn ,
Eberhard von Weede / Hrn . von Weede / Dyckvelt /
Kateles &c . Erb⸗Herrn der Stadt Oudewater ;
Dechant und Capitular des Kaͤyſerl. Dom⸗Ca⸗

vitels zu St . Marien in Utrecht / Dyck⸗Graffen des

Rheinſtroms / Præſidenten der Staaten in Utrecht ;
und Wilhelm von Haren / Grietmann von Bilt /
Deputirten der Ritterſchafft und Staaten von

Frießland / und Curatorn der Franeckeriſchen Uni -

verſitaͤt / Deputirte von denen Staaten von Hol⸗
land / Utrecht und Frießland / um Krafft ihrer auf⸗
gewieſenen Vollmachten / derer Copie hiernaͤchſt fol⸗
get / zuſammen zu treten und einen Commercien⸗
Tractat auffzurichten :

L.

Sollen die Unterthanen Sr . Majeſtaͤt und der

Herrn General Staaten der vereinigten Nieder⸗
lande eben diejenige Freyheit der Handlungen und

Schiffarth unter einander genieſſen / die ſie jederzeit
vor dieſem Kriege in beyderſeits Koͤnigreichen/ Herr⸗
ſchafften und Landen gehabt haben .

1 .

Welchem nach denn niemand ins kuͤnfftige einige
Feindſeligkeit und Gewalt wider den andern / ſo wohl
zur See als zu dande / oder auff denen Fluͤſſen / Ree⸗
den und ſuͤſſen Waſſern veruͤben ſoll / unter was

Schein oder Vrætext es immer wolle . Auch koͤn⸗
nen keine von Sr . Maj . Unterthanen von Fuͤrſten
und Herrn / ſo der Hrn . General Staaten Feinde
ſeynd / weder einige Commiſiones zu beſondern
Krieges ⸗Ruͤſtungen / noch Kepreflalien⸗Brieffe an⸗

nehmen / vielweniger dieſelbe auff einigerley Weiſe /
Krafft ſolcher Zommistionen und Kepreſſalien⸗
Brieffe verunruhigen und Schaden zufuͤgen/ oder

gar damit in See gehen / bey Straffe / daß ihnen
nachgeſetzet / und ſie als See⸗Raͤuber abgeſtraffet
werden ſollen ; welches ebener maſſen von der Hoch⸗
moͤgenden Herrn General Staaten Unterthanen in

Anſehen Sr . Maj . Unterthanen alſo ſoll gehalten
werden ; und ſollen zu dem Ende jederzeit / und ſo
offte es von dieſem oder jenem Theile wird verlanget
werden / in Sr . Maj . Landen / wie auch in den ver⸗

einigten Niederlanden / ſehr ſcharffe und genaue Ver⸗
bot geſtellet und erneuert werden / ſich keines weges
dergleichen Commisſionen und Kepreſlalien⸗Brie⸗
fe zu bedienen / beyVermeidung oberwehnter Straffe /
ſo alles Ernſtes an denen ſoll vollenzogen werden / ſo
dieſen zuwider leben moͤchten : Auſſer dem / daß ſelbi⸗
ge auch ſollen gehalten ſeyn/ alles an diejenige zu re⸗

ſtituiren / welchen ſie einigen Schaden und Unge⸗
mach verurſachet haben.

III .

Um auch allen Inconvenientien / ſo ſich durch
unvorſichtige Hinwegnehmung / oder auff andere

Weiſe / ſonderlich in denen entlegenen Oertern bege⸗
ben koͤnten/ deſtomehr vorzukommen / ſo iſt vergli⸗
chen / daß wann dergleichen Priſen ſich einen oder
andern Theils finden/ ſelbige in der Oſt⸗ oder Nord⸗

See / von Ter⸗Neuſe in Norwegen biß zum Ende
der See⸗Enge zwiſchen England und Franckreich /

la Manche genannt / innerhalb 4 . Wochen ; oder
von dem Ende jetzterwehnter la Manche biß an Ca⸗
po de St . Vincent innerhalb 6. Wochen ; und von
dar ſo wohl in der Mittellaͤndiſchen See / als biß zur
Linie / innerhalb to . Wochen; und jenſeit derLinie /
und in allen andern Orten der Welt / innerhalb 8.
Monaten / von der Publication dieſes gegenwaͤrti⸗
gen Tractats an zu rechnen / gelten ſollen ; welche
aber nach geſetzten Terminen auff , beyden Seiten
moͤchtenauffgebracht werden / ſolche ſollen in Rech⸗
nung gebracht / und alles genommene Gut mit Erſe,
zung alles Schadens / ſo daraus entſtanden / wieder⸗

gegeben werden .

IV

Sollen alle Areſte und KepreſſalienBrieffe /
ſo etwa vor dieſen moͤgen ſeyn gegeben worden / aus
was Urſache es wolle / vor null und nichtig erklaͤhret
ſeyn. Nach dieſem ſollen keine dergleichen mehr von
einem der ſonſten erwehnten Allürten / zum Præja —
ditz des andern Unterthanen / ausgefertiget noch ge⸗
geben werden / es ſey dann in einer offenbaren Ver⸗
ſagung der Gerechtigkeit / welche jedoch nicht vor

wahr ſoll gehalten werden / wann nicht des Suppli
canten / ſo die Ke preſſalien verlanget / Suchen zuvor
mit dem Miniſter , ſo ſich von demjentgen Eſtat / wi⸗
der deſſen Unterthanen ſie geſuchet werden / zugegen
befindet / communic iret worden / damit derſelbe ſich
innerhalb 4 . Monaten oder auch ehender des Gegen⸗
theils halber infornuren / oder die Vollenziehung der

geſuchten Gerechtigkeit befoͤrdern koͤnne.
V.

Sollen auch keine Privat - Unterthanen Sr . Maqj
weder in Perſon / noch an ihren Guͤtern areſtiret
werden / wegen einiger Schuld / ſo Sr . Maj oblie⸗

gen moͤchte/ noch auch Prevat - Unterthanen der

Brn . General Staaten / wegen publiquer Schul⸗
den der gemeldten Hrn . Staaten .

VI .

Die Unterthanen und Einwohner beydes Sr .
Majñ. und der Hrn . General Staaten / moͤgen mi
einander umgehen / und in aller guten Freundſchafft
und Correſpondentze zuſammen kommen / und un⸗
tereinander Handlungen und Schiffahrten treiben /
in Europa und allen Graͤntzen eines jeden Landes /
auch mit allerhand Kauffmanns⸗Waaren / deren

Handlung und Transport nicht insgemein und uͤ⸗
berhaupt allen ſo wohl Einheimiſchen als Auslaͤndi⸗
ſchen / vermoͤge Lands⸗Ordnungen eines jeweden
Theils / verboten iſt .

VII .

Zu dem Ende ſollen Sr . Maj . und der gemeldten
Hrn . Staaten Unterthanen / frey und ungehindert
mit ihren Kauffmanns⸗Waaren und Schiffen / in

beyderſeits Herren Laͤnder/ Provincien / Staͤdte /
Haͤfen/ Plaͤze und Fluͤſſe kommen duͤrffen/ allerhand

Kauffmanns / Waaren dahinein fuͤhren/ und ſolche
aualle Perſonen ohne Unterſcheid verkauffen / ein⸗

kauffen / Handel treiben / und allerhand Kauffmmañs⸗
Waaren transportiren / wo nicht ſolche aus⸗ oder

elnzufuͤhren/ und anderswohin zu bringen / insge⸗
mein allen Unterthanen Sr . Maj . und der Hrn .

General Staaten verboten iſt ; Dergeſtalt / daß dieſe
gemeine Freyheit weder durch einiges Lrivilegium ,

Bewilligung / oder ſpeciale Zulaffung und Verguͤn/
ſtigung ſolle gehindert / oder rettringiret werden koͤn⸗

nen :
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nen : Auch ſo / daß keinem von beyden Seiten ſoll er⸗

laubet ſeyn/ ſeinen Unterthanen / Freyheiten/ Bene⸗
licien / freye Schenckungen oder andere Vortheile /
und Avantage vor des andern Unterthanen und in

deren Præjuditz zu verſtatten ; Auch ſo/ daß beyder⸗

ſeits beſagte Unterthanen nicht ſollen verbundenund

gehalten ſeyn/ gröͤffere oder anderwaͤrtige Beſchwer⸗
den / Zoͤlle und Aufflagen auff ihre Perſon / Guͤter/
Kauffmanns⸗Waaren / Schiffe oder Schiffs⸗Lohn /

directe oder indirecte , unter was vor Nahmen /
Prætext und Vorwand es auch ſeyn mag / zu bezah⸗
ſen / als die / ſo dieeigene und einheimiſche Unter⸗

thanen auff beyden Seiten bezahlen und erlegen

muͤſſen.
VIII .

Sollen der General Staaten Unterthanen nicht

anderer oder ſchlimmerer Condition ſeyn/ in denen

Aufflagen der Conneſtabelie - Kammer / des An —

cker⸗Geldes / des Solpariſis und aller anderer Be⸗

ſchwehrden und Aufflagen / ſie moͤgen Nahmen ha⸗
ben wie ſie wollen / es ſey unter dem Nahmen einer

Aufflage auff die freinde oder anders / ohne einige

Exception und Vorbehaltung / als Seiner Aller⸗

Chriſtlichſten Maj . ſelbſt eigenen Unterthanen / ſo
nicht Buͤrger ſeynd an denen Orten / wo erwehnte
Aufflagen gefordert werden .

IX .

Was die Handlung nach der Levante in Franck⸗
reich betrifft / und die Bezahlung deßhalb von 20 .

pro cento , ſo ſollen die Unterthanen der Hrn . Ge⸗

neral Staaten der vereinigten Niederlande gleiche
Freyheit mit des Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnigs Unter⸗

thanen allesfalls genieſſen / dergeſtalt / daß denen

gedachten Unterthanen der General Staaten ſoll ver⸗

goͤnnet ſeyn / Kauffmanns⸗Waaren von der Levante

in Marſeille und andern zugelaſſenen Plaͤtzen von

Franckreich / ſo wohl mit ihren eigenen/ als auch

Frantzoͤſiſchen Schiffen einzufuͤhren ; und ſollen die

Unterthanen der General Staaten weder in dem er⸗

ſten noch in dem letzten Fall der gemeldten Bezah⸗

lung / 20 . pro cent . unterworffen ſeyn / wann es

nicht ein ſolcher Calus iſt/ da die Frantzoſen ſelbſt / ſo
die Kauffmanns⸗Waaren mit ihren eigenen Schif⸗
fen in Marſilien und andern erlaubten Plaͤtzen ein⸗

fuͤhren/ derſelben unterworffen ſeynd ; und ſoll /was

dieſes anbelanget / keine Aenderung zum Præjuditz
der Unterthanen der erwehnten Hrn General Staa⸗

ten / vorgenommen werden .

X.

Soll denen Unterthanen der Hrn . General Staa⸗
ten vergoͤnnt ſeyn / frey und ungehindert in Franck⸗
reich und denen conqueſtitten Landen / geſaltzene
Haͤringe einzufuͤhren und zu verkauffen / ohne Un⸗

terſcheid oder Beyſorge / daß dieſelbe wieder aus / und

eingepacket werden ſollen ; ungeachtet auch aller die⸗

ſen zu widern Edicten / Erklaͤrungen und Raths⸗
Schluͤſſen/ und ſonderlich die vom r5 . Julii und 14 .

Septemb . Anno 2687 . als welche da verbieten / in
die Haͤfen von Franckreich und der conqueltirten
Plaͤtze/ den Haͤring anders nicht als Wrack , und

mit dem Saltz von Prouage geſaltzen zu bringen/
und einzufuͤhren / und die da ordnen / daß die Haͤrin⸗
ge halb geſaltzenin Faͤßlein / derer 18 . zwoͤlff gepack⸗
te Haͤrings Tonnen machen / in die See⸗Hafen ſollen

eingefuͤhret werden . Beſagte Schluͤſſe ſollen hiemit
revociret und annulliret ſeyn und bleiben .

XI .

Man wird von beyden Theilen die Unterthanen
beyder Nationen / ſo bald es moͤglich ſeyn wird/ auf
gleiche Weiſe / und ohn allen Unterſcheid auff der

Zoll⸗ oder Steuer⸗Kammer / ſo wohl in Franckreich
als in der Herrn General Staaten Landen abfer⸗
tigen / und ihnen Zoll⸗Zettel geben / ohne ſie auff
einige Art und Weiſe zu verhindern und auffzu⸗
halten .

XII .
Man wird auch innerhalb 3. Wochen eine allge⸗

meine Ordnung / wie man ſich deswegenwird unter⸗

einander zu vergleichen haben / heraus gehen laſſen ;
inzwiſchen aber ſoll auff Proviſion die Verordnung
von Anno 1667 . gelten ; und dafern man in der

beſtimmten Zeit nicht ſolte eins werden koͤnnen/ we⸗

gen einer neuen Verordnung / ſo ſoll die von Anno

1664 . ins kuͤnfftige ſtatt haben .
XIII .

Sollen denen Krieges⸗Schiffen von beyden Thei⸗
len die Reeden / Fluͤſſe und Hafen jederzeit frey und

offen ſtehen / um dahinein und auszulauffen / und

vor Ancker liegen zu bleiben / ſo lange es derſelben
Nothdurfft erfordert / ohne viſitiret zu werden / was

ſie geladen ; Jedoch ſollenſie ſolches mit Beſcheiden⸗
heit gebrauchen / und denen Souverneurs beſagter
Plaͤtze und Haͤfen/ durch allzulange und affectirte

Verzoͤgerung/ oder auff andere Weiſe nicht Gelegen⸗
heit zu einigem Mißtrauen geben : Geſtalt dann auch
die Capitains beſagter Schiffe / ihnen die Urſache
der Ankunfft / und warum ſie ſich daſelbſt auffhalten /
zu wiſſen thun ſollen .

XIV .

Sollen Sr . Majeſtaͤt und gedachter Hrn . Gene⸗

ral Staaten Krieges⸗Schiffe / auch diejenige Schif⸗
fe dero Unterthanen / welche zum Krieg ausgeruͤ⸗
ſtet worden / freye Macht haben/ die Priſen / ſo ſie von

ihren Feinden erhalten / nach Belieben mit ſich zu fuͤh⸗
ren / ohne deßhalb mit einigen Beſchwerden weder

von dem Hrn . Admiralen / noch der Admiralitaͤt /
oder ſonſt jemande beleget zu werden ; Auch ſollen
beſagte Schiffe oder Priſen / wann ſie in Sr . Maj
oder der Hrn . General Staaten Haͤfen einlauffen /
nicht areſtiret oder angehalten werden / noch die

Officirer der Orten befugt ſeyn / nachzufragen / wie

ſtarck erwehnte Priſen ſeynd ; und moͤgen dieſelbe
frey und ungehindert auslauffen / und nach den Oer⸗

tern gefuͤhret werden / wohin die Capitains beſagter
Koͤniglichen Schiffe / nach Anweiſung ihrer Com⸗

mĩſſiuven verbunden ſeynd/ ſie zu lieffern . Hinge⸗

gen ſoll man denjenigen / ſo Sr . Maj . oder der Hrn .
General Staaten Unterthanen etwas abgenommen
haben / keine Zuflucht oder Eintritt in einigen Hafen
verſtatten / ſondern wenn ſie ſich aus Noth wegen

Sturms oder anderer Gefahr zur See dahin retirnet

haben/ ſie auffs eheſte und ſo bald es moͤglich/ wieder

von dar wegſchaffen.

Sollen offterwehnter Hrn . General Staaten

Unterthanen nicht als fremde geachtet werden / und

daher auch von dem Recht der Aubaine oder Heim⸗
falls der fremden Guͤter eximiret ſeyn / mithin freye
Macht haben von ihren Guͤtern und Vermoͤgen/

Cc 3 durch
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durch Teſtament / Donation oder auff andere

Weiſe zu dilponirenz Auch ihre Erben als Unter⸗

thanen der Hrn . General Staaten / Sie moͤgen ſich
in Franckreich oder anderswo auffhalten / ſelbſt ab

inteſtato ,ob ſie gleich nicht naruraliſiret / die duc⸗

ceſſion antreten / ohne daß ihnen der Eflect dieſer
Concesſion unter dem Vorwand einiges Rechts o⸗

der Prærogativ gewiſſer Provincien / Staͤdte oder

Privat · Perſonen ſolle gewehret / oder ſie daran ge⸗

hindert werden ; Ingleichen moͤgen die Unterthanen
gedachter Hrn . Staaten ohne einige Urkunden von

Naturaliſicung mit aller Freyheit in allen Staͤdten
des Koͤnigreichs ſichfeſteſetzen / und daſelbſt Handel
und Wandel treiben / jedoch ohne einiges Buͤrger⸗

recht dadurch zu erhalten / wo ſie nicht von Sr . Ma⸗

ſieſt . in rechter Form naturaliſiret worden : Und ſol⸗
leninsgemein die von denen vereinigten Niederlan⸗
den uͤberall und in allen Stuͤcken gleich favorable
ractiret werden / alsSr . Maj. eigene und natuͤrliche
Unterthanen ; Inſonderheit ſollen ſie nicht denen
Taxen unterworffen ſeyn / welche auff die Auslaͤn⸗
der gemacht werden / und ſoll alles was dieſer Arti⸗
ckel in ſich haͤlt/ ebener maſſen mit den Unterthanen
des Koͤnigs in denen Laͤndern / ſo der Hrn . General
Staaten Bottmaͤßigkeit unterworffen ſeyn / alſo ge⸗
halten werden .

XVI .

Die Schiffe / ſo einer der Alllirten beladen / wann

ſie vor des andern Laͤnder vorbey gehen/ und ſich we⸗

gen Ungewitters oder anderer Urſachen halber an de⸗

nen Reeden oder in denen Hafen ſetzen/ ſollennicht ge⸗

halten ſeyn daſelbſt auszuladen / oder ihre Waaren oder

nur etwas derſelben zu verkauffen / noch einige Auffla⸗
genzu bezahlen ; es waͤre dann / daßſie dieſelbe frey⸗
willig ausladen wolten .

XVII .

Die Hrn. der Schiffe / ihre Piloten , Offitirer
und Soldaten / Boots⸗Knechte und andere Leute /

die zur See dienen / auch die Schiffe ſelbſt und die

Kauff⸗und Handels⸗Waaren / womit ſie beladen

ſeynd / ſollen nicht in Beſchlag genommen oder are⸗

tiret werden / vermoͤge einer generalen oder parti⸗

culairen Ordre / wer die auch moͤchte gegebenhaben /

oder aus was Urſache oder Gelegenheit ſie moͤchte ge⸗

ſtellet ſeyn / ſelbſt auch nicht einmahl unter dem

Vorwand der Erhaltung und Beſchuͤtzung des K⸗

ſtaats ; und ins gemein ſoll beyderſeits Unterthanen
nichts koͤnnen genommen werden / als / mit deren

Bewilligung / denen es zukommet / und wann ſie er⸗

legen / was man von ihnen verlanget / worunter

jedoch die Anhaltungen und Arelte nicht zuverſtehen /

ſo auff Ordre und Befehl der Juttitz / und durch ge⸗
woͤhnliche Mittel und Wege / wegen rechtmaͤßiger
Schulden / Contracten / oder andern zu rechte be⸗

ſtehenden Urſachen angeleget worden / in welchen
man den Weg Rechtens nach der Form der Juttiß
halten ſoll.

XVIII .

Alle Unterthanen und Einwohnet von Franck⸗
reich und den vereinigten Niederlanden moͤgen frey
und ſicher mit ihren Schiffen fahren / und mit ihren
Waaren Handlung treiben ohne Unterſcheid / wer

die Eigenthums⸗Herren derſelben ſeyn moͤgen / oder

auch ihre Haͤfen/ Koͤnigreiche und Laͤnder/ wie

auchanderer Fuͤrſten und Staa 1

nigreiche nach denen Laͤndern / welche ſo wohl von

Franckreich / als denen vereinigten Niederlanden o⸗
der von einem der beyden vor Feinde erklaͤhret ſeyn/
oder noch erklaͤhret werden moͤchten . Gleichergeſtalt
moͤgen aucheben dieſe Unteꝛthanen und Einwohner ſi⸗
cher und frey mit ihren Schiffen fahren/ und mit ihren

Waaren handeln / ohne Unterſcheid / wer die Eigen⸗
thums⸗Herren derſelben Waaren ſeyn / von denjeni⸗
gen Oertern / Haͤfen und Reeden / die mit beyden
Theilen / oder mit einem von beyden alleine feind
ſeynd / ohn eintziges Wiederſprechen oder Verhinde⸗
rung / wer der auch ſeyn moͤge/ nicht nur gerade
von den feindlichen Oertern aus / nach einem Neu -
tralen Ort / ſondern auch von einem feindlichen
Ort zum andern / die Oerter moͤgen unter eines oder

unterſchiedlicher Ober⸗Herren Bottmaͤßigteit gele⸗
en ſeyn .5

XIX .

Und dieſe Verfuͤhrung und Handlung ſoll ſich auf
allerhand Waaren erſtrecken / auſſer denen / die man
Contrebande nennet .

XX .

Unter denen Contrebande Waaren werden nur
allein verſtanden allerhand Arten von Feuer⸗Waffen
und was dazu gehoͤret/ als Stuͤcke / Muſqueten /
Feuer⸗Moͤrſel / Petarden / Bomben / Grana⸗
ten / Pulver⸗Tonnen oder Saͤcklein / Pech⸗Kraͤn⸗
ze / Laveten / Gabeln / Bandeliers , Pulver /
Linten / Salpeter / Kugeln / Piquen / Degen /
Helme / Sturm⸗Huͤte / Kuͤraſſe/ Helleparten /
Wurffſpieſſe / Pferde / Pferde⸗Saͤttel / Piſtolen /
Holffter / Wehr⸗Gehencke und andere Staffierun ,
gen / ſo in Kriege gebrauchet werden.

XXI .

Hergegen werden darunter nicht begriffen Korn /
und allerhand Getraide / Huͤlſen⸗Fruͤchte/ Oel /
Wein / Salt / noch ins gemein alles / was zur Er⸗
naͤhrung und Erhaltung des Lebens gehoͤret ; Son⸗

dern alles dieſes ſoll frey ſeyn / gleich als andere Kauff
und Handels⸗⸗Waaren / welche in dem vorherge⸗
henden Artickel nicht begriffen ſind zund ſoll die Ver⸗
fuͤhrung derſelben ſelbſt nach den feindlichen Oertern

den Hrn . Staaten gelaſſen ſeyn / ausgenommen
nach belaͤgerten/ bloquurten oder ſonſt infeſtirten

Dertern und Staͤdten .

XXII .

Zur Ausfuͤhrung alles des vorhergehenden iſt ver⸗

glichen worden / daß ſie auff folgende Weiſe geſche⸗
hen ſolle : Daß Sr . Maj . Unterthanen Schiff ,
und Booten mit ihren Waaren ; Wann ſie in eini⸗

gen Haͤfen der beſagten Hrn . Staaten eingelauffen /
und von dar nach der beſagten Feinde Hafen abfah⸗
ren wollen / gehalten ſeyn ſollen den Officierern der

Haͤfen ertvehnter Hrn . Staaten / von welchen ſie ab /

fahren wollen / ihre Paßporten ſamt der Specilica⸗
tion ihrer Ladung vorzuzeigen / welche jedoch zugleich
mit dem gewoͤhnlichen Zeichen und Siegel / mithin
von den Officirern der Admiralitaͤt beſtaͤtiget ſeyn
ſollen / von was Orten ſie zuerſt abgegangen / und
wohin ſie gedencken / und dieſes alles in gewoͤhn/
licher und ordinairer Form . Nach welcher
in erwehnter Form geſchehener Auffweiſung /
wann dieſelbe von den Officierern der Admiralitaͤt

ten Haͤfen und Koͤ⸗ vor gůͤltig erkannt worden / ſo ſollen ſie nicht ver⸗
un⸗
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unruhiget / durchſuchet / angehalten oder in ihren
Cours auffgehalten werden / unter was Vorwand

es auch geſchehenmoͤchte .vaf 0
XXIII

Gleiche Bewandnuͤß ſoll es mit denen Frantzoͤeiſ
Schiffen und Barcken haben/ die in einige Reeden

der Landen / ſo denen Hrn . Staaten unterthan ſeyn/
anlanden moͤchten/ ohne daß ſie in den Hafen ein⸗

lauffen wollen / oder wenn ſie ja in dieſelbige einlief⸗

fen/ und weder ihre Waaren ausladen oder anbre⸗

chen wollen / ſelbige ſollen nicht ſchuldig ſeynihrer La⸗

dung halber Rechenſchafft zu geben / ausgenommen

in dem Fall / da man argwohnet / daß ſie Contre -

bande Waaren der Hrn . General Staaten Feinden
zufuͤhren wollen .

XIV .

Und im Fallelnes ſcheinbahren Argwohns ſollen
beſagte Unterthanen ſchuldig ſeyn in denen Haͤfen ih⸗
re Paßporten in oblpecificirter Form auffzuweiſen .

XXV .

Solten ſie in die Reeden eingegangen/ oder auff
freyer See von etlichen Schiffen der beſagten Herrn

Staaten oder beſondern Beutfahrern derſelben ange⸗

troffen werden / ſo ſollen ihre Unterthanen / nemlich
der beſagten Schiffe der vereinigten Niederlanden /
um alle Diſordre zuverhuͤten/ nicht naͤher an die

Frannzoͤſiſche kommen / als einen Canonen⸗Schuß /
und koͤnnenihre Barque oder Chalouppe an den

Bort der Frantzoͤſiſch. Schiffe oder Barque ſchicken/
und nur zwey oder drey deute hinein gehen laſſen/ de⸗

nen der Schiffherr oder Patron der Frantzoͤſiſchen
Schiffe die Paßporten und See⸗Brieffe auf oben

ſpecificirte Art nach dem Formular der beſagten
See⸗Brieffe / welche am Ende dieſes Tractats ſol⸗
len beygefuͤget werden / auffweiſen ſoll : Aus welchen
Paßporten und See⸗Brieffen man nicht nur die

Schiffs⸗Ladung / ſondern auch den Ort / wo ſich
ſo wohl der Schiff Patron / als auch das Schiff ſelbſt
auffhaͤlt/ wird erkennen koͤnnen ; Damit man durch

dieſe beyde Mittel wiſſen koͤnne / ob ſie Contre⸗

bande Waaren fuͤhren/ und zugleich gnugſame
Nachricht habe / ſo wohl von des beſagten Schiffs /
als auch ſeines Herrn und Patrons Qualitaͤt und

Beſchaffenheit ; und ſoll dieſen Paßporten und See⸗

Brieffen voͤlliger Glauben zugeſtelletwerden . Und
damit man ihre Krafft und Guͤltigkeit deſto beſſer er⸗

kennen moͤge/ und verſichert ſey / daß ſie auff keiner⸗

ley Weiſe verfaͤlſchet und nachgemachet ſeynd/ ſo
werden Se. Majeſt . und die Hrn . General Staa⸗
ten hiezu gewiſſe Zeichen undCzegen⸗Signeten geben.

XXVI .

Iln Fall auch durch obenerwehnte Mittel in be⸗

ſagten Frantzoͤſiſchen Schiffen und Barquen ,ſo nach
der Hrn . General Staaten Feinde Haͤfen giengen /
dergleichen Waaren ſolten gefunden werden / welche
obgemeldter maſſen vor Contrebands erklaͤhret/ und

deswegen verbothen worden / ſo ſollen ſolche abgela⸗
den / denunciiret und von dem Richter der Admi -

ralitaͤt der vereinigten Niederlande / oder andern

gebůhrenden und rechtmaͤßigen Richtern confiſciret
werden ; Doch ſoll deßwegen das Schiff oder die

Barque oder andere Guͤter / freye und zugelaſſene
Kauff und Handels⸗Waaren / ſoauf eben demſel⸗
bigen Schiffe befindlich ſeynd/ auff keinerley Weiſe
in Hafft genommen oder contiſciret werden .
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XXVII .

Auſſer dem hat man ſich auch verglichen / und iſt
beſchloſſen worden / daß alle Ladung Sr . Majeſt .
Unterthanen / ſo in einem Schiffe / das den Feinden
der Hrn . General Staaten zukaͤme/ moͤchte gefunden
werden / ob es gleich nicht Contrebande Waaren

ſeynd / mitallem was auf beſagtem Schiff befindlich
iſt / hne alle Eception und Vorbehalt ſolle conliſci⸗

ret werden . Hergegen ſoll alles dasjenige frey und

ledigſeyn / was ſich auff den Schiffen / ſo des Aller⸗

chriſtl . Koͤnigs Unterthanen zugehoͤren / befinden
wird / obgleich die Ladung oder ein Theil derſelben
den Feinden der Hrn . General Staaten zugehoͤret/
ausgenommen die Oontrebande Waaren / als mit

welchen man ſich nach demjenigen zu richten und zu

halten hat / was in dem vorhergehenden Artickel iſt
geordnet worden ; Damit auch dieſer Artickel deſto
klaͤrer moͤge gemacht werden / ſo iſt ferner verglichen
und abgeredet worden

/
daß wann es ſich zutruͤge/

daß beyde Theile/ oder nur einer von beyden im Krie⸗
begriffenwaͤre / die Guͤter / ſo den Unterthanen von

dem andern Theile zugehoͤren und auff Schiffen gela⸗
den ſeynd / die denen zukommen / ſo beyder Theile

oder eines derſelben Feind ſeynd / darum weil ſie auf
feindliche Schiffe geladen ſeynd / keines weges ſol⸗
len contiſciret werden : Und ſolldieſes nicht nur als⸗

dann guͤltig ſeyn / wann die beſagte Waaren auff
feindlichen Schiffen vor Ankuͤndigung des Krie⸗

ges geladen ; Sondern auch / wann ſolches
nach ergangener Ankuͤndigung des Krieges ge/
ſchehen / wann es nur innerhalb der Zeit und ge⸗
ſetzten Terminen / die hier folgen/ geſchehen iſt / als

nemlich in der Oſt⸗ oder Nord⸗See von Terneuſe

in Norwegen an / biß zu Ende der Britanniſchen
Meers⸗Enge zwiſchen England und Franckreich / la

Manche genannt / innerhalb 4 . Wochen / oder von

dem Ende der jeztgemeldten Britanniſchen Meers⸗

Enge la Manche biß an apo St . Vincent inner -

halb 6. Wochen / und von dar in die Mittellaͤndiſche
See und biß an die Linie binnen 1d . Wochen / und

von dar und in allen andern Landen der Welt inner⸗

halb8. Monat / von der Publication dieſes gegen⸗
waͤrtigen Friedens an zurechnen ; Dergeſtalt / daß
die Waaren und Guͤter der Unterthanen und Ein⸗
wohner / ſo in ſolchenfeindlichen Schiffen geladenſ
ſind / darum weil es ein feindliches Schiff iſt / kei⸗

nes wegen ſollen koͤnnen contiſciret werden / ſo lan⸗

ge undſo weit die beſtimmte Zeit ſich erſtrecken wirdz

Sondern es ſollen dieſelbe den Eigenthums⸗Herren
ohne Verzug reſtituiret werden / es waͤre dann / daß
ſolche nach Verflieſſung der geſetzten Zeit geladen
worden ; Jedoch ſoll gantz und gar nicht vergoͤnnt
ſeyn Oontrebande Waaren / welche man auff einem

ſolchen feindlichen Schiffe geladen finden moͤchte/
nach den feindlichen Haͤfen zu fuͤhren/ obgleich ſol⸗
che wegen oberwehnter Urſache wieder gegeben wor⸗

den . Und gleich wie oben geordnet worden / daß
ein freyes Schiff die Waaren / ſo darauff geladen
ſeynd / frey machen moͤnge/ alſo iſt hieruͤber dieſes
verglichen worden / daß ſolche Freyheit ſich auch auf
die Perſonen erſtrecken ſolle / die ſich auff einem der⸗

gleichen freyen Schiffebefinden werden ; Dergeſtalt
daß ſelbige/ ob ſie gleich beyder Partheyen oder einer

derſelben Feinde ſeynd / dennoch nicht ſollen koͤnnen

von denen Schiffen herunter gezogen werden / es

—— waͤ⸗
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1697 . waͤre dann / daß es Kriegs⸗Volck waͤre / und wuͤrck⸗

lich in der beſagten Feinde Dienſten ſtuͤnden .
XXVIII .

Die ſaͤmmntliche Unterthanen und Einwohner
der beſagten vereinigten Niederlande / ſollen gleiches
Recht und Freyheiten und Exem ptionen in ihren
Handlungen und Kauffmannsſchafften in Seiner
Maj . Haͤfen/ Reeden / Seen und Laͤndern genieſſen/
als wie bißher Sr . Maj . Unterthanen in der Hrn .
General Staaten Gebiethe / und auff der hohen See

genieſſen werden ; und iſt ſolches alſo zuverſtehen /
daß nemlich die Gleichheit in allen Stuͤcken an bey⸗
den Seiten beobachtet werden ſolle / auch im Fall /
wann die Hrn . General Staaten nach dieſen/ mit

einigen Koͤnigen / Fuͤrſten und Herrn / im Friede /
Freundſchafft und Neutralitaͤt ſtůnden / und ſolche
gedachter Sr . Maj . Feinde wuͤrden/ ſo ſoll ein jedes
von beyden Theilen ſich gleicher Conditionen und
Reſtrictionen gebrauchen / wie ſie in den Artickeln

des gegenwaͤrtigen Tractats / den Handel und die

Kauffmannſchafften belangend / enthalten ſeynd ,
2 IX .

Die Unterthanen aber der Hrn . Staaten deſto ,
mehr zu verfichern / daß ihnen keine Gewalt von den

beſagten Krieges⸗Schiffen ſoll angethan werden / ſo
ſoll allen Schiffs⸗Capitainen des Koͤnigs und an⸗
deren Unterthanen Sr . Maj . verboten werden / ſel⸗
ligen nicht beſchwerlich zu ſeyn/ noch ihnen auff eini⸗

gerley Weiſe Schaden zuzufügen / bey Straffe / daß
ſie mit ihren Perſonen und Guͤtern / wegen des erlit⸗
tenen Schadens hafften und ſo lange leiden ſollen
biß ſie alles gebuͤhrend erſetzet und wieder zu recht ges
bracht haben .

XXN .

Und ſollen zu dem Ende nach dieſem die Capi⸗
tains und Armateurs , und ein jeder derſelben ge⸗
halten ſeyn / vor ihrer Abreiſe gute und zureichende
Caution vor denen rechtmaͤßtgen Richtern zu ſtellen/
einer Summe von 15000 . Turineſer Guͤlden/ wo⸗

fuͤr ein jeder von ihnen in Solidum hafften ſoll / um

wegen uͤblen Verhaltens / ſo ſie auff ihren Cours er⸗

weiſen moͤchten/ oder wegen von ihren Capitainen
und Otlicirern zu beſorgenden Ubertretungen dieſes
gegenwaͤrtigen Tractats und Sr . Maj . Ordres

und Befehle / welche in Krafft und nach Ordnung
gegenwaͤrtiger Dilpotition publiciret werden ſol⸗
len / Verantwortung zu thun / bey Straffe des Ver⸗
luſts und Nichtigkeit beſagter ( Ommisttonen und

Vergunſtigungen ; und ſoll ſolches ebenmaͤßig von

den Unterthanen der erwehnten Hochmoͤgenden Hn .
Staaten beobachtet werden .

XXXI .

Wann es ſich ſolte zutragen / daß einer von den

beſagten Frantzoͤſiſchen Capirainen ein Schiff weg⸗

naͤhme/ ſo mit contrebanden Waaren beladen / wie

bereits geſaget worden / ſo ſollen die gemeldte Capi⸗
tains nicht befuget ſeyn / weder Koffer noch Ballen /
Saͤcke / Tonnen oder andere Kiſten auffmachen zu

laſſen / oder mit Gewalt auffzuſchlagen / oder ſolche
wegfuͤhren/ verkauffen/ auswechſeln oder auff andere

Weiſe veraͤuſſern/ ſie haben dann auffm Lande / in

Beyſeyn der Richter der Admiralitaͤt / ein Inven⸗

tarium von denen Waaren / ſo ſich auff beſagten
Schiffen befinden / gemachet ; Es waͤre dann / daß
die beſagte contrebande Wa

Beſchreibung

aren nur ein Theil der poni ren/ daß beſagter Handel mit den Schiffen

Friedens⸗

Ladung waͤren / und der Herr oder Patron des

Schiffes gut faͤnde/ ſolche contrebande Waaren
dem Capitain zu uͤberlieffern/ und ſeine Reiſe fort⸗
zuſetzen / auf welchen Fall der Herr oder Patron kei⸗

nesweges ſoll verhindert werden / ſeine Reiſe und ſein
Vornehmenzuvollfuͤhren.

XXXII .

Und weil Se . Aller⸗Chriſtlichſte Maj . will / daß
die Unterthanen gedachter Hrn . General Staaten /
in allen ſeinen Landen eben ſo favorabel ſollen tra⸗
ctiret werden / als ſeine eigene Unterthanen / ſo wer⸗
den ſie allerhand noͤthige Ordres ſtellen / damit alle

Urtcheile und gerichtliche Abſchiede / ſo da uͤber die

Priſen gefaͤllet werden / welche in der See gemacht
worden / nach Recht und Billigkeit und durch ſolche
Perſonen geſchehen moͤgen/ die nicht verdaͤchtig/ oder
in der Sache / von welcher gehandeltwird / interesſi .
ret ſeynd . Se . Maj . werden auch ſcharffe und ge⸗
naue Ordre ſtellen / damit alle Urthel / Spruͤche und

Abſchiede der Juſtitz / ſo bereits gegeben / und noch

gegeben werden ſollen / ohne Verzug und in gebuͤh⸗
render Form zur Execution gebracht werden moͤgen.

XXXIiII .

Wann auch etwan die Geſandte der Hrn . Gene⸗
ral Staaten / oder jemand anders von ihren publi⸗
quen Miniſtres , wann ſie an Sr . Maj . Hoffe ſeyn/
ſich uͤber die ergangene Urthel beſchwehren ſolten/ ſo
wollen Se . Maj . dieſelben in ihrem Rath revidliren
laſſen / um zu unterſuchen / ob man denen Ordren
und Verfuͤgungen/ ſo in gegenwaͤrtigemTractat ent⸗

halten ſeynd / gefolget und ſie in acht genommen ha⸗
be / und der Sache nach Beſchaffenheit abhelffen/
welches in 3. Monaten auffs hoͤheſte geſchehen foll
Indeſſen ſollen die Guͤter und Eitecten / die da re —
Aamiret werden / weder vor dem erſten Urtheil noch
nach demſelben / waͤhrender Revidirung / nicht ver⸗

kaufft noch abgeladen werden / es waͤre dann mit Con⸗
lens der Intereslirten Partheyen / um den Verluſt
der Waaren zu vermeiden .

XXXIV .
Wann ein Proceſs in der erſten und andern In .

ſtantz / wider diejenige wird gefuͤhret werden / die zur

See Priſen gemacht haben/ oder dabey mit inter⸗

Cslixet ſeynd / und beſagte Inrereslirte einen guten
Abſchied und Sententz dadurch erhalten / ſo ſoll be⸗

ſagter gerichtlicher Spruch unter Caution exccu -
tiret und vollzogen werden / ungeachtet aller Ap-
pellation desjenigen / ſo die Priſe gemacht ; nicht
aber im Gegentheil : Und was in den gegenwaͤrtigen
und vorhergehenden Artickeln geſagt worden / von
denen Unterthanen der vereinigten Niederlanden /
wegen der Priſen / ſo von Sr . Maj . Unterthanen
zur See gemachet worden / ſolches ſollen die Herrn
General Staaten gleichfalls alſo verſtehen und in

acht nehmen/ in Anſehung der Priſen / welche Ihre
Unterchanen Sr . Majeſtaͤt Unterthanen abneh⸗
men werden .

XXXV .
Se . Majeſtaͤt und die Hrn . General Staaten /

moͤgen jederzeit in beyder Partheyen Laͤndern ſo viel

Schiffe / es ſey zum Kriege oder zur Handlung / als

es ihnen gefaͤllet/ bauen laſſen/ oder miethen / wie auch
ſo viel Kriegs⸗Munttion / als ihnen noͤthig thun
wird / kauffen ; und werden ihre Autoritaͤt inter⸗

——



Handlungen .

—◻˖flundErkauffung der Munirion auff guter Tkeu /
und mit einem rai ſonablen Preiß geſchehe. Sol⸗
che Permisſion aber ſollen weder S . Maj . noch
die Hrn . General Staaten den Feinden vondieſer
oder jener Parthey zu ertheilen befugt ſeyn / imFall
beſagte Feinde den erſtenAngriff thun/ und den Krieg

anfangen ſolten .fang
XXXVI .

Solte ſichs begeben / daß Krieges⸗oder Kauff⸗
Schiffe durch Ungewitter oder andere Zufaͤlle/ an

eines oder des andern Allürten Kuͤſten ſtranden ſol⸗
ken/ ſo ſollen dieſelben Schiffe mit allem Zubehoͤr/
Guͤtern und Kauff⸗Waaren / ſo wohl was gerettet /
oder was davor geloͤſet worden / dafern die Guͤter/ aus
Beyſorge zu verderben / verkaufft werden muͤſſen/

wenn ſich die Eigenthums⸗Herren / oder andere ſo

Vollmacht dazu haben / in Jahr und Tag angeben/
ohne Fuͤhrung einiges Proceſs , wieder gegeben wer⸗

den / jedoch gegen billige Bezahlung / und was ſon⸗

ſten zwiſchen beſagten Allürten / wegen des Rechts /
der Rettung oder Salvirung moͤchte ſeyn verglichen
worden . Solte auch wider dieſe Artickel gehandelt
werden / ſo verſprechen Se . Majeſtaͤt und die Hrn .
General Staaten / ihre Autoritaͤt nachdruͤcklich an⸗

zuwenden / um diejenige von ihren Unterthanen alles

Ernſts zu ſtraffen / welche an dergleichen Unmenſch⸗
ligkeiten / die ſich nun und dann mit ihrem groſſen
Widerwillen begeben / Schuld haben .

XXXVII .

Se . Maj . und die Hrn . General Staaten ſollen
nicht zugeben oder dulden / daß ihre Unterthanen in

ihren Laͤndern einige See⸗Raͤuber oder bannilirte

Perſonen / wer ſie auch ſeyn moͤchten / auffnehmen ;
ſondern ſie vielmehr verfolgen laſſen / ſtraffen und

aus ihren Haͤfen treiben ; die geranbte Schiffe aber /
wie auch die Guͤter / ſo ſich auff denen von den See⸗
Raͤubern und Banniſirten weggenommenen Schif⸗
fen befunden / ſollen ſofort und ohne gerichtlichen Pro⸗

cels , den Eigenthums⸗Herren / ſo ſich dazu bekennen /
frey wieder gegeben werden .

XXNXVIII .

Die Einwohner und Unterthanen von beyden
Seiten / ſollen allenthalben in denen Gebiethen Sr .

Majeſtaͤt und der Hrn . General Staaten ſich ſolcher
Advocaten / Procuratoren / Notarien und Anwal⸗

ten in gerichtlichen Sachen bedienen / als ihnen ge⸗

fallen wird : Welche auch / wann es noͤthig ſeyn
moͤchte/ von den gewöͤhnlichen Richtern ſollen beſtel⸗
let werden / wann dieſelbe darum werden angeſpro⸗
chen werden . Hierbeneben ſoll den Einwohnern und

Unterthanen von beyden Seiten vergoͤnnt ſeyn / an

den Orten / wo ſie ſich auffhalten werden / ihre Han⸗
dels / und orreſpondentz / Buͤcher/ in ſolcher Spra⸗
che als ihnen belieben wird / zu halten / ohne daß
ſie deswegen ſollen verunruhiget oder belanget
werden .

XXXIX .

Ins kuͤnfftige ſollen an beyden Seiten keine Con -

ſules zugelaſſen werden / und wann man vor noͤthig
erachtet / Keſidenten / Agentett / Commiſſarien /
oder andere zuſchicken/ ſo ſollen ſie ſich nirgends feſte
ſetzen/ als an denen Orten / wo der Hoff insgemein
zu reſidiren pfleget .

Se . Majeſtaͤt und die Hrn. General Staaten ſol⸗
Theatri Europæi XV . Theil .
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len gar nicht zulaſſen / daß ein Krieges oder ander ,

Schiff / welches zu einer Commislion und zum

Dienſt eines Fuͤrſten / Kepublique oder Stadt / ſie
ſey welche ſie wolle / ausgeruͤſtetiſt / in den ihnen zu⸗

gehoͤrigen Hafen oder Fluͤſſen/ von eines oder des an⸗

dern Unterthanen einige Beute machen moͤge; im

Fall auch ſolches geſchehen moͤchte/ ſo ſollen Seine

Maj . und die Hrn . Staaten ihre Autoritaͤt und

Macht anwenden / um dißhalb Reſtitution oder

billige Ergaͤntzung thun zu laſſen .
XII .

Wann aus Verſehen oder auff andere Weiſe et⸗

was wieder gegenwaͤrtigen Tractat an Seiten Sr .

Majeſtaͤt oder der Hrn . General Staaten und ihrer
Nachfolgern ſolten gehandelt werden / ſo ſoll derſelbe
nichts deſtoweniger in ſeinen Kraͤfften verbleiben /
ohne daß man deswegen die Verbuͤndniß / Freund⸗
ſchafft und gute Corteſpondentz auffhebenund bre⸗

chen ſolte / ſondern man ſoll ſo fort die begangene
Contraventiones verbeſſern / und wann ſie aus

Verſehen einiger particulier Unterthanen begangen
worden / ſo ſollen ſolche deswegen geſtrafft und an⸗

geſehen werden .

XLII .

Solche Commercien nun und Freundſchafft
zwiſchen Hochgedachter Sr . Majeſtaͤt und der Hrn .
General Staaten der vereinigten Niederlande Un⸗

terthanen ins kuͤnfftige deſtomehr zu verſichern / ſo
iſt beyderſeits beliebt und beſchloſſen worden / daß
wann es ſich nach dieſem zutruͤge/ daß die Freund⸗
ſchafft zwiſchen der Kron Franckreich und den be⸗

ſagten Hrn . General Staaten der vereinigten Nie⸗

derlande / welches GOtt verhuͤten wolle / ſolte in -

terrumpiret oder gebrochen werden / ſoſollen denen

Unterthanen von beyden Seiten jederzeit Y. Monat

Friſt nach der Ruptur gegeben werden / um ſich mit

ihren Effecten zu retiriren / und ſolche hinzufuͤhren/
wo es ihnen gut duͤncken wird . Geſtalt dann ihnen
ſolches zu thun / wie nicht weniger ihre Guͤter und

Molbilien frey zu verkauffen oder zuverfuͤhren / ohne
daß man ſie daran einiger Weiſe hindern oder waͤh⸗
render Zeit der 9 . Monat einige Anhaltung ihrer
Effecten anſtellen / vielweniger ſie in ihren Perſonen
areſtiren ſolle.

XLIII .

Man wird von beyden Seiten / ſo viel moͤglich/
allem demjenigen / ſo auff einigerley Weiſe directe

oder indirecte die Bewerckſtelligung des gegenwaͤr⸗
tigen Tractats / und ins beſondere des ſiebenden Ar⸗

tickels verhindern koͤnte / vorzukommen trachten ;
und verbindet man ſich auff die geringſte Klagen / ſo
da wegen einiger Sontravenientien werden ge⸗

fuͤhret werden / ſolche ſo fort wieder zu Stande zu

bringen .
XLIV .

Soll der gegenwaͤrtige Commercien⸗Schiffahrt⸗
und See ! Tractat 25. Jahr von dem Tage der Un⸗

terzeichnung anzurechnen / gelten / und die Katifi⸗

cation deſſelbigen in beſter Form ertheilet / und von

beyden Seiten innerhalb 3. Wochen oder eher/ ſo es

moͤglich iſt / von dem Tage der Unterzeichnung anzu⸗

rechnen / ausgewechſelt werden .

XLV .

Und zu mehrer Sicherheit dieſes Commercien⸗

Tractats und aller darin enthaltenen Puncten und

Aricten8 Artickeln
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ſcitet / beglaubi 10

WPasPariß und in allen andernd

ſern des Koͤnigreichs Franckreich /
chen⸗Kam

und regiſtriret werden ; Wie

auchgleicher geſtalt dieſer gegentväktge Tracca von

den Hrn . Gnl Sta
en auls den Rathhaͤuſern

und andern Orten / wo man etwas zu publiciren /
zu beglaubigen und zu 0 pfleget / publiei -

ret / beglaubiget und regittriret werden .

Parlan
Vio Ai1 *Wie auch in ddel

nents⸗ H

Formular derrPaßyporten und Brieffe / die in der Ad -
ermiralität von dFranckreich denen Schiffen und Bar⸗

quen , ſo aus Frauckreich gehen wollen / nach
demm Artickel des gegenwaͤrtigen Tra⸗

ctats ſollen gegeben werden .

Wir Ludroig Graff vonThoulouſe Admiral von 5
10 entbiethen allen denen / welche dieſen

Brieff leſen werden unſern Gruß zuvor / und thun zu

Wſſen daßtwir 42 70 Meiſter und Con⸗ -

ducteur des Schiffes „ 40 genannt
aus der Stadt % e, aus dem

Hafen von 70 40 oder

wele herohngefehrranjetzo in dem Hafen von ⸗⸗

iſt / um von dar nach 1 zu ge⸗

hen / beladen mit

vergoͤnnt und

Unterſuchung f Schiffs und abgeſtatteten Ei⸗
de vor An Offie 115ern ſodiefuriscketionfber die

See⸗Sachen haben / daß nemlich beſagtes Schiff
einet 91090 me hrbenSer r . Maj. Unterthanen zugehoͤ⸗
ret / wovon eine Acte unter gegenwaͤrtigen Brieff
ſoll geſetzet werdenz Wie auch daß er die Reglements
und Ordnungen zur See wolle in Acht Fhdurch ſeine bey ſich habende Leute in Acht nehmen laſ⸗
ſen / und in dem Gerichts⸗Buche die Rolle geſiegelt

0 Aee et zu ſetzen / in ſich ſle den Nahmen
und Zunahmen / die Geburt und Vatertand der Leu⸗

te / ſo erbeyſich hat / und aller der 57 die aufdem
f de welche er nicht befu⸗
get iſt ins Sch iff!zu nehmen ohne Vorbewuſt und

Verguͤnſtiegung der Officiererzur See; und ſoll er

in allen Haͤfen/ in welche er mit ſeinemS chiffein
5197

wird / denen Officierern und Richtern des
2

19
von gegenwaͤrtiger Verguͤnſtigung

t gebenz Und ihnen getreuen Bericht er⸗
l557700 was waͤhrender ſeinerReiſe pasſi -

ret und vor⸗gegangenz Er ſoll auch die Flaggen und

Wappen des Koͤnigs/ wie auch die unſerige waͤh⸗
ſeiner Reiſe fuͤhren. Zu deſſen Beglaubi⸗

gung habenwi 10 Handſchrifft unddPitt⸗

ſchafft gegenwaͤrtigen Brieff ausgefertiget / und ſol⸗
chen von unſerm Secretario der See⸗Sachen ver⸗

ſiegeln laſſen .

Zu
Tag des 1 . Jahrs

Ludwig Graff von Thoulouſe⸗
Und weiter unten von ⸗

Formul von der Acke/ ſo den Eid inſichhaͤlt.
Wir ⸗ 6 7

der Admiralitaͤt von 60

gend / daß 4

von

10 Beſchreibung Irledens⸗
Artlckeln ſollbeſagter gege entoaͤrtfiger Tractat in dem

Parlamennnt⸗ Hau Iſe zu

ner zu Pariß publi⸗

40 45
ſen haben / nach geſchehener

Schlff Jſ0 im Paßporteb⸗benennet worden / den Eid
eſſen darin gedacht wird / abgeleget . Geſchehen

1¹ 60 47 2 6 den

Tag des e⸗ 16 . 6

Ein ander Formular der Brieffe von den Staͤdten
und See⸗Haͤfen der vereinigten Niederlande / ſo
den Schiffen und Barquen , ſo aus

gelbigen Landen

gehen wolten / nach dem 755 5 Arti⸗

ckel ſollen gegeben wer⸗

den .

Burgermeiſter und Regenten der S
Sadt 15

thun denen Durch⸗
leuchtigſten / Großtmaͤchtigſten Hochzueehrenden
und Hochwe iſen Herren / Kaͤyſern / Koͤnigen / Re⸗

publiquen / Fuͤrſten / Hertzogen / Graffen / Ba⸗

ronen⸗ Hanen⸗ Buͤrgermeiſtern / Schoͤppen/
Raͤhten / Richtern / Officierern / Jutticiarien

Wir 2

20 65 2

und Regenten von allen guten Staͤdten und Oer⸗

tern / ſo wohl Geiſtl . als Weltlichen / welche gegen⸗

waͤrtigen Brieff ſehen oder leſen werden / kund und

zu wiſſen / daß 70 4 .

Herr von dem Schiffe 1 6

vor uns erſch tenen und einen oͤffentlichen Eyd
abgeleeget / daß das Schiff 1 40

genannt , oßungeſchrvon „

Laſten / uͤber welches er jetzo Herr iſt / denen

Einwohnern der vereinigten Niederlanden zugehoͤre /

ſo wahr ihm Gott helffen ſolle . Und wie wir gerne
dem beſagten Herrn des Schiffs in ſeiner gerechten
Sache wolten geholffen ſehen / ſo erſuchen wir alle

insgemein / und einen jeden abſonderlich / wohin der

beſagte Herr mit ſeinem Schiffe und Waaren kom⸗

men wird / daß ſie ihn guͤtigauffnehmen und gebuͤh⸗
rend tractiren / Ihn bey den gewoͤhnlichenRechten

der Zoͤlle und Unkoſten in und durch und bey ihren
Haͤfen/ FluͤſFüämd tdomennenetkelten , guch ihn

ſchiffen / fiü
ie

Derter beſuchen und daſelbſt
handeln laſſen wolten / wo es ihm gut duͤncken wird /

welches wir gerne wieder erkennen werden . Zum
Zeugnuͤß deſſen haben wir unſer Stadt ⸗Inſiegel

hiobeyſckenlaſſen.
Zu Beglat lbigung und Bekraͤfftigungdeſſen/ ha⸗

bentwir oberwehnte G Knde Sr . Majeſt . und der
Hrn . General Staaten in Krafft unſerer Keſpecti -
ven Vollmachten in dero⸗9 ahmen Hiceneedgeunterzeichnet und unſer

7575
hnlich Pittſchafft hie⸗

beyſetzen laſſen . So geſchehen auf dem Hauſe Ryß⸗
wick den 20 , Sept . 1697 .

War unterſchrieben

( L. S. ) N. A. de Harlay Bonnevil.
( L. S. ) Verjus de Crecy .
( L. S. ) De Callieres .

( L. S. ) J , Heinſius .

(L. S. ) E . de Weede .

( L. S. ) W. v . Haren -

Auſſer dern was in den Commercien⸗Tr actat /ſo r.
heute den 20. Sept . des 1697 . Jahrs zwiſch en Sr .

Allerchriſtl. Maj . und der Hochmoͤgenden Hrn. Ge⸗
ner . Staaten der vereinigten Niederlande Geſandten
iſt beſchloſſen und beliebet worden / hat man auch

bezen⸗durch gegenwaͤrtigen beſondern Artickel / welcher
Herr vom ſeben die Krafft und Guͤltigkeit haben ſoll / ee

er — —



—
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r von Wort zů Vort dem obertoehnten Tractat ein

verleibet waͤre/ beſchloſſen / daß die Frantoͤſiſche

Aufflage der J0 . Sols auf jede Tonne / ſo auf die

auslaͤndiſche Schiffe geſetzet / ins kuͤnfftige in Anſe⸗

hung der Schiffe ſo denen Unterthanen der Herrn

General Staaten der vereinigten Niederlande zuge⸗

hoͤren/ gantz und gar casliret und auffgehoben ſeye/
auch nach dieſem nicht wieder auffgebracht werden

folle / dergeſtalt und alſo / daß die Schiffe der Unter⸗

thanen beſagter Hrn . General Staaten von beſagter
Taxe frey ſeyn ſollen / es moͤgen gemeldte Schiffe
von den Laͤndern oder Provincien gedachter Herrn

General Staaten gerades Weges nach Franckreich

gehen/ oder von einigem andern Ort / er ſey wer er

wolle / kommen / die Schiffe moͤgen auch beladen o⸗

der ledig ſeyn / es mag auch ſeyn / daß ſie beladen

ſeyn um an einen oder mehr Oertern in Franckreich
auszuladen / oder daß ſie/ ob ſie gleich deſtiniret

ſeynd / Waaren zu laden an denen Oertern / wohin
ſie haͤtten gehen wollen / und daſelbſt keine finden /
und deßhalben an andere Oerter gehen um daſelbſt zu

laden : Es mag auch ſeyn/ daß die Schiffe der Unter⸗

thanen der Hrn . General Staaten aus den Frantzoͤ

ſiſchen Haͤfen abgehen / um wieder nach Hauß zn

růcke/ oder anderswo hinzugehen⸗ wohin es auch

ſeyn moͤge / beladen oder ledig ; Es ſeye auch / daß ſie

an einen oder mehr Oertern ihre dadung genommen ;

Dann man alſo abgeredethat / daß weder in beſagten
Faͤllen/ noch in einigem andern Fall / der Sach zu⸗

tragen koͤnte/ die Schiffe der Unterthanen beſagter
Hrn . General Staaten oberwehnter Aufflageſollen

ſlinterworffen / ſondern davon frey und exiwiret

ſeyn und bleiben / ſo wohl wann ſie aus gedachten
Haͤfen von Franckreich gehen / als wann ſie dahin
kommen ; bloß allein folgender Calus ausgenom⸗

men / wann nemlich die jetztgemeldte Schiffe in

Franckreich laden werden / und ſolche von einem

Hafen in Franckreich zu einem andern Frantzoͤſiſchen
Hafen verfuͤhren / um ſelbige allda abzuladen ; In
welchem Fall alleine und in keinem andern die Unter⸗

thanen der offterwehnten Hrn . General Staaten

ſollen verbunden ſeyn den beſagten Zoll zu erlegen/
gleich wie andere Fremnde und Auslaͤnder .

Dieſer gegenwaͤrtige beſondere Artickel ſoll auch

gleich wieder Oommercien⸗Tractat ſelbſt rarifici -

ret und regiſtriret werden . Zu Beglaubigung und

Bekraͤfftigung deſſen haben wir oberwehnte Sr .

Maj. und der Hrn . General Staaten Geſandte in

Krafft unſerer reſpectiven Vollmachten / in der

beſagten Nahmen dieſen beſondern Artickel unter⸗

ſchrieben/ und mit unſerm gewoͤhnlichen Signet be⸗

ſieglen laſſen . So geſchehen auf dem Hauſe Ryß⸗
wick in Holland den 20 . Septembris , Anno

1697 .

Wan gezeichnet :

( L. S. ) N . A. de Har - ( L. S. ) A. Hein -

Iay. ſius .

( L. S. ) Verjus de Cre - (L. S. ) E. de Wee -

de .

( L. S. ) V . v. Ha -

Ten .

cy .

( L. S ) De Callieres .

¶DieKatificationen ſeynd gleich mit den vorigen
üͤber die Fuiedens⸗Traetaten ausgewechſelt worden /
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derer man ſich jedoch/ weil ſie faft gleiches Inhalts
mit jenen ſeynd / auch hier entgehen wollen .

Kund und zu wiſſen ſey allen und jeden denen dar⸗
oinekUrchleuch⸗ean gelegen / daß nach dem zwiſchen dem D

tigſten / Großmaͤchtigſten Fuͤrſten und H

Leopoldo erwehlten Roͤmiſcher Kaͤyſer allzeit mehrern
des Reichs in Germanien / Hungarn / Boͤhmen/
Dalmatien / Croatien / Schlavonien / Koͤnige/
Erthertzogen zu Oeſterreich / Hertzogen zu Bur⸗

gund / Braband / Steyer / Kaͤrndten / Krain /

Marggraffen zu Maͤhren / Hertzogen zu Luͤtzelbarg⸗

in Ober⸗und Nieder⸗Schleſien /Wuͤrtenberg und
Teck / Fuͤrſten in Schwaben / Graffen zu Jabs⸗

burg / Tyrol / zu Kyburg und Goͤrtz / des H. Rönmiſ .
Reichs Marggraffen zu Burgau und der Ober / und

Nieder⸗Laußnitz /Herrn der Windiſchen Marck /
zu Portenau und Salins ꝛc. auch dem Heil . Roͤmn.

Reiche eines / und dem Durchleuchtigſten / Groß⸗

maͤchtigſten Fuͤrſten und Herrn / Herrn Ludwig

dem XIV . Koͤnig in Franckreich und Navarren /
andern Theils / ſchonvoretlichen Jahren her / ein

ſchaͤdlicher Krieg nicht ohne vielfaͤltige Vergteſſung

des Chriſten⸗Bluts und Verwuͤſtung vieler Provin⸗

cen gefuͤhret worden / Ihre Kaͤyſ. und Ihre Aller⸗

chriſtlichſte Maieſtaͤten aber ihnen ernſtlich angele⸗

gen ſeyn laſſen / dieſem zum Verderb der Chriſten⸗
heit von Tage zu Tage mehr zunehmenden Ubel ab⸗
zuhelffen / es durch Gottes Guͤte dahin gediehen/ daß

durch Bemuͤhung des Durchläͤuchtigſten⸗ Groß⸗

mächtigſten Fuͤrſten und Herrn ! Hrn . Carls des

Xi . der Schweden / Gothen und Wenden Koͤnigs⸗

Groß⸗Fuͤrſten in Finnland / Hertzog in Schonen⸗

Eſthen / Lieffland / Carelen / Srehmen / Veerden ⸗
Stettin / Pommern / der Caſſuben und Wenden ⸗
Fuͤrſten zu Ruͤgen / Herrn von Ingermanlandund
Wißmar / wie auch Pfaltzgraffen am Rhein / in

Bayern / Juͤlich / Cleve und Bergen / Hertzogs ꝛe⸗

glorwuͤrdigfter Gedaͤchtnuͤß / welchergleich von An⸗

fangdieſer unter denen Chriſtl . Fuͤrſten entſtandenen

Vetwirrungen / treulich und ſorgfaͤltig zum Irieden

zu rathen niemahls unterlaſſen / auch denſelben nach⸗

mahls / als von allen angenommener Mediator je
eherje lieber zu Wegezu bringen / biß an ſeinen Tod

ſich glorwuͤrdigſt befliſſen / auf dem Hauſe Ryßwick
in Holland hieruͤberoͤffentlicheHandlungen angeſtel⸗

let worden / welche nach deſſen Tode durch gleichimaͤſ⸗

ſige Bemuͤhung des / Seinem Hrn . Vater in der

vor die allgemeine Ruhe tragenden Sorgfalt nach⸗

folgenden Durchlaͤuchtigſten und Großmaͤchtig⸗

ſten Fuͤrſten und Herrn / Hrn . Cars des XII . der

Schweden / Gothen undWenden Koͤnigs Xer . tet .

vollführet und zu Ende gebracht worden . Geſtalt

dann die von beyden Theilenhierzu rechtmaͤßig con⸗

ſtituitte Extraordinaire Geſandten und Gevoll⸗

maͤchtigte an gedachtem Ort erſchienen / undzwar im

Nahmen Ihr . Kaͤyſerl . Majeſt . die Hochgebohrne

Herren / Hr . Dominicus Andreas des Heil . Roͤ⸗

miſche Reichs Graff von Kaunitz / Erbherr in Au ,

ſterlitz / Hungariſchbrod / Mariſchpruß und Groß⸗
Orzechan / Ritter des guͤldenen Vlieſſes / Ihr .

Kaͤyſ. Maj . geheimter Eſtaats⸗Rath / Kaͤmmerer

und des Heil . Roͤm. Reichs Vice - Cantzler ; Herr
Henricus Johannes ,des Heil . Roͤmiſchen Reichs

Graff von Stratmann und Peurbach / Herr in

Hl

errn , Hru .

Orth / Schmiding / Spatenbrunn und Carlsberg /

Iheatri Europæi XV. Theil . Dd 2 Ihr .

E
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1697 . Ihr . Kaͤyſerl .Mʒaj .ReichsHof⸗Rath und Kaͤmme⸗

ſrer : Und Herr Johannes Fridericus , Frey - und
Edler Herr von Seilern ꝛc. Ihr . Kaͤyſerl, Mʒaj.

Reichs Hof⸗Rath und Con - Commiſſarius Pleni —

porentia rius auff dem Reichstage : In Sr. Aller⸗

Chriſtl. Mʒaj. Namen aber die Hochgebohrne Her⸗

ren / Herr Nicolaus Auguſtus de Harlay, Ritter/

Herr von Bonnevil , Graf von Cely , Ihr . Koͤ⸗

nigl . Maj . ordinairer Eſtaats⸗Rath : Herr Lu -

dovicus Verjus , Ritter / und des Koͤnigs ordinai⸗

rer Eſtaats⸗Rath / Graf von Crecy , Marquis de

Freon , Baron von Couvay , Herr in Boullay ,
und zweyerKirchen in Fortisle , Müillet und an⸗

dern Oertern / und dann Herr Prancileus de Cal -

lieres , Ritter / Herr von Callicres , Roche - Chel -

lay und Gigny , durch Vermittelung und Bemuͤ⸗

hung der Hochgebohrnen Herren / Herrn Carls Bon⸗

de / Grafen in Biornöõõ , Herrn in Hesleby , Ty- ⸗
reſis , Toftaholm , Grafſteen , Guſtafsberg und

Rezitza ,Sr . Koͤnigl. Maj . von Schweden Reichs⸗

Raths / und des Dorpatiſchen Ober⸗Cammer⸗Ge⸗

richts in Lieffland Prelidenten : und Herrn Nicolai

Freyherrn von Liltenroot / Sr . Koͤnigl. Maj . von

Schweden Eſtaats⸗Secretarii und Extraordinai -

ren Geſandten an die Hoch⸗ und GroßmoͤgendeHer⸗
ren General⸗Staaten der vereinigten Niederlande /
als beyder zu wieder⸗Einfuͤhrungeines allgemeinen
Friedens Extraordinair - Geſandten und Plenipo⸗
tentiarien / welche das Mediations .Amt aͤuffrich⸗
tig / fleiſſig und kluͤglich vollfuͤhret/ in Beyſeyn / mit

Zuſtimmung und Sonlens des Heil . Roͤm. Reichs
Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde / Deputirten / Ge⸗

vollmaͤchtigten / nach geſchehener Anruffung der

HuͤlffeGOttes / und gehoͤriger Auswechſelung der

Vollmachten / zu der Ehre Goͤttlichen Namens und

der Chriſtenheit Beſtem uͤber nachfolgende beyderſeits
verbindliche Friedens und Vereinigungs⸗Artickel
eins worden ſeynd .

Soll ein Chriſtlicher allgemeiner immerwaͤhren⸗
der Friede und wahre Freundſchafft ſeyn zwiſchen
Ihr . Kaͤyſerl . Maj . dero Nachfolgern / dem gantzen

Roͤmiſchen Reich / Koͤnigreichen und Erblaͤndern /
Vaſallen und Unterthanen eines / und zwiſchen Sr .

Aller⸗Chriſtl . Maj . deroſelben Nachfolgern / Vaſal⸗
len und Unterthanen andern Theils . Und ſoll der⸗

ſelbe ſo auffrichtig gehalten und gepflogen werden /
daß kein Theil zu des andern Verderb oder Schaden
unter einigerley Vorwand etwas unternehmen / oder

denen/ ſo dergleichen zu thun ſich unterfangen / oder

dem andern einigen Schaden zufuͤgen wollen/ einige
Huͤlffe/ wie ſie Namen haben mag / leiſten / und des

andern rebelliſche und widerſpenſtige Unterthanen
auffnehmen / ſchuͤtzen/ oder ihnen auff einigerley
Weiſe helffen moͤge / ſondern vielmehr jedes Theil
des andern Nutzen / Ehre und Auffnehmen ernſtlich
befoͤrdern ſolle / ohngeachtet aller hierwider lauffen⸗
den Verſprechungen / Tractaten und Buͤndnuͤſſe/
wie dieſelbe auch gemacht ſeyn/ oder hinkuͤnfftig noch
gemacht werden moͤchten / welche hiemit annulliret

ſeyn ſollen.
II .

SEs ſoll von beyden Seiten eine ewige Amneſtie

und Vergeſſenheit aller derer Dinge ſeyn / welche an

5 Ort / auff was Weiſe / oder zu welcher Zeit es

benannten in allewege gleich geachtet werden / und

auch geſchehen / von einem oder anderm Theil feind⸗
lich veruͤbet worden / dergeſtalt / daß ſowol dieſer als

anderer Sachen wegen / oder unter deren Vorwand
keiner dem andern einige Feindſeligkeit oder Ungele⸗
genheit / directè oder indirects , unter dem Schein

Rechtens oder Thaͤtligkeit zufuͤge / oder von andern

zufuͤgen und anthun laſſe ; Sondern es ſollen alle
und jede von beyden Theilen / es ſeye mit Worten /
Schrifften oder Wercken zugefuͤgte Injurien und

Gewaltthaͤtigkeiten/ ohne alles Anſehen der Perſonen
und Sachen / dergeſtalt gaͤnzlich getilget ſeyn / daß/
was auch einer von dem andern deßwegen Præten⸗
diren koͤnnte / auff ewig vergraben und vergeſſen
ſey. Es ſollen auch die Krafft und Wuͤrckung die⸗

ſer Amneſtie alle und jede Vaſallen und Untertha⸗
nen von beyden Theilen genieſſen / alſodaß es keinem

derſelben zu Schaden oder Nachtheil / es mit dieſer
oder jener Parthey gehalten zu haben/ gereichen oder

hindern ſolle / daß er nicht voͤllig in dem Stande / in

welchem er unmittelbar vor dem Kriege geweſen/ ſo⸗
wol ſeine Ehren⸗Aemter als Guͤter betreffend / voll⸗

koͤmmlich wieder eingeſetzet werde / doch mit Vorbe⸗
halt deſſen / was in folgenden Artickeln wegen der

geiſtlichen Bene ficien / Mobilien und Einkuͤnffte ins

beſondere abgehandelt iſt .

III .

Der Weſtphaͤliſche und NiemaͤgiſcheFriede ſoll
dieſes Friedens Grund und Fundament ſeyn / und

ſelbiger gleich nach geſchehener Auswechſelung der

Katificationen in geiſt - und weltlichen Sachen voͤl⸗

lig zur Execution gebracht / und hernach ſteiff und

feſt gehalten werden / ausgenommen in ſo weit man

ſich anjetzo exprelsè eines andern verglichen .

IV .

Inſonderheit ſollen Ihrer Kaͤyſerl. Majeſt , dem

Reich / und deſſen Staͤnden und Gliedern / alle ſowol
waͤhrenden Kriege und mit Gewalt / als auch unter

dem Namen der Umonen und Keunionen von Ih⸗
rer Aller⸗Chriſtl . Maj . eingenommene Oerter und

Gerechtſame / welche auſſer dem Elſas gelegen / oder

in dem von der Frantzoͤſiſchen Geſandtſchafft exhi⸗

birten Verzeichnuͤß der Keunionen ausdruͤcklich
benamet find / reſtituiret / und alle Decreten / Sen⸗

tentzen und Declarationen / welche deßwegen von

der Cammer zu Metz/ Beſangon , und dem Conſeil

zu Bryſach heraus gegeben worden / calſitet / und

alles und jedes in den Stand geſetzet werden / in wel⸗

chem es vor obgedachter Einnehmung geweſen/ und
nachmals zu keiner Zeit mehr turbiret oder beunru⸗

higet werden / doch daß die Roͤmiſch⸗Catholiſche Re⸗
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ligion in denen alſo reltituirten Oertern in ſtatu
quo verbleibe -

V.

Und obwol aus dieſen General⸗Regeln leichtlich
geurtheilt werden kan / wer und welcher geſtalt jed⸗
wedes zu reſtituiren ſey / ſo iſt doch nichts deſto we⸗

niger auff einiger Anhalten / und wegen hinzukom̃en⸗
den abſonderlichen Urſachen / von etlichen Sachen

beſondere Erwehnung zu thun / beliebet worden / je⸗
doch daß die jenige / welche nicht ausdruͤcklich benen⸗

net / nicht vor ausgelaſſen gehalten / ſondern denen

gleiches Recht genieſſen ſollen.
VI . Nament, —
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VI .

Natnentlich ſol dem Herrn Churfürſten von Trier
und Biſchoffen zu Speyer die Stadt Trier in dem

Stande / in welchem ſie jetzo iſt/ohne weitere Demo -

lirung oder Vergeringerung der publiquen und

privat- Gebaͤuden / mit allem Geſchuͤtze/ welches da⸗

ſelbſt zur Zeit der leßtern Einnehmung gefunden
worden / rettituiret werden / auch alles / was von

den Occupationen / Unionen und Reunionen im

vorhergehenden vierten Artickel verordnet / zum be⸗

ſten der Kirchen zu Trier und Speyer / als abſonder⸗

lich hier wiederholet gehalten werden .

VII .

Ingleichem ſoll der Herr Churfuͤrſt von Bran⸗

denburg aller der Vortheile dieſes Friedens genieſſen /
und unter deſſen Gewaͤhr mit allen ſeinen Laͤndern/
Poſſeſfionen / Unterthanen und Rechten / nament⸗

lich den jenigen / welche demſelben vermoͤge des am

29 . Jun . An . 1679 . auffgerichteten Tractats zukom⸗

men / vollkoͤmmlich begriffen ſeyn / als wenn alles

und jedes abſonderlich hieher geſetzet waͤre.

III .

Sollen von dem Aller⸗Chtiſtl . Koͤnig dem Herrn
Churfuͤrſten von der Pfaltz alle occupirte Laͤnder/ ſie
moͤgen demſelben allein zugehoͤren/ oder mit andern

gemein ſeyn/ wie ſie Namen haben/ abſonderlich aber

die Stadt und Aint Germersheim / und die darunter

begriffene Aemter und Unter⸗Aemter / mit allen

Schloͤſſern / Staͤdten / Doͤrffern / Meyerhoͤfen/
Gruͤnden / Lehen und Rechten / wie dieſelbe durch
den Weſtphaͤliſchen Frieden rettituiret worden / wie

auch alle aus dern Archiv , Cantzeley / Lehns⸗Gericht
und Rechen⸗Karnmer / Aekntern und andern Pfaͤl⸗
ziſchen Gerichts⸗Orten hinweg genommene ſchrifft⸗
liche Urkunden / reſtituiret werden / keinen Ort / Sa⸗
che/ Recht oder Document ausgenommen : We⸗

gen des Rechts aber / oder der Prætenlionen der Her⸗
zogin von Orleaus , hat man ſich alſo verglichen /
daß nach vorhergehender Keſtitution vorbeſagte
Sache in Form eines Compromifſi von Ihr . Kaͤy⸗
ſerl. und Aller⸗Chriſtl . Koͤnigl. Majeſtaͤten als Ar⸗

bitris nach den Geſetzen und Satzungen des Reichs
entſchieden / oder wo dieſelbe ſich daruͤber nicht ver⸗

gleichen koͤnnten/ ſelbige dem Pabſt als Super - Ar⸗
bitro zu entſcheiden auffgetragen werden ſolle :
Nichts deſto weniger ſoll unterdeſſen ein guͤtlicher
Vergleich zwiſchen beyden Theilen verſuchet werden /
und von dem Herrn Churfuͤrſten ſo lange/ biß dieſe
Sache ihre Endſchafft erreichet / der Hertzozin von
Orleans eine jaͤhrliche Summa von 200008 . Tou-
roniſchen Pfunden / oder 100000 . Rheiniſß Guͤlden
auff die Art und Weiſe bezahlet werden / wie in ei⸗

nem beſondernArtickel / welcher von gleicher Guͤltig⸗
keit mit dieſem Frieden ſeyn ſoll/ abgefaſſet worden /
jedoch mit Vorbehalt beyder Theile Rechts / ſowol in

poſſeſſorio als petitorio ; wie auch des Reichs
Recht allenthalben ungekraͤnckt.

IX .

Soll dem Durchleuchtigſten Koͤnig in Schwe⸗
den / als Pfaltzgrafen am Rhein / Grafen zu Spon⸗
heim und Veldentz / dero angeſtammetes Hertzog⸗
hum Zweybruͤcken frey und gantz mit allen An / und

Zugehoͤrungenund den jenigen Rechten / welche Sr .
Koͤnigl . Mafeſt . Vorfahren / Pfaltzgrafen und Her⸗

zoge zu Zweybrüͤcken gehabt/ genoſſen oder genieſſen
koͤnnen / nach Anleitung des Weſtphaͤliſchen Frie⸗
dens / reſtituiret werden ; Alſo daß alles / was biß⸗
hero/ inter was vor Titel es auch ſeyn moͤge/ an dein

gantzen oder an einem Theil dieſes Hertzogthums von
der Cron Franckreich angemaſſet / eingenommen /
oder reuniret worden / Sr . Koͤnigl. Maj in Schwe⸗
den und dero Erben Pfaltzgrafen am Rhein voll⸗

koͤmmlich wieder zukommen ſollen . Auch ſollen alle

ſchrifftlicheUrkunden / welche gedachtes Hertzogthum
betreffen / mit dem Geſchuͤtze / welches zur Zeit der

Einnehmung daſelbſt geweſen / und allem dem jeni⸗
gen / woruͤber man ſich in faveur der zu reſtitui -

renden Sachen in vorigen Artickeln verglichen / wie⸗
der gegeben werden .

X.

Was das FuͤrſtenthumVeldentz / und das / was

unter dem Namen gedachten oder des Lautereckiſchen
Fuͤrſtenthums der verſtorbene Fuͤrſt deopold Ludwig
Pfaltzgraf am Rhein beſeſſen /betrifft / ſoll daſſelbe
nach dem IV . Artickel und dem von der Frantzoͤſi⸗
ſchen Geſandtſchafft exhibirten Verzeichnuͤß reiti⸗

tuiret werden ; doch mit Vorbehalt eines jeden der

Prætendenten Rechtes / ſowol in Petitorio , als
Poſſeſſorio .

XI .

Dem Großmeiſter des Teutſchen Ordens und

Biſchoffe zu Worms / Herrn Frantz Ludwigen/ Fuͤr⸗
ſten zu Pfaltz / ſollen die von Franckreich weggenom⸗
mene und dieſem beruͤhmten Orden von Alters her
gewidmete und beſeſſene Comdereyen / Oerter / Ein⸗

kuͤnffte und Gerechtſame vollkoͤmmlich wieder ge⸗

geben werden / und ſoll gedachter Orden aller der⸗

jenigen Nutzungen / Priwilegien und Freyheiten in

Anſehen der unter Frantzoͤſiſcher Botmaͤſſigteit gele
genen Cotndereyen und Guͤter/ ſowol was deroſelben
Vergebung als auch Verwaltung betrifft / genieſſen/
deren ſie vor dieſem nach ihren Statuten und Regeln
genoſſen / und deren der Orden §8. Johannis von Je⸗
ruſalem zu genieſſen pfleget . Auch ſoll wegen des

Biſchoffthums Worms und der uͤbrigen dieſem
Fuͤrſten zugehoͤrigen Kirchen alles das jenige ſtatt
haben/ was in dieſem Frieden wegen Ketticuirung
der Oerter / Contributionen / oder ſonſten vergll⸗
chen worden .

XII

Soll dem Herrn Churfuͤrſten von Coͤlln/ als Bt⸗
ſchoffen und Fuͤrſten zu Luyck / das Schloß und die

Stadt Dinant in dem Stande / in welchem ſie zut

Zeit der Einnehmung geweſen / mit allen Rechten
und Dependentien / und damalen darinn gefunde⸗
nem Geſchuͤge und Documenten wieder gegeben
werden ; auch ſoll alles / was von den Einnehmun⸗
gen / Unionen /uind Keunionen / oben im vierten Ar⸗

tickel verordnet / zum beſten der Coͤllniſchen und Luy⸗
kiſchen Kirchen vor allhier abſonderlich wiederholet
gehalten werden . ＋5

XIII .

Soll das Hauß Wuͤrtenberg/ und namentlich der

Hertzog George / vor ſich und ſeine Nachkommen / das
Fuͤrſtenthum oder die Grafſchafft Mompelgard be⸗

treffend / wiedet in den Stand / Rechte / Vorzuͤge/
und abſonderlich in die Immedlietaͤt im Heil . Roͤm.

Reich geſetzet werden / deten er vor dem genoſſen/ und
deren die uͤbrigeFuͤrſten des Reichs genieſſen / oder ge⸗

Dd 3 nieſſen
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den aller Rechte und Wohlthaten dieſes Friedens /

inſonderheit des 4 . und 5 1. Artickels dieſes jezigen

moͤgen/ reſtituiret werden .

Maj . und dem Roͤmiſchen Reich bißhero darin zu⸗

nieſſen ſollen ; und ſoll diejenige Recognitiondes
Vaſallagii , ſo der Kron Franckreich Anno 1687 .

geſchehen/ gaͤntzlich annulliret ſeyn : Auch ſollen
hinfuͤhro gedachte Fuͤrſten/ aller dazu gehoͤriger/ ſo
wohl weltlicher als geiſtlicher Einkuͤnfften / deren ſie
vor dem Niemaͤgiſchen Frieden genoſſen / wie auch

derjenigen Lehen/ welche Zeit der von Franckreich ge⸗

ſchehenen Derenton , oder ſonſten ihnen heimgefal⸗
len / und nicht von ihnen ſelbſt an andere vergeben
ſeynd / genieſſen / ausgenommen den Flecken Bal⸗

denheim mit ſeinen Zugehoͤrungen/ welchender Aller⸗
Chriſtl . Koͤnig an den Commendator de Cham -

lay , des Koͤniges General⸗Quartiermeiſter / verge⸗

ben / welches kraͤfftig verbleiben ſol/ doch alſo / daß
derſelbe dem Herren Hertzoge von Wuͤrtenberg / als

Domino Directo , und deſſen Nachfolgern / den

Eyd der Treue leiſten / und die Erneurung dieſes Le⸗

hens von ihm zu bitten gehalten ſeyn ſolle. Ferner
ſollen ſie auch in voͤllgen und freyen Beſitz / ſo wohl
ihrer Vurgundiſchen Lehen / Clereval und Patla -

vant , als auch der Herrſchafften Granges , Herri —

court , Blamont , Chatelot , Clermont , und an⸗

derer in der Graffſchafft Burgund / und dem Fuͤr⸗
ſtenthum Mompelgard gelegenen Dynaſtien , mit

allen Gerechtſamen und Einkuͤnfften/ gaͤntzlich wie⸗

der geſetzet werden / wie ſie dieſelbe vor dem Niemaͤ⸗

giſchen Frieden beſeſſenz auch ſoll alles dasjenige gaͤntz⸗
lich auffgehoben ſeyn/ welches / unter was vor Titel /
zu was vor Zeit oder auff was Art es auch ſeyn
moͤge/ hierwider geſchehen/ oder angemaſſet wor⸗

den .

898 XIV .

Es ſoll auch das Hauß der Marggraffen zu Ba⸗

und alſo auch des Weſtphaͤliſchen und Niemaͤgiſchen/

Tractats genieſſen .
4

Auff gleiche Art ſollen die Fuͤrſten und Graffen
von Naſſau / Hanan und Leiningen / und alle andere

Reichs / oder jemands wer es auch ſeyn mag / Wie,
derrede / einverleibet gehalten werden ſolle. Zu meh⸗
rerer Guͤltigkeit dieſer Abtretung oder Alienation ,
derogiren der Kaͤyſer und das Reich / vermoͤge ge⸗

genwaͤrtig! ( Vergleichs / ausdruͤcklich allen und je⸗
den Ihrer Vorfahren und Kaͤyſere/ auch des Heil.
Roͤmiſchen Reichs Decreten / Conttitutionen /
Statuten und Gewonheiten / auch denenjenigen /
welche mit einem Eide bekraͤfftiget/ oder hinfuͤhro

bekraͤfftiget werden ſollen / und nahmentlich der Kaͤy /

ſerlichen Capitulation , in ſo weit darin einige Alie .

nirung der Reichs⸗Guͤter und Rechte verbothen;
Welchen allen ſie ausdruͤcklich renunciiren / und

beſagte Stadt ſamt allen Magiſtraten / Beamten /
Buͤrgern und Unterthanen von den Verbindungen
und Eiden / damit ſie bißhero dem Kaͤyſer und dem

Reich verbunden geweſen/ frey und loßſprechen / und

ſie dem Aller⸗Chriſtlichſten Koͤnige und deſſen Nach⸗
kommen / Unterthaͤnigkeit / Gehorſam und Treue zu
leiſten / anweiſen / und alſo den Aller⸗Chriſtlichſten
Koͤnigin ein vollkommnes und rechtmaͤßiges Eigen⸗
thum / Beſitz und Superioritaͤt derſelben ſetzen; re⸗
nunciiren allen daran habenden Rechten und Præ —

tenſionen / von nun an biß auff ewig / und wird zu
dem Ende beliebet / beſagte Stadt Straßburg aus der

Reichs /Matricul quszuloͤſchen.

XVII .

Dennoch ſoll allen und jeden Eintwohnern dieſer
Stadt und derſelben Zubehoͤrungen/ wes Standes

ſie auch ſeyn/ und abziehen wollen / freyſtehen / ſich
mit allen ihren beweglichen Guͤtern / ohne einige Hin⸗
derniß / Abzug oder EKxaction , innerhalb eines Jah⸗
res von dem ratilicirten Frieden an / nach 5. Jah⸗
ren præſtitis præſtandis nach denen Conditionen /
welche in dergleichen Faͤllen/ daſelbſt vor dieſem ge⸗
braͤuchlich geweſen / anderswo niederzulaſſen / die

unbewegliche aber entweder zu verkauffen oder zu be⸗

halten / und durch ſich oder audere verwalten zu laſ⸗
ſen. Und gleiche Macht ſolche zu behalten / und vor

des Heil . Roͤmiſchen Reichs Staͤnde / welche ver⸗
moͤge des J . oder anderer Artickel dieſes Tractats
alkttne werden ſollen/ in alle und jede ihre Laͤnder
und der zugehoͤrtgen Einkuͤnffte / und alle andere Rech⸗
te und Beneficien / wie dieſelbe auch Nahmen haben

XVI .

Nachdenn aber dieſen Frieden deſto beſſer zů befeſti⸗
gen beliebet worden / einige Oerter von beyden Seiten

zu verwechſeln / ſo cediren Ihr . Kaͤyſerl. Majeſtaͤt
und das Reich/ Ihr . Aller⸗Chriſtl . Maj . und dero⸗

ſelben Nachfolgern die Stadt Straßburg und alles

dasjenige / was zu derſelben Stadt auff der lincken
Seite des Rheins gehoͤret / mit allem Rechte / Eigen⸗
thum und Oberherrſchafft / welche Ihr . Kaͤyſerl.

gekommen oder zukommen koͤnnen/ und uͤbergeben
ſie dleſes alles und jedes auff Ihr . Aller⸗Chriſtl. Maj .
und Dero Nachfolger / alſo daß beſagte Stadt mit

allen ihrem An⸗ und Zugehoͤrungen/ ſo auff der lin⸗

cken Seite des Rheins gelegen / ohne einigen Vor⸗

behalt / mit aller Jurisdiction , Superioritaͤt und

Ober⸗Herrſchafft / von nun an auff ewig dem Aller⸗

Chriſtl . Koͤnige und deſſen Nachfolgern zugehoͤren/

welche Guͤter / Einkommen / Schulden / Actiones ,

und der Kron Franckreich / ohne des Kaͤyſers/ des

ſich ſelbſt oder durch andere zu verwalten / oder zu ver⸗

aͤuſſern/ ſoll allen des Reichs⸗Gltedern / ſo wohl mit⸗

tel⸗als unmittelbaren Unterthanen / frey bleiben /

oder Rechte in beſagter Stadt / und dero Zugehoͤrun⸗
gen haben/ esſey/ daß ſie dieſelbe allezeit behalten ha⸗
ben / oder daß ſie waͤhrenden Krieges oder vor dem⸗
ſelben oontilciret / oder weggenommen und andern

gegeben ſeynd / welche denſelben / vermoͤgedieſes Ver⸗

gleichs / rettituiret werden ſollen / wie ſie auch Nah⸗
men haben / und wo ſie ſeyn moͤgen. Auch ſoll die

Geiſtliche Jurisdiction denen ungekraͤnckt verblei⸗

ben / welcher ſie von Alters her zugekommen / und
ſoll keinem freyſtehen / dieſelbe oder derer Exercitium

jemahls zu verhindern .

XVIII .

Hingegen werden Se. Aller⸗Chriſtl . Koͤnigl . Maj,

innerhalb 30 . Tagen nach Auswechſelung der Ka⸗

rificationen / Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . und dem Reich /
die von Ihro erbauete / an der rechten Seiten des

Rheins gelegene Kehler⸗Schantze/ mit allen Rechten
und Dependentien gantz reſtiruiren . Die Piler⸗
Schanze und die übrige im Rhein ſelbſt oder auff des

Rheins Inſeln aufgefuͤhrte Schantzen / ſollen inner⸗

halb folgenden Monats oder eher/ wann es wird ge⸗

— —
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Handlungen .

ſchehen koͤnnen / auff des Aller⸗Chriſtl . Koͤnigs Un⸗
koſten/ der Erden gaͤnzlich gleich geimacht/ und hin⸗

fort von keinem Theile wieder auffgebauet werden :

Die Beſchiffung aber dts Fluſſes / und wie derſelbe
ſonſten mag gebrauchet werden / ſoll beyder Theile
Unterthanen / oder denen die ſonſten hin undher rei⸗
ſen/ ſchiffen / oder Waaren verfuͤhren wollen⸗ gleich

freyſtehen : Und ſoll nichts von keinem Theile / we⸗

derdafelbſt nochanderswogemachtwerden/ wodurch
der Fluß anderswohin geleitet / oder deſſen dauff und
die Schiffarth / auch andere deſſen Nutzung auff eini⸗

ge Weiſe kan gehemmet und ſchwerer gemacht wer⸗

den / vieltbeniger neue Zoͤlle/ Fehr / oder Pallagen⸗
Geld gefordert / oder die alte Aufflagen vermehret
werden / auch ſollen die Schiffe / welche vorbey gehen/
an eine Seite des Ufers mehr als an der andern an⸗

zulaͤnden/ oder die Laſten und Waaren auszulegen
oder einzunehmen / nicht gezwungen / ſondern die⸗
ſes eines jeden freyen Willkuͤhr allezeit gelaſſen
werden .

XIX .

Tritt auch Se . Aller⸗Chriſtl. Maj . Ihr . Kaͤyſerl.
Majñ. und dem Durchlaucht . Hauſe Oeſterreich ab /

bie Stadt und das Schloß zu Freyburg / wie auch

die §. Peters Schanße / ingleichen die ſo genannte
Stern⸗Schantze / auch alle andere daſelbſt oder an⸗

derswo in dem Schwartzwald oder uͤbrigem Breiß⸗
gauiſchen Diſtrick neu verfertigte / oder reparirte
Schantzen / in dem Stande / in welchem ſie jetzo ſeynd/
ohne einige Demolition oder Vergeringerung / mit

dem Fleeken/ dehen/ Metzhauſen und Kirchzahrt / auch
mit allen Rechten / wie dieſelbige S . Koͤnigl. Maj .
durch den Niemaͤgiſchen Frieden abgetreten / oder

von derſelben beſeſſen und exerciret worden / wie

auch dem Archiv und allen zur Zeit der Einneh⸗
nung daſelbſt gefundenen Schrifften und ſchrifftli⸗
hen Uhrkunden / ſie moͤgen daſelbſt noch verhanden
oder anderswo hingebracht worden ſeyn/ doch alle⸗

zeit mit Vorbehalt des Juris Diœceſani , auch an⸗

derer Rechte und Einkuͤnfften des Biſchoffthums
Conſtantz .

9898

Gleicher Geſtalt uͤbergiebt Se . Aller⸗Chriſtl. Koͤ⸗

nigl . Maj . Ihr . Kaͤyſerl. Majeſtaͤt und dem Hauß
Deſterreich / gantz Briſach / in dem Stande / darin es

ſetzo iſt / mit allen Magazinen / Zeughaͤuſern/ Schan⸗
ten / Wercken / Waͤllen / Mauren / Thuͤrnen und

anderen publiq - und privat - Gebaͤuden/ und allen

auff der rechten Seite des Rheins gelegenen Depen⸗
gentienz Was aber auff der lincken Seite des

Rheins gelegen / und unter andern das Fort le
Morties genannt / ſoll dem Aller⸗Chriſtl. Koͤnig
verbleiben : Dennoch ſoll die ſo genañte Neu⸗Stadt /
welche auff der lineken Seite des Rheins gelegen/ wie
auch die Bruͤcke

erbaute Schantze gaͤntzlich demo liret und der Erden
gleich gemacht / auch von keinem Theile jemahls wie⸗
der auffgebauet werden . Im uͤbrigen ſoll eben die⸗

jenige Freyheit von Briſach hinwegzuziehen/ vor all⸗

hier wiederholt gehalten werden / wie man ſich in An⸗
ſehen der Stadt Straßburg verglichen .

XXI .

Beſagte von Sr . Aller⸗Chriſtl. Koͤnigl.
an Ihre Kaͤyſerl. Mʒa

An⸗ und Zugehoͤrungen wider abgetretene Oerter /

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .
Staͤdte / Caſtele und Veſtungen / ſollen ohne ein⸗ —

und die auff der Inſel
des Rheins „ ec ü 4die auff der Inſel des Nheins [ichfe Koͤnig nach der Eroberung gemacht / abge⸗

Majeſt .
Maj . mit ihrem gantzen Diſtrict ,

2175

gen Vorbehalt / Exception und Retention getreu⸗
lich und ohne einigen Auffſchub / Verhinderung oder
Vorwand denjenigen reſtituret und uͤbergeben wer⸗
den / welche nach Katification der Friedens⸗Tracta⸗
ten von Ihr . Kaͤyſerl. Maj . darzu beſtellet / und ins

beſondere de putiret ſeyn werden / und die ſich bey
denen Befehlshabern / Gouverneuten und andern

Frantzoͤſiſchen Beamten / der zu evacuirenden Oer⸗
ler deswegen legitimiret haben werden : Dergeſtalt /
daß gedachte Staͤdte / Schloͤſſer/ Veſtungen und
Oerter / mit allen Vorrechten / Nutzbarkeiten / Ein⸗
kommen / Vortheilen und allem /was darunter begrif⸗
fen/ in das Recht / und in wuͤrcklichen Beſißz/ voͤlli⸗
ge Gewalt und duperioritaͤt Ihrer Kaͤyſerl. Maj .
und des Hauſes Oeſterreich / wieder kommen / und

bey demſelben zu ewigen Zeiten verbleiben ſollen / wie

ſie demſelben vor dieſem zugehoͤret / und von Sr .
Koͤnigl. Maj . bißhero beſeſſen wordenz und ſoll der
Kron Franckreich nicht das geringſte Recht / oder

Anforderung mehr an dieſe Oerter und ihre Viltel -
Fe verbleiben / oder vor teſerviret gehalten werden .

Auch ſoll weiter nichts wegen der Unkoſten und Aus⸗

gaben / welche auff die Vefeſtigungs⸗Wercke / oder
andere Publiꝗ - und Plivat . Gebaͤude gewandt / ge⸗
fordert werden / oder die voͤllige Kettitulion welche
30 . Tage nach der Genehmhaltung des Friedens zur
Execution gebracht werden ſoll/ einiger andern Ur⸗
ſache wegen verzoͤgert werden / ſo daß die Frantzoͤſi⸗
ſche Beſatzungen gleich davon abgefuͤhret werden ſol⸗
len / ohne denen Buͤrgern und Einwohnern / oder

einigen andern Deſterreichiſchen Unterthanen / eini⸗

gen Unfug / Schaden / oder Beſchwerung /
unter dem

Nahmen einiger Anforderungen / zuzufuͤgen: Auch
ſoll der Frantzöſiſchen Militz nicht vergoͤnnet ſeyn/ in
denen zu evacuirenden Oertern / oder einigen an⸗
dern / ſo Sr . Aller⸗Chriſtl. Koͤnigl. Maͤj. nicht gehoͤ⸗

ren / ſich laͤnger auffzuhalten / Winter⸗Onartiere
oder dagerzů machen / ſondern ſie ſollen gleich in die
der Kron Franckreich eigenthůmlich gehoͤrige Laͤnder
zu unarchuren gehalten ſeyn.

XXII .

Auf gleiche Weiſe ſoll auch Philippsburg unver⸗

ſehret mit allen Wercken / welche an daſſelbe auff der
rechten Seiten des Rheins gefuͤget ſeyn / auch mit
allem Geſchuͤtze/ welches zur Zeit der letzten Einneh⸗
mung darin geweſen / Ihrer Kaͤyſerl. Maj . und dem

Heil . Roͤm. Reiche rettituiret werden / jedoch in
allem mit Vorbehalt des Rechts des Biſchoffthums
Speier / weswegen der vierte Artickel des Niemaͤgi⸗
ſchen Friedens⸗Inſtruments vor allhier ausdruͤcklich
wiederhohlet / gehalten werden ſoll. Die Schantze
aber / welche auff dem lincken Ufer erbauet worden /
ſoll ugleich mit der Bruͤcke / welche der Aller⸗Chriſt⸗

5

worffen werden .

XXIII .

Will derAller⸗Chriſtl . Koͤnig die Wercke / welche

gegen Huͤnningen uͤber/ an dem rechten Ufer und In⸗
ſel des Rheins auffgefuhret ſeynd / auff ſeine Unko⸗

ſten ſchleiffen laſſen / den Boden aber mit den Ge⸗
baͤuden dem Hauſe von Baden wiedergeben . Und

ſoll die daſelbſt uͤber den Rhein gebauete Bruͤcke ab⸗

gebrochen werden .
— —

XXIV.
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83 XXIV .

Gleicher Geſtalt ſoll auch diejenige Schangze / wel⸗
che an der rechten Seite des Rheins gegen Fort

Lodis ůber gebauet / niedergeriſſen werden / doch daß
das Fori ſelbſt und die Inſel dem Aller⸗Chriſtlichſten
Koͤnige verbleibe ; Der Boden aber der geſchleiff⸗
ten Schantze / ſoll ſamt denen Gebaͤuden dem Marg⸗

graffen von Baden wieder gegeben werden . Auch
ſoll dasjenige Theil der Bruͤcke / welches von der In⸗
ſel dahin gehet/ abgebrochen / und von keinem Theile
hinfuͤhro wieder gebauet werden .

fet / und nachmahls zu keiner Zeit wieder aufgerich⸗
tet werden ſollen / nur allein / daß der Hr. Herzog
und deſſen Nachkommen / die Neue Stadt mit einer
ſchlechten und gleichen Mauer/ ohne Winckel oder

Flanquen / umgeben moͤgen.
XXX .

Es wird auch der Aller⸗Chriſtl. Koͤnig das Ca⸗
ſteel Bitſch mit allen Zugehoͤrungen / wie auch das

Caſteel Homburg / nach vorhergeſchehener Demoli⸗

rung ihrer Wercke / welche niemahls wieder auffge⸗
baut werden ſollen / evacuiren / welche VDemolition
doch alſo geſchehen ſoll / daß denen Eaſteelen ſelbſt/
und denen dabey liegenden Staͤdten kein Schaden
geſchehe / ſondern dieſelbe gantz unverletzt erhalten

XXV .

Uberdem ſollen auch von dem Aller⸗Chriſtl. Koͤ—
nige die Wercke / ſo nach dem Niemaͤgiſchen Frie⸗
den dem Caſteel zu Trarbach angefuͤget worden /
wie auch das Fort Mont - Koyal an der Moſel

geſchleifft / und von keinem nach dieſem wieder auff⸗
gebanet werden ; doch daß das Schloß und die Stadt
Trarbach im vorigen Stande verbleibe / und mit

allen Zugehoͤrungen den vorigen Beſißern volloͤm̃⸗
lich reltituiret werde .

XXVI .

Eben dieſe Art zu demoliren /ſoll auch in denen
von dem Aller⸗Chriſtl. Koͤnige zu dem Schloſſe Kirn⸗
burg hinzu gethanen Wercken beobachtet werden :

Nach deren Schleiffung dieſes Schloß / mit der un⸗

verſehrt gelaſſenen Stadt Kirnz wie auch nicht we⸗

niger die übrige dem Fuͤrſten von Saltn / und deſſen
Agnaten Rhein⸗ und Wildgraffen zuſtaͤndige Guͤter/
nahmentlich auch das Fuͤrſtenthum Salꝛn / und an⸗
dere / ihnen mit eben dem Recht zu beſizen wieder ge⸗
geben werden ſoll / wie ſie es / ehe es weggenommen
worden / beſeſſen/ und wie es in dieſem Frieden belie⸗
bet worden .

XXVII .

Eben dieſes ſoll auch von Niederreiſſung derer an

dem Schloſſe Ebernburg / von dem Aller⸗Chriſtl. Koͤ⸗

nige neu angelegten Wercke / und daß ſelbiges denen

Baronen von Sickingen / mit allen ihnen zugehoͤri⸗
gen Guͤtern / von beyden Theilen wieder gegeben wer⸗

de / verabredet ſeyn .
XXVIII .

Weil der Hr . Hertog von Lothringen in dieſem
Kriege mit Ihr . Kaͤyſerl. Majeſtaͤt verbunden / und

in gegenwaͤrtigeTractaten eingeſchloſſen zu werden /
verlanget hat / ſo ſoll derſelbe vor ſich / ſeine Erben
und Nachkommen / in gantz freyen und voͤlligenBe⸗

ſit derjenigen Staaten / Oerter und Guͤter / welche
ſein Herr Vetter Hertzog Carl / An . 1670 . (dadie⸗

ſelbe durch des Aller⸗Chriſtl . Koͤnigs Waffen ein⸗

genommen worden ) beſeſſen/ wieder geſetzet werden /
jiedoch diejenige Veraͤnderungen/ welche in den fol⸗
genden Artickeln benennet werden / ausgenommen .

XXIXX .

Und ſoll inſonderheit der Aller⸗Chriſtl. Koͤnig/
dem Herren Hertzog die Alte und Neue Stadt Nan⸗

cy / mit allen Zugehoͤrungen und allem Geſchuͤtze/
welches in der Alten Stadt zur Zeit der Einneh⸗
mung gefunden worden / jedennoch mit dieſer Be⸗

dingung reltituiren / daß die Waͤlle und Bollwercke
der Alten / wie auch die Thore der Neuen Stadt un⸗

verſehret gelaſſen / hingegen dieſer ihre Waͤlle und

Bollwercke ſo wohl/ als alle Auſſenwercke der beyden— e S 4 ＋ 3Staͤdte / auff Ihr . Koͤnial . Mai . Unkoſten geſchleif⸗

undNachkommen / daſſelbe mit allen Obrigkeitlichen/

werden .

XXXI .

Ferner ſoll auch dem Hrn . Hertzoge alles dasjeni⸗
ge/ was oben im vierten Artickel von den Unionen
oder Keunionen verordnet / zugeſtanden werden / als
wann es von Wort zu Wort hier wiederholet waͤre/
an welchem Ort und welcher Geſtalt auch dieſelbe ge⸗
ſchehen und beſchloſſen worden .

XXXII .

Es relerviren ſich aber Se . Aller⸗Chriſtl. Maj .
das Fort Saar - Louys mit einer halben Meile Lands
im Umkreiß / welche von den Koͤnigl .undLothrin,
giſchen Commiſſarien abgezeichnet werden ſoll/ daſ⸗
ſelbe mit aller Superioritaͤt und Ober⸗Herrſchaffts⸗
Recht auff ewig zu beſitzen.

XXXIII .

Soll auch die Stadt und das Amt zu Longwyck
mit allen ſeinen An⸗/ und Zugehoͤrungen/ wie auch aller

Superioritaͤt / Obers Herrſchafft und Eigenthum
Sr . AllerChriſtl . Maj . Dero Erben und Nachkom⸗
men jederzeit verbleiben ; und ſoll der Herr Hertzog/
oder deſſen Erben und Nachkommen / mit Recht
nichts daran zu ſuchen haben / ſondern es ſoll der

Aller⸗Chriſtl . Koͤnig gegen beſagte Stadt und Almt/
dem Hrn . Hertzogen ein anderes Amt von gleicher
Groͤſſe und Werth / woruͤber gedachte Comunfla -
rien ſich auff guten Glauben vergleichen werden /
in einem von den drey Biſchoffthůmern tauſchweiß
abtreten : Und wann daſſelbe alſo abgetreten / und
von Sr . Maj . auff den Hrn . Hertzog verſetzet wor⸗
den / ſo ſollen/ ſo wohl der Herzog als deſſen Erben

Ober⸗Herrſchafftlichen und Eigenthums⸗Rechten /

immerwaͤhrend genieſſen .
XXXIV .

Soll auch der nach den Graͤntzen zu⸗ und wieder

zuruͤck marchirenden Koͤnigl. Aulitz ohne einige Ver⸗

hin derung ein unſchaͤdlicher Durchzug durch des

Hrn . Hertzogen Land allezeit offen ſeyn / doch nach

allzeit vorhergegangener zeitigen Not fication , und

daß der durchmarchirende Soldat nicht umher
ſchweiffe oß Beywege ſuche/ ſundern ſich des gewoͤhn⸗
lichen und kůrtzeſten Weges bediene / und den March

ohne Verweilen / wie gehoͤrig/ beſchleunige/ keine

Gewalt noch Schaden denen Oertern oder Unter⸗
thanen des Hertzogs zufuͤge / und das Proviant
und andere Nothwendigkeiten / ſo ihnen von den Lo⸗

thringiſchen Commiſſarien gereichet worden / mit

bahrem Gelde bezahle. Und ſollen hingegen die in

dem Niemaͤgiſchen Friede Ihr . Allerchriſtl . Majeſt .
vorbehaltene Wege und Oerter à/ gaͤntzlich abohrt
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Handlungen . Denckwuͤrdige
ſehn / und dem Herrn Hertzoge ohne einige Ex -

ception vollkoͤmmlich wieder zukommen .

xXXV.
Die Geiſtliche Beneſicia , welche biß auff den

Tag gegenwaͤrtigen Tractats von dem Allerchriſt⸗

ichſten Koͤnige vergeben worden / ſollen den jetzigen

Beſiern / welche ſie von dem Koͤnig erlanget ha⸗
en / geruhig gelaſſen werden .Nechöszäe

XXXVI .
Sollen alle die Proceſſe , Sententien und De⸗

rete , welchedurch den Rath / die Richter oderan⸗
dere Sr . Allerchriſtl . Maj . Bediente / in denen zu

Ende gebrachten Strittigkeiten und àctionen / ſo
wohl zwiſchen den Unterthanen des Hertzogthums
Lothringen und Bar / als andern in der Zeit/ in

welcher der Allerchriſtl. Koͤnig dieſe Laͤnder beſeſſen/
geſprochen worden / gelten und ihre gaͤntzliche und

voͤllige Wuͤrckung erlangen / als wann der Koͤnig

derſelbenBeſitzer geblieben waͤre ; und ſoll niemand

Macht haben / beſagte dententien und Decrere in

Zweiffel öu ziehen / zu annulliren oder deren Voll⸗

ziehung zu verhindern oder auffzuſchieben . Es ſoll
jedoch denen Pantheyenvergoͤnnet ſeyn / nach Ord⸗

nung und Diſpoſition der Geſetze und Conſtitu⸗

tionen ihre Zuflucht zur Keviſion der Acten zu neh⸗
men / aber unterdeſſen die Ausſpruͤche in ihrer Krafft
und Guͤltigkeit verbleiben .

XXXVII .

Sollen gleich nach ratificirtem Frieden dem Hrn .
Hertzoge alle Archive und ſchrifftliche Uhrkunden /
welche in dem Nanceiſchen und Barriſchen Archiv⸗

und beyden Rent : Kammern / oder anderswo befind⸗
lich geweſen / und hinweg genommen worden / re⸗

ſtituixt werden .

XXXVIII .

Soll auch den Hrn . Hertzoge frey ſtehen / gleich
nach ratificirtem Frieden in die Hertzogthuͤmer Loth⸗
ringen und Bar Commiſſarien zu ſenden / welche
auf ſeine Sachen Acht haben / die Juſtitz admini -

ſtriren / die Zoͤlle/ Saltzzruben und andere ſura

beobachten / die Poſten dirigiren / und das uͤbrige
verrichten / was zu der von dem Hrn . Hertzoge zur

ſelbigen Zeit vollkoͤmmlich anzunehmenden Regie⸗
rung gehoͤren kan .

0

Was die Zoͤlle und deren Freyheiten in Verfuͤh⸗
rung des Saltes betrifft / es ſey zu Lande oder auff
den Fluͤſſen/ ſoll der Zuſtand und die Gewohnheit
des Jahres 1670 . ohne Verſtattung einiger dꝛelee—
rung beobachtet werden .

XL .
Soll der alte Gebrauch und Freyheit der Com⸗

mercien zwiſchen Lothringen und denen Laͤndern
Metz / Tull und Verdun feſte bleiben / und zum be⸗

ſten beyder Theile hinfuͤhro genau in Acht genom⸗
men werden .

XLI .

Krafft und Guͤltigkeit verbleiben .
XLII .

Gleichergeſtalt ſollen auich die ehemahls ztoiſchen
den Allerchriſtl. Koͤnigen und denen Hertzogen von
Lothringen getroffene Concordata unverletzt inihrer
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zuzukommen vermeynen / via ordinariazu ſuchen /
ungeachtet der Senrentzen / von welchen man ſagen
moͤchte / daß ſie in ihrer Abweſenheit / und unge⸗

hoͤrt ihrer geſprochen worden .

XLIII .

In denen Sachen / welcher wegen man ſich
nicht eines andernallhier ausdruͤcklich verglichen / ſoll
auch wegen des Hrn . Hertzogen / deſſen Laͤndern und

Unterthanen / alles dasjenige beobachtet werden / was

indieſem Tractat / vornemlich in dem §. Sollen alle

beyderſeits Vaſallen 46 . und in dem 8. So bald als

dieſes Inttrumentum . 50 . wie auch dem §S. Und

damit . 5 . verordnet iſt / als wann es allhier abſon⸗
derlich geſetzt und ausgetruͤcket waͤre.

XLIV .

Soll der Hr . Cardinal von Fuͤrſtenberg in alle

Gerechtſame / Lehen und Allodial - Guͤter / Be -

neficien / Wuͤrden und Prærogativen / welche des

Heil . Roͤm. Reichs Fuͤrſten und Gliedern zu kom⸗

men / ſo wohl wegen des Biſchoffthums Straßburg
an der rechten Seite des Rheins / als auch der Abtey
tablo und ſonſten reſtituiret werden / und nebſt

ſeinen Agnaten und Cognaten / welche es mit ihm
gehalten / und ſeinen Domeſtiquen einer voͤlligen
Amneſtie alles deſſen was vorgegangen und geredet /
und alles deſſen / was wieder denſelben oder ſie beſchloſ⸗
ſen worden / in aller Sicherheit genieſſen ; auch ſol⸗
len weder er noch ſeine Erben / noch ſeine Agnaten
und Cognaien / und Domeſtiquen von denen Her⸗
ren Churfuͤrſten zu Coͤlln und Bayern / oder dero

Erben / oder ſonſt jemande / von wegen der Erbſchafft
des verſtorbenen Churfuͤrſten Maximilian Hein⸗
richs jemahls belanget werden koͤnnen; wie auch
hingegen der Herr Cardinal und deſſen Agnaten /
Cognaten und Domeſtiquen / oder die von ihnen
einiges Recht haben / nichts aus dieſer Erbſchafft /
es ſey der ihnen geſchenckten oder vermachten Sa⸗

chen wegen/ auf einige Weiſe von gedachtem Herren
Churfuͤrſten oder anderen fordern ſollen / ſondern es

ſollalles Recht / Prætenſion , Perſonal - und Keal -
Action gaͤntzlich auffgehoben ſeyn. Eben ſolcher
Amneſtie , Sicherheit und Rechts ſollen diejenige
CoͤllniſcheCanonicizugenieſſen haben/ welche deſ⸗
ſelben Partheh gehalten / und ihrer Canonicaten
und Beneficien beraubet woͤrden / und ſollen ſelbige
mit allen Domherrlichen Rechten / Beneficien und

Wuͤrden / in den Stand und Ordnung des Dom⸗

Capituls und der Stiffter geſetzet werden / in welcher

ſie vor ihrer Entſetzung geweſen / doch daß die Ein⸗

kommen bey denen jeßigen Beſitzern bleiben / und die⸗

ſelbe ſo wohl als die wieder eingeſezte gemeiner Wuͤr⸗

de / Titele der Beneficienund derſelben Verwaltung
genieſſen / denen reſtituirten aber doch die erſte Stel⸗
le gegeben werde / und nach dem Tode oder freywilli⸗

gen Keſignation der Beſißer / diejenige / ſo reſtitui⸗

ret ſeynd / die Dignitaͤt und Einkuͤnfften ſo fort al⸗

lein haben / auch unterdeſſen nach der Ordnung/
welche ſie unter ſich halten / ein jeder die kuͤnfftige zuů⸗

erſt offen kommende Præbenden erhalte. Und wird

nicht gezweiffelt/ es werde dieſes auch denen Obern

Geiſtlichen / welche dieſe Sache angehet / nicht zu

wieder ſeyn : Auch ſollen die Erben der Canonico⸗

Theatri EuropæιαÆI Theil .

Soll dem Hrn . Hertzoge und deſſen Herren Bruͤ⸗

85 nach geſchehenerKettitution frey ſtehen / das renden dieſes Kriegs verſtorben / und deren Guͤter/
echt / welches ſie ihnen in verſchiedenen Sachen Einkommen und Gerechtſatne / ſequelttiret oder

rum , welche gleichfalls entſetzet worden / und waͤh⸗

1697 .
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confiſciret worden / zu derer Wiedererlangung der

Wohlthat des . Sollen alle beyderſeits Vaſallen ;
46 . vollkoͤmmlich genieſſen / mit angehaͤngter aus⸗

druͤcklichen Bedingung / daß die Legata , welche
von denen Verſtorbenen adl pias cauſas vermacht /

nach derſelben Verordnung aus denen asſiguirten
Gefaͤllen ohne Verzug bezahlet werden ſollen .

XLV .

Es ſollen auch in der Amneſtie die Hrn . Land⸗
graffen von Heſſen⸗Rheinfelß ſpecialiter begriffen
ſeyn / und ſo viel das Schloß Rheinfelß / und die

gantze Untergraffſchafft Catzen⸗Ellenbogen mit allen
Rechten und Dependentien belanget / in denStand
geſetzet werden / in welchem ihr Hr . Vater Landgraff
Ernſt / vor dem Anfange dieſes Krieges geweſen/ je⸗
doch allenthalben mit Vorbehalt der dem Herrn
Landgraffen von Heſſen⸗Caſſel zukommenden Rech⸗
ten .

XLVI .

Sollen alle beyderſeits Vaſallen und Unterhanen /

Geiſtliche und Weltliche / Corpora , Univerſuaͤ⸗
ten und Coliegia , in ihre Wuͤrden / Dienitaͤten
und Beneficien / welche ſie vor dem Kriege genoſſen /
wie auch in alle ihre bewegliche und unbewegliche Guͤ⸗
ter / Gefaͤlle oder Einkommen / auch diejenige / wel⸗
che abloͤßlich ſeyn/ und ſich mit dem Leben endigen
wann nur das Capital nicht erloſchen ) welche zur
Zeit und bey Gelegenheit dieſes Krieges occupirt
und eingezogen worden / mit allen ihren Rechten /
Actionen und Succesſionen / welche Ihnenwaͤh⸗
renden Krieges zugefallen / rettituiret werden/ doch
alſo/ daß ſie nichts von wegen des nach derſelben Oe —

cupirung und Einnehmung biß auff den Tag der
ratthabirten Friedens Handlung genoſſenen Nu⸗
tzens und Einkommens / oder der verfallenen Pen⸗
lionen halber fodern koͤnnen und ſollen ; Gleicherge⸗
ſtalt ſollen keine zur Zeit und bey Gelegenheit des

Krieges contilcirte / und publica autoritate anders

wohin verwandte Schulden / Waaren oder Mobi⸗
Iien mehr gefodert werden / und alſo weder die Glau⸗
biger dergleichen Schuldner oder die Eigenthums⸗
Herren der Waaren oder Molbilien und deren Erben /
oder die eintges Recht von ihnen haben/ ſelbige zube⸗
langen und einige Wiedererſtattung oder Satista⸗
ction zu fodern berechtiget ſeyn. Dieſe Keſtitutio⸗

nen ſollen auch aufdiejenige extendiret werden / wel⸗

che der Gegen⸗Parthey zugethan/ oder deßfalls in Ver⸗

tentzen und res judicatæ null und nichtig und als

nicht abgethan und geſprochen geachtet werden ſol⸗
len . Und wird ihnen allen vollkommene und unge⸗
kraͤnckte Freyheit gelaſſen in ihr Vaterland oder zu

ſolchen Guͤtern wieder zu kehren / ſo daß ihnen dieſel⸗
be / wie auch die Zinſen und Einkuͤnfften entweder

ſelbſt zu genieſſen / oder ſich ihres Gefallens anderswo
nieder zulaſſen und auffzuhalten vergoͤnnet ſeyn/
auch alle Gewalt und Zwang gaͤntzlich davon ent⸗

fernet ſeyn ſoll. Und alsdann ſoll ihnen zugelaſſen
ſeyn durch unverdaͤchtige Verwaltere dieſe Guͤter
und Eintommen verwalten zu laſſen / und dieſelbe
zugenieſſen ; Die Geiſtliche Beneficien ausgenom⸗

men / die eine Reſidentz erfodern / welche perſoͤnlich
adminiſtriret und verſehen werden ſollenz So ſol⸗
len auch endlich beyderſeits Unterthanen alle freye
Macht haben / ihre bewegliche und unbewegliche
Guͤter/ Gefaͤlle und Einkuͤnffte / welche ſie unter
des andern Bottmaͤßigkeit haben / zu verkauffen /
zu vertauſchen / zu alieniren und zu transferiren /
oder ſonſt damit inter vivos oder durch den letzten
Willen zu ſchalten und zuwalten / ſo daß jeder Un⸗

terthanoder Auslaͤnder dieſelbe kauffen und acquiri⸗
ren koͤnne/ ohne daß er noͤthig habe einige weitere
Permisſion des Obern daruͤber einzuhohlen / auſſer
dieſer / welche in dieſem Antickel enthalten .

XLVII .

Wann einige mittel⸗oder unmittelbahre Geiſtli
che Beneficien in waͤhrendem dieſem Kriege von ei⸗
nem oder dem andern Theile in denen demſelben da⸗

mahls unterworffenen Laͤndern und Oertern nach
Verfaſſung der erſten Stifftung in der rechtmaͤßig⸗
gemachten general oder particulieren Statut / oder
einiger andern vom Pabſt canonicè geſchehenen
Ditpoſition und Proviſion tuchtigen Perſonen
conferiret worden / ſollen dieſelbe nicht weniger /
als diejenige Geiſtliche Benelicien / welche vor ge⸗
genwaͤrtigeinKriege in denen Oeꝛtern / welche ver⸗
moͤge dieſes Friedens reſtituiret werden ſollen/ auff
beſagte Art conferiret worden / den jetzigen Beſt⸗
tern gelaſſen werden ; Dergeſtalt / daß ſie weder in
deren Beſitzung oder rechtmaͤßtgen Verwaltung /
nochin Genieſſung der Einkuͤnffte von jemande ver⸗

ſtoͤhret oder gehindert / oder in Anſehen derſelben/

wegen vergangener oder gegenwaͤrtiger Sa⸗
chen vor Gerichte gefordert / belanget / oder auff
einige Weiſe beunruhiget und beſchweret werden

dacht geweſen / und denen nach dem Niemaͤgiſchen
Frieden ihre Guͤter / Einkommen und Rechte / deß⸗
wegen / weil ſie anderswo gewohnet / oder den

Huldigungs Eyd nicht geleiſtet / oder aus an⸗
dern dergleichen Uhrſachen und Prætexten genom⸗
men worden ; Welche alſo Krafft dieſes Friedens
von ihrem Fuͤrſten wieder zu Gnaden angenommen /
wie auch in ihre vorige Jura und alle und jede Guͤter
wie dieſelbe zur Zeit der Schlieſſung und Unterzeich⸗
mung dieſes Friedens ſeyn werden / wieder eingeſe⸗

Bet werden ſollen. Und dieſes alles ſoll gleich nach
Katihabition dieſes Friedens zur Execution ge⸗
bracht werden / ungeachtet allerBonationen / Con⸗

ceslionen / Alienationen / Erklaͤhrungen/ Con -

liſcirungen / Verfallungen Unkoſten / Verbeſ⸗
ſerungen / Interlocutnnd Definitiv - Senten -

loͤnnen oder ſolen ; Doch daß ſie dasjenige lei⸗

ſten / was ihnen von wegen dieſer Benelicien oblie⸗

get .

XLVIII .

Demnach zur allgemeinenRuhe dienet / daß der

zwiſchen dem Aller⸗Chriſtl. Koͤnige und dem Herßzo⸗
ge von Savoyen den 29 . Aug . An . 1696 . zu Tu⸗
rin geſchloſſene Friede genau gehalten werde / ſo iſt

beliebet worden / auch denſelben in dieſem Frieden mit

zu begreiffen / und zu beſtaͤttigen/ daß derſelbe von

gleicher Guͤltigkeit mit dem jetzigen ſey / und allzeit
bleibe . Darneben wird alles von Stuͤcke zu Stuͤ⸗
cke confirmiret / und vor allhier mit Namen wie⸗

derholet gehalten / was in dem Weſtphaͤliſchenund

Niemaͤgiſchenoben wieder beſtaͤttigten Frieden zum
beſten des Hauſes von Savoyen beſchlofſen worden /

tien / welche ex Contumacia in Abweſenheit und
ohne Verhoͤr der Parthey geſprochen / welche Sen

doch daß durch die geſchehene Keſtitution von Pi⸗
gnerol und deſſen Dependentien die jenige Obliga⸗

tion !
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tion , welche Se . Aller⸗Chriſtl . Koͤn. Y

rn Hertzog von
1

Herrn Hertzog von Sa⸗genommen / an den Her

494000 . Thaler vor den

voyen zu bezahlen / / wie ſolche in dem lattrumento
des Weſtphaͤliſchen Friedens weitlaͤufftiger erklaͤret

worden / im geringſten nicht vergeringert noch ver⸗

aͤndert werden koͤnne und moͤge . Und damit dieſes

deſto vollkommener und feſter beſtaͤrcket werde / ſo

wollen alle und jede Fuͤrſten / welche an dieſem Ge⸗

neral⸗Frieden Theil nehmen / die Verſprechungen
und Guarantien / welche ſie zu mehrer Sicherheit

unter einander bedingen / auch dem Herrn Hertzoge
von Savoyen leiſten / und von ihm wieder gewaͤr⸗
tig ſeyn .8

XLIX .
Durch die Wiedergebung aber oder Keſtitution

der Oerter / Perſonen / Sachen und Rechte / ſo von

Franckreich geſchehen/ oder geſchehen ſoll / wie ſie

auch ſeyn mag / ſoll keinem von denen wiederEinge⸗
ſetzten/ oder noch wiederEinzuſetzenden/ einiges neues

Recht zuwachſen : So aber andere wider dieſelbe et⸗

was zu prætendiren haͤtten/ ſollen deren Anforde⸗

rungen nach geſchehener Reſtitution , welche deßwe⸗

gen auff keinerley Weiſe auffgeſchoben werden ſoll/
am gehoͤrigen Orte vorgetragen / unterſuchet und

entſchieden werden .

Mantua

L.

So bald dieſes luſtrumentum Pacis von denen

Herren Extraordinair - Geſandten und Pleni po —

tentiarien unterſchrieben und unterzeichnet ſeyn

wird/ ſoll alle Gewaltthaͤtigkeitund Feindſeligkeit / von
was Art ſie auch ſey / wie auch der Haͤuſer / Wein⸗

berge und Waͤlder Verwůſtung / oder das Umbhauen
der Baͤume/ auffhoͤren ; und ſollen gleich nach aus⸗

gewechſelten Katilicarionen beyderſeits Voͤlcker aus

denen nicht befeſtigten und der andern Parthey zu⸗

gehoͤrenden Oertern abgefuͤhret werden . Die befe

ſtigte Plaͤte aber / welche vermoͤtze dieſes Friedens
ceſtituiret werden muͤſſen/ ſollen innerhalb 30. Ta⸗
gen nach der Katilication deſſelben/ oder eher/ wo es

wird geſchehen koͤnnen / den jenigen / welche in vor⸗

hergehenden Artickeln benannt worden / oder ſo dieſel⸗
be nicht ausgedrucket / denen jenigen / welche imme⸗

diate vor deren Verlaſſung in derſelben Beſitz gewe⸗

ſen / ohne einige Demolirung der Befeſtigungs⸗
Wercke und publig - oder priwat - Gebaͤuden/ oder

Verſchlimmerung des Standes / in welchem ſie an⸗

jetzo ſeyn / und Wiederforderung einiger darinn oder

deßwegen verwandten Unkoſten / oder ſonſt einige

Exequirung der Soldaten / entweder in deren Na⸗

men oder anderer Urſachen wegen zu thun / oder oh⸗
ne einige Wegnehmung der den Einwohnern zuge⸗

hoͤrenden oder vermoͤge dieſes Friedens zu reſtirui —

renden Sachen / wieder gegeben werden . Die

Schleiffung aber der zut demolirendenOerter / wie

dieſelbe auch geſchehen ſoll / woruͤber man ſich oben

verglichen / ſollohne Unkoſten und Beſchwerung des

andern Theils geſchehen / und zwar ſoll die Schleif⸗

fung der kleinern Oerter in einem Monat / der cgroͤſ⸗

ſeren aber in zweyen / oder eher/ wo es moͤglich/ gaͤntz⸗
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aj . auff ſich / den und Gliedern reſtituiret und gelaſſen werden

ſoll/ gehoͤren / ſondern auch alle die jenige / welche

aus der Kaͤyſerl. und des Reichs Cammer⸗Gericht
und Staͤdt Speyer und anderswo im Reich hinweg

genommen worden / getreulich reſtiruiret werden /
ob ſchon derſelben in dieſem Vergletch keine beſonde⸗
re Meldung gethan worden . Es ſollen auch die

Kriegs⸗Gefangene von beyden Seiten in ihre voͤlli⸗

ge Freyheit ohne Entgelt geſetzet werden / inſonder⸗

heit die jenige/ welche auff die Galeeren geſchmiedet /
oder ſonſt ad opus publicum verwieſen worden .

E

Und damit beyderſtits Unterthanen die voͤllige

Fruͤchte des Friedens genieſſen moͤgen/ hat man ſich

verglichen / daß die auff Geld / Getreide / Wein/ Hen/
Holt / Vieh / oderandere Dinge / ob gleich eines Theils

Unterthanen ſchon anbefohlene und veraccordirte

Couttibutionen / wie auch alle Fouragirung in des

andern Gebiete / gleich von dem Tage der Katilica -

tiõn auffhoͤren / und das jenige / was alsdann von

dergleichen Contributionen / Ausſchreibungen / und
Anforderungen ruͤckſtaͤndig ſeyn wird / gaͤnzlich abo⸗

liret ſeyn und bleiben ſolle ; Auch ſollen die / aus

was vor Urſache es auch ſeyn mag / in dieſem Krieg

gegebene oder weggefuͤhrte Geiſſeln ohne Verzug und

Entgelt wieder gegeben und frey in ihr Vaterland

gelaſſen werden .

LII .

Auch ſollen gleich nach unterſchriebenem Frieden
die Commercien zwiſchen Ihrer Kaͤyſerl. Maj . und

des Reichs / und des Aller⸗Chriſtl . Koͤnigs und der

Cron Franckreich Unterthanen / ſowaͤhrendem Krieg
verbotten geweſen / in die Freyheit / welche vor dem

Krieg geweſen / wieder geſetzet werden / und ſollen
von beyden Seiten alle und jede / namentlich der

Reichs und Hanſee⸗Staͤdte Buͤrger und Einwoh⸗
ner / zu dande und Waſſer die voͤllige Sicherheit / vo⸗
rige Rechte / Immunitaͤten Freyheiten und Vorthei⸗
le genieſſen / welche ſie durch lolenne Tractaten oder

alte Gewonheiterhalten / wovon der fernere Vergleich

biß nach dem Frieden verſchoben wird .

III .

Alles was in dieſem Frieden verglichen worden /
ſoll gelten / und bey einer immerwaͤhrenden Feſtigkeit
verbleiben / gehalten / und zur Execution gebracht
werden / und alles das jenige / was dem zuwider zu

lauffen geglaubet/ angefuͤhret oder jemals ausgedacht
werden moͤchte/ auffgehoben und oalliret ſeyn/ ob es

gleich dergleichen Sachen waͤren / deren hier eigent⸗
licher und weitlaͤufftiger gedacht werden ſolte / oder

deren Auffhebung oder annullation nichtig und un⸗

guͤltig gehalten werden koͤnnte.
LIV .

Einem jeden von beyden contrahirenden Thei⸗
len ſoll frey ſtehen / dieſen Frieden und deſſen Hand⸗

habung / durch Buͤndnuͤſſe und nach eigenem Gefal⸗
len auffgerichtete oder erweiterte Veſtungen auff ſei⸗
nem eigenen Boden ( jedoch nicht an denen Oertern /

welche mit Namen oben ausgenommen ſeynd ) wie

lich zum Ende gebracht werden . Im uͤbrigen ſol⸗
len auch gleich nach Auswechſelung der Natifica⸗

tionen alle Archive und ſchrifftliche Urkunden / nicht

allein die jenige / ſo zu denen Oertern / welche
Ihrer Kaͤyſerl. Maj . und dem Reiche / deſſen Staͤn⸗

Theatri Europæi XV. Theil .

auch durch Beſatzungen und Garniſonen / und an⸗

dere Mittel / welche zur Defention dienen / zu befe⸗

ſtigen und zu verſtaͤrcken: Es ſoll auch ſowol allen

andern Koͤnigen / Fuͤrſten und Kepubliquen ins⸗

gemein/ als inſonderheitdem Koͤnige in Schweden /
Ee 2 als



des Weſtphaͤliſchen Friedens / frey ſtehen / denſelben
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1697%. als Mædiatori eben ſowol wegen dieſes / als vermoͤge

zu vertheidigen / und Ihrer Kaͤyſerl. und Aller⸗

Chriſtl. Mʒaj. die 380 zu leiſten .
V

Und weil Ihre Kaͤyſerl. Maj . das Reich / und

Ihre Aller - Chriſtl . Maj . die jenige unermuͤdete

Dienſte und Bemuͤhungen/ welche der Durchl. Koͤ⸗

nig von Schweden zu Wieder⸗Einfuͤhrung der gemei⸗
nen Ruhe angewandt / mit danckbarem Gemuͤthe
erkennen /ſo iſt beyderſeits beliebet worden / daß der⸗

ſelbe mit ſeinen Koͤnigreichen und Provincien in ge⸗

genwaͤrtigem Friedensſchluß auff die allerbeſte Art
und Weiſe mit Namen begriffen ſeyn ſolle,

Ferner werden wegen Ihrer Kaͤyſerl. Majeſt . und

des Reichs auſſer oben gedachten Gliedern des Reichs
auch die uͤbrige Churfuͤrſten/ Fuͤrſten / Staͤnde und

Glieder des Reichs / und unter dieſen abſonderlich
der Biſchoff und das Biſchoffthum zu Baſel mit

allen deren Laͤndern / Vorzuͤgen und Rechten mit in

dieſem Frieden begriffen / wie auch die dreyzehen
Cantons der Schweitzer mit ihren Bunds⸗Genoſ⸗
ſen / namentlich der kepublig und Stadt Gene ve

und ihren Hepegdentien / der Stadt und Graf ,
ſchafft von Neu⸗Como an der See / den Staͤdten
St . Gallen / Muͤlhauſen und Bienne / denen dreyen
Liguen der Khætier oder Graubuͤndener / den ſieben
Decimis der Walliſer / und dem Abt von S. Gallen .

LVII .

Von wegen Sr. Aller⸗Chriſtl . Maj. werden gleich⸗
falls die dreyzehen Schweitzeriſche Cantons / derſelben
Bunds⸗Genoſſen / und namentlich die Republig
der Walliſer darinn begriffen .

LVIII .

Auch ſollen in dieſen Frieden alle die jenige / wel⸗

che vor Auswechſelung der Katiſleationen oder her⸗
nach innerhalb 6. Monaten von einer oder der an⸗
dern Seite mit allgemeiner Einwilligung ernannt

werden / mit eingeſchloſſen werden .

LIX .
Verſprechen die Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Geſandte

und der depurirtenReichs⸗Staͤnde Bevollmaͤchtig⸗
le/ daß dieſer alſo geſchloſſene Friede von dem Kaͤh⸗
ſer/ dem Reiche / und dem Aller⸗Chriſtl . Koͤnige/ nach
der hier von beyden Seiten beliebten Form ratiha⸗

biret / und die Katifications - Inſtrumenta in Zeit
von 6. Wochen / vom heutigen Tage an zu rechnen /
oder eher/ ſo es moͤglich/ allhier gegen einander ver⸗

wechſelt werden ſollen .
LX .

Zu deſſen mehrerer Beglaubigung und Bekraͤff⸗
tigung haben ſowol die Kaͤyſerl. als Koͤnigl. Extra⸗

ordinair Geſandte und Plenipotentiarii , ſannt de⸗

rer Churfuͤrſten /

ten Reichs⸗Staͤnde Gevollmaͤchtigte dieſen Tractat

eigenhaͤndig unterſchrieben / und mit ihren Signeren
bekraͤfftigſet . Geſchehen auff demHauſezu Ryßwick
in Holland den 30 . Octobr . An . 1697 .

( L. S. ) D .A C. à2Kau - ( L. S) De Harlay Bon-
nitz. nevil .

L. 8. ) Henr .C. àStrat - ( L. S. ) Verjus de Cre -

man . CV.

Fuͤrſten/ und der hierzu deputir⸗ ( L. S. ) Joh. Georgius , Edler von Kulpis / desHeil .

(CL. S. ) Carolus Eerdinandus Freyherr von Plit⸗

Friedens⸗

Im Namen Ih . Churfl . Gn . von Maintz
( L. S. ) M . Fridericus , Baro de Schõnborn , Ge-

ſandter .
( C. S. ) Ignatius Anthonius Otten , Plenipotent .
(L. S. ) Georgius Wilhelmus Moll , Plenipot .

Im Namen des Durchl . Churf . von Bayern
(L. &. ) De Prielmeyer , Extraord . Geſandter und

Plenipotent .

Im Namen des Hauſes Oeſterreich
(L. S. ) Franciſcus Rudolphus von Halden/ Frey⸗

herr von Tratzberg .

Im Namen des Hoch⸗Teutſchmeiſters

Ordens .

Im Namen des Hochwuͤrdigſten Fuͤrſten und Bi⸗

ſchoffs von Wuͤrtzburg

( L. S. ) Johannes Conradus Philippus Ignatius
de Taſtungen .

Im Namen Ihrer Eminentz und Durchl . des Chur⸗
fuͤrſten von Trier / als Biſchoffs zu Speyer

( L. S. ) Johannes Heinricus de Keyſersfeld ,
Plenipot .

Im Nannen des Hochwuͤrdigſten Fuͤrſten und Bi⸗

ſchoffs zu Conſtang
IL. S. ) Fridericus à Durheim .

Im Namen des HochwuͤrdigſtenBiſchoffs zu

Hildesheim
( L. S. ) Carolus Paulus Zimmermann / Sr. Durchl.

Cantzler / geheimder Rath und Plenipot .

Im Namen des Hochwuͤrdigſten und Durchl . Chur⸗
fuͤrſten zu Coͤlln / als Biſchoffs und Printzen

von Luͤttich
(L. S. ) Johannes Conradus Norf , deputirtet

Plenipot .

Im Namen des Hochwuͤrdigſten Biſchoffen
zu Muͤnſter

( L. S. ) Ferdinandus Freyherr von Mellenberg und

Lohnhauſen / der Dohm⸗Kirchen zu Pa⸗
derborn / Muͤnſter und Hildesheim relp .
Decanus und Capit .

Im Namen des Durchl . Churfuͤrſten in der Pfalz /
als Hertzogs zu Neuburg /

( L. S. ) Johannes Heinricus Hettermann , Ple -

nipotent .

Im Namen des Durchl . Hertzogs von Wuͤr⸗

tenberg

(JL. S. ) Carolus B . à Loè , Ritter des Teutſchen

Roͤm. Reichs Ritter / geheimder Staats⸗

Rath und Raths⸗Ditector .
( L. S. ) Antonius Guntetus von Heſpen / Rath im

Ober⸗Gerichte / und Sr . Durchl . des

Hertzogs Plenipot .

Im Namen des Durchl . Fuͤrſten von Baaden⸗
Baaden /

(L. S. ) JE. B. àSeilern . (L. S. ) DeCallieres . tersdorff / ſalyo alternationis ordine .
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FIm Nahmen der Schwaͤbiſchen Praͤlaten

( L .&. ) Joſeph Anton . Euſebius von Halden in

Neudtberg / Freyherr von Antenriedt .

Plenipot .

Im Nahmen der Graffen auff der Wetterauiſchen
Banek

( L. S. ) Carol . Otto , Graff von Solms .

( L. S ) F . C. von Eclelsheim/ Rath zu Hanau und

Plenipot .

Iim Nahnmen der freyen Reichs Stadt Coͤllen
(L. S. ) Herman Joſeph Bullingen / Syndicus

und Plenipot .

Im Nahmen der Stadt Augſpurg
( L. S. ) Johannes Chriſtophorus von Dirheim /

Pleni pot.

Im Nahmen der Reichs⸗Stadt Franckfurt
( L. S. ) Johannes jacobus Müller , Plemi pot .
( L. S. ) Johannes Melchior Lucius , J. V. L. Syn -

dicus und Plenipot .

Ein beſonderer Artickel .

Zu mehrerer Erlaͤuterung des Artickels / ſoll von

dem Aller⸗Chriſtl . Koͤnige / denn Hrn . Churfuͤrſten
von der Pfaltz etc . 8 . des Inſtrumegti Pacis , ſo
heute unterſchrieben worden / iſt beliebet hier weit —

laͤufftiger feſt zu ſtellen / daß in Vortragung und Ent⸗

ſcheidung der Anforderungen / und Rechte der Fr .
Hertzogin von Orleans / wider den Hn. Churfuͤrſten
von der Pfaltz / dieſe Art und Weiſe ſoll beobachtet

werden : Wann ſich Beyderſeits Arbitri wegen
des Orts der Zuſammenkunfft in der Zeit / welche

zur Rat ihabition des Friedens beſtimmet worden /
verglichen haben/ ſo ſoll derſelbige Ort beyden Thei⸗
len angezeiget / und innerhalb zweyer Monat Friſt /

welche von voͤlliger/ und nach angefuͤhrtem Artickel /
geſchehener Keſtitution des Hrn . Churfuͤrſten von

der Pfaltz / angerechnet werden ſoll / die Abgeordnete
der Herren Arbitrorum dahin geſchicket werden .

Hierauff ſoll alsdann innerhalb folgenden Monats

Zeit / von der Frau Hertzogin / die voͤllige Verzeich⸗

niß der Anſpruͤche und Anforderungen wider den Hn.
Churfuͤrſten exbibiret / und ſelbige innerhalb 8.

Tagen dem Hrn . Churf . communiciret werden .

Hiernaͤchſt ſollen beyder Partheyen Kunds menta

ausgefuͤhret / und denen Abgeordneten der Herren
arbitrorum daſelbſt in Zeit von anderen vier Mo⸗
naten / an einem Tage / welchen dieſelbe benennen

werden / in vier Exemplariten uͤbergeben werden :

von welchen jeder Arbiter ein EKxemplar bey ſich be⸗

halten / das dritte zu den gemeinen Ackis des Arbitrit

geleget / das vierdte aber den Parthen beyderſeits
innerhalb 8. Tagen comimuniciret werden ſoll.
Auff gleiche Weiſe ſoll geantwortet und den Abge⸗
ordneten der Hrn . ubitrotum , auff einem Tage in
vier kxemplarien beyder Parthen Antwort uͤberge⸗
ben / und ſolche wiederum den Partheyen innerhalb

8. Tagen gegen einander ausgeantwortet werden .
In folgenden J . Monaten ſoll man von beyden Sei⸗
ten zum Schluß der Sachen ſchreiten / und dieſelbe
dem Schluß des Arbitriſ zugleich ſubmittiren / und

dieſe Conc luſion und Submiſſion ſoll den Parthey⸗
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pflegt zu ſagen / inrotuliret werden . Nachdem man ,

nun beyder Partheyen Recht geſehen und examipiret

haben wird / ſoll innerhalb 6. Monaten von den

Herren Arbitris , oder deren geſchwornen Abgeord⸗
neten / an dem Orte der Zuſammenkunfft / der Aus⸗

ſpruch nach den Geſetzen und Conttitutionen des

Reichs oͤffentlich geſprochen / und ſo ſie einſtimmig
iſt / zur execution gebracht werden . So fern aber

die Herren Arbitri , oder derſelben Abgeordnete / in

ihrem Ausſpruch diſere pant ſeyn/ ſollen des Arbi⸗

trii gemeine Acken in Zeit von 2. Monaten / vom

Tage des Ausſpruchs an zu rechnen / auff gemeine
Koſten der Partheyen nach Rom gebracht / und dem

Pabſte / als Ober⸗Arbitro , uͤbergeben werden / da⸗

mit derſelbe die Sache einigen Geſchwornen / und

keinem Theile verdaͤchtigen Abgeordneten / in Zeit
von zwey Monaten noch einmahl zu examiniren

ůbergeben moͤge/ und ſollen dieſelbe uͤber die vorige
Acten / ohne den Partheyen einige weitere Dedu -

ction zugeſtatten / in naͤchſt folgenden 6 . Monaten /
wie geſagt / nach den Geſetzen und Conſtitutionen

des Reichs / den letzten Ausſpruch thun / und ſolches
auff keinerley Weiſe umgeſtoſſen / ſondern ohne einige

Verzoͤgerung oder Gegen⸗Sprache von denen Herren
Arbitris zur Execution gebracht werden ; Solte aber

ein Theil in Vortragung / Ausfuͤhrung uñ Beweiß der

Anforderungen und Rechte ſaͤumig ſeyn / ſoll nichts

deſtoweniger dem andern in den geſetzten Lerminen /

welche niemahls verlaͤngert werden ſollen/ ſeine Ge⸗

rechtſame auszufuͤhren / oder einzugeben / auch den

Arbitris ſo wohl / als dem Ober⸗Arbitro , auff die
Weiſe / wie vor bedeutet worden / zu procediren / und

den Ausſpruch nach den uͤbergebenen Actis und
Probatis zu thun frey ſtehen . Ungeachtet aberdie⸗
ſes Proceſſes , ſoll ſo wohl von den Partheyen ſelbſt/
als von den Hrn . Arbitris , ein guͤtiger Vergleichf
verſuchet / und nichts unterlaſſen werden / was dieſen
Streit guͤtlich beyzulegen dienen kan . Als auch in
vorher allegirtem Artickel verabredet / daß ſo lange/
biß dieſe Controverſie geendiget worden / jaͤhrlich
eine dumma von zwey hundert tauſend Pouroni -

ſchen Pfunden / oder ro0οο . RheiniſcheGuͤlden/

von dem Hrn . Churfuͤrſten zu Pfaltz der Fr . Her⸗
ßogin von Orleans ausgezahlet werden ſollen ; So

hat man doch wegen der Zahlung derſelben / und des

Ter mins , von welchem dieſelbe anfangen ſollen/ ſich
weiter ins beſondere verglichen / daß die Prættation

derſelben ſich allererſt dann anfangen ſolle / wann /

laut obgedachten Artickels / die darinn bemeldte Oer⸗

ter und Laͤnder dem Hrn . Churfuͤrſten vollkoͤmmlich
werden reſtituiret ſeyn. Damit aber die Fr . Her⸗
tzogin von Orleans / wegen Zahlung gemeldter Sum⸗

me/ deſto ſicherer ſeyn moͤge/ ſo wird der Hr. Churf .
vor ratilicirtem Frieden / ſo viele von ſeinen Acimi -

niſtratoribus oder Einnehmern des Amts Germers⸗

heim/ und anderer Pfaͤltziſcher Oerter / benennen /
als gnug ſeyn moͤgen/ welche beſagte jaͤhrlicheSum⸗

me / wovon die Helffte alle ö . ( Monate bezahlet wer⸗

den ſoll / der Fr. Hertzogin / oder derenMandatario .

zu Landau zu lieffern / auf ſich nehmen / und die⸗

wann ſie nicht bezahlen / durch den ordentlichen

Weg Rechtens / und / wann es die fernere Noth⸗

durfft erfordert / von dem Aller⸗Chriſtl . Koͤnige ſelbſt/
en zur Nachricht communiciret / und die Acta in

Gegenwart der Anwalde der Sachen / wie man werden koͤnnen. Es ſoll aber di
durch malitariſche Execution zu zahlen gezwungen

ieſe Zahlung mit dem

Ee Bedinge
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was wegen dieſer jaͤhrlichen Præſtation der Frau
Hertzogin von Orleans , ſo lange die Deciſion vor

den Arbitris haͤnget/ gezahlet iſt / mit den Præſta⸗

tionen / ſo ihr von den Arbirtis einige zuerkannt
werden moͤchten/ compenſiret / oder ſo/ daß man ihr
nichts oder weniger ſchuldig / geſpꝛochen wuͤrde / re⸗

flituiret / und dieſe Compenſarion oder Keſtitu -

tion , ſowol als die Conttoverſiẽ ſelbſt / durch einen

Ausſpruch von den Arbitris determiniret werden

ſolle. So fern aber die Frau Hertzogin von Orle⸗ —

ans der Forlnul des Compromiſſi , in edirung der

Verzeichnuͤß ihrer Anforderungen / inſtruirung der

Sache / und Antwort auff das jenige / was von

Pfaͤltziſcher Seite eingegeben / nicht gnug thun/ ſon⸗
dern ſich ſaͤumig erweiſen wird / ſoll der Cours der

vorgemeldten jaͤhrlichen brættat ſon in der Zeit allein
gehemmet werden / und der Procels der Haupt⸗Sache
ſelbſt / nach derſelben Formul des ompromilli den⸗

noch fortgehen. Geſchehen auff dem Hauſe Ryß⸗
wick / am 30 . Octobr . 1697 .

Damit nun die Ratification dieſer Artickel zu
rechter Zeit befoͤrdert wuͤrde / ſo haben Ihr . Kaͤyſerl.
Maj . dieſelbe dem Reichs⸗Convent zu Regenſpurg
vermittelſt beſondern Commiſſions - Decreis com -

municiret / mit Begehren / dero Gutachten der Ka⸗

tilication halber forderſamſt ergehen zu laſſen : »Ih .
Kaͤyſerl. Maj . haben des Herrn Principal - Com.
millarii Hochfuͤrſtl .Gn. mit gleich jetzt eingeloffe⸗
nemn Courier allergnaͤdigſt angeordnet / derChurfuͤr⸗
oſten/ Fuͤrſten und Staͤnde anweſenden fuͤrtrefflichen
Raͤthen / Botſchafften und Geſandten geziemend
vorzuſtellen / es werde denenſelben bereits bekannt

ſeyn / welcher geſtalt der Friede zwiſchen hoͤchſtge—
dachter Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und dem Reiche an ei⸗

nem und der Cron Franckreich andern Theils im

Haag den 30 . naͤchſt verwichenen Monats ge⸗

ſchloſſen und unterſchrieben worden . Nachdem
nun Ihr . Kaͤyſerl. Maj . darob ſowol / als von dem

„ der Hertzogin von Orleans prætenſionen halber
vauffgerichteten Neben Artickel / die Original - In -
trumenta von dero Geſandtſchafft allerunterthaͤ⸗
nigſt eingeſchicket worden / und dieſelbe daraus zu

verſehen gehaht / daß die Katilicationes innerhalb
6 . Wochen allerſejts beyzubringen ſtipuliret wor⸗

den ; So haͤtten zwar Ihr . Kaͤyſ.Maj . wuͤnſchen
moͤgen/ daß bey dieſem Tractat nach deroſelben und

des Reichs gerechter Larention beſſere und billiche⸗
vre Conditiones waͤren zu erheben geweſen ; Gleich⸗
wie aber dero Geſandtſchafft auff Gutbefinden und

Einrathen geſamter Reichs⸗Deputirten bey denen

bekannten widrigen Conjuncturen der Noth nach⸗

vgeben muͤſſen; Alſo haben Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt .
auch ſothane laſtrumenta der Reichs⸗Verſamm⸗
lung abſchrifftlich mitzutheilen / und deroſelben for⸗
derſamſtes Gutachten der Ratification halber gnaͤ⸗
digſt zu erfordern nicht uinbhin ſeyn wollen/ auſſer
„Zweiffel ſtellend / daß Churfuͤrſten und Staͤnde

vauff die von obbeſagtem Frieden erhaltene Nach⸗
richt ihre Gemuͤths⸗Meynung ihren dahieſigen Raͤ⸗

then / Botſchafften und Geſandten daruͤber bereits

vnothduͤrfftiglich eroͤffnet haben/ oder es baldiſt thun
werden ; Allermaſſen Ihr . Kaͤyſerl. Maj . dann ſo⸗
othanes Gutachten ehiſtens erwarten / wegen der

Beſchreibung
Bedinge und Condition geſchehen/ daß das jenige/

was die Reichs Deputation der Reichs /Verſam̃⸗

Friedens⸗

ſtaͤnden aber ſich auff das jenige beziehen wollen /⸗

lung vermuthlich ſchon berichtet / oder noch berich⸗
ten wird . Welchem allergnaͤdigſten Kaͤyſerl. Be⸗
fehl Se . Hochfuͤrſtl. Gn . ſich unverzuͤglich zu unter⸗

ziehen nicht ermanglen wollen . Verbleiben anbey⸗
der Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnden fuͤrtreffli⸗
chen Raͤthen / Botſchafften und Geſandten mit .

Freundſchafft und geneigtem illen allezeit wohl⸗
beygethan . Signatum Regenſpurg den 20 . No . ,

vembr . 1697 .
Worauff dann den 26 . Nov . folgendes Reichs⸗

*

zu gegenwaͤrtigem Reichstage gevollmaͤchtigten⸗
hoͤchſt anſehnlichen Principal . Commitlarii Hoch⸗
fuͤrſtl. Gnad . bleibt hiemit geziemend unverhalten ,
Nachdem man in denen drey Reichs⸗Collesiin ,
nicht ermanglet / das den 20 . dieſes dictirte Kaͤy⸗
ſerl. Commitſions - Decret , wie nicht weniger die⸗
aus dem Haag von der Reichs⸗Deputation erſtat⸗
lete Relation in behoͤrige Berathſchlagung zu zie⸗

hen / iſt dafuͤr gehalten und geſchloſſen worden / daß⸗
der den 30 . Oct . juͤngſthin zu Ryßwick in Holland .
zwiſchen Ihr . Kaͤyſ. Maj . und dem Reich eines und⸗

der Cron Franckreich andern Theilsgetroffene Frie⸗
de / nebſt dem ſub eodem dato quffgerichteten ſe⸗⸗

paraten Artickel / wie ingleichem der am §. dieſes·
verglichene Articulus includendorum vonReichs -
wegen zu ratificiren und zu beſtaͤttigen ſeyen / wie⸗
man dann ſolches hiemit von aller dreyer Reichs⸗⸗
Collegiorum wegen omni meliori modo rati -
liciret und beſtaͤttiget / Ihre Kaͤyſerl. Maj nebſt
allergehorſamſter Danckſagung vor dero beydieſer ·

fuͤrgeweſenen Friedens⸗Handlung angewendete un⸗
ermůdete Reichs vaͤterliche Vorſorge / dabey aller⸗

unterthaͤnigſt erſuchende / daß Sie denſelben auch⸗
Ihres allerhoͤchſten Orts ingleichem zu ratificiren⸗
und beſtaͤtigen geruhen wollen / jedoch daß ſowol⸗
gedachter Arrĩculus ſeparatus wegen der Hertzogin⸗
von Orleans Prætenſion , weder der Diſpoſition .
der Aureæ Bullæ, noch der Churfuͤrſtl .undFuͤrſtl.
Haͤuſer pactis familiæ , und der bekannten Reichs /
Oblervani / als auch all das jenige / ſo an Seiten⸗
der Kaͤyſerl. Geſandtſchafft im Haag bey waͤhren⸗
der dieſer Friedens⸗Negotiation citca modum -
tractandi x communicandi mit der Reichs⸗De .
putation nicht beobachtet worden / und ſonſten dem⸗
Inſtrumento Pacis Weſtphalicæ zuwider vorge⸗⸗
gangen ſeyn moͤchte/ dem Reich weder jetzt noch ins ·
kuͤnfftige præjudicirlich ſeyn / und zu keiner Con⸗

ſequentz gereichen ſolle/ und wie man zu Ihr . Kaͤy⸗
ſerl. Maj . der allerunterthaͤnigſten Zuverficht lebet /⸗
es werden dieſelbe das jenige/ was ſolcher geſtalten et⸗

wan allhier oder im Haag hierunter vorgeloffen ſeyn⸗
moͤchte/ nicht gut heiſſen/ alſo ſeynd dieſelbe gleichfalls⸗
allerunterthaͤnigſt zu erſuchen/bey Approbation⸗
dieſes allerunterthaͤnigſten Reichs⸗Gutachtens ſu⸗⸗

per ratificatione eine allergnaͤdigſte Erklaͤrung zu
thun / wodurch die Staͤnde des Reichs auſſer Bey⸗
ſorge geſetzet / und in deren allerunterthaͤnigſten.
Vertrauen gegen ihr allerhoͤchſtes Oberhaupt ſo,
vielmehr geſtaͤrcket werden moͤchten . Womit des⸗

hoͤchſt anſehnlichen Kaͤyſerl. Herrn Principal . ,
Commiſſatii Hochfürſtl . Gn . der Churfuͤrſten/

3
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Bolſchafften und Geſandten ſich gebuͤhrend empfeh⸗

„len . Signatum Regenſpurg den 16 . 26 . No -

„ vembr . 1697 . ö

Dieſem hat hernach Ihr . Kaͤyſerl. Maj . dero al⸗

lergnaͤdigſte Approbation vermittelſt beſondern
„ Commiſſione - Decret beygeſetzet : Auff das Ihr.
Kaͤuyferl. Majeſt . allerunterthaͤnigſt eingeſchickte
Reichs⸗Gutachten unter dem dato des 26. No-
vemb . haben allerhoͤchſtgedachte Ihr . Kaͤyſ. Mʒaj.
dero Herrn Principal - C ommitſarii Hochfuͤrſtl.
„ Gn . durch ein mit geſtriger Poſt eingelauffenes
Reſcript allergnaͤdigſt mitgegeben / der Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnden anweſenden fuͤrtreffli⸗
chen Raͤthen / Botſchafften und Geſandten anzu⸗

zeigen ; Nachdeme mehr allerhoͤchſt gedacht Ihr .

„Käyſerl . Maj . aus dem an obgedachten naͤchſt
verfioſſenen Monats ausgefallenen Reichs⸗Gut⸗
vachten gnaͤdigſt vernommen / welcher geſtalt der

„ wiſchen Ihro und dem Reich eines / und der Cron
Franckreich andern Theils den 30 . Octobr . juͤngſt⸗
hin getroffeneFriede / nebſt dem lub eodem dato

vallffgerichteten ſeparaten Artickel / wie ingleichem
der am 9. Novemb . verglichene Articulus inclu -

dendorum zu ratificiren und zu beſtaͤtigen ſeyen/
mithin Ihr. Kaͤyſerl. Mʒaj. dabey allerunterthaͤnigſt
erſucht worden/ daß ſie ſolches alles Ihres allerhoͤch⸗
ſten Orts zu ratiſiciren und zu beſtaͤtigen geruhen

nicht allein allergnaͤdigſt approbiret / ſondern auch

darauff hin ihre Ratificationes uͤber obgedachten
Frieden und ſeparat - Artickel bereits den 2. dieſes
durch einen Expreſſen nach dem Haag abgeſchicket/
deren Abſchrifften zu ſeiner Zeit ſollen mitgetheilet
werden / und ſeynd mit Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnden einer Meynung / daß gleich wie man ob⸗

gedachten ſeparatum Articulum fuͤr dißmal aus

Noth eingehen muͤſſen; alſo auch im uͤbrigen deſ⸗
ſen Inhalt in keine Conſequentz zu ziehenſey / und

der Dilpoſition der guͤldenen Bull / der Chur / und

Fuͤrſtlichen Haͤuſern Pactis familiæ , auch der be⸗

kannten Reichs - Obſervantz umb ſo weniger ab⸗

bruͤchig ſeyn ſolle / als in ermeldtem Artickel ſelbſt
deutlich vorgeſehen / daß die Streit⸗Sache juxta
„Leges & Conſtitutiones Imperii zu entſcheiden
ſey . Angehend aber / daß von dero Kaͤhſerl. Ge⸗

ſandtſchafft beydieſer Friedens⸗Negotiation circa

modum tractandi & communicandi mit der

Reichs / Deputation die Gebuͤhr nicht beobachtet /
„auch ſonſten dem Uuttruwento Pacis etwas zu⸗
wider voꝛgegangen ſeyn ſolle/ moͤgenIhr . Kaͤyſerl.
Maj . gnaͤdigſt nicht verhalten / was maſſen Ihro

von gedachten Ihren Geſandten allerunterthaͤnigſt
berichtet worden / in allen mit der Frantzoͤſtſchen
„Geſandtſchafft gehaltenen Unterredungen nichts
vorgegangen zu ſeyn / ſo ſie nicht alſobald anfaͤng⸗
vlich dem Chur⸗Mayntziſchen Directorio , und de⸗

unen an ſie abgeordneten Deputirten erzehlet / auch
nachgehends aller Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤn⸗
den zu Ryßwick ſich eingefundenen Miniſttis oͤf⸗
fentlich vorgetragen / und daruͤber ihre Gedancken
» vernommen ; ungeachtet die Reichs⸗ - Deputation
aus bekannten / nicht von Ihr . Kaͤyſerl. Maj . oder
dero Geſandten / als welche derſelben Eroͤffnung ver⸗

voſchiedentlich urgiret/ ſondern von theils Deputir⸗
herruͤhtenden Hindernuͤſſen allexerſt den
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„moͤchten; So haben dieſelbe ſothanes Gutachten
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20 Octohr . faſt gegen Mitternacht kurtz vor des 1697 .

Friedens Unterſchrifft eroͤffnet worden ; auch ei⸗

nige der im Haag gegenwaͤrtig geweſenen Depu⸗⸗
tirten ſich darzu gar nicht einmal legirimiret ha⸗
ben ; Es ſeynd jedoch Ihre Kaͤyſerl .Maj. allergnaͤ⸗
digſt geſinnet / von mehr erwehnten Ihren Geſand⸗
ten daruͤber fernern Bericht einzuziehen ; Und ·⸗
gleichwie ſie immittelſt Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und⸗

Staͤnde gnaͤdigſt verſichern koͤnnen / daß ſie ſowol ·
anfangs proprio motu dero Geſandtſchafft zů ver⸗⸗

traulicher Communication mit deren dort anwe⸗

ſenden Reichs⸗Staͤnden Gevollmaͤchtigten an⸗ als⸗

auch nachgehends ſelbige auff die von Ihro aller⸗

gnaͤdigſt approbirte Reichs⸗Ioſtruction aller⸗

dings gewieſen / ja Ihro auch (fuͤr dißmal und oh⸗⸗
ne Nachtheil Ihrer Kaͤyſerl. Gerechtſamen ) gemeſ⸗
ſen anbefohlen / ſich mit gedachten Deputirten / es ·
moͤchten dieſelbe auff die Continuation des Kriegs⸗
oder Annehmung des Friedens antragen / limpli⸗
citer zu conformiren / und von ihnen nicht abzu⸗
ſondernz Alſo iſt bey Deroſelben auch das gute auff⸗
richtige Vertrauen zwiſchen Ihro und den Staͤn⸗
den in ſolcher Contideration , daß / ob ſchon aller
dero ſeither Ihrer 40 . jaͤhrigen Regierung gefuͤhrte⸗
Conſilia und Actiones die Staͤnde aller Sorg ,
uͤberheben koͤnnen / Sie jedoch kein Bedencken tra⸗ /

gen / hiemit allergnaͤdigſt zu erklaͤren/ daß / im Fall⸗
etwa bey gedachter FriedensNegociation ein oderd

anders obberuͤhrter maſſen wider das luſtrumen⸗

tum Pacis Weſtphalicæ , oder ſonſt circa mo-
dum tractandi & communicandi an Seiten der⸗

Kaͤyſerl. Geſandtſchafft vorgegangen ſeyn moͤchte/
ſolches wider dero Intention geſchehen ſey / auch de⸗

nen Staͤnden auff keine Weiſe præjudiciren / und
eben ſo wenig in einige Contequentz gezogen wer⸗⸗
den ſolle ; Alſo auch das jenige / was bey dieſer⸗
Friedens , Handlung an Seiten einiger Reichsſtaͤn⸗⸗
diger Miniitrorum der Kaͤyſerl. Geſandtſchafft wi⸗

der die klare Reichs Laltruction und uͤbliches Her⸗ /
kommen / auch Kaͤyſerl. Autoritaͤt und Gerechtſa⸗⸗
me zugemuthet / oder auch theils in exhibirung un⸗x
gewoͤhnlicher mit denen ReichsGeſetzen ſonderlich⸗
zu Zeiten eines vom gantzen Reich geſchloſſenen al⸗

gemeinen Krieges nicht uͤbereinkommender beſonde⸗
rer Vollmachten / theils in Unterlaſſung gebühren⸗
der zeitlicher Communication mit der Kaͤyſerl. ,
Geſandtſchafft und ſonſten in tractando wider die⸗

Reichs⸗Concluſa und hergebrachte Obſervaßtz “
vorgegangen / kuͤnfftighin in keine Nachfolge und

præjudit zu ziehen iſt . Solchem allergnaͤdigſten ,
Befehl leiſten Se . Hochfuͤrſtl. Gn . hiemit allerge⸗
horſamſteFolge / und verbleiben anbey der Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnden fuͤrtrefflichen Raͤthen/
Botſchafften und Geſandten mit freundlich geneig⸗
tem Willen allzeit wohl beygethan . Signatum ,
Regenſpurg den 11 . Dec. 1677 .

Inzwiſchen haben Sie auch den 2. Dec . dero Kaͤrſ. Maſ

Ratification nach dem Haag abgeſchickt / dieſes In / Caritica⸗

*

8 tion des
halts : Wir Leopold ꝛc. ꝛc. thun kund allen und jen,ſgritdens.

den / ſo gegenwaͤrtiges ſehen/ leſen oder leſen hoͤren/
oder ſonſten auff einigerley Weiſe zu wiſſen 0
men : Daß nachdem zu Endigung des ſchweren
Krieges / ſo vor etlichen Jahren entſtanden / auff
dem Hauſe zu Ryßwick in Holland eine Zuſammen⸗
kunfft angeſetzet worden / dieſelbe vermittelſt Gorlli.

chen
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Die Prote⸗
ſtirende
ſepnd miß⸗
vergnuͤgt
wegen des
4. Artickels
in dem Frie⸗
densſchluß /

und uͤber⸗

geben dem
Reſchs⸗
Convent
eine Reſer -

vchen Beyſtandes dahin gediehen / daß nach vielen

muhſamen Handlungen durch die von beydenThei⸗
len hierzu verordnete Extraordinaire- Geſandten
vund Gevollmaͤchtigteendlich ein Friede und Freund⸗
ſchafft von neuem errichtet worden / folgenden In⸗
vhalts : ( Hieriſt der Friedens⸗Tractat bengefüͤget) Weil

„dann alle dieſe Stuͤcke durch oberwehnte Unſere
„hierzu von Uns inſtruirte Geſandten und Gevoll⸗

»maͤchtigte/ wie ſie ſich hier von Wort zu Wort be⸗

vſchrieben befinden / geſchehen und verglichen ſeyndz
Als haben Wir ſolche alle und jede naͤchſt vorher ge⸗

„gangener reiffer und fleiſſiger Erwaͤgung wohl⸗
„wiſſentlich approbiren / ratificiren und confitmi -
vren wollen / erklaͤren Uns auch Krafft gegenwaͤrti⸗
gen / Sie vor genehm zu halten / und verſprechen
zugleich mit Kaͤyſerl. Worte vor Uns / Unſere Nach⸗

kommen / und dem Roͤmiſchen Reiche / deſſen zu

„ Regenſpurg verſammlete Staͤnde gedachten Frie —
vden vermittelſt juͤnſt verwichenen 26 . Nov . ergan⸗

genen und an Uns geſchickten Reichs⸗Gutachtens /
vapprobiret und genehm gehalten / daß Wir alle

und jedeobbeſchriebeneArtickel / und was in dem

„gantzen Vergleich enthalten / feſte / beſtaͤndig und

»unveraͤndert halten / und zur execution bringen /
und in keinerley Weiſe geſchehen laſſen wollen / daß
Unſern Theils oder durch andere demſelben auff ei⸗

nigerley Weiſe zuwider gelebet werde : Alles ohne
„Argeliſt und Gefaͤhrde : Zu deſſen Beglaubigung
„ Wir gegenwaͤrtiges eigenhaͤndig unterſchreiben /
und mit angehaͤngetem groſſen Kaͤyſerl. Siegel be⸗

ſtaͤtigen wollen . Wien den 2 . Decembr . 1697 .

M An hat in dem zuruͤck gelegten Titel der Frie⸗

Voaus Humdlumnn geſehen/ was maſſen durch
Gelegenheit derſelben die eine zeither unter⸗

laſſene Reichs⸗Verſammlungen ſich wiederumb an⸗

gefangen / das Friedens⸗Werck auff einen ſichern und

feſten Fuß zu ſetzen : Geſtalt dann Ihr . Kaͤyſerl.
Majeſt . dieſelbe hierzu vermittelſt eines beſonderen
Sommiſſions - Decrets vom 3. Mart . ermahnet /
die auch hierauff Ihr . Kaͤyſerl. Maj. dero Gutachten

dahin eroͤffnet/ daß gewiſſe Deputirte dazuabgeſchi⸗
cket werden / und dieſem nach ſelbige den Friedens⸗
Handlungen beywohnen / auch endlich den Frieden
mit annehmen und ratificiren moͤchten/ wie ſolches
alles kurtz zuvor der Laͤnge nach erzehlet worden .

Weil aber / wie gleichfalls ſchon gemeldet / die dem

vierdten Artickel angehaͤngete Clauſel wegen der Ca⸗

tholiſchen Religion den geſamten Evangeliſchen
Staͤnden ſo fort bedencklich gefallen / als iſt dieſe
Materie in der Reichs ⸗Verſammlung in fernere
Erwaͤgung gezogen / und Namens ſaͤmtlicher Evan⸗

geliſchen Staͤnde in dem Fuͤrſtl. Collesio durch

Magdeburg folgende Keſervation abgeſtattet wor⸗

vation .

Dieſe Katification iſt hernach den 23 . Dec. mit
der Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen zu Ryßwick ausgewech/

ſelt / und von beyderſeits Pleni potentiarien daruͤber
folgendes kurtzes lattrument errichtet worden : Wirſilt
Extraordinaire- Geſandteund Gevollmaͤchtigtedes

Kaͤyſersund des Allerchriſtl . Koͤnigs thun kund und⸗

uhrkunden hiermit / daß der Friede/ ſo juͤngſt verwi⸗

chenen 30 . Octobr . allhier geſchloſſen / von Sr .

Kaͤyſerl. Maj. und dem Reich an einem / und Sr . ⸗

Aller⸗Chriſtl .Maj. am andern Theile zugleich mit⸗
dem leparaten Artickel feyerlich ratificiret / und die⸗

Ratifications. Inſtrumemien hieruber ausgewech /
ſelt worden . Nyßwick den 23 . Dec . 1697 .

H . C . de Straatmann .

J. F. B. von Seilern .
Verjus de Crecy .
Callieres .

Was ſonſten die Evangeliſche Staͤndꝛ wegen der

Clauſel am 4 . Artickel waͤhrender Contultation zu

Regenſpurg angefuͤhret / und ihnen reſerviret / da⸗

von als einer das Reich abſonderlich belangenden
Sache wird in den naͤchſt ſtehenden Reichs⸗Geſchich⸗

Reichs / und Craißf
88 ——
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Witpgegen

dleFranßi
ſattewec⸗

ten weiter zu ſehen ſeyn.

Was maſſen auch und mit was Solennitaͤten die

bißher erzehlte Friedensſchluͤſſe publiciret / und was

vor Freuden⸗Bezeigungen deßhalben uͤberall geſehen
worden / davon wird bey jedein Reiche und Eſtgat in

den folgenden Titeln abſonderlich Meldung ge⸗

ſchehen .

Reichs⸗ und Craiß⸗Geſchichte .

Frieden und Articulo 4 . & 5. Inſtrumenti Pa -

den : Nachdem ꝑ/ ſichern aus dem Haag eingelangeis Weſt phalicæ allerdings ohnabbruͤchig ſeyn/ nd
ten Bericht nach / die Evangeliſche Reichs⸗Staͤnde weder jetzt noch kuͤnfftig in einige conſequentz gezo⸗
durch den zu Ryßwick von der Kaͤyſerl. Amb aſſadel gen / noch zu Abbruch und Nachtheil des Religtons /
adhibirten modum tractandi pacem inter Cæſa· Friedens im Reich / wie derſelbe im Weſtphaͤl. Frie⸗
rem , Impetium & Galliam, ſich darinnen vornem⸗ densſchluß dicto Articulo 4 . & 5. befeſtiget und

lich zum hoͤchſten gravirt und lædirt zu ſeyn halten gefaſſet iſt / allegiret werden ſolle oder koͤnne / nicht
muͤſſen / daß man ihre habende Religions⸗Angele / zweifflende / es werden die CatholiſchenStaͤnde ge⸗

genheiten und Gravamina von denen Tractaten mit neigt ſeyn/ denen Evangeliſchen eine ſolche Verſiche —
Franckreich gantz und gar abgewieſen / und ſelbe da⸗lrung de pace Keligioſa farta tecta conſervanda

mit zukeinerZeit hoͤren / noch deßwegen ihre vorge⸗

brachte Monita admittiren / ja ihnen nicht einmal

eine ſchrifftliche Verſicherung ad Protocolum Me -

diationis geben / ſondern ſich uͤber dergleichen ſo
billigmaͤſſiges Verlangen vielmehr entruͤſten wollen /
woraus dann am Ende erfolget iſt / daß die Franzzo⸗
ſiſche Embaſſade mit der bekannten dem Rellgions⸗
Frieden im Reich ſo nachtheiltgen Claulala bey dem

4. Artickel umb ſolche Zeit herfuͤr gebrochen / da die

Evangeliſche ſich zu relolviren kaum noch wenig
Stunden uͤbrig gehabtz welches gar nicht haͤtte ge⸗
ſchehen koͤnnen / wann man ihreReligions⸗Sache
gleich Anfangs zu denen Tractaten mitgezogen / und
daruͤber mit der Frantzoͤſiſchen Geſandtſchafft gehan⸗
delt haͤtte ; So erachtet man ſich gemuͤſſiget/ hiemit
ad Protocollum zu verwahren und zu reſeryiren /
daß alles / was ſolcher geſtalt oirca modum tra⸗

ctandi pacem zu groſſem præjuditz und Beſchwer⸗
de der Evangeliſchen paſſirt / und deſſen remedur re

adhuc integra auff vielfaͤltiges remonſtrir - und

Erinnern nicht zu erhalten geweſen / demReligions⸗
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